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Gesetz samm lung
Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 91.

 181. öchste Vererduung, die Publication des Statuts der Penssonsanslalt für die Witaren

und 2aisen der Civilbeamten, Geisilichen und Schullehrer in den Fürstlich Renßischen

Landen Jüngerer Linie betr. vom 28. Jannar 1847.

Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Zwei und Sech-

zig ste,Stammes Aeltester, und Wir Heinrich der Zwei
und Siebzigste, souveratne Fursten Reuß Jüngerer Linie,
Grafen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Kran-

nichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Schon längst batten Wir Unsere Aufmerksamkeit darauf gericheet, in Un seren Lan-
den eine Austalt in Leben zu rusen, wodurch den Witwen und Waisen der Civilbeamten,

Geistlichen und Schullehrer eine nach den Verhältnissen austräglich bestimmte Versorgung

fest und dauerhaft versichert würde. Zu diesem Zwecke haben Wir unter Voranstellung der

Regel, dah die aufhurichtende Henstonsanstalt theils auf die eigenen Beiträge der Angesiell-

ken, theils auf Zuschüsse aus öffentlichen Kassen zu gründen sepy, von Unserer gemeinschaft-
lichen Landesregierung den Plan zu einem solchen Insticure entwersen und nach dessen Ge.

nebmigung ein vollständiges Stalut aussertigen lossen, welches demnächst auf Unseren Be-

sebl der gesammten Riteer. und Landschafe Unserer Lande zur Erlkorkung ihres Gutachtens
und wegen Bewilligung der berechneten Belträge aus den verschiedenen, in Mitleldenheie

kommenden Kassen mitgetbeilt worden ist. Nachdem nun dleselbe, unter Einreichung ihrer

verfassungsmähigen Erklärung zum gedachten Stature, den von Ung versptochenen Zuschüs-
Ausgegeben den 22. März 1847.



sen aus Unseren Kammerkassen sich anschließend, gur verhälmißmäßigen Tbeilnahme der

im Statute benannten Kassen die ausgeworsenen Beitrage zum Grundkapital des Institutes

sowohl, als zur immerwaährenden jährlichen Unterstugung desselben treupatriotisch bewilliget
haben, so ist von Uns, auf erstatteten Regierungsbericht, mit Berucksichtigung der von der

Ritter·und Landschaft erhobenen Antrage, fur den Inhalt des Statuts die Sanction ertheilt

und dabei der Geistlichkeit im Furstenthume Gera in Beziehung auf den vor langer Zeit

mit landesherrlicher Genehmigung und Unterstähungerrichteten Predigerwittwen-Fiscus, durch
dessen angewachsene Docation für die Familsen der verstorbenen Mieglieder ausreichend ge-

sorge ist, nach ihrem Wunsche von Uns verstactet worden, sich von der gegenwärtigen Pen-

sionsanstalt auszuschließen.
Wir bringen daher die von Uns beschlossene Einrichtung, welche mit dem 1. May

dieses Jahres zur Ausführung kommen soll, durch das hier angesügte, in Unsere gemein-

schafellche Gesetztammlung aufzunehmende

Statut der Pensionsanstalt für die Wittwen und Waisen

der Civilbeamten, Geistlichen und Schullehrer in den Lan-

den der Furstlichen Hauser Reuß Jüungerer Linie,
zur allgemelnen KenntniH.

Urkundlich haben Wir dieses Publskationspalene mie Unseren elgenhändigen Unter-

schristen vollsogen und mit Unseren Fürstlichen Instegeln bedrucken lassen.

Gegeben Schloß Schlelz und Schloß Ebersdorf, am 28. Januar 1847.

(L. S.) Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß, und
in Vollmacht Ihro des 72. Herrn Fursten und

Vettern Lbden von Ebersdorf.
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Erster Abschnitt.
Von der Elnrichtung der Penstlonsanstalt im Allgemeinen.

8. 1.

Bestimmung der Ansiali.

Alle in den Fürstentbämern Reuß Jüngerer Linie angestellten Civilbeamten, Geistlichen

und Schullehrer sollen vom 1. May 1847 an in einer bestandlgen, unzertrennlichen Gesell-

schafe verelnige seyn, welche den Zweck hak, die Versorgung der von ibren Mitgliedern Hin-

terlassenen Wltktwen und Walsen durch jährliche Penstonen gu erleschtern.

—*
Einkünsie der Auflalt.

Die ordenelichen Hülfsquellen, mictelst welcher die Versorgung der Wittwen und Wai-

sen gelichert werden foll, bestehen
1) In den Zinsen von einem Stammkopltal, welches durch Elntritksgelder von sämmt-

lichen zur Gesellschaft tretenden Angestellten und durch bewilligte Zuschüsse aus

landesherrlichen Kammerkassen, aus dem gemeinschafelichen Rentamte zu Ge-

ra, aus den Landesskeuerkassen und aus den fkädeischen Kämmereikossen gebildee ist;

2) in den jährlichen ordentlichen Bellrägen der Gesellschastsglieder;

3) in jährlichen bestimmten Unterstätzungen aus den genannten öffemlichen Kassen;
4) In aceldentellen Zustüssen bel eingetretenen Vacanzen in den Aemtern und durch die

Elnerlt#sgelder neuer Angestellcen.

g. 3.

„Privilegien der Stistung.

Dieerrlchtete Pensionsanstalt hat, als sffentliche Seifeung für einen wohlthätigen Zweck,
In Ansehung der von tör auszulelbenden Kaplkallen alle Vorrechte zu genießen, welche in

der Verordnung wegen Wersicherung der piorum corborum 1. d. 29. Novbr. 1751 fest-

gestellc sind.

Dleses gelellschafellche Instltue soll stets abgesondert verwaltet und das Rechnungswesen.
daruber in der dazu errichteten

Wittwen-Pensionskasfsse
gefuhrt werden. Der Fonds der Pensionsanstalt darf daher nie mit einer andern offentlichen
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Kasse vereinigk, auch ebensowenig zu sremden Zwecken ganz oder theilweise benuht oder ge·

schmälert werden.

Die Kapitolien und Kassengelder des Institutes #ind auf ewige Zelten von allen öf-

sentlichen Abgaben befreit.

Tuch ist für alle Gelder, welche an die Penstonskasse elngeschlckt werden, dile Porkofrel-

beit auf der Post zugesicherc.

*-n-·
Verwendung der Einksinste.

Aus dem Einkommen der Stiftung werden die von verstorbenen Mlchliedern der Ge-

lellschafe binterlassenen Wictwen und Waisen mit sährlichen Penssonen versorgt, dle sich nach

den von den Werstorbenen bezogenen Besoldungen und nach den hierdurch normieten Bei-

tragen zur Pensionskasse abstufen.

. 3.

Verwaltung des Justituts

Die Aufsicht über die Penstonsanstale und die Werwalcung ihres Kassen= und Rech-

nungswesens ist der Staatereglerung vorbehallen. Die Abnahme der jährlichen Rechnung

geschlebt unter landständischer Mitwirkung.

Zweiter Abschnitt.

Von den an der Pensionbanstalt Theil nehmenden Personen.

 6.

Nothwendigkeit des Beitrins zum Institute.

Allen gegenwärilg im Cioil= Kirchen- und Schuldienste Angestelleen, ohne Uncerschied

der Verhelratheten und Unverehelichten, ist der Beiteitt zu dleser Pensionsanstale als Pfliche

auferlegk, und sür die künfilg Anzustellenden wirddieser Beltrict durchgänglg als begleitende
Bedingung der Amtsverlelhung angesehen.

K. 7.

Auszählung der Anstaltsgenossen.

Zur Ausnahme in dle Penstonsanstalt sind säbig und angewiesen:
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2) alle in ben gemelnschaftllchen Landescollegien und in den Abministrativbehorben der

drel Fürstenthümer angesteslten Rärhe, dle Dirigenten des Vorstwesens, die Hofbe.

amcen, Justigbeamten, Phystkatzärzee, die in Sprelaldiensten stehenden Osfieiere, die

Secretarlen, Accuorsen, Reglstraroren und Kanzglisten, die Rechnungssührer bel den

Kammer= Steuer= Krlminalgerichts= und Ameskassen, die Kammer. Forst- und Po-

Ilzei Commissalre, dle Controleure bel den indirecten Steuern und der Saline, die

Oekonomie-Inspectoren, dle Nevierförster, dle auf Lebenszeic angestellren Copisten bel

den landesherrlichen Justiz= und Verwaltungsbehörden;
b) die Gelstlichen in den Städeen und auf dem Lande;

) dle Lebrer an den Gymmassen und den übrigen öffentlichen Stadtschulen, die Schul-

lehrer in den Markeflecken und Dörfern;

die auf Lebenszelc angestelleen Mieglieder der Stadträthe, die Stadtrichter, die Stadt-

schrelber, dle Raths= und Stadtegerichtsaccuorien, die Rechnungesührer der städeischen

Kämmereikassen, die auf Lebenszeie angestellten Communalförster und Raths- und

Stadtgerlchte-Copisten;
die Verwalster der Pacrimonialgerichtee.

Sx

2

. 8.
Ausnahmen bel der ersten Einrichung.

Diejenigen Ciollbeamten, Geistlichen und Schullehrer, welche vor dem Beginne dieser

Penstonsanstalt in Ruhestand verseht gewesen sind, baben an derselbenkeinen Theil zu nehmen.

8. 9.

Zurücktrikt von der Anslalt.

Wenn eln Angestellter den hlesigen Staats= oder Kirchendienst, oder das von ihm be-

kleidete Stoadtrommunalamt verläße und ln, auswärtige Dienste übergehr, oder seine Besol-

bung sreiwillig ausgsebe,, so. (K. feine Milcglledschafe bel der Penstonsanstalt sosort von selöst

erloschen und verlieren selne Wittwe und Kinder den. Anspruch ouf die Penston, welche sie

auherdemstistungsmäßig, wörden. zus genießen- gehabe haben. Der in den bemerkten Fällen
Austretende kann auch kelnen Ersaß der Belkräge verlangen, welche bis zur Zeit seines Ab-

gauges von ihm gelelstet worden sind. Es bleibt jedoch der landesberclichen Eneschliehung

vorbehalten, elnem freiwilllg Ausscheldenden dle sernere Thellnahme am Menssonsinstitute zu

bewilligen.
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9. 10.

Auéschließung von der Anstalt.

Jeder Angestellte, welcher wegen begangener Dlenstvergehen ober gemelnen Verbrechen
von seinem Amre enelassen oder zur Cassacion verurkheilt, oder, als nicht zur Classe der pa-

centirten Ciull-Staatsdiener gehörig, willköhrlich von seinem Dlenste entfernt wird, i#st da-

durch auch von der Tbeilnahme an der Penstonsanstalt ausgeschlossen. Die von ihm ent-

richeeten Beiträge verbleiben dem Insticure und seine Wicewe und Kinder haben kelne Pen-

sion zu fordern.

Dritter Abschnitt.

Von dem Vermögen der Pensionsanstalt.

. 11.

Veranschlaqung sämmtlicher Veseldungen.

Die Beiträge der Institutsglieder (F. 2. Nr. 1. und 2.) werden nach den Besoldun-

gen regulirt. Zu dlesem Ende werden bie Dienstgebolte der Angestellten in Anschlége ge-

bracht, worin das fire Salair, das steigende und fallende Geldelnkommen nach zehnjährigem

Durchschnitke, der Genuß der frelen Amtswohnung, die Nakuraldepurake und die Nutzungen

von den als Besoldungstheil ongewiesenen Grundstücken aufgenommen, die Haupesummen der

Dienstemolumenke aber Iin runden Posten, die sich mic der Zahl 10 theilen lassen, ausgewor-

sen sind.

d. 12.

Eintrittögeld ven sämmtlichen bei der Anstalt betheiligten Augesiellien.

Sämmtliche jet Angestellt#e, welche in H. 7. als nothwendige Micglieder der Penssons-

anstale bezelchnet sind, baben als Beitrag zum Srammkapital derselben ein Procene ihres
Besoldungsanschlages auf einmal sofore zu entrichten. Dieselbe Verpsllchrung gile von jedem,

der künseig zu einem öffenclichen Amte der erwähnten Gottungen gelangt.

Substicuren in Pfarrämtern oder Schulstellen bezahlen dieses Einteictsgeld nach Ver-

Häleniß der Quotce, die lnen von den Diensteinkünften angewiesen sind.

Außerordentliche Beiträge der Angeslellten-

Wer künftig elne Gehaltszusage oder eine Besörderung lm Dlenste mit höherer Be-
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soldung erhalt, bat von der Summe, inn welche sein Amtseinkommen verbessert worden ist,

glelchfalls eln Procent als Beitrag zum Kapital des Instituts zu bezahlen.

S. 44.

Jährliche ordentliche Beiträge der Anstaltsgenossen.

Jedes Mitglied der Pensionsanstalt hat jäbrlich eln und ein halbes Procent Beitrag
von seiner Besoldung in Quortalracen zu entrichten. Dieser Belteag soll auch süc bas volle

Quartal, in welchem ein Diener mit Tode abgeht, er sey verheirathet oder unverheiratheege-
wesen, bezahlt werden.

Ein Beamter, welcher mit Penston in Ruhestand versetzt wird, bleibe nach wie vor

verbindlich, seinen Beitrag nach Maaßgabe seines vorberlgen Gehalts zu entrichten.

Für Pfarr- und Schulstellen, bei welchen Substitutionen angeordnet sind, haben der
Senior und der Substitut den Jahresbelcrag gemeinschaftlich, nach Werhäffniß (brer Ge-

baltsquoten zu bezahlen.

K. 15.
Gnadenguartal von den Besoldimgen der durch Tod abgehenden Oiener.

Won der Besoldung, welche ein verskorbener Diener bezogen har, soll der Pensionson.
stale jedesmal ein volles Qvortal aus den berresfenden Kassen und fonstigen Quellen des

Amtseinkommens gewähre werden, wobel der Vorebell der frelen Dlenstwohnung- nur in den

Fällen mit in Auscechnung komme, wo baare Vergücung dasüc mit der Befoldung geleistet

worden ist. Dieses Gnadenquartal ist in denjenigen Fällen, wo der Verstorbene eine Witt-

we oder minderjährige Kinder bincerlassen bat, für den 5. 6. und 7. Monat nach dem To-

desfalle (vergl unden V. 22.) zu rechnen.

Sollte nach Bedürfniß des öffenelichen Dienstes noch im Lause des Quartals, welches

bierdurch an die Seiftung gewiesen ist, die Wiederbesehzng der erledigten Sltelle eintreten

müsseu, so ist der Vacanzanebeil der Wictwenkasse auf die Daouer eines Monats zu be-

schränken.
Auch soll das Gnadenquarkal In Ansebung derjensgen verstorbenen Diener zur Selftung

gewährt werden, welche in Penstonsstand versetzt gewesen sind.

. 16

Hüchste landeshemliche Vewilligung aus den Kammerkassen.

Zum Besten der Seiftung sind aus den landesherelichen Kammerkassen zu Schleiz,

Ebersdorf und Gera die Summe von t
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Eintausend Thalern — Sgr. — Pf. Cour.

als Grundlage zu elnem Stammkapitale, und außerdem

Dreibundert drei und dreißlg Thaler 10 Sgr. — Pf. Cour.

als jahrliche Rente fur die Bedurfnisse der Stiftungskasse bewilligt.

lerunter werden bejahlr:

a) zum Kapltalfonds: b) als Jahresrente:

360 Thle.—Sgr.—Pf.120 Thlt. — Sgr. — Pf. aus der Amischosserel zu Oera,
30o0 —. —. 100. —. — . aus der Generalkasse zu Schleiz,

340 — —. 113 10 — - aus dem Rentamte zu Ebersdork,

Sa. uls. Sa. uls.

8. 17.

Landstãndischt Bewilligungen.

Für denselben Zweck bat dle gesammie Ritter- und Landschaft Unserer Furstenthumer
einen Beitrag von

Siebenhundert acht und sechszig Thlr.— Sgr. — pPf. Cour.

zum Kapalsents und außerdem einen jahrlichen Zuschuß von
welhundere neun und funfzgig Thlrn. 10 Sgr. — Pf. Cour.

bewilligk, in dessen Felge gezable werden sollen:

a) zum Koapitalsonds: D) ol #uee
300 Tolr.—Sgr.—PW.00Tblr—Sgr.— Inschaftl. Rent ra,
4%0 —. — 30. 20 — aus der Seeuerkasle zu Scie.

1336 —. — 46. — . — .aus der Stenerkasse gu Ebersdorf,

— # 756. 20 — aus der Steuerkasse zu Gera.

Ba. uis. Sa. uts.

6. 18.

Leistungen aus den slädtischen Känunerelkassen.

Gleichermaßen foll in Hinsiche auf die den Communalbeamten der Städte zugesicherte

Thellnahme an der Penstonsanstale (6. 7. Utt. d.) das Kämmerejvermögen seder Stade in

verhälenißmäßige Mltleidenhelr gegzogen werden, und es sind dle diessallsigen Beiräge, nach

Maahgabe des für die bezeichneten Beameen aus den Kämmereikassen gewährten Dienstein=

kommens, dahin berechnee worden, daß aus den Kämmereikassen
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a) zum Kapitalsonds: b) als Jahresrente:

125 Tölr. — Sgr. — Pf. Cour. 41 Thlir. 20 Sgr. — Pf. Cour. in Oera,

— — in Schleiz,45 —. —. " 15.

5 — —— 1 20 — in Tanna,

30 — — . 10.—--- -ln9obenstein,

12.—.-- - 4--.-- -ia.Hit-beekg,

z..-..-- . 1-20--—- in Saalburg.

222 Thir. — Sgr. — Pf. Cour. 74 Tolr. — Sgr. — Pf. Cour. Sa.

zu bezahlen sind.

. 19.

Außerordemliche Zuschüsse.

Dasern dem Fondsder Anstale künftig von anderen Selben durch Schenkungen oder Le-

gale Vermehrungen zuwachsen sollten, wird die beständige Erhaltung der Haupistämme und

die pünctliche Verwendung der Zinsen davon nach der ausgedrückten Absiche der Schenkge-
ber und Testakoren zugestcherr.

VierterAbschnitt.
Von der Feststellung der Penstlonen und von den zum Genusse derfelben

berechtigten Personen.

KC. 20.

Allgemeine Regeln für die Größe der Pensionen.

Die Größe der Pension eschtet sich nach der jährlichen Besoldung, welche der verstor-

bene Dsener in der letzten Zele selnes Lebens bezogen hak. Wen daher ein Angestellter,

welchem elne Gehaltsjulage zugesichere ilt, vor dem Beglane deejenigen Quartals, von wel.

chem an er dleselbe wirklich bezleben sollte, verstorben ist, so bekommen seine Wittwe oder

Kinder nur dle, srinem ble dahin bezogenen Gehalte enrsprechende Penston.

Von jeder Besoldung soll féhrlich der fünfte Theil als Penstonssatz verabrelcht und

somlt noch dieser Proportion jede Penston berechnet werden. Mürde die Instliurskasse durch

eine zusällig sehr vermehrte Zahl von Penssonleien in die Lage kommen, dah ihre Kräfte
zu den bestlmmeen Ausgaben ulcht hinrelchten, so wird auf so longe, als dieser Zustand dau-

erk, der Fehlbetrag aus den Kammerkassen, aus dem gemelnschaflschen Rentamte zu Gero,

aas den Landessteuerkassen und aus den städtischen Kämmereikassen jährlich in un Verhält=
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nisse zugeschossen, in welchem nach 8. 16. 17. 16. die Jahrescenten aus diesen offentlichen

Kassen zu Gunsten der Wittwen· und Waisenversorgung zugesichert sind.

Eine Verminderung des Kapitalfonds oder eine Hemmung der zur Vermehrung dessel-

ben gewihmeten Zuschüsse kann niemals Statt finden.

Der Stufengang der Beiträge und der Pensionen findet sich auf der angesügeen Ta-

belle unfer A. dargestelle.

g. 21.

Pensionöberechtigte Persenen.

Zum Genusse dieser Pensionen sind die Wittwen der in 9. 7. ausgesührten Beamten

unb Diener und deren ehelelbliche, in minderjährigem Alrer stebenden Söhne und Töchter

berechelgt.
Außerdem soll aber auch den Kindern elnes verstorbenen Beomten, wenn dessen Wilt-

we zu einer Zele mie Tode abgeht, wo jene die Volljährigkeic erst kürzlich erreiche haben

und noch unversorge der Unterstühmung bedürfen, die Hälste der Pension bis zum zurückgeleg-

ten fünf und zwanzigsten Lebensjabre verabrelcht werden.

+. 22.

Vorbehalt des Sterbemonats und eines Gnadenguartals für die Witere oder die Kinder eines

versierbenen Diecners.

Dle Willwe und dle minderjährigen ebeleiblichen Kinder elnes verstorbenen Beamten

baben dessen Gehale für den Monar, in welchem der Tod ersolge ist, ohne Unterschied des

Toges, und außerdem vom Ablause des Sterbemonaks an noch einen vollen Quartalbetrag

der Besoldung zu erhalten. Der Gehalt für den Sterbemonat ist als zum Nachlasse gehs-

Drig gu betrachten, wogegen die Erteägnisse der darauf solgenden drei Monate (des Wirwen-

und Walsenquartols) für Alümence gelten, woran die mindersöhrigen Kinder aus eigenem

Rechte, nicht bloß durch die Murker Thell nehmen. Sind gar kelne, oder nur vollfährlge

Kinder am Leben, so sälle der Wictwe das Ganze zu. Ebenso baben minderfährlge Kin-

der, mie Ausschluß ihrer in die Wolljährigkeic getretenen Geschwister, den Genuß des gan-

zen Quartals, wenn keine Witewe hinterblleben ist.

Mlnderjährige Kinder des Verstorbenen aus früheren Eben haben sich über den ihnen
gebührenden Autbell am Ertrage des Quartals mit der Wiktwe, oder mit dleser und ibren

Klndern aus der lehten Ehe auf diese Weise abzusondern, daß sür dle WirtweeinDrletbell
ausgeschieden und der Rest zwischen sämmtlichen Kindern in glelche Portlonen zerfällr wird.
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Sobalb aber Klnder aus verschiedenen Ehen des Beamten allein mit einander coneurriren,

gehe der Nuhen des Quarcals in so vlele Theile, als Kopfe vorhanden sind.

Wolhährige Kinder, verhelrathete minderjährlge Töchter, Srieskinder, die dem verstor-
benen Beamcen durch selne Ehegauin zugebracht worden sind, und Enkel von vorher ver-

storbenen Kindern haben auf das Waisenquarras in keinem Felle Anspruch zu machen.

. 23.

Veslimmungen wegen der Withren und Waisen pensionirter Diener.

Alles, was bler für die Hlncerlassenen eines bis zu seinem Tode in voller Funciion ge-

bliebenen Beamten bestimme #k, gile analog auch für die Wltewe und dle Kinder der mit

Penston in Ruhestand versetzten Diener. Der Penstonsbetrag für den Scerbemonar und

das darauf folgende Quartal werden den percepklonsfähigen Hinterbliebenen unwerkärge ver-

abfolgt.
Die Penston sür die Hinterbliebenen richtee sich nach ben Belträgen, die der Werstor-

bene im Werhältnisse zu seinem srüheren Dienstelnkommen bis an seinen Tod in das Justi-

tur entrichter Dot. (§F. 14.)

Auf glelche Welse wird es mie den Hinterlassenen eines Pfarrers oder Schullehrers
gehalten, dem ein Substitut an die Seite gesetze ist.

. 24.

Aufhebung der bisher rücksichtlich des Guadenhalblahrs bestandenen Observanzen.

Die bel den Civilmtern und den Kirchen, und Schuldiensten bisher bestandene Ob.

servanz, nach welcher den Hinkerlassenen eines verstorbenen Beameen die Einkänfte desselben

noch süc dle Dauer von sechs Monaten, vom Sterbecage oder vom Ablause des Monals an

gerechnet, In welchem der Tod erfolgt war, belassen worden sind, wird als mit den vorste-

benden Bestimmungen in §. 15. und 22. unvereinbar, hietdurch ganz auher Krast gesetzt.

 *Q

Veginn des Pensionsgenusses für dle Witven ader Waisen.

Der Genuß der Pension beginne sär die Witt#we oder die Waisen eines verstorbenen

Dleners sogleich mir dem Ablause des Wltewen- und Waisenquartals.

Die Witewe und die Kinder, es mögen deren vlel oder wenig, aus elner Ehe oder

aus mehreren Eben des Dleners seyn, werden für eine Person gerechnet. Die Penston

wird der Wllewe alleln, wenn sie niche mie Kindern zusammensteht, für ibre Person voll-

ttändig, im Fall sie aber aus der Ehe mie dem Werstorbenen minderjährige Kinder besist“
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zugleich für diese gewährt. Sind aber minderjährige Kinder aus mehreren Ehen vorhan-
den, so soll die Wietwe ein Dritheil des Pensionsbetroges für sich hinwegnehmen, hlerauf

das Uebrige zwlschen den Kindern in glelche Portionen zerfälle und sodann der den percep-

tonssähigen Kindern der Witewe zukommende Antheil an die lehtere zur Verwendung für

die ersteren mic verabrescht, der den Kindern aussrüherer Ehe geböhrende Anthell aber dem

für dieselben besiärigten Vormunde zur Verwendung ausgehändigt werden. Falls keine Witt

we binterblieben ist und nur Kinder des Beamten Anspruch auf die Penstonswohlsehae zu

machen haben, ist zwischen denselben gleiche Thellung nach Köpsen zu veranstalten. Wöllig

ausgeschlossen von sedem Anlpruche auf solche Thellnahme bleiben aber dle volljährigen Kin-
der, die durch Helrarh bereits versorgten minderjährigen Töachrer, dle Enkel von vorber ge-

storbenen Kindern und die Sltleskinder des Dieners.

Die ehelichen Kinder des Beamten werden binsichrlich des ihnen zugewiesenen Penstons-

theiles für eine Person angesehen, so doß, wunn eins davon stlrbr, oder mit Zurücklegung

des 21. Jahres die WVollfährigkeit errelcht, oder vor derselben sich verbelracher, dessen erle-

bigler Antheil seinen übrigen leiblichen oder von einer andern Mutter berstammenden Srief-

geschwistern zu gleichen Theilen anheimfällt. Sobalo ober die sämmrlichen, in der Pensto-

nlrung begriffenen Kinder vor der Mündigkeit versterben, oder die Volljäyrigkeit erlange ha-

ben, oder durch Heirath von der Pension ausgeschlossen Und, erlit die Wlicwe in den Ge-

nuß der ganzen Penston.

+. 26.
Ende des Pensionögenusses für die Wienre oder die Walsen.

Für die Witewe dauert die Pension so lange, bis sie sich anderweit verheirakhet oder

stirbt. In dem ersteren Falle erlischr die Pension mic dem Monoc, in welchem die Trau-

ung erfolgt, in dem anderem Falle mit dem Todeskage. Wenn in diesen Fällen noch min-

derjährlge Kinder von dem verstorbenen Ebemanne vorbanden sind, bekommen die Söhne

wie die Töchter bis zur Vollendung lbres 21. L#ebensjahres zusammen die ganze Pension,

-wobel sic die Töchter, sobold sie noch im minderjährigen Alter beirarhen, der Mleigenuß der

Pension sogleich aushörr. In diesem lebteren Falle aber, oder wenn einlge von den Yerci-

pienten vor Erlangung der Wollfährigkelt sterben, sollen die erledigten Antheile den übrigen

Juwachsen und kann daher die volle Penstonszahlung erst mir dem Tage aufhören, an wel-

chem von diesen Kindern keines mehr im minderfährigen Alter sich besindet. Ueber den be-

merkten Termin hinaus konn sedoch ausnahmsweise sür Kinder eines verstorbenen Beamten,

die bel kaum errelchter Vollfährigkeit noch unversorgt ihre Murker verlieren, im Falle des
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ermittelten Bedurfnisses die Halfte der von derselben genossenen Pension bis zum erfullten

fünfundzwanzizsten Lebensjahre als außerordentliche Unterstätzung gewährt werden. (. 21.)

7. 27.

Wegfall des Pensionsbezuges in besonderen Fällen.

Die Anwelsung der Densson kann niche eintreten:

4) für geschledene Ehescauen überhaupc;
2) für elne Ebesrau, die obne elchtersiche Ermächtigung sich von lbrem Ebemame in

Tisch und Bette getrennt hat und noach recheskräftig ersolgeer richcerlicher Anwelsung,

niche zu demselben zurückgekehrt (K, oder die der böslichen Verkassung ihres Gatten

sich schuldig gemache hat;
3) sür eine Ebefrau, dle dem Beameen während selner lehlen Krankheit oder auf dem

Sterbebette angerraue worden ist;

4) fur die Wittwen und ble Walsen aus einer Ehe, die ein Beamter erst nach seiner

Versezung in den Ruhestand geschlossen bar;

5) süc die Wirewe elnes Dleners, die fünfundzwanzig Jahre jünger ist, als lhr ver-

storbenerE#bemam, weun dleser nach erfüllteem fünf und sechszigsten Lebensjahre sich
mmic ihr verhelrather hat, inglelchen für die aus sölcher She en#springenden Kinder.

Sind in den unter Nr. 1. und 2. bemerkten Föllen aus derselben Ehe minderjäh-

rige Kinder vorhanden, so wird die starurenmäsige Pension denselben alleln angewie-

sen. Ebeuso haben in diesen Fällen die aus einer srüheren Ehe stammenden, noch

minderjährigen Kinder ihren Theil an der Pension zu nehmen (6. 25.) oder dieselbe

bel den uncer Nr. 3. 4. 5. begeichneten Werhälmnissen für sich alleln zu bezlehen. Dagegen

haben die Kinder der Beameen aus Eheverbludungen, wie sie umer Nr. 3. ange-

deuter sind, so wenig wle die durch eine nachsolgende Ehe legitimicten Kinder einen

Anspruch auf Pensson.

+. 28.

Legltimation zum Bezuge der Peusson.

Wenn ein Diener bei seinem Absterben elne Wirtwe Oinkerlähr,, so ist die letztere ver-

tunden, den Todeskag blunen 4 Wochen durch ein Kirchenaltestat bei der Landesregie-

rung in Gera darzuchun und dadurch zur Erbebung der Witiwenpenston sich zu legieimiren.

Jür vater- und murterlose Walsen hat solches, unter genauer Angabe ibres Alters, derjenige

Verwahte zu bewerkstelligen, welcher zur Uebernahme der Vormundschaft zunächst verpflich-
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tet ist. Dasern das Kirchenzeugniß von dem Gelstlichen einer auswartigen Kirche ausge·

stellt worden ist, muß darunter von der Obrigkeit des Orts beglaublgt seyn, daß der Aus-

steller das Zeugniß eigenhandig unterschrieben habe und zur Ertheilung desselben berechtigt seo.

5. 29.

Verschrist für die Erhebung der Pension.

Die Wieewen= oder Waisenpenstonen werden von der Landesreglerung auf die Kasse

angewiesen und vierteljährig, um die Mitte der Monate Februar, Moy, August und No-

vember ausgezahle. Jede Wittwe, die außerholb der Srade Gera, jedoch innerhalbder Fürst-
lichen Lande Jüngerer Linie wohne, hat unter die von ihr eigenhändig zu uncerschreibende

Quitung von ihrer Ortsobrigkeit sich arcestiren zu lassen, daß sie noch unverheirothet lebe.
Jede Gerichesbehörde ist zuglelch verpflicheer, vom erfolgten Ableben einer penstonirlen

Wietwe, die sich in ihrem Jurisdictionsbezirke ousgebalten hat, bel ver Landesregierung un-

gesäumte Anzelge zu machen. Witewen, die um Auslande ihren Wohnsi6 genommen haben,

müssen sich uncer jede von ihnen auegestellte Qullreung durch die Obrigkeic ibres

Orts beglaubigen lassen, daß ste am Tage der Quitkungsausfertlgung noch am Leben und

unverheirathet gewesen sind.
Fur solche Wittwen, die entweder gar nicht schreiben, oder wegen Geisteskrankheit oder

Korperschwache eine Quittung nicht ausstellen konnen, wird durch deren ordentliche Obrigkeit

ein fur allemal ein Curator bestatigt, der insbesondere Ermochtigung hat, an ihrer Statt

die Quittungen aus justellen und zuglelch für die Hinzufügung der oben vorgescht iebenen Be.

glaubigungen zu forgen.

Für vaterlose Waisen ist deren leibliche Murker die Quitcungen mitaus)ustellen besuge.
Für die Stieskinder der Wikewe aber und für vater- und mutterlose Waisen bat allemal

der gerichtlich bestätigte Vormund die Penston zu erheben und Quletung darüber auszuftellen.

+. 30.

Pririlegam der Wittwen und Waisen wegen des ungehinderten Quartal= und Pensionsgenusses.

Die noch dem Tode derB den Hinterlasse buhrenden Q lbe sol ddi

Pensionen sind als Alimentengelder zuberachten, und sie bersen daher weder belgebeien ben
Dieners, durch Disposttlonen besselben beschränkt, noch nach dessen Absterben von Creditoren,
dle an selnen Nachlaß oder an seine Wltewe und Kinder Anfpräche maochen, verkümmert

oder als Obsest der Hülfsvolstreckung bezeichnet werden. Wlelmehr können dle gedacheen

Quartale und dle Penstonsgelder nie anders, als auf die elgenhändige Qustung der-Wittwe
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oder des berselben bestellten curakorischen Verereters (6. 29.) oder des den Kindern beslä-

tigten Vormundes ausgezahlt werden.

Abtrecung der Penston vor der Versallzele Ist niche zulässi. Findek eine Wiawe sich

veranlaße, auf ihre sällige Penston elnem Dri ten Asstgnatlon zu geben, so muß sie diese

zur Gewißbeir ihres freiwisligen und überlegten Eneschlusses von ihrem Geschlechtsvormunde

mle unterschreiben lassen.

Dle Penstonen kännen auch im Auslande ungehlndert vergehre und niemols sollen sie

mie Abgaben belastet werden.

F. 31.

Verbehaltene Erhöhung der Penssonssäe nach hiureichender Vemnehming des Silftungssonds.

Auf den Fall hinreichender Vergräßerung des Kapitalsonds soll zunächst darauf Be-
dacht genommen werden, für die Witewen und Waisen aller Diener, die mit 300 Thlr.

und darunter salarirt sind, dle Penstonen um ein Zehmel l0res gegenwärtig bestimmten Be-

crages, oder bis auf 22 Prozene der jöhrlichen Besoldung zu erhöben.

Bei sernerem Anwachsen des Stiftungsvermögens soll die verhälinigmäßige Erhöhung
der übrigen Pensionen vermittelt werden.

Fünfter Abschnitt.

Von der Verwaltung des Instituts.

32.

Aufsicht über die Kassen= und Rechnungsflhrung durch die gemeinschaftl. Landesregierung.

Die Werwaltung des Penstonsinstiauts ind die Fpezlelle Aufsiche über die Kassen- und

Rechnungsführung bel demselben ist der gemeinschafclichen Landesregierung in Gera übertra-

gen. Del derselben werden die Besoldungsanschläge aus den drel Fürstenthümern und die

darnach normieten Belträge der Instleursglleder in elner Haupeübersicht zusammengestellt, und

darnach die Beikräge tabellarisch ausgeworsen, welche von den elnzelnen Anstaltsgenossen zur

Jnskleutskosse entrichtet werden sollen. Diese Besoldungs- und Belcrags-Matelkel ist unun-
bterbrochen in Vollständigkeit zu erhalten, daher auch alle mie den Beameen und Besoldun-

gen vorgehenden Veränderungen unverzüglich bei der Landesregierung angejeige werden mäs
sen, um die Beitragssätze darnach in Richligkeit zu stellen. Von der gedachten Behörde

sind der Stistungskasse alle Belege über die Einnahmen, sowie alle Anwelsungen zur Wer-
3
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abrelchung der statutenmaßigen Pensionen und zu den sonstigen Ausgaben sur die Zwecke des

Institutes zuzufertlgen.

K. 33.

Elu#zlehung der Veiträge von den össentlichen Kassen und von den Institutsgenossen.

WVon den landesherrlichen Kammerkassen, den Steuerkassen und den städeischen Käm-

merelkassen sollen die besklmmeen jährlichen Belträ1e in Quarkolralen zu Ende der Mona#e

Mäcz, Juny, September und December In die Pensionskasse abgeführt werden.

Gleichermaßen mössen alle Inskitursglieder ihre Beiträge in vierteljährigen Terminen
entrichlen, wos durch Abzug an den Befoldungsquartalen bewirke werden soll. Deshalb

sind die den bekcoffenen öffenelichen Kassen vorgesetzten Behörden verpflichtet, die ihnen un-

lergebenen Rechnungsführer mit pezieller Anweisung gu versehen, wie viel sie zu jedem

Quartale von den auszuzahlenden Gehalten abzuzlehen und im Ganzen an die Pensionskasse

abzuliefern haben.
Jeder Kaslenfährer bewlrkt hiernach zum Ablauf jeden Quartals bie Zahlung an die

Pensionskasse, wobei er eine doppelt geschrlebene Speclficarlon der ihm ausgetragenen Abzuge

belsäge. Das eine Eremplar har er sodann mie Quikcung aus der Silfrungskasse zurückzu-

bekommen, das Duplikac aber verbleibt der lebteren als!———
Fur biejenigen Augestellten, welchek

fur die Gelstlichen und Schullehrer und furdi- Verwalter der Poatrimonlalgerichte wird die Entrich.
tung halbjährlger Termine, zum 30. Juny und 31. December, nachgelassen. Ruckstande werden in

blesenBeiträgen nicht gedulder und es soll daher jeder Insklcuregenosse, der zwei Monaküberdle
Werfallzelemie selmem Beitrage gurückbleibe, wegen seiner Saumseligkeitvon jedem Thaler, den er

bätte enerichten sollen, elnen Groschen Strase erlegen, dasern er aber bis zum nächsten Ter-

mine seine Schuldigkeie unerfällt lässße, dos Doppelte des Rückstandes zur Scerafe in die

Kosse zu entrlchten baben. In dlesem JFalle wird von der Landesreglerung, auf dle von

der Kasse zu bewiekende Anzelge, die Beitreibung der Rückstände mit den Scerasen unnach-

sichtlich gegen den Säumigen angeordner.

 . K n

8. 34.

Weisung für die mit Aussertigung der Dienslbeslallungen und Vocationen beaustragten Landes-

und Kircheubehörden.

Die oberen Administratiobehörden der drel Fürstenrhümer, das Gesammtconststorlum,

dle gelstlichen Inspectlonsämier in Schlelz und Saolburg und die Klrchen= und Schulcom.

misskon in Sbersdorf sind der Landesreglerung alle Todesfälle, die bel den Angestellten ihres
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Ressorts elngetreten sind, unverzuglich anzuzeigen verpflichtet. Ebenderselben ist von den ge-

dachten Beborden allemal Kenntniß zu geben, sobald eln Diener neu angestellt worden ist,

oder elne Gehaltsverbesserung bekommen hat, damit wegen Immatrikullrung der Besoldun-

gen und der davon sälligen Einerlees= und Jahresbeiträge, inglelchen wegen Anwelsung des

zur Penstonskosse gebörigen Gnadenquartals das Nöthige verfügt werden kann.

. 35.

Ansiellung eines Stistungskassirers.

Dos Rechnungswesen der Penstonskasse ist elnem Kasstrer Übertragen, dessen Ernemmung
auf den Worschlag der Regierung von den höchsten Landeöherrschafeen erfolger. Dleser Kas-
sirer bekommt von der Landesregierung selne Dsenstiustruction, auf welche er, zugleich unter

PHinweisung auf das Mandat über die Verwalcung des öffeutlichen Rechnungswesens d. d.

30. April 1823, zu vereiden ist. In Gemäßheit der Inltruceion und der sonst von der

Regierung ergehenden Anweisungen hat der Kassirer die Einnahmen und Uusgaben zu be-

sorgen. Seine Besoldung empfänge der Rechnungsführer aus der Insticutskasse.

5. 36.
Jährliche Einreichung und Abhörung der Rechnung. Landsiändische Minvirkung bei der

Rechnungsabnahme.

Der Srelfeungskassicer hat auf sedes Jahr eine Rechnung zu fereigen, die von ihm spa·
testens mie Ende des Monats März des solgenden Jabres in fünf gleichlautenden Exempla-

ren bel der Landesregierung eingereicht werden muh. Von diesen Rechnungsexemplaren sind

zwei für dle Durchlauchtigsten Landesberren, eins sür das Regierungscollegium, eins für die

gesammte Ritcer= und Landschaft und eins für den Rechnungsführer bestimmt. Won der

Regierung wird die Rechnung geprüst und, was zu erinnern gesunden worden ist, dem Kas-

sirer zur Beanewortung in kurzer Frist mitgethelll. Nach Eingang dieser Aneworten wird

von der Reglerung darüber Beschluß gefaße und der Rechnungsführer darnach mlt Wei-

sung versehen, um die vorllegende Rechnung, sowelt chunlich, sofort dornach zu berlchcigen

und die etwaigen Mängel in den Belegen zu ergänzen. Hlerauf har die NReglervug ein

nach den vorausgegangenen Verhandlungen berichtigtes Rechnungseremplar der gesammten

Rliter- und Lanoschaft umer AnberaumungeinesTermines zur Abnahme der Rechnung mit-

zutheilen. 6

P Bel der Rechnungsabnahme, zu welcher sich eine Depukatlon der Gesammestände einzu-

sfinden hat, wird derselben vom Reglernngscoflegium über dle Revisionsverhandlungen die

nstöige Eröffnung gemacht, woran Juglelch, dafern sandständischer Seits Erinnerungen zur
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Sprache gebracht werden sollten, die behufige Erwlderung und Aufklärung zu knüpfen ist.

Sollee die sländische Deputation die gemachten Erinnerungen bierdurch noch nicht beselelgt

finden, so werden die herauszuhebenden Puncte zu böchster landesherrlicher Enescheidung

ausgestellt.

5. 37.

Jährliche Einsendung der Rechnungen und Verichtserstatiung an die Höchslen Landeöherrschaften.

Die abgebörte Rechnung ist jedesmal an dle regierenden Durchlauchtigsten Fürsten zur

Einsiche einzusenden. Bel Gelegenheit dleser Einsendung ist über die noch ulche erledigten
Eeinnerungen der Ritter. und Landschafe, sowie über die Worstellungen, wesche etwa von

elnzelnen Penssonleten gegen die von der Regierung getrossenen Verfügungen eingekommen

seyn sollten, zu höchster Enescheidung Berlcht zu erstatten.

Nachdem die Rechnung mir den landesherrlichen Beschlössen on dle Regierung gurück-

gegangen ist, werden sämmtliche fünf Rechnungseremplare mit dem Justisicatorlum versehen

und in der §F. 36. erwähnten Welse vertheile.

l. 38.

Ausbewahrung der Original-Schuldverschrelbungen und Hypothekenscheine über die Siistungskapttalien.

Alle Orlglnalschuldverschreibungen und Consensurkunden über dle ausgeliehenen Kapla-

Ien der Penssonsstiseung, sowie alle sonstiigen dieselbe becressenden Orlglnaldokumente werden

um Archlue der Reglecungscanzlei ausbewahrt. Ebendaselbst werden dle abgenommenen und

justiffelrten Rechnungen hinkerlege.

. 39.

Rücksicht auf die Verstärkung des Stislungssonds.

Aus den Rechnungobeständen, welche nach Abjzug der Penstonen und Admintstrarkons=

kosten übrig bleiben, sollen Kapltalien gebildet und gegen Hypothek oder sonst nach Ermessen
der Londesregierung scher ausgeliehen werden.

F. 40.

Publicltät der Rechnungs-Resultate.

Jur offentllchen Kenntniß der Instltutsverwaltung soll jahrlich ein summarlscher Be-
uche gedruckt und unentgellich ausgegeben werden. Dieser Berlcht soll enthalten:
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1) den summarischen Extract der Rechnung, nach den Kapiteln der Einnahme und Aus-
gabe, und die Uebersicht des Vermögensbestandes bel der Stiftung;

2) dle Zahl der Miltglleder, welche belm Anfange des dargestellten Rechnungsjabres vor-

handen gewesen sind;
3) die Zahl der im Lause des Jahres zugetretenen neuen Mitglieder;

4) dle abgegongenen Mllglleder;

5) wlevfsel Wleewen,

6) wleolel Walsen nach der Famlllenzohl belm Anfange des Rechnungsjahres für den

HPenstonsgenuß verzeichnet gewesen,
70 wievlel Wlewen und Walsen im Laufe des Jabres dazu gekommen,
8) wleviel Wittwen und

M wieviel Walsen nach der Famlllenzahl, in derselben Zelt abgegangen sind.
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A.

Tabelle uber die jahrlichen Beitrage und Pensionssummen.
(Zu 8. 20.)

 # . .

Größe de Jbbrriiche JöbrlicheGröße de Jahrliche Jährliche Größe den Isbriche Jahrlicht

* Biinäg.. oen hen me Veiträg. e= Besoldun Heinge. Len
thl köl. #gr. pf] tbl. tbl. (bl. (gr. pf. thl. 761. Kalisgr. pf. (bl.
100 20 410 606 4 6. 92 710 10|19|] 6 142

110 22 420 6%— 84 720 144

420 24 430 6 3/7 686 730 10|287 146.
130 26 440 6|1.— 688 40 1468

140 23 450 6226 90 750 117 6 150

150 30 460 627— 92 760012 152

160 32 470 71 94 77 1116 6 154
170 34 480 6 96 780 11211 156

180 36 490 7106 98 790 11125 6 153
190 a8 500 7115— 100 800 12—.— 160

200 40 510 J7191 6 102 810 12 4 6 162

210 42 520 *7240— 104 820 1200— 164

220 44 530 72817 106 330 12|137 16
230 46 540 88 103 840 168.

240 48 550 66 110 850 12226 170

250 60 560 8/12— 112 860 1227 172

260 52 570 8106 114 870 13 174

270 54 580 6821 116 680 13601 17

280 56 590 68256 118 890 13106 178
290 58 600 120 900 13|15 180

300 60 610 946 122 910 1% 182
310 62 620 9 9 — 124 920 1324.— 184

320 64 630 913 126 930 13828 186

330 66 640 916— 128 940 141s— 188

340 68 650 926 130 15014 216 190

350 70 660 927 132 960 1412 192

360 72 70 106 134 970 1416 6 194

370 74 6601060 136 — 196

330 76 690 101406 133 990 14206 198

390 78 700 10|15— 140 1000 15—— 200
400 90
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M 182. Höchste Verordnung, eine Erläuterung des Gesetzes wegen Verpslichiung der Unitrihauen
zum Kricgödiensle vom 2. Jannar 1823 betr. rom 2. Februar 1847.

Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Zwei und Sech-

zigste, Stammes Aeltester, und Wir Heinrich der Zwei und
Siebenzigste, der Jungern Linie souveraine Fursten Reuß,

Grafen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Krannichfeld,
Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Do durch die für Unsere elnzelnen Landesthelle erlossenen Spezialverordnungen das

Alter der Militairpflicheigkelc von dem durch das Rekrutirungsgeseh vom 2. Januar 1823

sestgesetzenn Zeitpunkte auf das 21. Lebensjahr Hinausgerückt, lernächst auch das Gröhen=

Mmaaß der militaiepflichtigen jungen Mannschafe von 5 Fuß 7 Zoll auf 5 Fuß 8 Zoll er-

böht worden ist, dadurch aber der Fall, daß ein nach Maßgabe des Rekrutirungsgeseces we-

gen Mahmangels zurückzustellender Mann erst späcer noch die erforderliche Größe erreichr,

gegenwäctig welt seltener vorkommen kann, als früher, so baben Wir Uns, in Berückscch-

tigung, daß eine solche Zurückstellung und die damie verbundene wlederholte Zuziebung zu

den Aushebungen der nächsten Jobrgänge für die berhelllgten Individuen ulcht selten mie

mannichfachen Beschwerden verbunden ist, bewogen gefunden, Hierdurch unter Aufbebung der

im §. 8. unker Nr. 2. des Gesetzes wegen Verpflichtung der Unterthanen zum Kriegsdieenste

vom 2. Januar 1823 enthaltenen Bestimmung zu verordnen, daß diejenigen sungen Leute,

wesche mie dem Elntritte ihrer Milikairpflichtigkeit das vorschristsmäßige Moß nicht haben,

fernerbin nicht mehr zurückgestelllt, sondern vom Militairdienste sosort völlig sreigesprochen
werden sollen.

Urkundlich haben Wir gegenwäriige Verordnung elgenhändig unterschrieben und mit

UnserenFürstlichen Wappen besiegeln laslen.

Gegeben Schloß Schleig und Schloß Ebersdorf, den 2. Februor 1847.

(TL. S.) H. d. 62. J. L. Fürst Reuß und in Auftrag

Ihro des 7211 Herrn Fursten und Vettern

Loden von Ebersdorf.
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 182. Regierungs-Bekanntmachung, einen gemeinen Bescheid des Gesammt-Oberapellationöge-
nichts zu Jena, öber die Gimwendung und Justification der Oberberufungen betr., vom
21. Dechr. 1846.

Nachdem von dem Fürstlich Reußlschen und Gesammtoberapellatlonsgerschte zu Jena

nachfolgender gemelner Bescheid:
Das Großberzogl. und Herzogl. Sächusche, auch Fürstlich Reußlsche gemelnschaftll.
che Oberappellatlonsgerlcht zu Jena ertheilt in Gemäßßele des ihm durch H. 95.

der provssorlschen Oberappellationsgerschts-Ordnung vom 8.Okoober 1816 eingerdum-

den Rechtes zur Erläuterung des F. 58. der gedachten Ordnung, die Einwendung

und Jaustification der Oberbernfungen betressend, mit Höchster Genehmigung fol-

genden
Gemeinen Besch.ei

daß,wenn bei der Einwendung einer Berusung an das Oberappellationsge=

richt dle Einreichung einer besonderen Oberappellationsdeduction binnen der

geseblich dazu nachgelassenen Frist von dreißig Tagen, vom Oberappellanten

nicht ausdrücklich in der Einwendungsschrist vorbehalten worden, diese Unter-

lassung als stillschweigende submissio odl aeln Priora anzusehen und demge-

mäß das Weitere Iin der Sache zu versägen ist.

Beschlossen Jeno, am 5. Februar 1846.

(LIl. S) Großherzoglich auch Herzoglich Sachsisches
und Fürstlich Reußisches gemeinschaftli-

ches Oberappellationsgericht das.
Ortlo

gefaßt worden ist, und die Höchste Genehmigung der Durchlauchtigsten Landesberrschaften er-

halcen hat, so wird derselbe aus Höchsldero Besehl bierdurch zur allgemelnen Nachricht und
Nachachteung bekanne gemache.

Gera, den 21. December 1846.7

Fürstl. Reuß-Mlauil. gemeinschaftl. Landes-Regierung das.
von Bretschneider.

R. Muller.
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M 184. Regierungs-Bekanntnachung, die Uebereinkunft zwischen dem deutschen Zoll= und Han-

delercreine einerseits und Velgien andererseits, wegen Unterdrückung des Schleichhandels
vom 15. Februar 18/7.

Die zwischen den Staoten des deutschen Jollverelns, einer, und dem Könlgreiche Bel-
glen andererseits unter dem 26. Juni 1840 abgeschlossene, und nunmehr allseieig rorlsizlrte

Ueberelnkunft wegen Unterdrückung des Schleichbandels wird auf Höchsten Besehl Durch-

lauchrigster Landesherrschaften Unachstehend zur öffentlichen Kennmiß gebracht.

Gera, den 15. Februar 1847.

Fürstl. Reuß-Plauil. gemeinschaftl. Landes-Regierung das.
von Bretschneider.

R. Musler.

Uebereinkunft

zwischen dem deutschen Zoll- und Handels-Vereine einerseits und

Belgien andererseits, wegen Unterdruckung des Schleichhandels.

Seine Majestat der Konig von Preußen, sowohl für Sich und in Wertretung der

Ihrem Zoll· und Steuer-Systeme naher angeschlossenen fouverainen Lander und Landestheile

namlich: des Großherzogthumes Luxemburg, der Großher joglich · Mecklenburgischen Enklaven

Rossow, Neheband und Schöneberg, des Großherzoglich= Oldenburgischen Fürstenthumes Blr-
kenseld, der Herzogehümer Anhalt-Köchen, Anhalt·DessauundAnhalt=Bernburg,derFür-
stenthümer Waldeck und Pyrmont, des Fürstenthumes Lippe und des Landgräflich- Hesischen
Ober-Amts Meisenheim, — als auch im Namen der übrigen Mieglieder des deurschen

Zoll- und Handels= Verelns, nämlich der Krone Bayern, der Krone Sachsen und der

Krone Wittemberg—zugleichdie Fürstemtbümer Hohengollern= Hechingen und Hohengollern
Sigmaringen vertrelend, —des Großbherzogtbumes Baden, des Kurfürstenthumes Hessen, des

GroßberzogthumesHessen— zugleich das Landgräflich Hessische Ame Homburg vertretend—.
der den Thüringischen Zoll- und Handels-Werein bildenden Scaaten, — namenelich: des

Großherzogthumes Sachsen, der Herzogebümer Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg und
4
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Sachsen-Coburg und Gotha und der Fürstenethümer Schwarpburg= Rudolstadt und Schwarg=

burg-Sondershausen, Reuß-Greiß, Reuß-Schleiz und Reuß-Lobensteln und Ebersdorf.,—
des Herzogehumes Braunschweig, des Herzogehumes Nassau und der srelen Stadt Frankfur#

elnerseits, und

Seine Masestäc der König der Belgser, andererseits, — haben zu dem Zwecke, um in

Gemäßheic des Artikels 28. des Handels= und Schlffsabrts-Vertrages vom 1. September

1644 Sich durch gemeinschafeliche Maahregeln in der Wollziehung Ibrer Zoll- und Han-

dels.Gesezeund in der Unmterdrückung des Schleichhandels an den Nachbar-Grenzen zu un-

kerstüßen, Uncerhondlungen eröffnen lassen, und haben zu Ihren Bevollmächtigten ernanm:

Seine Mojestät der r* von Preuß en:
den Heren GeorgHel inzialS Direccor und Gebelmen Ober-
Finanz-Raeh zu Cein, NRltrer“ v#% Küniglich Preuhischen Rothen-Adler-Ordens
zweiter Classe mit Eichenlaub, Ritker des Königlich Sächsischen Cioil. Verdient-
Ordens, Commandeur des Königlich Belgischen Leepeld.Ordens und des Köni-

glich Großherzoglich Luxemburgischen Ordens der Eichen-Krone; —

Seine Majestet der König der Belgser:

den Herrn Eugen Morel, Director der Verwoltung für dile dlrecten Seeuern,

das Kataster, die Zölle und Accisen, im Finanz. Ministerium zu Brüssel, Ritter

Allerböchst Ihres Ordens und Ritter des Königlich Preußischen Rochen-Adler-
Ordens II. Classe, — und den Herrn Johann Hilarius Quoilln, Inspecteur

en clel der Verwaltung sür die directen Steuern, das Kacaster, die Zölle und

Acelsen, Rlecer Allerhöchst Ihres Ordens und Ritker des Königiich Preußischen

Nothen-Adler-Ordens IV. Classe, —

welche, nachdem ste ihre Vollmachten in guter und gehöriger Form befunden und demnächst

sich mitgerbelse haben, über die solgenden Artikel übereingekommen find-

Arcikel 1.

Die contrahlrenden Reglerungen verpflichten sich gegenuselrig, auf die Verhinderung und

Unterdrückung des Schleichhondels durch alle angemessenen, lbrer Verfassung und Gesetze.
bung enesprechenden Maahregeln gemeinschaftlich hinzuwirken.

Arteitel 2.

Diese Verpflicheung erstreckt sich nicht allein auf dle feemden unversollten Woaren,
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welche dlrecc oder, nach erfolgter Logerung, durch das Geblet eines der contrahlrenden Theile
transitlren, sondern auch auf die in freiem Verkehr besindlschen Waaren, sär wesche, bei
tbrem Uebergange aus dem Gebsete des einen dee contrahirenden Theile in das Gebiet des

anderen, eine Einfubr-Abgabe zu entrlchten, oder deren Einsuhr in den andern Staat ver-

boten ist.

Artike! 3.

Waaren-Riederlagen oder sonstige Anstalten, welche den Verdacht begründen, dah sie
zum Zwecke huben, Waaren einzuschwärzen, die in dem Geblete des andern contrahirenden

Theils verboten oder beim Eingange In denselben mit elner Abgabe belege sind, sollen in

den Grens-Besirken der comtrahirenden Theile niche gedulder werden.

JIunerhalb des Grenz-Bezirks sollen Niederlagen sremder unverzollter Waaren nur an

solchen Orten, wo sich ein Zoll-Ame besindet, gestatker und, in diesem Falle, unter Verschluß

und Controle der Zoll. Behörde gestelle werden. Sollte in einzelnen Fällen der amrliche Ver-
schluß nicht anwendbar seyn, so sollen, Ktact desselben, anderweit möglichst sichernde Controle-

Maaheegeln angeordner werden.

Vorräthe von fremden verzolllen und von inländischen Waaren innerhalb des Greng-

Bezirks sollen das Bedürfniß des erlaubten, d. b. nach dem Werbrauche im eigenen Lande

bemessenen Verkebrs niche überschreicen.
Enesteht Verdacht, daß sich Vorrätche von Waaren der lebegedacheen Art über das be-

zeichnete Vedürfnih und zum Zwecke des Schleichhandels gebilder bätten, so sollen derglei-

chen Niederlugen, in so weit, als es gesehlich zulässig ist, unter specielle, zur Verhinderung

bes Schleichhandels geeignete Contcole der Zoll-Behörde gestellt werden.

Artikel 4.

Belde contrahirende Theile verpflichten sich wechselseirig, die dem anderen contrahlren-
den Theile angehörigen Unterthanen, welche den Verdacht des Schleichhandels wider sich er-

regt Oaben, Innerhalb ihrer resp. Geblece überwachen zu lassen.
Demzusolge sollen Uncerthanen des anderen contrahirenden Theils, wenn sie Waaren

ohne geleblichen Aueweis transportiren, beim Berressen, durch die Zoll= und Steuer-Beam.

bten angehalten und die Gesetze des Landes, wo lie betrossen worden sind, gegen sie in An-

wendung gebracht werden. Wird der gesegliche Ausweis in gültiger Gorm geführt, so fol-

len sie durch die Beamcen so lange begleirec werden, bis die angemeldere Ausfuhr der Waa-

ren, unter Beobachtung der Bestimmungen dieser Uebereinkunfe, geschehen ist.
4P%
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Wenn bes Schleichbandels verdachilge Unterthanen des ondern conkrahirenden Theils

zwar keine Woaoren bei sich führen, aber mit regelmäßigen Pälsen niche versehen sind, so

sollen sie vor die zuständige Orts-Obrigkeit gebracht und von derselben, den Landes-Gesetzen

gemäß, an die Grenze gurückgeschaffe werden.

Arteikel! 5.

Sämmeliche Waaren-Transporle, auch dlejenlgen des fresen Verkebrs, welche aus dem

Geblece des elnen der contrahirenden Theile in dassentge des andern übergeben, müssen mit

der für die Circulatson im Grenz-Bezirke gesehlich erforderlichen Bezerkelung versehen seyn,
worin die Richtung des Transporké auf das gegenüberliegende Zoll.Amt des andern S.caats

und die Dauer des Transports bis zur Landes--Grenze, welche die nach der bestebenden Ge-

sesgebung erlaubee Transport-Zeic ulcht überschreiren darf, anzugeben ist.

Artikel!l 6.

Der Ausgang fremder unverzollker oder solcher Waaren, sür welche eine Zoll. oder

Seeuer-Abschreibung oder Räck, Vergätung gewährt wird, über die Grenze des Zoll-Wereins

wird, Seltens der Belgischen Verwalcung, nur über die in der Aulage A. ausgesührten

Zoll-Aemeer und auf den darln verzeichneten Zollstrasen gestacter werden.

Auf glelche Welse wird der Ausgang fremder unvergollter oder solcher Waaren, für
welche eine Zoll- oder Steuer-Abschreibung oder Rückvergtung gewährt wird, über die

Grenze Belgiens, Seilens des Zoll-Vereins, nur über die in der Anlage l#. ausgeführten

Zoll-Aemter und auf den darin verzeichneten Zollstrahen gestattek werden.
Der Weitertransport dieser Waaren von den Ausgangs-Aemtern ab, bis zur Grenze,

in der Richtung nach den gegenüberliegenden Eingangs-Aemtern soll gegenseirig nur auf den

dazu erlaubten Straßen, welche in die Zoll-Serahen der Eingangs-Aemter ausmünden,

Statt finden.

Die Transporte der in den beiden ersten Absatzen dieses Artikels gedachten Waaren

sollen durch einen oder mehrere Beamte des letzten Ausgangs· Amtes des Staates, aus wel.

chemsieausgehen, bis zum ersten Zoll. Amte im andern Staate begleitet werden. Die zu

diesen Waaren gehorenden Bezettelungen werden dem begleitenden Beamten mitgegeben, wel-

cher sie, mit dem Wisg des jenseitigen Eingangs-Amtes versehen, sogleich dem Ausgangs=

Joll-Amte zurückzubringen hat.
Dlese TDransporte dürsen, den Fall höherer Gewalt ausgenommev, zwischen dem lehien
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Ausgangs·AmteunddemfremdenGebiete nicht anbalten; vielmehr muß ber Ausgang ohne
Verzug gescheben, und es ist dle Rückfübrung der Waaren nur dann gulässig, wenn, wegen

unzureichender Absertigungs-Besugniß des gegenüberllegenden Eingangs-Zoll-Amtes, der Ein-

tritt in den andern Staat nicht State fnden kann. In dlesem Falle soll der gedachte Um-

stand vom Eingangs-Zoll-Amee auf den bei dem Transporke befindlichen Bezektelungen selbst

angemerke und der Transport unmitkelbar, unter Begleitung der mitkommenden Beamten des
elnen Staates, und elnes oder mehrerer Beamten des andern Staales, — von Seite der

letrern blos ble zur Landes-Grenze — unverweilt zurückgesühre werden.

Artike!l 7.

Die Zoll-Verwal“ungen der beiderselts angrenzenden Staaten werden (ich eine Ueber-

sicht der Hebe. und Absertigungs-Befugnisse, welche den einander gegenüberliegenden Ein-

und Ausgangs-Aemtern eingeräumt sind, mittheilen.

Sollte eine Declaratlon zum Ausgange für eine Waaren-Mengr oder Gattung abgege-

ben werden, welche die Besugniß des gegenüberliegenden Eingangs-Amces übersteigt, so wird

das Ausgangs-Ame hierauf den Declaranten aufmerksam machen, und, wenn derselbe den-

noch auf der begebrten Abfertigung bestehen möchte, davon dem Eingangs-Amte unverzäglich
Nachrsche geben-

Artibel 8.

Dle Errlchtung oder Beibehallung der im Areikel 3. gedachten Waaren-Niederlagen

oder Worräthe, gegen das Verbot der Zoll-Behörde, so wie die Verlehung der angeordneten

Concrole-Maaßregeln, ferner der Transport der zum Ausgange aus dem einen Gebiete in

das andere bestimmten Waaren, ohne die in den Artikeln 5. und 6. erwäßnten Bejeklelun-

gen, oder obne Einhaltung der darin zum Transpork bestimmeen Stcahen und Zeitfeisten,

sollen nach der in dem Scaake, wo dle Contrauention geschlehe, bestebenden Gesebgebung ge-

ahndet werden.

Wenn die Ausfuhr der im Artikel 6. Absaß 4. gedachten Waaren, abgesehen vom

Einerlte elner höhern Gewast, unerachtet der von Seiten der begleitenden Beamten ergeben-

den Aufforderung, vergögere wicd, so muh deren vorläußige Beschlagsnahme erklärt werden,

und es kann lbre spätere Aufuhr nur mie Genehmigung der dem Ausgangs-Amte vorgesetz-

ben Behörde erfolgen.
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Arelkel 09.

Die Zoll= und Seeuer= sowie dle sonst zuständigen Bebörden und Beamten in den

belberseiligen Staaten werden sich wechselseitig und unter allen Umständen den verlangten

Beistand zur Vollgiehung derjenigen gesetzlichen Maaßcegeln leisten, welche zur Verhütung,
Enrdeckung und Bestrasung von Zoll-Concraventionen dienlich sind, die gegen einen dieser

Sgtaaten versuche oder begangen werden.

Unter Zoll, Comraventionen werden niche nur die Umgehungen der in den controhlrenden

Soeaaten bestehenden Eingangs- Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben verstanden, sondern anch
die Uebertretungen der erlassenen Ein= Aus- und Durchfuhr-Verbote, und die verbocene Ein-

bringung solcher Gegenstände, deren ausschllehllchen Deble die Reglerungen sich vorbehalten

baben, wie 3. B. von Salz und Spielkarten in Preußen. Hierbei verstehr es sich von

selbst, daß die Verbote der letztgedachten Gegenstände ohne Wirkung bleiben, wenn und so-

weit die Regierung des betheiligten Seaates die Einbringung der gedacheen Gegenstände un-

ter gewissen Bedingungen gestatcer.

Artikel 1f0.

Die im vorstehenben Artikel genannten Behörden und Beamten haben, auch ohne be.

sondere Aufforderung, die Verbindlichkeit, alle gesetlichen Mittel anzuwenden, welche zur

Verbütung, Endeckung oder Bestcasung der gegen einen der concrahirenden Staaten ver-

suchten oder au#sgesührten Zoll-Contravemionen dienen können, und sich gegenselrig von dem-

senigen in Kennenih zu setzen, was sie in der gedachten Bejiehung in Erfahrung bringen.

Artike! 11.

ODie vorgedachten Behsrden und Beamten sollen insbesondere berechulgt seyn, bel Ver-

solgung von Schleichhändlern oder von Spuren begangener Zoll-Umgehungen, sich auf das

angrenzende Gebiet des andern contrahlrenden Theils zu begeben, um dle doreigen Behörden

und Beamten davon in Kenntniß zu setzen, wonach die letzteren sosort alle erforderlichen ge-

seglichen Mittel anzuwenden haben, welche zur Feststellung und Bestrafung der versuchten

oder begangenen Zoll-Umgehungen führen können.

Tuch haben sie sich gegenseitig binnen der kürzesten Frist Mletheilung über die zu ih-
rer Kenninih kommenden schleichhändlerischen Versuche und Unterschleise, wesche gegen den

andern contrablrenden Theil gerichtet sind, zu machen; es soll, zu blesem Zwecke, bel jeder



31

einander gegenüberllegenden Aufsschés, Station eln Register geführt werden, in wolches diese
Mittheilungen einzutragen sind.

Berreffen dle Anzelgen das Besteben von Waaren·NiederlagenzumZweckedesSchleich-
bandels, so sollen schleunige Nachforschungen angestellt und die Resultate derselben, sowie die

angeordneten Maaßregeln sofort den Bebörden oder Beamten des betheiligten Staates mit-

gelbeilc werden.

Artike 12.

Der im Arcikel 9. erwähnte Belstand der Bebörden beider Theile zur Emdeckung oder

Uneerdrückung der Zoll, Comtraventlonen begreist namentlich das Sammeln aller Beweismittel
bezüglich der vollbrachten oder versuchten Zoll-Umgehung zu dem Zwecke in sich, um deren

Verfolgung durch die Gerichts-Behörde des Landes, in welchem sie begangen worden ist, zu

erleichern. In Folge dieses Grundsatzes können die Zoll= und Seeuer-Beamten des einen

Tpeils durch Requisteion ihrer vorgesebten Behörde von Seiten der zuständigen Behörde des
anderen Theils ausgefordere werden, entweder vor letzterer selbst, oder vor der comprtenten

Bebörde khres elgenen Landes die auf dle Zollumgehung bezüglichen Umstände ausjusagen.

Arelke! 13.

Die Grenz-Zoll-Remfter werden sich wechselseltlg wöchentlich beglaubigte Uebersschten aus

den Zoll-Registern mirtheilen, welche die Gattung und Menge der zur Ausfuhr abgeferrigeen

fremden unverzollken und solcher Waaren enthalten, für welche, bel der Aussuhr, eine Zoll-

oder Steuer· Abschrelbung oder sonstige Ruckvergutung gewahrt ist.
In Bezlebung auf dle aus dem Geblete des elnen in dasjenige des andern der beiden

contrahlrenden Theile übergehenden Gegenstände des sreien Verkehrs, soll den Zoll. Behörden
und Beamen gegenselelg dle Besugniß gusteben, bel der gegenüberliegenden Absertigungastelle

von den dalelbst geführeen Reglstern über die ereheilte Transport= und Ausgangs-Bezerrlung

Einsicht zu nehmen.

Arelkel 1..

Da die bestehenden Verordnungen über dle Waoren-Eln= Aus= und Durchsuhr auf den

Eisenbahnen alle erforderliche Sicherheit gegen Zoll-Umgehungen darbieken, so ist man über-

elngekommen, daß die Bestimmungen der obigen Aecllkel 5. 6. (Absaß 4.) und 13. (Absaß

4.) auf die mirtelst der rhelnischbesgischen Eisenbahn erfolgenden Waaren. Ein= Aus= und
Durchfuhren kelne Anwendung sinden sollen.
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Indem hierdurch zwar den ferner etwa zu erlassenden Anordnungen ber belderseitlgen

Regierungen uber den Transport aus den Eisenbahnen kein Elntrag geschehen soll, versteht

es sich, daß auch bei diesen welkeren Anordnungen die Grundsätze, auf welchen die gegen-

wärtige Convention beruht, leltend bleiben werden. «

Artike! 15.

Um die Wlrksamkelt der vorstehend verabredeten Maahregeln noch mehr zu sschern, fol.
len die obern Zoll-Beamten in den gegenselrig angrenzenden Verwaltungs-Bezirken angewie-

sen werden, ein freundnachborliches Vernehmen zu unterbalten und von Zele zu Zele persän-

lich zusammenzutreten, um ssch lhre Wahrnehmungen und Nachrichten über schlelchhändlerl-

sche Bewegungen mitzutheilen, um sich über die dagegen zu ergreisenden Maaßregeln zu be-

sprechen.

Artikel 16.

Die gegenwärtige Uebereinkunst soll ratlstelre, und die Racisicarionen derselben sollen zu

Cöln binnen ache Wochen oder, wo möglich, srüher ausgewechselc werden. —

Die Dauer dleser Ueberelnkunft richter sich nach der im Artikel 30. des Handels- und

Schiffsobris-Vertrages vom 1. September 1844 sestgesetzten Frist; sie wird daher bis zum

1. Januar Eintausend Achehundert Ein und Fünfzig, und fo auch sortgeseht, von einem

Jahre zum andern, in Krase und Wirksamkeit bleiben, im Falle datz sechs Monate vor Ab

lauf der oben erwöhmen Frist weder von Seice des einen noch des andern der Hohen con-

trahirenden Theile eine Kündigung des vorgedachten Vertrags erfolgt seyn sollce.

Zur Urkunde dessen baben die beiderfeiligen Bevollmächtigten die gegenwartige Ueber-

einkunfe unterzeichnet und derselben ihre Siegel belgedrückt.

So geschehen und doppelt ausgefertigt zu Brüssel am 26. JundEintausend Achihun-
dert Sechs und Vietzig.

(unterz.) Helmentag. Morel.

(L. S.) (L. 8.)

Onolllin.
(L. S.)
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Gesetzsammlung

Furstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 92.

M 1835. Regierungöbekauntmachung, die mit der Fürstl. Neuß Planil. Regierung ällerer Linic zu
Greiz wegen Gestellung der Forst= und Jagverbrecher ver das Gericht des begangenen

Verbrechens getroffene Uebereinkunft ket. vem 16. März 1647.

In Nachslehendem wied die, zwischen der unter#eichneten Fürstlichen der jüngern Linie

gemeinschastlichen Landrsregierung und der Färsil. Reuß Plauil. Regierung älterer Linie zu
Grelz wegen Gestellung der Forst- und Jagdverbrecher vor das Gericht des begangenen Ver-

brechens obgeschlossene Uebereinkunft zur öffeurlichen Kenmeniß gebrache.

Gero, den 16. Mücz 1817.

Furstl. Reuß-Mauil. gemeinschaftl. Landes-Regierung das.
von Bretschneider.

R. Muller.

Zwischen der Fürstlich Reuß Plauischen der jängern Linle gemeinschastlichen Londesre-

gierung zu Gero und der Füesllich Reuß Plauischen Regierung alterer Linie zu Greiz #t

mic Höchster Landesherrlicher Genehmigung wrgen gegenseitiger Gestellung der Jogd- und

Forstverbrecher in das Gerlcht, in dessen Beziek der Jasd. und Forstsrevel begangen ward,

solgende Uebereinkunft getroffen worden:

. 1.

Wenn (ich der Fcll erelgner, daß ein Unterthan der Fürstlich Reußischen jängeren Li-

nie im Fürstlich Reußischen “ ältern Linie Terricorso oder ein Unteriban l“ Furstlich
Ausgegeben den 5. Juli 184
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Reußischen älteren Linie im Fürstlich Reußischen Gebiete jüngerer Linie ein Jagdverbrechen,

innerhalb oder außerhalb des Waldes, verüben, oder auf unstreitigem Wald. Grund und Go-
den, es mag derselbe im Landesberrlichen oder Privat-Eigemiume sich besinden, eines Verge-

bens durch Holzemwendung, Beschädigung der Hölzer, Grasen, Hüchen, Moosscharren und
Sereureißen sich schuldig machen sollre; so foll ein solcher, es sey eine Pfändung ersolgloder

nicht, gehalten seyn, sich auf die an ihn ergehende Ladung, in welcher er, nach der bel der

vorladenden Behörde geltenden geleblichen Worschrift, mit Einréumung elner bloh vlerzebn-
tägigen Feist zu citiren isl, vor dem Amte oder Gerichte, unter dessen Gerichtsbarkeit er sch

des Werbrechens schuldig gemache hat, zu stellen, und es sollen doselbst die begangenen Jagd-

und Waldfrevel sowohl, als die, bei Gelegenheit derselben und uno nelu coulinuo mit die-

sen begangenen anderen Excesse, 3.B.Widerseblichkeicbei der Pfändung, untersücht und be-
strase werden.

. 2.

DOamie dergleschen Werbrechen, besonders Holzbeuben, desto leichter entdrcht werden kön,

nen; so soll den Forstbedienten, oder den bestohlenen Eigenthömern nachgelassen bleiben, ledi-

glich auf Anmelden bei den Dorsgerichten, oder, wenn der Verbrecher an dem Orte sch be-

findet, an welchem die Amts- und Gerichtseypedition weseutlich Ist und der Beamee oder Ju-

stleiar wohnt, auf Anmelden belm Amtée oder Gerichtsverwaller, ohne besondere Requisition,

sedoch unter Theilnahme wenigstens einer verpflichteren Gerichtsperson, Haussuchung zu thun-

". 3.

Die Insinnaclon der, an den Werbrecher zu erlassenden Citarion soll ohne besondere Re-

qulskeion, hur gegen Vorzeigung der schriftlichen, offenen Ladung bei demjenigen Amie, oder

Gerichte, uncer dessen Gerlchesbarkeit der Verbrecher wohnk, und auf mündliche Meldung,

daß solche instnuirt werden solle, gestaktet und dieses auf die Citacion angemerke werden.

* 1.

Was die Bestrafung der Verbrecher beirlffr, so sollen zwar die, lm Fürstlich Reuhl-

schen Gebsete der jüngern Linie sich vergehenden Fürstlich Reuhlschen Unterthauen der altern

Linie nach den Landesgeseben der Fürstlich Renßischen jüngern L#nie, blugegen dle Umertha-

nen der Fürstlich Reuhischen jängern Linie, welche in den Fürstilch Reußischen der altern

Linie Landen Forstverbrechen begehen, nach den Gesehen der Furstlich Reußlschen alcern Li.

nie in der Regel bestraft werden; es soll jedoch bei einer etwa stattfindenden bedeutenden Ver-

schiedenhelt der in belden Landen auf demselben Vergehen stehenden Strafen, da, wo die
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hartere Strase eintritt, ein augemessenes Verhaltnisi zu der gelinderen Strase, welche den

Verbrecher bei gleichem Vergehen nach den Gesetzen seines Wohnorts getroffen hatte, beob-
achtet werden.

*. 5.

Nach beendigeer Uncersuchung wider die Jagd- und Forstverbrecher und fesort nach Ein-
gang der deshalb mie Beifügung des constleuirken liquiili zu erlassenden Requisttion resp.

zur Einbringung der Scrase, insosern solche in Gelde bestehe, des Ersatzes und der Kosten,

soll mit schlennigster Erecution verfahrrn und Serase, Ersatz und Kostenbetrag on das

forum delicli commissl abgegeben werden; die Verbrecher aber, welche mie andern als

Geldsteafen belegt werden, sollen gehalten seyn, zu deren Verbüßung auf die unmitkelbar, je-

doch umter Beobachtung der K. 3. vorgeschriebenen Anzeige und Meldung, an sie erlassene

Aufforderung des Richters, der die Untersuchung geführe hat, ad lorum delicti conmmissi

sich zu Kellen.

6. 6.

Es soll auch, wenn Praevia causne cogitionc sich ergiebt, daß der Verbrecher etwas

niche im Vermögen habe, von dem requiricten Richter ein gewöhnliches Areestat desholb er-

theilt und in Aulebung der Elnbringung der Kosten von Unvermögenden überhaupt eine grä-

siere Strenge, als gegen dle elgenen Uncerthauen beobachtee zu werden pflegt, von der requl-

rirenden auswärtigen Behörde niche verlangk, auch sollen die Obrigkeicen der Forstverbrecher

nicht durch Requisttionen um exekutivische Beitceibung ohne Noth bebelliget und dadurch Ko-

sten auf Kosten nicht fruchtlos gehéuft werden.

5. 7.

Hlernächst soll den dles= und jenselelgen Forstbedlenten zur Pfliche gemacht werden, die-
jenigen Verbrecher, die sie bel Werricheungen auf ihrem Reviere in dles= oder senfelilgen

Waldungen über Begehung von Watdfreveln betresfen düesten, bel dem Richter, unter dessen

Jurisdiceion die Waldung gelegen ist, anzujelgen.

S. 8.

Diese Uebereinkunfe soll vom Tage der, In beiberselligen Landen zu bewlrkenden Hubll-

katlon in Kraft treten und bls auf Wlderruf, weshalb sedem Thbeile die Auskundigung eln

balbes Johr voraus freisteht, gelren. 6
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Hierüber ist diesseits die gegenwärtige Erklörung under Vordruckung des größern Re-

gierungsinstegels und gewöhnlicher Wollziehung ausgesertiget worden.

Gera, den 16. März 1847.

Furstl. Reuß-Plauil. gemeinschaftl. Landes-Regieruns das.
(L. §.) von Bretschneider.

R. Muller.

Aõ 186. Regieruugöbekanutmachnug, die mit der Fürstlich Reu Plauil. Regierng alterer Linic
zu Greiz zur Vesördeming der Civil= und Strasrechtepflege verabredete Uebcreinkunft betr.

vom 16. März 18/7.

Mi böchster Genehmigung Duochlauchkigster Landesherrschasten ist zwischen der unter-

zelchneten Fürstl. Reuß Mlauil, d. J. Linle gemelnschofel. Landesregierung und der Fürst-

lich Reuß Hlaull. Regierung dlkerer Linie zu Greiz zur Beföederung der Clvil= und Straf-
rechtopstege die nachstebende Uebereinkunft gecroffen worden, und es wird die darüber dieß-

selts ausgeferrigte Erkläcung bierdurch in Folgendem bekannte gemache, dabei jedoch gugleich
bemerkt, daß im Wege der Communication zu Artikel 45. noch dorüber gegenseltiges Ein-

verstandniß ermittelt worden ist,

daß unter den Atungs= und Werpflegungskosten auch der Aufwand für Arse und

Kurkosten, Lagerstroh, Wäsche und notbdürftige Bekleidung begriffen, und dah dle

Bestlmmung der Ueberelnkunfe auch auf alle die Untersuchungsfülle erstrecke werden

fall, wo die Kosten dem Fiscus oder dem Gerlchtsherrn zur Last sallen, es sey nun,

daß ein zur Kostenzahlung pflichtiges Subjece ermitkelt worden ist, aber gahlungs-

unsöblg erschelnr, oder daß der Angeschuldigee kostenfrei enrbunden worden ist, oder

daß die Untersuchung gar nicht einmal gegen ein bestimmces Subjecc iöre Richeung

genommen bat.

Gera, den 16. März 1847.

Fürstl. Reuß-Plut. — bandes Regierung das.Bretschnei
R. Mullet.



39

Erklärung.

Zwischen der Fürstlich Reuß Hlauil- der Jüngern Linie gemeinschaftlichen Landesregie-
rung zu Gera und der Fürstlich Reuß Plauil. Regicrung Uelrerer Linie zu Greiz (K zur

Beförderung der Rechtepftege solgende Uebereinkunfe getroffen worden.

I. Allgemeine Bestimmungen.

Actikel 1.

Die Gerichte der beiden conkrahirenden Staacen leisten einander unter den nachstehen-

den Bestimmungen und Einschränkungen sowohl in Civil= als Scrafrechtssachen dlesenige

Rechtsbülse, welche sie den Gerichten des Inlandes nach dessen Gesetzen und Gerichtsverfas-

sung nicht verweigern dürsen.

II. Besondere Bestimmungen.

4) Rücksichtlich der Gerichtsborkeit ln bürgerlichen Rechtsstreicigkeiten.

Artikel 2.

Die in Clollsachen in dem elnen Staate ergangenen und nach dessen Gesethen voll-

streckbaren richterlichen Erkenntnisse und Contumacialbescheide sollen, wenn sie von einem nach

diesem Vertrage als competem anzuerkennenden Gerichte erlassen sind, auch in dem andern

Staate an dem dortigen Vermägen des Sachfälligen unweigerlich vellstreckt werden.

Dasselbe soll auch räcksichtlich der in Processen vor dem competenten Gerlchte geschlosse-

nen und nach den Geseten des lectern vollstreckbaren Vergleiche Statt finden.

Wieweic Wechselerkennenisse auch gegen die Person des Verurtheilien in dem andern

Socaate vollstrecke werden können, ist im Art. 29. bestimme.

Artikel 3.

Ein von elnem guständigen Gerichte gesällees rechtskräftiges Civilerkenneniß begründet

vor den Gerichten des andern der contrahirenden Staaten die Einrede der rechtskräftig ent

schiedenen Sache mit denselben Wiekungen, ols wenn das Erkenncniß von elnem Gerichte

drsjenigen Staates, in welchem die Einrede geltend, gemache wird, gelprochen wäre.

Areikel 4.

Keinem Unterthan ist es erlaube, sich durch freswillige Hrorogation einer nach den Be-
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stimmungen des gegenwärtigen Verkrages nicht compekenken Gerichesbarkeit bes andern Staa-

kes zu unterwersen.

Keine Gerich:sbehörde ist besugt, der Requisicion eines solchen, gesehwidrig prorogirten

Gerichté um Siellung des Beklageen oder Vollstreckung des Erkenntnilles statkzugeben, viel-

mebr wird jedes von einem solchen Gerschte gesprochene Erkennenlß in dem andern Staate

als ungülelg bezrachtet.

Artikel 5.

Oer Kläger folgt dem Beklagten.

Beide Staaten erkennen den Grundsatz an, daß der Kläger dem Gerichrsstande des

Beklageen zu solgen habe; es wird daher das Ureheil dieser Gerichtsstelle niche nur, insofern
dasselbe Erwas gegen den Beklagten, sondern auch, l#usosern es Envas gegen den Kläger,

3. B. rücksichtlich der Erstartung von Unkosten verfüge, in dem andern Seaate als reches-

gültig aner kannt und vollzogen.

Artikel 6

Widerklage.

För die Widerklage ist die Gerichtsbarkeit des über die Vorklage zustandlgen Richters

begründel, dosern nur jene milt dieser in rechelichem Zusammenhange steht, und sonst nach

dem Landesgesetzen des Vorbeklagten zulässis ist.

Arelbel 7.

Provocationêklagen.

Die Provocatlonsklagen (er lete Jillamari oder ex letze si contendal) werden er-

boben vor demsenigen Gericht, vor welches die recheliche Ausfübrung des Hauptanspruchs ge-

Uren wöcde; es wird daher die vor diesem Geriche, besonders im Falle des Ungeborsams,

ausgesprochene Senenz von der Obrigkeir des Provorirken als recheegüleig and vollstreckbar

anerkannt.

M

Persoulicher Gerichtsstand.

Der perssuliche Gerlchtsstand, welcher entweder durch den Wohnstß in elnem Staate,

oder bei denen, welche einen eigenen Wopnsih noch nicht genommen Haben, burch die Her-

kunse in dem Gerichtsstande der Aeltern begründet Ist, wird von beiden Skaaten in perfön-

lichen Klagsachen dergestalt anerkannt, dah die Unterthanen des einen·Staates von den Un-
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terthanen des anbern Staates in ber Regel und lnsofern nicht in nachstehend erwahnten Fal-

len specielle Gerichtsstande concurriren, nur vor ihrem resp. personlichen Richter belangt wer-

den durfen.
Artikel 9.

Ob Jemand einen Wohnsth in elnem der comerahlrenden Staaten habe, wird nach den

Geseßen desselben beurthellt.

Artikel 10.

Wenn Jemand in beiden Staaten seinen Wohnsih in landesgesehlichem Sinne ge-
nommen hat, bängt die Wahl des Gerschrsstandes von dem Kläger ab.

Actikel 11.

Der persönliche Gerichlostand wird auch durch den Besib eines Lehugutes für den Va-

sollen, sowie in allen Sachen, welche das Lebnsverhälmiß betreffen, durch die gesammte
Hand an einem solchen Gute fur die Mitbelehnten begrundet.

rtite «

Der Wohnsih des Vaters, wenn dieser noch am Leben ist, begründet zugleich den or-

dentlichen Gerichtestand der Kinder, welche sich noch in selner Gewale behnden, ohne Rück-
sicht auf den Orc, wo die Kinder geboren worden lind oder sich nur elne Zeiclang aufhalten.

Artikel 13.

Islt der Vater verstorben, so verbleibt der Gerichtsstand, unter welchem derselbe zur

Zeit seines Ablebens seinen Wohnsih bacte, der ordemliche Gerichtsstand der Kinder, so

lange dieselben noch keinen eigenen ordemlichen Wohnsih begründet haben.

Artlkel 14.

Ist der Water unbekannt, oder das Kind nicht aus einer Ehe zur rechten Hand er-

zeugt, so richtet sich der Gerichtsstand elnes solchen Kindes auf gleiche Art nach dem ge-

wohnlichen Gerichtsstande der Mutter.

rtikel 15.

Die Bestellung der Personalvormundschaft fur Unmundige oder ihnen.gleich zuachtende
Personen gehort vor die Gerichte, wo der Pflegbefohlne sich wesenilich aushalt. In Absicht
der zu dem Vermögen des Pflegbesohlnen gehörigen Immobilien, welche unter der andern

Landeshoheit liegen, stebr der jenseirigen Gerichesbehörde srel, wrgen dieser besondere Vor-
münder zu bestellen, oder den auswärrigen Personalvormund ebenfalls zu bestärsgen, wescher
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lehtere jeboch bel den, auf das Orundstuck sich bezlehenden Geschaften die am Orte des ge-

legenen Grundstuckes geltenden gesetzllchen Worschriften zu besolgen hat. Im erstern Falle
sind die Gerichte der Hauptvormundschaft gehalten, der Behorde, welche wegen der Orund-

stucke besondere Vormunder bestellt hat, aus den Acten die nöthigen Nachrichten auf Erfor-

dern miezurbellen; auch haben die beiderselelgen Gerichte wegen Verwendung der Einkünfee

aus den Gürern, soweit solche zum Unterbalte und zu der Erziehung oder dem sonlilgen Fort=

kommen der Pflegbesohlnen erforderlich sind, sich mit elnander zu vernehmen und In dessen

Verfolg das Nöthige zu verabreichen.

Arelkel 46.

Diejenigen, welche in dem elnen oder dem andern Staate, ohne elnen Wohnsi daselbst

zu haben, elne abgesonderte Handlung, Fabrik oder eln anderes derglelchen Etablissemene be-

sitzen, sollen wegen persönlicher Verblndlichkelten, welche ste in Ansehung folcher Eablisse=

menté eingegangen Haben, sowohl vor den Gerichten des Landes, wo dle Gewerbsgustalten

sich beßnven, als vor dem Gerichtsstande des Wohnerts belange werden kännen.

Actikel 17.

Die Uebernahme einer Pachtung, verbunden mit dem persbnlichen Ausenthafte auf dem

erpachtelen Gure, soll den Wohnsih des Pachters im Scaale begründen.

Artikel 18.

Ausnahmswelse können alle iin Dienste Anderer stehenden Personen, sowle dergleichen

Lehrlinge, Gesellen, Handlungsdiener, Kunstgehülsen, Hand- und Fabrikarbelter in Injurien-
Alimenten- und Enrschädigungsprecessen und in allen Rechtsstreitigkeiten, welche aus ihren

Dienst- Erwerbs-- und Comractsverpällnissen entspringen, ingleichen wegen contrahirter,

Schulten, so lange ihr Aufenthalt an dem Orte, wo sie dlenen, dauert, bel den dortigen

Gerlcheen belangt werden.

Bei verlangter Vollstreckung eines von dem Gerichte des temporären Aufenthaltsorts ge-

sprochenen Erkennenisses durch die Behörde des ordemtlichen persönlichen Wohnsthers find je-

voch die nach den Gesetzen des letztern Orts bestebenden rechrlichen Verhälenisse deojenigen,

gegen welchen das Erkenntniß volltreckt werden soll, zu berücksichiigen-

rtikel 10.

Allgemeines Coneursgericht.

Bel emtstehenden Creditwesen wird der persönliche Gerichtsstand des Schuldners auch

als allgemeines Concursgerlche (Gankgericht) anerkaunt; ha# Jemand nach Art. 9. 10. we-
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gen des in beiden Staaten zugleich genommenen Wohnsitzes einen mehrfachen personlichen

Oerichtsstand, so entscheidet fur die Competenz des allgemeinen Coneursgerichts die Pravention.
Der erbschaftliche Liquidarfensproceß wird im Falle eines mehrfachen Gerichesstandes

von dem Gerichte eingeleitet, bei welchem er von den Erben oder dem Nachloßeuracor in

Ancrag gebracht wird.

Der Ancrag auf Concursersffnung findet nach erfolgter Einleikung eines erbschaftlichen
Llauidationsprozesses nur bei dem Gerichte statt, bes welchem der lehcere bereiks rechtshängig ist.

Artikel 20.

Der blernach in dem einen Scaate ersffnete Concurs= oder Liquidaklensproceß erstrecke

sich auch auf das in dem andern S#aate befindliche Vermögen des Gemelnschuldners, wel-

ches daher aus Verlangen des Concursgerichts von demienigen Gerichte, wo das Vermägen

sich befinder, stcher gestelle, inventirt und entweder in nalurn oder nach vorgängiger Werfil=

berung zur Concurezmosse ausgeantworker werden muß.
Hierbei finden jedoch folgende Einschränkungen stait:

4. Gehöre zu dem auszuantworkenden Vermogen eine dem Gemeinschuldner angefallene

Eebschafe, so kann das Conrursgersche nur die Ausantworkung des, nach erfolgeer Be-

friedigung der Erbschastsgläubiger, insoweit nach den im Gerichtsstande der Erbschaft

geltenden Geseten die Separation der Erbmasse von der Concuremasse noch zulässig

ist, sowle nach Berschrigung der sonst auf der Erbschaft rubenden Lasten verblelbenden

Ueberrests der Concursmasse fordern.

 Ebeuso können vor Ausontwertung des Vermögens an das allgemelne Concursgeriche

alle nach den Gesehen deesenigen Staates, in welchem das auszuamtwortende Verms-

gen sich befindet, zulässige Vindications= Pfand. Hypotheken= oder sonstige, eine vor-

Jügliche Befeiedigung gewährende Rechte an den zu diesem Vermögen gehörigen und

in dem betressenden Staate befindlschen Gegenständen vor dessen Gerlchten geltend ge-

mache werden, und ist sodann aus deren Erlös die Befriedigung dleser Gläubiger zu

bewirken und nur der Ueberrest on dle Concursmasse obzuliesern, auch der eiwa un-

ler ihnen oder mit dem Curakor des allgemel#en Coneurses oder erbschaftlichen blaul-

darionsprozesses über die Werikät oder Drlorikät einer- Forderung entstehende Strelt
von denselben Gerichten zu entscheiden.

. Besitzt der Gemeinschuldner Vergeheile oder Kuxe oder sonstiges Bergwerkseigenthum,

so wird Behufs der Befriedigung der Berggläubiger aus demselben ein Specialcon.

cues bei dem betressenden Berggericht eingeleitet, und nur der verbleibende Ueberrest

dieser Specialmasse zur Hauptconrursmasse abgeliesert.

V

2

-
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Artikel 21.

Insoweit nicht etwa die in dem vorstehenden Artikel 20. bestlmmten Ausnahmen eintre-

ten, sind alle Forderungen an den Gemeinschuldner bei dem allgemeinen Concursgericht ein-

zuklagen, auch die Rücksichts ihrer etwa bei den Gerichten des audern Sraaces bereils an-

bängigen Processe bei dem Concursgeeichte weiter zu verfolgen, es sey denn, daß leteres Ge-

richt deren Fortseung und Enescheidung bei dem proceßle#tenden Gerichte ausbrücklich geneh-

mige oder verlange.
TAuch diejenigen der im Arc. 20. gedachten Realsorderungen, welche von den Gläu-

blgern bei dem besondern Gerichte nicht angezeigt, oder daselbst gar nicht oder nicht vollstän-

dig bezahle worden sind, können bei dem allgemeinen Concuregerichte noch geltend gemache

werden, so lange bei dem letzcern nach den Geletzen desselben eine Amneldung noch zulässig ist.
Dingliche Rechte werden jedenfalls nach den Gesehen des Octs, wo die Sache gelegen

ist, beurtheilt und geordnet.
Hinsichtlich der Gultigkeit persoulicher Anspruche entschelben, wenn es auf die Rechts-

fäbigkeie eines der Bethelllgten ankommt, die Gesetze des Staates, dem er angehört; wenn

es auf die Form eines Rechtsgeschäfts ankommt, die Gesetze des Staates, wo das Geschäft

vorgenommen worden ist (Ark. 33.); bei allen andern, als den vorangesührten Fällen die

Gesetze des Staaces, wo die Forderung eutsianden i#t.

Ueber die Rangordunung persönlicher Ansprüche und deren Verbaltnih zu den dinglichen

entschelden die am Orte des Coneursgeriches gelcenden Geseze. Nirgends aber darf ein Un-
terschled zwischen in- und ausländischen Gläubigern rücksschtlich der Behandlung ihrer Rechte

gemache werden-
rtikel 22

Dinglicher Gerichtostand.

Alle Realklagen, desglelchen alle possessorlsch- Rechtsmittel, wie auch die sogenannten
acliones in rem aeriptae mussen, dafern sie eine unbewegliche Sache betreffen, vor dem

Gerichte, in dessen Bezirk sich die Sache befindet, konnen aber, wenn der Gegenstand beweg-

lich ist, auch vor dem personlichen Gerichtsstande des Beklagten erhoben werden, vorbehalt-

lich dessen, mas auf den Fall des Concurses bestimmt ist.

Artikel 23.

In dem Gerlchtsstande der Sache könurn keine blos (rein) persönlichen Klagen ange.

stellt werden.
rtltel 24.

Elne Ausnahme von dieser Regel findet jedoch Statt, wenn gegen den Besiher unbe-



45

weglicher Guter eine solche personliche Klage angestellt wird, welche aus dem Besihe des

Grundstucks oder aus Handlungen fließt, dle er in der Eigenschaft als Gutsbesitzer vorge-

nommen hat. Wenn daher ein solcher Orundbesitzer

4. die mit seinem Pachter oder Verwalter eingegangenen Werbindlichkeiten zu erfullen,
oder

2. die zum Besten des Grundstucks geleisteten Worschusse oder geliefertenMaterlalien und

Arbeiten zu verguten sich weigert, oder wenn von den auf dem Grundstucke angestell-

ten dienenden Personen Anspruche wegen des Lohns erhoben werden, oder

3. der Grundbesiher die Patrümonialgerlchesbarkelt oder ein ähaliches Besugniß miß-
brauchk, oder

(1. seine Nachbarn im Besize stort;

5. sich eines auf das benachbarte Grundstück ihm zustehenden Rechts berühmt, oder
6. wenn er das Grundstück ganz oder zum Theil veräußert und den Contract niche er-

sülle oder die schuldige Gewähr nicht leister,
sb muß derselbe in allen diesen Fällen bei dem Gerichtsskande der Sache Recht nehmen,

wenn sein Gegner ln in seinem persönlichen Gerichtestande niche belangen will.

Artikel 75.

Gerichtsstand der Erbschast.

Der Gerichtslkand einer Erbschaft ist da, wo der Erblasser zur Zelt seines Ablebens

seinen persönlichen Gerichtsskand hatcc.

Artikel 26.

In diesem Gerichesstande können angebracht werden:

1. Klagen auf Anerkennung eines Erbreches und solche, die auf Erfüllung oder Ausbe-

bung kestamentarischer Versügungen gerlcheet sind;
2. Klagen zwischen Erben, welche die Theilung der Erbschafe oder die Gewährlelstung

ber Erbeheise betressen.
Doch kann dieses (#u 2. u. 2.) nur so lange geschehen, als in dem Gerichtsstan ·

de der Erbschafe der Nachlah noch ganz odec theilweise vorhanden (#.
Endlich können

3. in diesem Gerichtsstande auch Klagen der Eröschoftsgläubige- und Legatarien ange-

bracht werden, so langesie nach den Landesgesetzen in dem Gerichtsstande der Erb-

schaft angestellt werden durfen.
In den zu 1. 2. und 3. angesuhrten Fallen blelbt es jedoch dem Ermessen der

7*
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Klager uberlassen, ob sie ihre Klage, statt in dem Gerichtsstande der Erbschast, in dem

personlichen Gerichtsstande der Erben anstellen wollen.

Nicht minder steht jedem Miterben zu, die Klage auf Thellung der zum Nach-

lasse gehorenden Immobilien auch ln dem dinglichen Gerlchtsstande des lehtern (Art.

22.) anzubringen.
Artikel 27.

Gerichtostand des Arrests.

Ein Arrest kann in dem elnem Staate unter den nach den Geseßen desselben vorge-

schrlebenen Brdingungen gegen den Bürger des andern Skaates in dessen, in dem Gerichts-

bezirke des Urrestrichcers befindlichem Vermögen augelege werden und begründet zugleich den

Gerlchtsstand für die Hauptklage insoweit, daß die Enrscheidung des Arrestrichters rücksicht-
lich der Hauptsache niche blos an den in selnem Gerichtssprengel besindlichen und mit Ar-

rest belegeen, sondern an allen in demselben Lande befindlichen Vermägensobjeeten des Schuld-

nere vollstreckbar ist. Die Anlegung des Arrests giebt jedoch dem Arresteläger keln Vor-

zugececht vor anderen Gläublgern, und verllert daher durch Concurseröffnung über das Ver-

Hml6gen des Schuldners ihre rechtliche Wirkung-

relke

Gerichtsstand des Contracts.

Der Gerlchtsstand des Contkraces, vor welchem ebensowohl auf Erfällung als Aufbe-
bung des Contracts geklagt werden kann, findet nur dann selne Anwendung, wenn der Con-

rahent zur Zeit der Ladung in dem Gerlchtsbezirke sich anwesend besindet, in welchem der

Comtract geschlossen worden ist, oder in Erfüllung geben foll.

Artikel 29.

Die Klausel in elnem Wechselbrlese oder elner Verschrelbung nach Wechselrecht, wo-

durch sich der Schulbner der Gerschtsbarkeit eines jeden. Gerlchts nnkerwirst, in dessen Be.

Ark er nach der Werfallzeie anzutressen ist, wird als gültig anerkanne und begründer die

Zuständigkele eines. jeden Gerlchts, gegen dem in seinem Bezlrke anzutreffenden Schuldner.

Aus dem ergangenen Erkenmenisse foll selbst die Personalerxecutlon aus dem Wechsel gegen

den. Schuldner bel den Gerlchten, de andern. Scaates vollstreckt werden.

Acikel30.
Ggichtssland . A#e!. e Verwaltung.

Bel dem Gerichtsstande, unker welchem Jemand fremdes Guc. oder Vermözen bewirth.
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schaftec oder verwaliet hat, muß er auch auf die aus einer solchen Administrarion angestellce-

Klage such einlassen, so lange nicht die Administration völlig beendige, und dem Verwalter

über die abgelegte Rechnung quittirt ist. Wem daher ein, aus der quitkirken Rechnung ver-

bliebener Rückstand geforderr oder elne ertheilte Qustiung angesochten wird, o kann dieses

nicht bei dem vormaligen Gerschtsstande der geführten Verwaltung geschehen.

Artitel 31.

Interventson.

Jede Interventien, dle niche eine besonders zu bebandelude Rechtssache in einen schon-

anhänglgen Progzeh einmischt, sie sey principal oder accessorisch, betresse den Kläger oder den

Beklageen, sey nach vorgängiger Soreitonkündigung oder ohne dleselbe gescheben, begründee

gegen den ausländlschen Intervenienten die Gerichtsbarkeit des Stoales, in welchem der

PHauptprozeh gesührt wird.
Artikel 32.

Wirkung der Rechtshängigkeit.

Sobalb vor legend elnem, in den bisberigen Arcikeln bestlmmeen Gerlchtsstande eine

Sache recheshängig geworden ist, so ist der Streit daselbst zu beendigen, ohne daß die

Rechtsbängigkeic durch Veränderung des Wohnorts oder Aufenthales des Beklageen gestörr
oder ausgehoben werden könnte.

Die Rechtshängigkeit einzelner Klagsachen wird durch die legale Insinuation der La-

dung zur Einlassung auf die Klage für begründet erkanne.

2) Näckslchtlich der Ger chtsborkeit In ulchestrelelgen Rechessachen.

« Artikel 33.

Alle Rechtsgeschafte unter. Lebenden und auf den Todesfall werden, was die Gultigkelt

derselben rucksichtlich ihrer Form betrifft, nach den Gesethen des Orts beurtheilt, wo sie eln-

gegangen sind.

Wenn nach der Versussung bes einen oder des andern Staates die Gültigkelr einer

Handlung allein von der Aufnahme vor einer bestimmten Bebürde in demselben abhänge, so
bat es auch bierbei sein. Verblesben.

Artikel 34.

WVercräge, welche dle Begrundung elnes dingllchen. Rechts auf unbewegliche Sachen zum
Zwecke haben, richten sich ledtglich nach den Gesehen des Orts, wo die Sachen liegen.
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3) Rücksichtlich der Straf-Gerlchtsbarkeit.

Artikel 35.

Werbrecher und andere Uebertreter von Strasgesetzen werden., soweit ulche die nachfol-

genden Artikel Ausnahmen bestimmen, von dem Staale, demsie angehören, nichrausgeliesert,
sondern daselbst wegen der in dem andern Scaate begangenen Verbrechen zur Untersuchung

gezogen und bestraft. Daher sindet auch kein Contamarialversohren des andern Staaes ge-

gen sie statt.

Es hat jedoch wegen gegenseitlger Gestellung der Forstverbrecher vor den Gerichtsstand

des begangenen Verbrechens bel dem deßhalb zwischen den, beiden Reglerungen besonders ge-

crossfenen Ueberelnkommen vom heutigen Tage sein Verblelben.

Arelkel 36.

Wenn ein Unterthan des einen Staates in dem Geblete des andern sich eines Wer-

gebeus oder WVerbrechens schulolg gemacht hat und daselbst ergriffen und Jur Umersuchung

gezogen worden ist, so wird, wenn der Verbrecher gegen jurakorische Cautlon ober Handge-

löbniß entlassen worden ilt und ssch in seinen Heimatbsstaat zurückbegeben hat, von dem or-

demlichen Richter desselben das Erkenmuß des ausländischen Gerichee, nach vorgänglger Re-

qufsiton und Mittheilung des Urthels, sewohl an der Person als an den in dem Staatsge-

bieke befindlichen Gütern des Verurtheilten vollsogen, vorausgesee, dah die Handlung, we-

gen deren die Strafe erkannt worden ist, auch nach den Gesetzen des requirirten Staates

als ein Vergehen oder Verbrechen und nicht als eine blos polizei- oder finanzgesebliche Ue-

bertreiung erscheint, ingleichen unbeschadet des dem requirirten Staate zustandigen Strafver-

wandsungs- oder Begnadlgungsrechts. Ein Oseiches findet im Falle der Flucht eines Ver-

brechers nach der Verurtheilung ober wahrend der Strafverbußung Statt. Hat sich aber

der Verbrecher vor der Veruriheilung der Untersuchung durch die Flucht entzogen, so soll

es dem untersuchenden Gerichte nur freistehen, unter Miltheilung der Acten auf Fortsetzung

der Untersuchung und Bestrafung des Verbrechers, sowie auf Eiubringung der aufgelause-

nen Unkosten aus dem Vermögen des Verbrechers anzutragen. In Fällen, wo der Ver-

brecher nicht vermögend ist, die Kosten der Serosvollstreckung zu tragen, hat das requirkrende

Gericht solche in Gemäßpeit der Bestimmung des Aceikel 45. zu erseen.

37.

Deddingt zu gestattende Selbstgestellung.

Hat der Uncerthan des einen Staates Strafgesehe des andern Staates durch solche
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Handlungen verletzt, welche in dem Staate, dem er angehort, gar nicht verpont sind, J. B.

durch Uebertretung eigenthumlicher Abgabengesetze, Polizeivorschristen und dergleichen, und

welche demnach auch von diesem Staate nicht bestraft werdeu konnen, so soll auf vorgangige
Mequisition zwar nicht zwangsweise der Unterthan vor das Gericht des andern Staates ge-

stellt, deniselben aber sich selbst zu stellen gestattet werden, damit er sich gegen die Anschul-

digungen vertheldigen und gegen das in solchem Falle zulassige Contumaclalversahren wah-
ren konne. Doch soll, wenn bei Uebertretung eines Abgabengesetzes des einen Staates dem

Unterthan des andern Staates Waaren in Beschlag genomnien worden sind, die Verurkheie

lung, sey es inn Wege des Contumaclalverfahrens oder sonst, insosern eintreten, als sie sich

nur auf die in Beschlag genommenen Gegenstände beschräntk. In Ausehung der Comtca-

venkionen gegen Zollgeletze bewendet es bei dem unter den resp. Vercinsstaaten abgeschlosse-

nen Zollcartell vom 11. Mai 1833.

Artikel 38.

Der zuständige Serafrichter darf auch, soweit die Geseze seines Landes es gestatten,

über die aus dem Werbrechen entsprungenen Privakansprüche mie erkennen, wenn darauf von

dem Beschädigeen angercagen worden 1#.

Artikel 30.

Auslleserung der Geflüchteten.

Unterehanen des einen Staates, welche wegen Verbrechen oder anderer Uebertretungen

ihr Vaterland verlassen und in den andern Sctaat sich geflüchtet baben, ohne dalelbst zu Un-

terhanen ousgenommen worden zu seyn, werden nach vorgängiger Reauisteion gegen Erctat-

mng der Kosten ausgeliefert.

Artikel 40.

Aulieserung der Ausländer.

Solche elnes Verbrechens oder elner Ueberkretung verdächtige Individuen, welche weder

des einen noch des andern Staates Unterthanen sind, werden, wenn sie Strasgesetze des ei-

nen der beiden Scaaten verlect zu haben beschuldigt sind, demjenigen, in welchem die Ue-

bertretung verübt wurde, euf vorgängige Requistelon gegen Erstatcung der Kosten ausgelie-
ser#; es bleibt jedoch dem requlrirten Staate überlassen, ob er dem Auslieserungsamtcage

Folge geben wolle, bevor er die Reglerung des dritten Staates, welchem der Werbrecher

angehöre, von dem Ancrage in Kenninß gesetzt und deren Erklärung erhalten hat, ob sie

den Angeschullgten zur elgenen Beskrafung reclamscen wolle.
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Artikel 4t.

Verbindlichkeit zur Aunahnie der Aublieserung.

In denselben Fallen, wo der eine Staat berechtigt ist, die Auslieferung eines Beschul-

cblgeen zu sordern, ist er auch verbunden, die ihm von dem andern Sraate angebotene Aus.

lieserung anzunehmen.
Artlbel 42. -

JaTkimlnqlfällen,wodieptksönlicheOrgelton-everZeugenqndemoktedekllnm-
suchungnothwendigist,solldieStellkngvchatekkbaneabesehenStqqtnookdqsllukm
btchuugsgeklchtdtsqndekagukAbleguagdksZöugssisses,ztskTonfkonquionodecheognition
gegen vollstandige Vergutung der Reisekosten und des Versaumnisses nie verweigert werden.

Artikel 43.

Da munmehr dle Fälle genau bestimme sind, in welchen dle Auslleferung der Ange-

schuldigren oder Gestellung der Zeugen gegenseitig ulcht verweigert werden soll, so har imein-
zelnen Falle die Behörde, welcher sie obliege, die bisher üblichen Reversallen über gegensei-

uige gleiche Rechtswillfährigkeir niche welter zu verlangen.

In Ausehung der vorgängigen Anzeige der requirlrten Gerichte an dle vorgesectzten Be-

börden bewendet es bei den in beiden Staaten deßhaeb getroffenen Anordnungen.

III. Bestimmungen rücksichtlich der Kosten in Civil= und Criminalsachen.

rtikel 44.

Gerichtliche und außergerichtliche Hrozeß- und Untersuchungskosten, welche von demcom-

petenten Gerichte des einen Sraates nach den dort gellenden Worschriften seltgesehe und aus-

drücklich für beitreibungsfähig erklärt worden sind, sollen auf Verlangen dieses Gerichts auch

in dem andern Sraate von dem daselbst sich ausbaltenden Schuldner ohne Weiteres cxecutl.

visch elngezogen werden.
Arcikel 45.

In allen Cioll= und Criminalrecheslachen, in welchen dle Bezahlung der Unkosten da-

zu unvermögenden Personen obliege, boben die Bebörden des einen Staakes die Regquisttlo-
nen der Vebörden des andern sportel- und stempelscei zu expediren, nnd nur den unumgäng-

lich nsthigen baaren Verlag an Coplalien, Porte, Botenlöhnen, Gebühren der Zeugen und

Sachverständigen, Verpflegungs= und Transporkkosten zu liquldiren.

Artikel 46.

Den vor elnem auswäctlgen Gerlcht abzuhörenden Zeugen und ondern Personen sollen
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die Reise- und Zehrungskosten nebst der wegen ihrer Versäumniß i0nen gebührenden Wergu·
tung nach der von dem requirirten Gerichte geschehenen Verzeichnung bei erfolgter wirklicher

Sistirung von dem requkrirenden Gerlchte sosort verabreicht werden.

Artikel 47.

Zur Enescheidung der Frage, ob die Person, welcher die Beahlung der Unkosten in

Civil- und Criminalsachen obliegt, häureschendes Vermögen daju besibt, soll nur das Zeug-

niß derjenigen Gerichtostelle ersordert werden, unter welcher diese Person ihre wesentliche

Wohnung bar. Sollte dieselbe ibre wesentliche Wohnung in einem dritken Scaate hoben,
und die Beitteibung der Kosten dort mit Schwierigkeilen verbunden seyn, so wird es ange-

seben, als ob sie kein hrreichendes eigenes Vermäögen besite. Ist in Triminalsällen ein An-
geschuldigter zwar vermögend, die Kosten zu entrichten, jedoch in dem gesrrochenen Erkennt-

nisse dazu ulche verurkheilt worden, so ist dieser Fall dem des Unvermögens ebenfalls glelch.

zusehen.
Artikel 46.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages stehen mit der Beurcheilung der po-

litischen Heimaeh in keiner Verbindung

Artikel 40.

Die Dauer dieser Uebereinkunfe wird auf zwölf Jahre, vom 1. März 18.,7 angerech-

net, sestgetrhr. Ersolge Ein Jahr vor dem Ablause keine Aufkünndigung von dereinenoder

andern Seite, so ist sie stillschweigend als auf noch Zwölf Jahre weiter verlängertanzusehen.
Hierüber ist dießseits gegenwärtige Erklärung unter Vordrückung des größern Regle-

rungsinstegels und gewöhnlicher Vollziehung ausgesertigt worden.

Gera, den 21. Februar 1817.

Fürstl. Reuß- Ve. gemeinschaftliche dndeöregierung daselbst.Bretschneider.
R. Mller.
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 167. Vererdumg, die Abgabe von Tabacksstengeln beir. vem 27. Mas 1847.

Um enestandene Zwelfel zu entscheiden, wird hierdurch auf Höchsten Besehl Durchlouch-
rigster Landesberrschasten in Uebereinstimmung mit den, an der Uebergangssteuec von Taback

Theil nehmenden Vereinostaaten, nachträglich zu dem Gesehe vom 1. Dezember 1841

(Gemeluschastliche Gesesammlung Vd. V. Sdtück 71.) die Erbebung von Uebergangsab-

gaben betcessend, und zu dem Anhange zum Vereins-ZJell,Tarise für die Jahre 1846, 1847

und 1818 (Oemeinschafeliche Gesehsammlung Bd. VI. Seü#ck 65.) verordnet,
dah dle Uebergangsabgabe, welche mit 20 Silbergreschen vom Preußischen Cenener

von Tabacks-Blättern und Fabcikaten bei dem Uebergange aus anderen Ver-

einsstaalen, mit Ausnahme von Preußen, Sachsen, Kurhessen, der zum Thüringlschen

Vereine gehörigen Staaten und von Vraunschweig, in die Fürstl. Reußischen Lande

Jüngerer Linle erhoben wird, auch von Tabachestengeln zu enteschten ist.

Gera, den 27. Mai 1847.

FürstlichNeuß Mauil gemeinschaftl. Landes-Regierung das.retschneider.
R. Müller.

 188. Rigiemungsbekamuimachung, die Aubführung des uveiten Absazes vom Aruskel 16. des

Hrischen den Regierungen des deutschen Zell= und Handelsvereines und der Könfgl. Bel-

gischenRegierung unterm 1. Sepibr. 1844 abgeschlossenen Vertrages vem 11.Jmi 1847.

Di# Regierungen des deutschen Zoll- und Hanbels-Vereines ssud mit der Königlich Bel-
gischen Regierung, zur Ausführung des zweiten Absatzes von Arkikel 16. des Vertcoges vom

1. September 1814 (Gemeinschaftl. Gesesammlung Bd. VI. Scück 82. Seite 61. fl.)

über. nachstehende Maaßregeln überringekommen.

Nec#kel 1.

Fabrikanten und Kaufleute, so wiederen.Handelsreisende aus elnem der konrahl=
renden Staalen, welche in ihrem Helmachlande in einer dieser Eigenschaften die

Gewerbsteuer bezahle oder bel der kompeenten Behörde zu dlesem Zwecke löre
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Anoieltung abgegeben baben, können, obne in dem andern Staate irgend elner

Gewerbsteuer unkerworsen zu. werden, dasel "

4) für die Bedürfuisst kbres Gewerbszweiges Ankäufe machen und

2) mit ober ohne Waarenmuster Besitellungen aufsuchen, ohne jedech Waaren
mit sich fübren zu dücfen.

Arcikel! 2.

Zum Weweise, daß das Recht, den einen oder den andern der vorgedachten Gewerbs-

zweige zu berceiben, erworben sey, soll

1) bezüglich der Unterthanen des ZollvereinesdieVorzeigungeines,für das lausende Jahr

gulligen Legilimationsscheins nach den beigesügten Formularen unter A. (#r Fabrikan. F.
ten und Kaufleure) und unker B. (für Handelsreisende) sewie B.

2) bejüglich der Belgischen Untertbanen die Vorzeigung elnes, für das lausende Johr.

gülligen Patemt-Cectisicats, nach dem nachstehend unter C. erlichtlichen Muster auge. C.

sehen werden.

Articel 3..

Die im Areclkel 2. gedachten Urkunden werden die Personbeschrelbung und Namensun-

terschrist des Inhabers enhalten und mit dem Stempel oder Slegel derjenigen konpetenten

Behörde, welche sie ausgesertiget hat, versehen werden.

Artikel 4.

Gegen Worzeigungeiner, in vorgedachter Form ausgestellten Urkunde fur das laufende

Jahrsoll den Unterthauen des einen Staates, welche daselbst eines oder mehrere der, im Ar-
cikel 1. Absatz 1. erwahnten Gewerbe ausuben, und welche in dem andern Staate die, un-

ter 1. und 2. des gedachten Artikels bezeichneten Handelsgeschafte betreiben wollen, bier,

nachdem löre Identikät anerkannt seyn wird, von der kompetenten Bebsede, und zwar in den

Förstiich NReußischen Landen ein Gewerbscheln und in Belgien ein Patenk, ohne irgend eine

Abgabe oder Gebühr ausgesertige werden.

Acrtikel 5..

Die Inhaber eines, nach WorschrifehesvorstehendenArtikelsausgefertigten Gewerb-
8°
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scheines (Yatentes) sind gehakren, denselben vorzuseigem so oftsie: bazu von den kompetenten
Behörden oder Beamten werden ausgesordert werden. —

Es wird dieß Hiredurch zur Nachricht und Nachachlung bekanm gemache und dabei zu-

gleich bemerkt:
1) daß von der Begänsfigung in Arcikel k. diejenigen Handelsreisenden des Könlgresches

Belgien ausgeschlossen sind, welche Kommisstonen ober Bestellungen für Rechnung von
Handelobäusern eines dricten Landes aufsuchen.

2) daß es bei den Bestimmungen des Gesehges vom t. Dezember 1843, die Waarenbe-

stelluug und dem garenverkauf durch Handelsreisende batr. (Gemeinschaftl. Gesetzs.

Bd. VI. Stäck 78. Seite 13.) auch binsichtlich Belgischer Handelsreisender unver-

o#ndert bewender;

3) dah die Patent-Certifikace (Arcikel 2. Ziff. 2.) in Belgien ven den Elnnelmern der

dtrekten Sseuern, die Legitimationen zum seeien Gewerbebetriebe (Arlilel 4.) dagegen

von den Octsburgermeistern daselbst aussestelle wetden.

Gera, den 11. Jund 1347.

Pürstl. Reuß- Paul. gemeinschaftl. Landes-Regierung das.n Bretschneider.
R.Muller.

A.

Dem N: N., wel er als (Wollfabrikant) in N. wobnhast (anfäßig) ist, wird hierdurch

Behufs seiner Gewerbslegltimatlon bel den elnschlazigen Behorden des Konlgreiches Belgien

beschelniget, daß er fur stin vorgedachtes Orwerbe im hiesigen dandr, die gesehlich bestehen·
den Steuern zu entrichten hat.

Dieß Zeugniß ist gultig auf/. .. . Monate.

¶Ert und Datum.)

). (czelchnung und Unterschrife der Bebärde.)

Personalbeschresbung und Unterschrife des Reisenden=
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B.

Dem N. N., welther alb Handlungs·CommisinDlenstendeszuN. etablirten Han-

belshausts (oder der Fabrik) des Herrn I. N. stehet, wird hierdurch Behuss seiner Ge-

werbeleglelmacion,beideneinschläésigenBrhörden, des Königreiches Belglen bescheinlgel, daß
bos obengedachte Handesshaus (oder die obengedachte Fabrik) für seinen (ihren) Gewerbebe-

trieb im biesigen Lande, bie gesebzlich bestehenden Steuern zu entrichten hat.

Dieß Zeugniß It gältig aall Monate

· (Ore und Dacum.)

(I. 8§.) (Bozelchnung der Unterschrife der Behärde.)

Personalbeschrelbung und Unterschrist des Reisenden.

C.

Royaume de Beldiqne.

Doeoyince 4

Commmne de#

Certihent de Datente.

Valable pour Lannèe mil hust eent quarante . ..

Le· Recoreur des Contributious direetes ete. au bureaa de cer-

usle due le sicor, N. daemeunrant à est impose sous le No.

au role de Patentes de la eommans de . . . . onasait sn declaration de paten-
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(le“) aus funs de Douvoir zereer pendanl lannée couranle la prosession de

FEn son prohre nom (7) ou sous In raison socinle ##1e Le pré-
renk cerlilieal n Gd##6 delibtré au dil sienr N. .. Pour eahteni- Fralis In

Dalcnte nccessaire daus les Elals du Toll- Vorein, ensuile de mesures orréices #io

commun aecord pour l’escution du 20% alinda de arlicke 16. du traild de Com-

merce el de Javigalion conclu culre in Nelgiiduc el ces Etals le 1.— 77104.

FlHrre101

(Sceau) Le Receveur.

Signalement el Signalure du Palenlé.

() isser, schon le ess, Pune de deux lorules.

3da180. Regicrungsbekanntmachung, die Herabsetzung derS | von den nach dem Ver-
einsauslande ausgehenden Branntwein beir. vom 1. Juni

DodieSteuervergimtung, welche bei der Aussuhr von inländischem Brannewein gewähre
wird, nach dem jetzigen Stande der Brannwelubrennerei zu dem Betcage der wirklich ent-

richteken Steuer nicht mehr in einem richtigen Verhältnisse stehet: so wird bierdurch in Fol-

ge einer, von sämmelichen Regierungen des Zolloerelnes getroffenen Uebereinkunse, auf Höch-

sten Besehl Durchlauchtigster Landesberrschaften bestimme, daß zunächst und mit Vorbehale
einer weiteren, dann ebenfalls eine binlängliche Zeit voraus bekannt zu machenden Herunter-

setung,
vom 1. Oktober dieses Jahres an,

die Steuervergütung, welche bisher nach der Bekannemachung vom 8. Novbr. 1338 (Ge-

meinschaftl. Gesehslammlg. Bd. IV. St. 50. Seite 35.) zum Betrage von Zehn Pseimi-

gen für das Quart zu 508 Alkohol nach Tralles für den, über die Gränzen des Jollver-

einegediets hinaus noch dem Zollvereinsauslande auögesührten“Branntwein verwilligt ist, dem-
jenigen Betrage von
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neun ilberpfennigen für das Quare

gleich gestellt werden soll, welcher schon gegenwärtig bei der Aussuhr von Brannewein nach

den Königl. Banerschen und Würtembergischen, Gresthersegl. Bodenschen, Kurfürstlich und

Grohbrelogl. Hessücchen und Herfoglich Nassausschen Landen und nach der sreien tadt

Franksurt gewöhrt wird.

Gera, den 1. Junf 1847.

Fürstl. Reuß-Plauil. gemetnschaftl. Landes-Regierung das.(l..8S.)von Bretschne e o

R. Muller.

A 190. Regierungsbekaumtmachung,denEingangszellvonOelinFässern

Auf Höchsten Besehl der Durchlauchtigsten Landesherrschaften wird in Folge einer, von
sämmrlichen Reglerungen des Zollvereines getroffenen Ueberelnkunft hlerdurch verordneet,

daß Oel in Fässern eingebend, vom 1. Juli d. Is. an,, anstoct des zelt-

berigen Jollsahes von Einem Thaler zwanzig Silbergroschen — Abth. II. Ho-

sitlon 26. des unfer dem 14. Okwober 1845 bekannt gemachten Vereins-Zollcariss

auf die Johre 1846, 1847 und 1848 — (Gemeinschafel. Gesetzlammlung Bo.

VI. Stäck. 35. Selle 107.) einem Eingangsgolle von elnem Thaler

zebn Silbergroschen.vom.Zeninerunterliegensoll.
Gera, den 10. Juni 18471.

Fürstl. Reuß- Plauin. gemeinschaftl. Landes-Reglerung das.dn.Breetschneid er.
R. Müller.
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X 191. Rezicerungsbekanutmachung, den zwischen dem deufschen Zoll- und Handels-Vereine und

dem Königreiche beider Sieilien abgeschlossenen Handels= und Schiffahrts-Vertrag betr.
vem 19. Junv 1847.

Nathdem der, nachstegend in der deutschen Ueberseung abgedruckte, unfer dem 27. Ja-

nmuar d. J. zwischen dem deutschen Zoll- unb Handelsverelne elner Seits, und dem Känig-

reiche belder Sirilien anderer Seits, abgeschlossene Handele= und Schifsfahrtsvertrag allsel-

tig ratisizirt, und die gegenseirlgen Ratifikationsurkunden zu Neapel ausgewechselt worden

sind, "o wied dieser Vercrag auf Höchsten Befehl der Durchsauchelgsten Landesherrschaften
zur Nachachtung Uierdurch bekanne gemachr.

Gera, den 19. Juny 1347.

Fürstl. Reuß Plauil. gemeinschaftl. Landes-Regierung das.
von Bretschneider.

R. Müller.

Handels= und Schifffahrts-Vertrag

zwischen

den Staaten des deutschen Zoll= und Handels-Vereines einer Seits
und dem Königreiche beider Sicilien anderer Seits.

Seine Majestäe, der König von Preußen, sowohl für Sich und in Gererekung der

Ibhrem Zoll= und Steuer-Systeme angeschlossenen souverainen Länder und Landesthelle, ins-
besondere des Grotzherzogehumes Luxemburg, der Herzogehümer Anhalt· Cothen Anhalt·Des·
lau und Anhale, Bernburg, der Füestentbümer Waldeck und Pyrmont, des Fürstenehumes

Lippe und des Landgräflich Hessischen Ober-Ames Meißenheim, als auch im Ramen der

übrigen Mitglieder des deutschen Zoll. und Handels-Wereines, nämlich der Krone Boyern,

der Krone Sachsen und der Krone Würctemberg, zugleich die Fürstenthämer Hohenzollern.

Hechingen und Hohengollern-Sigmaringen vertretend, des Großherzogthumes Baden, des Kur.
sürstenthumes Hessen, des Großberfogthumes Heslen, zugleich das Londgräflich Hessische Amt
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Homburg vertretend; der den Thuringischen Zoll- und Handels·VereinbildendenStaaten,
namlich: des Großherzogthumes Sachsen, der Herzogthumer Sachsen-· Meiningen, Sachsen-
Altenburg und Sachsen· Coburg und Gotha, der Fürlkenehümer Schwarzburg-Rudolstade und

Schwarzburg.Sondershausen, Reuß-Greit, Reuß.Schleib und Reuß.Lobenstein und Ebers-
dorf — des Herzogehumes Braunschweig, des Hersogehumes Nassau und der sreien Seadt

Franksurt eineeseits; und
Seine Masestet, der König des Reiches beider Sieilien andererseits,

gleichmäßig von dem Wunsche beseele, die Handelsbeziehungen zwischen dem deueschen Zoll-

und Handels-Vereine und dem Königreiche beider Sicilien zu belestigen und auszudehnen,

und überzeugt, dah es eines der geeigneisten Mitcel zur Ecreichung dieses Zweckes ist, eie

nen auf dem Grundsahe einer vollkommenen Reciprocikät beruhenden Handes, und Schiff-

fobres Vertrag abzuschließen, boben zu diesem Behufe zu Ihren Bevollmächtigten ernannte:
Seine Majestät, der Könlg von Preuhßen:

den Herrn Adolph Frriherrn von Brockhausen, Allerhöchst. Ibren Kammerherm,
auherordemlichen Gesandeen und bevollmächtigten Minister bel Seiner Majestäc, dem

Könige des Königreiches beider Sicilien, Rirter des Könlglich Preußischen rothen

Adlerordens zweiter Klasse und des Se. Johannkter-Ordens, Kommandeur des Kai-

serlich Oesterreichischen Leopold= Ordens und Großkeeuz des Königlich Schwedischen
Nordstern-Ordens; und

Selne Najestäc, der Könlg des Resches belber Stelllen:

den Herrn Juslinus Fortunnato, Großkreus des Königlichen Konstantlulschen mi-

litairischen St. Georgs-Ordens und des Ordens Fran)'s I., Ritter des Kaiserlsch

Russischen weißen Adler-Ordens, Großkreuz des Königlich Französischen Ordens der

Ehrenlegion, des Königlich Sardinischen Set. Mauritius= und Lazarus-Ordens, des

Königlich Dänischen Danebrog-Ordens und des Kaiserlich Oesterrelschlschen Leopold=

Oedens, Minister-Seaats-Sekretär Seiner Mjestät;
den Heern Klichael Cravinan e Requesenz, Fürsten von Comitini,

Großkreuz des Kulglichen Oedens Franz'# J., Rluer des Kaiserlich Rusfichen
weißen Adler-Ordens, Grohkreuz des Könlglich Französtschen Ordens der Ebrenle-
gion, des Könlglich Sardinischen St. Maurikius= und Lazarus-Ordens, des Köni-

glich Dänischen Danebrog-Ordens und des Kaiserlich Oesterreichischen Leopold-Or-

dens, dienstthuenden Kammerherrn und Mlnister Seaaks Sekrerär Seiner Moajestet,
und

den. HerrnAnton Spinelli aus dem Hause des Fürsten von Scolen,

Kommandeur des Königlichen Ordens Franz's I., Ricter des Kaiserlich Russischen
9
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St. Annen-Oedens erster Klasse, Groß. Ossizier des Könlglich Französischen Ordens
der Ebrenlegion, Großkrez des Königlich Dänischen Donebreg. Ordens und Rlrter
der Koiserlich Oesterreichischen Eisernen Krone erster Klasse, Kammerberen Seiner

Mojestäc, Mieglied der General--Consulta, Generol-Ober.Inkendamken der Archive des

Könlgrelches und Incendancen der Provinz Neapel;

welche, nachdem sie ibre Vollmachten ausgewechselt und dieselben Iin guter und gehöriger

Form gesunden haben, über die folgenden Arelkel übereingekommen find:

Aeelkel 1.

Eg soll gegenseitige Freiheit der Schisssahrt und des Handels sowohl für die Schiffe
als sür die Uncerthanen und Bürger Preußens und der anderen Staaten des deutschen Zoll-

und Handels. Verelnes und des Königreiches beider Siellien in allen Theilen lhrer beidersel-

ulgen Besttungen bestehen.

Artikel 2.

Die Schisse Preußens oder eines der anderen Staaten des Zollvereins, welche in den

Häsen des Königrelches beider Sicillen elngeben oder von dort ausgehen werden, und um-

gekehrk, die Schlffe des Könlgreiches beider Sicilien, welche in den Häsen des Königrei-

ches Preußen oder in einen der Häsen der anderen Seaalen des Zollvereins eingehen oder

von dort ausgehben werden, sollen dort bel ihrem Eingange während ihres Ausenchaltes und

bei lbrem Ausgange Hinsichtlich der Hasen= Tonnen= euchtsehurme - Lootsen· Baken·
Anker- Vollwerks= Quarantalne= Absereigungs-Gelder und überhaupt blnsschtlich aller,

das Schlff berressenden Zölle und Abgaben, von welcher Art oder Benennung sie auch seyn

mmögen, und ohne Unterschied, ob diese Zölle im Namen oder zum Wortheil öffenellcher Be-

amten, Orksverwalcungen oder Anstalcen irgend einer Art erhoben werden, auf demselben

Juße behandelr werden, wie sie dle Nacional= Schisse, und zwar, wenn sie beladen snd,
mur insofern, als diese Schiffe auf directem Wege aus einem der Häsen des Königreiches

belder Sicilien oder aus elnem der Häsen des Königreiches beider Slellien nach einem der

Hisen.des. Zollvereins kommen, wenn sie aber Vallast führen, bel jeder Are von Reise-

Artikel 3.

Alle Erzeugnisse des Bodens und des Gewerbsteißes des Zollvereins und des König-

resches belder Sirilien, deren Einfuhre, Niederlegung, Aufspelcherung oderAusfuhre geset=
ich in den. Staacen, der hohen vectragenden Theile auf Ratlonal-Schiffen zulässig seyn wird,
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sollen auch auf Schiffen des andern hohen vertragenden Theils dorthin eingefuhrt, niederge-
legt, aufgespelchert oder von dort ausgefuhrt werden konnen.

Actikel 4.

Alle Exzeugnisse des Bodens und des Gewerbfleißes der Staaken bes Zoslverelns und

des Königreiches beider Sleillen, welche auf directem Wege durch Preußlsche Schisfe oder

biejenlgen eines andern Scaates des deutschen Zoll- und Handels.Vereins in dle Häfen des

Königreiches beider Sieilien oder durch Schiffe beider Sieilien in einen der Zollvereins-

Häsen ringeführt werden; desgleichen alle Erzeugnilse des Bodens und des Gewerbsleit#es

der Se#aazen des Zollvereins und des Königreiches beider Sicilien, welche durch Schisse

belder Sicilien aus den Häsen des Zollvereins nach einem Hasen des Köntgresches beider

Sieilien, oder durch Zollvereins-Schiffe aus den Häsen des Körnigreiches beidee

Sicilien nach einem Hasen des Zollvereins ausgeführe werden, sollen in den beiderseltigen

Häsen keine anderen oder höheren Einsuhr= Aussuhr= oder Durchsuhr= Abgaben entrich-
ten, als wenn die Einfuhre oder Ausfuhre derselben Gegenstände durch Nakional, Schisse

Statt fande. Die Prämie, Abgaben. Erstatlungen oder andere Begünstigungen dieser Are,
welche in den Staaten des einen der beiden boben vertragenden Theile der Einfuhre oder

Uussuhre auf National-Schissen bewilligt werden, sollen in glelcher Weise bewilligt werden,
wenn die Elnfuhre oder Ausfuhre auf Schlffen des andern bohen verkragenden Theils erfolge.

Artikel 5.

Die vorsiehenden Artikel finden keine Anwendung auf die Küsten. Schiffsohrt, das heiße,
auf dle Besörderung von Erzeugnissen oder Waaren, die in einem Hasen mit der Bestim-

mung für einen Hafen desselben Gebiets geladen werden, insoweit nach den Gesetzen des

Landes diese Befärderung der National-Schifffahrt ausschliehlich vorbebalten ist-

Artikel 6.

In Verache, dbaß dle an den Mündungen der Schelde, der Maas, der Ems, der

Weser und der Elbe gelegenen Häsen, mit Rücksiche auf dle geogropblsche Loge der Staaten

des Zollvereins der Zahl der, für ihre Einfuhre und Ausfuhre wilchtigsten Wege belgerech-

nec werden müssen, sind die bohenvertcagenden Theile übereingekommen, diese Häsen den
Häsen des Zollvereins in Allem, was auf die gegenseitige Schisssobrt, Einfuhre und Aus-

subre des Zollvereins und des Köntgreiches beider Sicilien Begzug hat, gleichzustellen. Dem-

gemäf sollen die Erzeugnisse des Bodens und des Gewerbfleißes des Zollvereins, welche

auf Zollvereins-Schissen in gedachten Häsen oder auch in den Häsen an den Mündungen
-
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kgend eines andern Flusses zwischen der Schelde und Elbe, in welchen sich ein die Staaten

des Zollvereins berührender schiffbarer Fluß ergießt, verladen und auf dlrectem Wege in die

Häsen des Königreiches beider Stcilien eingesühre werden, dort genau ebenso zugelassen und

behandelt werden, als wenn sie auf directem Wege aus einem Hasen des Zollvereins und

unter der Flagge eines der Zollvereins-Scaaten kämen, und die Zollvereins-Schisse, welche

auf dirertem Wege von den vorerwähnten Häsfen nach einem Hasen des Königreiches beider

Sieillen kommen, sollen dort genau ebenso behandelt werden, als wenn sie auf dlrectem Wege
aus elnem Hafen des Zollverelns kämen. Deeglelchen sollen dle Schisse des Zollvereins

und ihre Ladungen, wenn sie aus den Häsen des Königresches beider Sieilien nach den oben

gedochten Häsen gehen, bel ihrem Ansgange ebenso behandelt werden, als wenn sie auf di-

rectem Wege nach einem Hasen des Zollvereins zurückkehrten.

In Erwlederung dessen sollen die Erzeugnisse des Königrelchrs beider Sicilien, welche
auf dlrectem Wege aus dlesem Könlgreiche kommen und unker der Flagge belder Sieilien

über die oben bezeichneken Häfen in den Zollverein elngeführe werden, ebenso behandelt wer-

den, als wenn sie auf dicectem Wege durch Schisse des Königreiches beider Slcilien in

einen Hasen des Zollvereins eingeführt würden.

Man ist dahin einverstanden, daß die Glelchstellung der in diesem Arkikel gedachten

fremden Häsen mice den Häsen des Zollvereins nur unker der Bedingung gulässig seyn wird,

dag in diesen Häfen die Schisse beider Sleilien, welche von den Häsendes Känigreiches bei-
ber Siellien kommen oder dorthin gehen, niche wenlger günstig, als die Schiffe des Zollver=

elns, werden behandele werden.

Artikel 7.

In Allem, was das Ausstellen der Schiffe, ihr Ein= und ihr Ausladen in den Hä-

sen und auf den Rbeden der Sctaaten der beiden hoben vertragenden Theile betrifft, soll den

Natlonal-Schissen keine Begünstigung noch Bevorzugung bewillige werden, die nicht in glei-

cher Weise auch den Schiffen des andern bohen vertragenden Theiles bewilligt wird.

Artikel 8.

Da es die Absscht der boben vertragenden Theile ist, kelne Unterschesdung zwischen den
Schisfen ihrer belderseitlgen Staateu nach ihrer Nationalität in Berreff des Unkause der

auf dlelen Schiffen elngeführeen Erzeugnisse oder anderen Gegenstände des Handels zuzu-

lassen, so son in dleser Rücksicht weder dlrect, noch indireck, weder durch den elnen oder an-

dern der beiden hohen vertragenden Theile, noch durch irgend eine Gesellschase, irgend eine
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Korporation oder irgend einen Agenlen, in lhrem Namen oder unter ihrer Autoritat, den

Einsubren der elnheimischen Schiffe irgend eln Vorrecht oder Vorzug bewilligt werden.

Artikel 9.

Die Schisse des elnen der beiden hoben verkragenden Theile, welche in einem dre Hä-

sen des andern einlaufen und welche daselbst nur einen Theil ihrer Ladung löschen wollen,

können, ebenso wie die Narional.Schisse, vorausgeset, daß sie sich nach den Geseteen und

Reglements des Landes richten, den nach elnem andern Hafen deslelben oder eines andern

Landes bestimmeen Theil der Ladung an Bord bebalten und ihn wieder ausführen, ohne ge-

nschige zu seyn, für diesen Theil der Ladung irgend eine Zollabgabe, außer wegen der Be-

wachung, zu entrichten.

Die Schiffe der beiden bohen vertragenden Theile sollen in gleicher Weise, wenn sie

im Laden begriffen sind, ihre Ladung allmählig in den Häsen desselben Scaakes vervollstän-

digen dürsen, vorausgesetzt, dah sie sich mit kelnem andern Ha#welsverkehr, als dem auf

das Laden bezäglichen, befassen.
Aetikel 10.

Die Schiffe eines der Staaken des Zollvereins ober des Könlgreiches beider Sieilien,

welche in einen der Häfen der hohen vertragenden Theile im Nothfalle einlaufen, sollen da-
selöst weder für dos Schiff noch süc feine Ladung andere Abgaben bezahlen, als diesenigen,

welchen die Nalionalschifse in gleichem Falle unterworsen sind, und sollen daselbst gleiche Be-

günstigungen und Freiheiten genießen, vorausgesett, daß die Nolhwendigkeit des Einlaufens

gesetlich festgestelle ist, daß serner diese Schisse keinen Handelsverkehr treiben und daß sie

sich in dem Hafen nicht längere Zeic oushalten, als der Umstand, welcher das Einlaufen

nothwendig gemachr bat, erhelscht. Das Aus- und Wiederelnladen, welches durch das Be-

PneelnerAusbesserungderSchlsseveranlaße wird, soll als Handelsverkebr niche ange-
ehen we

Artilel 11.

Im Falle der Serandung oder des Schifföruches elnes Schlffes der Staaten. des einen
ber boben vertragenden Thelle an den Küsten des andern wird dem Kapltaln und der Mann-

schaft, sowohl für lbre Personen als auch süe das Schiff und dessen Ladung, alle Hüffe

und Belstand geleistet werden. Die Maahregeln wegen der Bergung werden in Gemäß-

halt der Landesgeseze Statt sinden. Alles, was von dem Schisse und der Ladung geborgen

seyn wird, oder der Erlös aus dlesen Gegenständen, wenn dleselben verkaust worden #end,
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soll den Eigenthumern oder den Rechtsvertretern derselben zuruckgegeben werden, und es sol-

len keine hoberen Bergungskosten entrichtet werden, als dlejenigen, welchen die Nationalen in

gleichem Falle unterworsen seyn würden.

Die geborgenen Woaaren sollen zu keiner Abgaben.Entrichmung verpflichtec fron, es sey

dem, daß sie den Verbrauch übergeben.

Artibel 12.

Auf die Erzeugnisse des Bodens oder des Gewerbsleißes der Staaten der hohen ver-
cragenden Thelle, mögen sie zur See oder zu Lande von dem einen in den andern einge-

sübre werden, soll weder eine andere oder höhere Zollabgabe, noch eine sonstige Auflage ge-

legt werden, als diesenige, welche auf dieselben Erleugnise gelegt ist, die von irgend einem
andern Lande eingesühre werden.

Derselbe Grundsaß soll in Berreff der Auesuhreabgaben beobachtet werden.

Die hohen vertragenden Thelle verpslichtensich,weder die Einfuhre irgend elnes Arti-
kels, welcher das Erzeugniß des Bobdens oder des Gewerbfleißes der Stauten bes andern

ist, noch die Ausfuhre irgend eines Handelsartikels nach den Staaten des audern vertragen-

genden Toeiles mit einem Werbote zu belegen, wenn ulcht dieselben Verbote (ich glelchmäßig

auf alle sremden Staaten erstrecken.

Artikel 13.

Wenn in der Folge einer der beiden bohen vertragenden Theile onderen NMocionen hin-

sichtlich des Handels oder der Schisssohrt irgend elne besondere Begünsligung bewilligen

mchte, soll diese Begünstigung alsbald auch auf den Handel oder die Schiffsahre des au-

dern vertragenden Theiles Anwendung finden, welcher dieselbe unentgeldlich genießen soll, wenn
dle Bewilligung unentgeldlich geschehen ist, oder gegen Gewährung derselben oder einer äqul-

valencen Vergellung, wenn für dle Bewllligung erwas bedungen ist.

Artikel 14.

Es ist unter den hohen vertragenden Theilen verelnbart, daß alle Eczeugnisse des Bo.

dens und des Gewerbfleißes der Staaten des Zollvereins, welche auf directem Wege in die

Hafen des Konigreiches beider Sicilien durch Schisse des Zollvereins oder durch Schiffe

beider Siellien elngeföhrt werden, elnen Nachlaß von 10 Prozent auf dle durch den Zoll-

Tarif angeordneten Zälle sür die ganze Dauer des gegenwäctigen Vertrages geniehen sollen.

Man ilt ebensowohl dahin einverstanden, daß die Zollvereins, Staaten zufolge der Be-
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stimmungen des gegenwartlgen Wertrages alle Tarif. Ermäßigungen mie zu genießen haben
werden, welche anderen Natlonen und namentlich Frankresch bewilligt worden sind.

Und um hiesür eine Gegenleistung zu gewähren, machen Seine Mojestät, der Konig

von Preußen, sowohl für Sich, als im Namen der anderen Mitgkleder des Zollvereins Sich

verbindlich, für die Dauer des gegenwäctigen Vertrages die zur Zeit für Oel in Fässern be-

stebende Eingangsabgabe um 20 Procent zu ermäßigen.

Und auherdem erklären Seine Majestär, der König von Preußen, daß die Worschrif-

een der Kabinets-Ordre vom 20. Juni 1822, welche die Schiffe der Nationen, von denen

die Preußischen Schisse und ihre Ladungen nicht auf demselben Fusie behandelt werden, wie

die Narional-Schiffe oder die Schiffe der begünstigesten Racion, auherordentlichen Flaggen-

Geldern unlerwersen, (nämlich 1) beladene Schisse mit zwei Thalern pro Last bel dem Ein-

gange und mit einem Thaler pro Last bei dem Ausgange; 2) Schiffe, die nur bis zum

vlecten Theile ihrer Tragfähigkeit oder weniger beladen nd, mit einem Thaler broLast bei

dem Eingange und elnem halben Thaler Pro Last bei dem Ausgange), secner nicht mehr

auf die Schiffe beider Sleillen anwendbar seyn sollen, vorausgesetzt, daß diese Schifse auf

directem Wege aus elnem der Häsen des Königrelches belder Sieilien nach einemder Preußl=

schen Häsen kommen, oder daß ste aus einem Preußischen Hafen mit der directen Besiim-

mung für einen der Häfen des Königrelches beider Sicilien ausgehen.

Arctkel 15.0

Alle Mal, wenn in den Staaten des elnen der beiden hohen verkragenden Theile die

aus den Staalen des andern eingeführten Waaren nach dem Werthe verzollt werden, soll

der Zollsatz in. nachstehender Weise bestimmt und sestgesehe werden: die Eigenthümer oder

Konsignatare der gedachten. Waaren sollen, wenn sie sich auf dem Zollamte zur Berichtigung
des Zolles einsinden,eineDeklarationunkerzeichnen,welchederenWerthnachsolcherSchät-
ung anglebe; als sie sür dieselben eintreten zu lassen für gut sinden. Diese Deklaration muß

von den Jollbeamten oßne Schwierigkelt angenommen werden; in dem Falle, wo ste die

Werthsangabefürzugeringbalten möchten, soll ihnen-nur die Befugniß zustehen, die Waa-
re nach sich zu nehmen, während sie dasür den Deklarirenden elne dem deklarirten Werthe

gleiche Summe und ein Zehntheil darüber zahlen. Alle Abgaben, welche die Eigenthümer

oder Konsignakore auf die eingesührten Waaren schon bezahlt haben mschten, sollen ihnen
zugleich wieder erstatter werden,

Artikel 16.

In Nücksicht auf die weite Enefernung, welche die beiderseirigen Länder der Hohen
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vertragenden Theile von einander trennt, und in Rucksicht auf die Ungewißheit uber die

veoschiedenen moglichen Ereignisse, welche daraus hervorgeht, ist man ubereingekommen, daß

eln dem einen der vertragenden Theile angehoriges Handelsschiff, welches nach einem im

Augenblicke der Abfahrt dieses Schiffes voraussehlich blokirten Hasen bestimmt ist, dennoch nicht
wegen eines ersten Versuchs, in den gedachten Hafen einzulaufen, aufgebracht oder verur-

theilt werben soll, es sey denn, daß bewiesen werden konnte, daß gedachtes Schiff wahrend

der Fahre die Fortdauer der Blokade des in Rede stehenden Platzes habe in Erfahrung

bringen können und müssen. Dagegen sollen diejenigen Schsffe, welche, nachdem sie berelce

einmal zurückgewiesen worden, zum zweiten Mole auf derselben Reise dos Elnlaufen in dem-

selben Hasen während der Dauer dieser Blokade versuchen möchten, dann der Aufbringung

und Verurtheilung unterliegen.

Areikel 17.

Die Schisse der Sctaaken des Zollvereins uud die Schisse des Königreiches belder Sl-

cillen sollen der Frelheiten und Wortheile, welche ihnen die gegenwärtige Uebereinkunft be-

willige, nicht anders ebeilbastig werden können, als wenn sie im Besihhe derjenigen Papiere

und Zeugnisse sich befinden, welche in den darüber in den belderseielgen Ländern bestehenden

Reglements zur Feststellung ihres Hasens und ihrer Nalionalie#t erserdert werden.

Artikel 18.

Die bohen vertragenden Theile gestehen sich gegenseltig die Besugnißz zu, in den Hä-
ten und Handelspläten des andern Konsuln, Vice-Konsuln und Handels-Agenten zu ernen-

nen, indem sie sich jedoch vorbeyalten, solche an densenigen Pläten ulche guzulassen, Hinsccht=

lich deren sie es für angemessen halten möcheen, eine allgemeine Ausnahme zu machen.

Dlese Konsuln, Wice-Konsuln oder Agenten sollen dieselben Prlvileglen, Befugnisse und

Freihelten genießen, welche diejenigen der begünsligesten Nationen genießen; in dem Fall

aber, daß dieselben Handel treiben wollen, sind sie gebalten, sich denselben Gesetzen und

Gewohnhe#ten zu unterwersen, denen die Privatpersonen ihrer Nation in Bezug auf Han-

delsverbindlichkeiten an demselben Orte unterworfen sind.

Artikel 19.

Die beiderseitigen Konsuln sollen die Befugniß haben, die Matrosen, welche von den

Schlffen ihrer Nation desertirt sind, verhaften zu lafsen und sie entweder an Bord oder

in ihr Land zurückzusenden. Zü diesem Behuse werden sie sich schriftllch an die zuständl
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gen Ortsbehörden wenden und durch Worlegung der Schisss. Register oder der Muster-Rosle,
in Urschrift oder in beglaubigter Abschrifc, oder durch andere amtliche Documente den Nach-

wels führen, daß die Judividuen, welche sie reclomiren, zu der gedachten Schissemannschafe

gehört baben. Auf den in solchee Weise begründeten Antrag wied die Auslieserung ihnen

niche verweigert werden können. Ecs soll ihnen aller Beistand bei der Aufsuchung und

Verbastung der gedachten Deserteure geleislet werden, welche auf den Antrag und die Ko-

sten der Konsuln selbst in den Landesgesängnissen so lange sestinbalren und zu bewahren sind,

bis die Agenten elne Gelegenheit zu ihrer Fortsendung gefunden haben. Wenn eine solche

Gelegenheit sich jedoch innerhalb einer Frilt von drei Monaten, von dem Tage der Verhafs-

tung an gerechnet, nicht zeigen sollte, würden die Deserleure in Freibeit zu seßen seon

und wegen derselben Ursache nicht weiter verhaftet werden können. Man ist überelngekom-

men, daß die Seeleurc, welche Unterthanen des andern Staates sind, von der gegenwarti-

gen Bestimmung ausgenommen seyn sollen.

Artikel 20.

Die Kapitaine und Fuhrer der Schlffe der Zollvereinsstaaten und des Konigrelchrs

beider Sieilien sollen gegenseitig von jeder Verbindlichkeit frei seyn, sich iu den beiderseitigen

Hafeu der hohen vertragenden Theile an die offentlichen Spediteure zu werden, und dem·
zufolge sollen sie sich ebensowohl ihrer Konsuln als der von diesen etwa bezeichneten Spe-

diteure bedienen konnen, die Falle ausgenommen, welche in den Gesetzen des betreffenden

Landes vorhergesehen sind, in deren Bestimmungen durch den gegenwartigen Vorbehalt nichts
geändert wird.

Artikel 21.

Die Unterthanen und Burger jedes der beiden hohen vertragenden Theile sollen das

vollige und unbestreirbare Recht haben, in den Staaten des andern zu reisen und zu wohnen,

und sie sollen zu diesem Zwecke sowohl für ihre Personen als für ihr Eigenehum denselben

Schutz und dleselbe Sicherhelt genießen, deren dle Landeselnwohner oder dle Unerehanen der

begünstigisten Nalon genlehen, jedoch nncer der Verpflichzuns, sich den bestehenden Han-

dels, und Polizei-Werordnungen zu unkerwersen. Sie sollen das Reche haben, Grundstacke

zu besien, Häuser und Waarenlager inne zu haben und über ihr persönliches Eigemhum,
von welcher Art und Benennung es auch sey, durch Verkauf, Schenkung, Tausch oder

leewillige Verordnung, oder auf irgend eine andere Weise zu versügen, ohne daß ihm das

gerinsste Hinderniß in den Weg gestelle wird. ·

10
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Sie sollen umter keinem Vorwande gehaften seon, andere Steuern oder Auflagen zu

entricheen, als diejenigen, welche in denselben Staaten von den Unterehanen der begünstige-

sten Nakionen entrichter werden oder künftig enerschtet werden käönnen. Sie sollen von je-

demKrlegsdienste zur See wie zu Lande, von gezwungenen Anleßen und jeder andern au-

ßerordem#lschen Auflage, welche nicht allgemein und durch ein Gesetz elngeführt wird, auage.
nommen seyn, Joce Wohnungen, Waarenlager und Alles, was einen Theil davon bilder

und ihnen als Gegenstand des Handels oder zur Bewohnung angebörk, soll respectlrt werden.

Sie sollen keinen eigenmächtigen Nachsuchungen oder Nachsorschungen unterworsen werden.

Man soll keine willkührliche Prüsung oder Einsichenahme ibrer Bücher, Popiere und Han-
delsrechnungen ausfübren dürfen, und dle Maahregeln dieser Are sollen nur In Folge elnes

Beschlusses der zuständigen Behörden Stott finden können.

Die Uncerthanen und Bürger des einen der hoben vertragenden Theliie sollen in den

Scaaen des andern nach freier Wahl ihre eigenen Angelegenbeiken selbst besorgen oder de-

ren Wahrnehmung jeder Person übertragen können, welche sie zu ibrer Mittelsperson, ihrem
Foctor oder Agenten bestellen wollen, ohne in der Wahl dieser Personen in icgend einer

Wiise beschränke zu seyn. Sie sollen niche gehaften seyn, einen Lohn oder eine Vergütung

an irgend elne Person zu gahlen, die nicht von ihnen gewählt worden ist. In allen Fél-
len soll dem Käufer und dem Werkéuser volle Frelhelt gelassen werden, mit elnander zu han-

deln und den Dreis iegend eines Gegenstandes oder einer Waare, welche #n die beldersel-

algen Scaaten eingeführt wird oder zur Ausfuhre aus benselben bestimme ist, sestzustel-

len, ausgenommen im Allgemeinen diejenlgen Angelegenbeicen, süc welche die Gesetze und

die Gewohnhelken des Landes die Vermitkelung besonderer Agenten ersordern.
Die Unterthanen und Bürger der belden hoben vertragenden Theile sollen in den bel-

derseicigen Staalennschteinem strengern Revissons= und Untersuchungs-WVerfahren Seltens der

Zollbeamoen unkerworfen werden, als, basjenige ist, welchem die Nationalen unterworsen find-

Actikel 22.

Jeder deutsche Staat, welcher dem deutschen Handels= und Zoll-Vereine beltcefen wied,

soll als micvertragender Theil. bel dem gegenwärtiken Wercrage angeseben werden.

Artikel 23.

Der gegenwärtige Vertrag soll. in Wirksamkeit bleiben bls zum 1. Januar 1857, und

solls niche sechs Monate vor dem Ablause dieses Zelkpunctes der eine oder der andere der

bohen vertragenden Theile mittelst einer amelschen Erklärung selne Absiche, die Wieksamket
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desselben aufhoren zu lassen, zu erkennen gegeben hat, soll selne verbindliche Krase bis zum
1. Januar 1858 fortdauern. Vom 1. Januar 1856 an wird selne Wirksamkelt erst

zwölf Monale nach dem Zeltpuncte aufhoren, wo elner der hohen vertragenden Thelle dem

andern seine Absiche, denselben ulcht langer aufrecht halten zu wollen, erklart haben wird.

Artikel 24.

Die Ratlfieationen des gegenwartigen Vertrags sollen zu Neapel in einer Frist von

drei Monaaten, vom Tage der Unterzelchnung an gerechnet, oder wo möglich srüher ausge-

wechselt werden·
Zu Urkund dessen baben dle belderselelgen Bevollmächelgten denselben unterzeichnet und

ihm die Siegel ihrer Woppen belgedrückt.
Geschehen zu NMeapel am 27. Jannar des Jahres der Gnade 1847.

(gez.) Baron von Brockhausen. (gez.) Ciuslino Forlunal.

(L. 8S.) (I. S.)

(gez.) NM. Principe di Comitini.

(#u. S)

(gez.) Antonio Spinelli.

L. S)
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Gesetzsammlung

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

 l12. kgemmanbok nach die Beslenerung des, im Inlande erzeugten Rübenguckers
ben., vom 20. Juli

In Gemäßbeit des Aceikels 7. der Uebereinkunfe zwischen den Staaten des Zoflver-=

eihe vom 8. Mai 1841 wegen der Testeuerung des Runkelrübenjuckers (Gemeinschafeliche

Gesezs. Bd. V. St. 68. Seite 2.) und auf Grund weikerer Verbandlungen unfer den

Regierungen dieser Staaten wird auf Höchsten Besehl Durchlauchtigster Londesberrschaften,
zur Ausführung der Bestimmungen in §. 1. des, unter dem 2. Novbr. 1846 ergangenen

Gesetzes über die Besteuerung des, im JInlande erzeugten Rübenjuckers (Gemeinschaftliche

Gesetztammlung Bd. VI. Seck. 90. S. 245. ffl.) bierdurch verordnet:

daß die Bestimmungen Unserer Verordnung vom 10. Juli 1844 (Gemeinschaftliche

Gesehsommlung Bd. VI. Stäck 81. Seite 53.) binstchelich der Zollsähze von aus-

ländischem Zucker und Syrop, sowie Hinstchtlich des Steuersates vom inländischen

Röäbenzucker vorerst noch auf ein weiteres Jahr, bis zum 1. September 1848 (u

Krast bleiben.

Gera, den 20. Juli 1847.

Fürstl. Reuß-Pl. gemeinschaftliche Landesregierung daselbst.

von Bretschneider.
R. Muller.

Tusgegeben den 9. August 1847. 11
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 103. Regicrungsbekaumtmachung, den Beitrilt zu dem untenn 13. Mai 134“4 zwischen den

Kronen Preusiens und Großbritannicus algeschlessenen Verlrags über Achensenegen Schutz
der Anteren-Rechte gegen Nachrruck und Nachlildung, vem 27. Julv 1467.

Nachdem die Regierungen der Fürstlich Reubischen Lande Jängerer Linie zugleich mie

den Großbeczeglich und Herzoglich Sächsischen und den Fürstlich Schwarjzburgischen Re-

glerungen den Bestimmungen des nachstehenden, unter dem 13. Mai 1846 zwischen den

Königreichen Preußen und Großbritannlen abgeschlossenen Vortrages über gegenseitigen Schuß
der Autorrechte gegen Nachdruck und Nachbildung, und über Herabsetzung der englischen

Einfubrzölle von hierlands erschienenen Büchern rc., sowie den Bestimmungen des daju ge-

börigen Protocolls vom nämlichen Tage beigetceken und von den uesprünglich contrahirenden

beiden Mächeen in den Vererag ausgenommen worden sind: so wird dieß auf Höchsten Be-

sebl der Durchlauchtigsten Landesherrschasten andurch zur Nachricht und Nachachtung be-

kannt gemacht und dabei zuglesch zur Erläuterung und Ergänzung bemerke und verordnek,

wie solgt:

1) der gedachte Vertrag sollte Hinsschtsich der Fücstlich Reußischen Lande Jüngceer Linie
und der übrigen genannten Seaaten des Thüringischen Zoll- und Handelsvereins am

15. July d. J. in Kcase creten, er har ludessen unter den obwalenden Umständen

erst jett zur Veräffentlichung gebracht werden können;

der Beierice der Königlich Sächsischen und der Herzoglich Braunschweigischen Regie-

rung zu demselben Vertrage ist bereits früher durch Accessionsacte vom 24. August

1846 und 30. März 1847 erfolge;

dle, nach Aceikel II. des Wertrags ersorderliche Eluregistelrung der zu schütenden

englischen Werke bei dem Königlich Preuhischen Ministerium der gelsstlichen, Unter=

richts= und Medicinalangelegenheiren zu Berlin ist bis auf Welceres auch süc dle

Fürstlich Reuhischen Lande und für dle übrigen beltretenden Seaaken des Thüringl-

schen Vereins wirksam;

dle Stempelung der, in den Fürstlich Reußifchen Landen Jüngerer Linie oder n le-

gend einem andern der, an dem Wererage Theil nehmenden deueschen Staaten erschle-

nenen Bücher und Musikalien, welche nach Areikel V. des Vercrags die Anwendung

der im Artikel IV. stipulirten Zollermöäßigungen bel der Einfuhr in das verelulgee

Königreich Großbricannlen bedinge, ist bei der unkerzeichneten Landesreglerung zu be.

antragen;

eine gesetzliche Folge dieses, mit der Krone Oroßbritannien abgeschlossenen Vertrages

ist, daß in den Furstenthumern Reuß Jungerer Linle sowohl Unsere Verordnnng vom

—i

E#
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24. December 1827, das Verbot des Buchernachdrucks und dessen Werbreitung be-

treffend (Gemeinschaftliche Gesetzsammlung Band I. Stuck 17. Selte 133.) und die

Bestimmungen des, unter dem 4. April 1838 veroffentlichten Bundestagsbeschlusses

wegen Aufstellung gleichsörmiger Grundsähe gegen den Nachdruck (Gemeinschaftliche

Gesetzlammlung Band IV. Scück 57. Seite 1.), ols auch alle soust noch in den

Färstlich Reußischen Landen Jüngerer Linie geltenden und veröffentlichten gesetzlichen

Bestimmungen gegen Nachdruck und Nachbildung, sowie gegen unbefugee öffentliche

Aufführung dramatischer und mustkalischer Werke, ouch auf dirjenigen, in dem verel-

nigeen Königreiche von Grohbrikannien und Irland erschienenen Werke der Wissen-

schost und Kunst Anwendung finden, binsichtlich deren die oben unter 3. erwähnte

vertragsmäßig bestimmte Einregistrirung Statt gesunden hat. Dos amoeliche Zeugniß

über die geschehene Einregistelrung gilc als Beweis für das ausschließliche Recht zur

Vervielsältigung, bis ein besseres Recht durch elne andre Parthel gerichtlich nachgewie-

sen worden ist.

Gera, den 27. Juli 1847.

Fürstl. Reuß Plauil, gemeinschaftl. Landes-Regierung das.

von Bretschneider.

R. Müller.

Ver treua g6
zulschen

Preußen und Großbritannien wegen gegenseitigen Schuhes derAu-
toren-Rechte gegen Nachdruck und unbefugte Nachbildung.

Seine Majestät, der Könlg von Preußen und Ihre Masestät, die Königin des verel-

nigten Köntgreiches von Grohbritannten und Irland, von dem Wunlche beseelt, auf Erzeug-

nisse der Lleralur und der schönen Künste, welche in einem der beiben Stacten zuerst er-
11
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schienen sind, in dem andern Staate dieselben Privilegien hinslchillch des ausschließllchen

Nechtes zur Vervielfaltigung auszudehnen, welche gleichartigen in dlesem Staate zuerst er-

schienenen Werken zustehen, haben zu diesem Zwecke eine Uebereinkunft zu tressen beschlossen

und zu Ihren Bevollmachtigten ernannt, und zwar:

Seine Majestat, der Konig von Preußen, Allerhochst-IhrengeheimenStaats·und

Kabinets·MinisterfurdieauswartigenAngelegenheiten,General:Lieutenant,CarlWilhelm
Ernst Freiherrn von Canitz und Dallwitz, Ritter des Koniglich Preußischen rothen Ad·
lerordens erster Classe mit Eichenlaub, des Ordens Pour le mérile mit Eichenlaub, des el-

sernen Kreuzes erster Classe, des Dienstauszeichnungs-Kreuzes, Großkrenz des Kaiserlich

Oesterreichschen Leopold-Ordens, des Königlich Hannoverschen Guelphen-Ocrdens, des Groß-

berzoglich Oldenburgschen Haus= und Werdienst-Ordens und des Herzoglich Braunschweigi-

schen Ordens Heinelche des Löwen, Ricter des Kaiserlich Russtschen St. Wlademir-Ordens

vierter Klasse, des Se. Annen-Ordens zwelter Klasse, des St. S-aniskaus-Ordens zwelter

Klasse mit dem Stern und des Milltalr-Verdlenstordens-Rlteerkeeuzes und

Jore Majestät, die Könlgin des verelulgeen Königreiches von Großbrlkannien und Ir-

land, den sehr ochebaren John Grasen von Westmorland, Lord Burghersh, Pair des

des verelnigten Königreiches, Ihrer Großbrikannischen Majestäe Rarh im gehelmen Staats=

rache', General= Lleurenant, Commandeur, des Königlich Großbritannischen Bath-Ordens,

Großkreuz des Königlich Hannoverschen Guelphen-Ordens, auherordentlicher Gesandfer und

bevollmächtigeer Minister Ihrer Großbrikannischen Mäjestät bei Sr. Majestäc, dem Könige
von Hreußen; "“

welche, nachdem sie sich gegenselelg ihre Vollmachten mitgethellr und dleselben in guter
und geböriger Form befunden, die solgenden Arelkel verelnbarc und abgeschlossen haben:

Artikel I.

Die Autoren von Büchern, dramatischen Werken oder mußkalischen Komposteionen,

und die Erfinder, Zeichner oder Versereiger von Seichen und Werken der Bildhauerkunst,

sowle die Autoren, Erfinder, Zeichner oder Wersertiger von irgend elnem andern Werke der

Licerakur und der schönen Künste, für welches die Gesetze Preußens und Großbricannsens

ihren elgenen Unterthanen ein ausschlleßliches Recht zur Wervielsältkgung gegenwärelg belle-
legen oder in Zukunfe ereheilen mägen, sollen in Betreff elnes jeden solchen Werkes oder

Gegenstandes, der in dem elnen der beiden Staaten zuerst erschlenen itt, in dem andern

Scaate das glelche ausschließliche Recht zer Werviesfältigung genießen, als dem Autor, Er-

üinder, Zelchner oder Verferilger eines gleschartigen Werkes gesetzich zustehen würde, wenn
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es in blesem andern Staate zuerst erschtenen wäre; gegenseitig mit den gleichen gesehzlichen

NRechesmie#ln und gleichem Schuße gegen Rochdruck und unbesugte Vervlelsältigung.

Die gesetzlichen Vercreter oder Rechesnachsolger der Autoren, Erßuuder, Zeichner oder

Verfertiger sollen In allen diesen Bezlehungen auf demselben Fuße behandele werden, wie

die Autoren, Ersinder, Zeichner oder Verfertiger selbst-

Artikel U..

Niemand foll in einem der beiden Staten eln Recht auf den durch den vorfstebenden

Arilkel verbeiseenen Schutz haben, bis das Werk, in Betreff dessen ein auöschliehliches Reche
zur Vervielsältigung in Auspruch genommen wird, Seiltens des ursprünglichen Autors oder

seiner geseblichen Vertrerer oder Rechtsnachfolger in nachstehender Weise zur Einregistrir-
ung gebrache worden ist:

4) wenn das Werk zuerst innerhalb des Gebieces Selner Moasestäc des Königs von Preu-

ben erschienen ist, muß dasselbe in das Reglstrirungs-Buch des Buchhändler-Vereins

in Vonden eingetragen werden;

2) wenn dos Werk zuerst innerhalb des Gebieces Jorer Briitischen Majestat erschlenen

i#, muß dasselbe in das Verzeichniß eingetragen werden, welches gu dlesem Zwecke bel

dem Preuhischen Ministerlum der geiltlichen- Unrerrichts=undMedicinalAngelegenheiten

gefübrewerden foll.
Auch solk niemand ein Reche auf solchen Schuß, wie er oben erwäcne worden, haben,

als bis in Bekreff des Werkes, binsichtlich dessen der Schut in Anspruch genommen wird, den

Gesesen und Reglements der respectiven Staaten geßörig nachgekommen ist, noch in fol-

chen Fällen, wo- mehrere Exemplare von dem Werke vorhanden find, eber als bis ein Exem-

blar vow der besten Ausgabe oder besten. Arc unentgeltlich derjenlgen Bebörde überliefert

worden ist, welche dazu in ven respecelven Staaten gesetzlich bestimmc worden.

Elne beglaubigte Abschrist der Eintragung in das erwähmte Reglstetrungs-Buch des

Buchhändlser-Verelns zu London soll lnnerholb des Brictischen Gebi#tes als Bewess für das

ausschließliche Recht zur Vervielfalltgung gelten, bls eln besleres Recht durch irgend elne

andere Porkel vor elnem Gerschtshose nachgewlesen worden ist; das nach Preußsschen Gesetzen

ausgeslellte Mkest über dle Elneragung irgend eines Werkes in diesem Staate soll zu dem

glelchen Zvecke innerhalb des Preußischen Gebietes gelten.

Artitel UI.

Die Autoren von dramatischen und mustkallschen Werken, welche in elnem der belden
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Staaten zuerst offentlich dargestellt oder ausgesuhrt worden sind, sowie die gesehlichen Ver-
treter oder Rechtsnachfolger solcher Autoren sollen lu gleicher Weise in Betreff der offent-

lichen Darstellung oder Auffuhrung ihrer Werke in dem andern Lande in derselben Ausdeh-

nung geschutzt werden, in welcher die eigenen Unterthanen in Betreff der in diesem Staate

zuerst dargestellien oder aufgefuhrten dramatischen oder musikalischen Werke geschübe werden,

vorausgesebt, daß sie zuvor ihr ausschließliches Recht bei den, in dem vorstehenden Artikel

erwöhnsen Behörden nach den Gesehen der relpectiven Staaten haben gehörig eintragen lassen.

Artikel IV.

An der Stelle der Zollsätze, welche zu irgeud einer Zeic während der Dauer die-

ler Uebereinkunft von der Einsuhre nach dem vereinigten Königreiche von fremden Büchern,

Scichen und Zeichnungen zu entrichten seyn mögen, sollen auf die Einfuhre von Bü-

chern, Steichen oder Zeichnungen, welche innerhalb des Preußischen Gebletes erschie-

nen finb und gesehlich Iin das vereinigte Känigreich eingesühre werden dürsen, lediglich die

in der hier solgenden Liste spezificirten Zollsähe gelegt werden, und zwar:

Zölle auf Bücher, nämlsch:
Pfd. St. S. d.

Werke, ursprünglich im vereinigeen Königreiche brrausgepeie und
im Preußen wieder erschienen, der Zemmer 2. 10. 0.

Werke, niche nesprünglichimverenigtenKbuigrelche **:, 7
ben, der Zenner *„ ... O- 15. 0.

Stiche oder Zeichnungen:

schwar] oder colorick, einzeln ein jedes *.L  —

gebunden oder gebester, das Dutend O. —
Es verstehtsich,dob alle Werke, von denen einw ursprunglich in dem verelnlgten

Konigreiche herausgegeben war, als „Werke ursprunglich im vereinigten Konigrelche heraus-

gegeben und in Peeuhen wieder erschienen“ betrochter und dem Zolle von 50 Shilllngs fur

den Zeutner unkerworsen werden, obgleich dieselben auch Originol-Sachen, die anderswo her-

ausgegeben lind, enthalten mögen; es sey denn, dah solche Original-Sachen an Masse we-

nigstens dem Tocile des Werkes gleich wären, der ursprünglich in dem verelnigten Könlg-

reiche herausgegeben ist, in welchem Falle das Werk nur dem Zolle von 15 Shilllng fur

den Zeniner unterworfen seyn soll.

Artikel V.

Man ist uberelngekommen, daß Stempel nach einem den Zollbeamten des verelnigten
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Königreiches bekaune zu machenden Muster angeschafft werden und daß die Munizipal= oder

sonstigen Behörden der verschiedenen Srädte Preußens damic alle Bücher stempeln sollen,

welebe zur Auöfuhre nach dem vercinigieen Königreiche bestimme sind. Nur diesenigen Bü-

cher sellen in Gemiäheit dieser Uebereinkunfe, soweie dieselbe sich auf die Zollsätze beziehr,

zu welchen solche Bücher zuzulassen sind, ols in Preuhen erschienen angesehen werden, welche

nach ihrem Titelblatte als in einer S tadt oder cinem Platze innerhalb des Preußischen Ge-

bictes erschienen sich darstellen und welche gehörig durch die zuständige Munizipal= oder son-

stige Behörde irgend einer Stade oder eines Platzes in Preuhen gestempelt worden sind.

Artikel VI.

Keine Bestimmung dieser Uebereinkunst soll so ausgelege werden, daß dieselbe das Recht

eines der belden hehen rontrahirenden Theile beeimträchtigte, die Einsuhre solcher Bücher

nach seinem rigenen Gebiete zu verhindern, welche nach seiner inneren Gesebgebung oder in

Gemäßbeit seiner Verträge mit anderen Staaten für Nachdrücke oder Verlehungen des aus-

schliehlichen Rechees zur Veroielsältigung erklärt werden.

Arcikel VII.

Im Falle einer der beiden bohen comtahirenden Theile mie irgend einer drilten Machr

elnen Vererag über Incernaclonalen Schuß des Rechetes zur Wevielsältigung abschlleßen würde,

soll eine Bestinmmung, welche der in dem vorhergehenden Accikel enthaltenen entspricht, in

solchen Vertrog aufgenemmen werden.

Arcikel VIII.

Diejenigen Deueschen Stoaten, welche zusammen mit Preuhen den Zoll. und Han.

dels. Vereln bllden, oder welche dem gedachten Vereine später noch sich auschließen

möchten, sollen das Recht haben, gegenwärtiger Uebereinkunst beizurecen. Bücher, Siche
und Zelchnungen, die in einem Seaace, welcher auf solche Weise Theilnehmer an dleser

Uebereinkunft wird, erscheinen und aus einem andern Staach, der auch Tbeilnehmer an der-

selben ist, ausgesühre werden, sollen in Gemäßbete dleser Ueberelnkunft so angesehen werden,
als sepen sie aus dem Lande (hres Erscheinens ausgesührt worden.

Actikel XI.

Die gegenwörtige Ueberelnkunft soll vom 1. September 1846 ab in Wirksamkeit treten.

DOleselbe soll fünf Jahre von diesem Datum an und von da ab welter bis zum Ablaufe
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eines jeden Jahres nach der Aufkündigung in Kraft bleiben, welche von einer oder der an-

dern Selte zu iegend einer Zelc nach dem 1. September 1654 erfolgen möchte.

Artikel X.

Die gegenwärrige Uebereinkunfe soll ratificirt und die Auswechselung der Raclsicaklons-

Urkunden zu Berlin binnen zwei Monaten oder wo möglich früher bewirke werden.

Zu Ucrkund dessen haben die respectlven Bepollmächtigeen dieselbe unterzelchnet und der-

selben ihre Siegel beigedruckt.

Gescheben qu Berlin am 13. Mai im Jahre Uaseres Herrn 1846.

(gez.) Canitz. (gez.) Westmorland.

(L. S.) (L. S.

Werhandelt Berlin am 13. Mai 1846.

Die untergeschmelen Bevollmächtigten Seiner Mojestär, des Königs von Preußen und

Jhrer Majestär, der Königin von Grohbrikannien und Jrland traten heufe usammen, um

den auf Grund der Scalt gefundenen Verhandlungen eneworsenen Vererag wegen des gegen-

seitigen Schutzes der Autoren-Rechte gegen Nachdruck und unbesugte Nachbildung zu unter-

eichnen.
1 Nachdem die beiben ausgefertigten Exemplare des Vertrages geprüft und den getrosse-

nen Verabredungen nach Form und Inhalt entsprechend besunden worden, schritten die Be-

vollmächeigten zu deren Unterzeichnung, jedoch unter folgenden Bedingungen, welche, obwohl

sie nicht dazu geeignet erschienen, in den Vertrag selbst aufgenammen zu werden, dennoch

auch bei Erehellung der Ralisication so betrachtet werden sollen, als seyen sie durch dieselbe

mitgenehmigt worden:

1) Zu Are#tel II.

Beide Regicrungen verpflichten sich, daß dle Gebühren, welche für die Elneragung in

das Werzeichniß bei dem Preußischen Ministerium der gelstlichen, Umereschts- und Me-

dicinal-Angelegenheiten oder in das Registelrungs.BuchdesBuchhändler-Verelnszu

London eiwa erhoben werden, den Bekcag von Zehen Silbergroschen Preußisch Courane

oder Elnem Shilling Slterling für die Eintrogung elnes elnelnen Werkes nicht über.
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steigen dürsen, wie es bereits von Sellen Grohbritanniens in dem Schreiben des Han-

delsamtes vom 2. April 1844 litt. E. erkfärc worden üct.

Zu demselben Artikel.

In. Preußen soll dle AblleserungdesFrei-Exemplarsan das Ministerlum der geistli-

chen, Unterrlches= und Medleinal-Angelegenbelren zu Berlin, in Grohbricannlen an den

Buchhändler-ereln zu London erfolgen.

3) Zu Artikel W.

Belde Regierungen sind darüber einverstanden, daß der Zoll von der Elnfuhre von No-

len aus Preußennlche bsber gestelle werden darf, als derjenlge von Büchern, die aus

Preußen nach Großbrltannien elngeführe werden.

Zu Artikel V.

Mit Bezug ouf dle im Artlkel II. der Parlamentes-Acte (5. und 6. Victorise cap.

45. vom 1. Jull 1842) gegebene Auslegung des Wortes „Bücher“ wlrd als sich von

selbst verstehend anerkannt, daß dle im Arelikel V. verabredete Stempelung nur auf

Bücher und No#en beschränke blelbe, während dagegen alle übrige im Artlkel I. des

beuce unterzeschneten Verkrages ausgeführten Gegenstände des Stempels nsche bedürsen,
um zu dem im Art. IV. verabrederen Zollsasze In Großbricannlen zugelassen zu werden.

(gez.) Canit. (gez.) Westmorland.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 95.

X 104. Bedkannmachung, die in das Königreich Preußen gehenden Wagenschubtransports

betr., vom 13. März 1848.

Abwelchend von der, in den übrigen benachbarken Staaken bestehenden Sinrlchkung
kommt im Königrelche Preußen der Grundsah zur Anwendung, daß erkrankee Ausländer,

welche mietelst sogenannter Mitleldosuhren durch Königl. Preuhisches Gebiet in ihre Heimath

befördert werden sollen, an der dortlgen Gränse nur dann angenommen und weiter befördere

werden, wenn süae dlese Are des Transports zuvor dle Einwilligung nicht nur der Helmarbs-=

gemelnde des Kranken, sondern auch derjenlgen Gemeinden, welchen dlese Welcerschaffung

der Rlcheung nach obllegen würde, nachgewlesen worden (I

In dessen Folge werden die diesseirlgen Unterbehörden Hierdurch angewiesen, die von

auswäriigen Behbrden durch das biesige Land nach dem Königrelche Preußen dlri-

alrten Wagenschubtronsporte nur nach heigebrachtem Nachweis über die, in Preußen zu er-

wartende Annahme derselben diesseirs zu übernehmen.

Gera, am 43. Mar 1848.

Fürstlich Reuß-Pl. gemeinschaftl. Landes-Regierung.
von Bretschneider.

R. Müller.

Ausgegeben den 16. October 1648. 13
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 AM 195. Regierungovererdunig, die Einshrung der Preßfreiheit betr., vem 23. März 1868.

Auf hochsten Befehl Durchlaucht igster Landesherrschaftenwirdhierdurchdie
Preßfreiheit fut sammtliche Lande hoher Jungerer Linie eingefuhrt und deshalb Folgendes
verordnet:

1.

Die Cenfür #t von jetzt an ausgehoben.

2.

Preßvergehen werden nach den bestebenden Strasgesetzen geahnder.

3.

Dahin gehören namentlich Verletzung der Ehrsurcht gegen Gott und die Rellgion,

der Ebrerbiecung gegen die Landesherren, Angriffe gegen das Bestehen des Scaates,

des deurschen Bundes und onderer Bundesregierungen, so wie Kränkung des Reches

auf Ehre und guren Namen überhaupc.

4.

Auf jeder Druckschrift muß der Name des Verfassers oder Herausgebers oder

des Verlegers, sowie ber des Druckers genannt seyn. Dle drei Srsteren basten zu-

nächst für den Inhalt einer Schrife; kehlen ihre Ramen, so bat der Drucker dasür

elnzustehen.
5.

Dos Jccht zur Herausgabe von pollkischen Zellungen und Zeléblättern, sowie zur

Anlegung von Buchdruckereien ist, gleich der Ausübung jeder andern Gewerbsbesugn,

von landesherrlicher Erlaubalß abhanglg.
Die gegenwärtige Verordnung, welche bis zu Einföhrung elnes allgemeinen deutschen

Preßgesetzee Geltung Gac, erlet sofort nach der Publikacion in Krase.

Gero, om 23. März 1848.

Fürstl. Reuß-M. gemeinschaftl. Landes-Regierung.
von Bretschnei der.

Müller.
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 196. Hüschste Verorenug, rie Aufhebung der Stuprationsstrafen tetr., vem 7.

April 1848.

Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Zwei und Sechs-
zigste, Stammes Aeltester, und Wir Heinrich der Iwei und
Siebenzigste, der Jungern Linie souveraine Fürsten Reuß,
Grafen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Krannich-

feld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Doa dle Einführung des für Unsere Lande vorberelteken neuen Kriminalgesesbuches,

durch welche die bleher in Uebung gewesene gerschilsche Untersuchung und Bestrafung der

elnfachen Flelschesvergehungen beseitlgt werden wird, vorerst noch von der ständischen Be-

gufachtung, zu welcher es zu bringen ist, abhängt, Wir aber für zweckmöhig erachten, die

darin ausgenommene Bestimmung wegen der erwähnten Wergehungen schon jetzt in das Le-

ben ereken zu lassen, so verordnen Wir hlerdurch sür den Umfang Unserer gesammten Lande,

daß elnfache Fleischesvergehungen küofeig nicht mehr zur gerlchtlichen Uncersuchung
und Bestrafung gezosen, auch alle blaher durch dergleichen Vergehungen verwirk-
ten Strafen und Kosten niche vollstrecke und beigerrleben werden sollen. Eleich-

zeltig wird auch die Kirchenbuße, so welt sse in Seupraklonssällen vorgekommen

ist, ausgehoben.

Die privatrechtlichen Anspröche der geschwächten Frauenspersonen und ihrer Kinder ge-

gen den Ueheber ihrer Schwangerschaft werden hierdurch nicht geändert, blelben vielmebr in
in lhrem blsherigen rechtlichen Umfange fortbestehen.

Gegeben Schloß Schlels und Schloß Eberedorf, am 22. Aporil 1848.

(L. s.) Heinrich LnK. (.8) Heinrich LXII.

J. . Fürst Neuß. J. K. Jürst Reuß.



# 107. Sehe eci, die Wahlen zum konstituirenden Landtag betr., vom 22.

Von Gottes Gnaden) Wir Heinrich der Zwei und Sech-
zigste, Stammes Aelkester, und Wir Heinrich der Zwei

und Siebzigste, der Lüngern Linie souveraine ürsten Reuß,
Grafen und Herren von Hlauen, Herren zu Greiz, Kran-

nichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein cc. 2c.

Eingedenk der, in Unseren an die verschiedenen Landestbelle erlassenen Proklamatlonen

erteilten Zusicherungen, eine, auf freisinniger Grundlage beruhende Reprasentatlvverfassung
baldmöglichst einzuführen, haben Wir den Enkwurf dazu vorberelken lassen, und es foll der-

selbe demnächst zur allgemeinen Berathung vorgelege werden.

Die Berathungeversammlung soll aus freigewählten, durch direkteWohlen von Ur-
wählern berusenen Volksvertcerern zusammengeseht und bel der Wahl dieser Leßeeren nach

solgendenm Grundsähen verfabren werden.

6. 1.

Zur Theilnahme an der allgemeinen Berathungsversammlung kann jeder Landesbewoh-
ner ohne Rucksicht auf Standesunterschied gewähle werden.

G. 2.

Wohlberethilge und wählbar ist jeder großsährshe, n sekbllständlgen Verhältnissen le,
bende Inländer, welcher keine Unterslühung aus Asmosenkalsen erhält und der Staatsbür-

gerehre durch gemelne Verbrechen ulcht verlustig gegangen sst.

X". 3.

Die Versammlung wird us 20 frelgewähleen Volksverleekern zusammenzeset, von

benen nach Verhälmiß der Bevstkerung

 aus dem Fürstenthume *
7. - Lobensteln-Ebersdorf,

10 Gera und

2. vrr Pflege Saalburg
zu wählen find.
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8. 4

Von dieser Zohl der Abgeordneten werden

2 Deputirte von den Bewohnern der Stade Schleiz,

1 Deputirter - -- anna,

1 - s- - s- Lobenstein,

1 - * " -!2 Hirschberg,

4 Orputirke " : „" un.
14 Depuelrter .

4 Deputirte von den atbewhien der —o Schlelz,
5 - - LobensteinEbersdorf,

- I Geraa,

1 Depulirter -- «- oek Pflege Saalburg

g. 5. 4

Die Seädte bllden jede elnen Wahlbezirk für ssch. Sie wählen unter Leitung der

städtischen Obrigkelc nach Distelkren oder Vlerteln so viele Abgeordnete, als nach vorstehen-

der Bestimmung jede Stadigemelnde zu stellen berechrige ist.

. 6.

Für die Landbewohner ersolgen die Wahlen in jeder Gemelnde der elnzelnen Landes-

chelle unter Leitung der Gemeindeobrigkeit und zwor ebenso wie in den Städeen, direkt, ohne

Dazwischenkunft von Wahlmannern.

S. 7.

Es har daher seder wahlberechtigte Laudbewohner so vlele in Achkung und Vertraen

stehende wählbare Staatsangehörlge des Landesthelles, in welchem dle Wahl vor sich gehet
zu erwählen, als nach F. 4. för sedes elazelne Fürstenehum Landbewohner zu der bevorste.

benden Berathungeversammlung aufzuskellensind.

8. 6.

Dle Gemeindeobrigkeit jedes Orts hat unter Juzlehung der Orcsvorstände sosort genaue

blsen der wahlberechilgten Elnwohner aller Ortschasten ihres Bejirkes onzufertigen.
Einzeln gelegene Häuser, Mühlen und Hämmer werden dabel zu denjenigen Octschaf.

en gezühle, zu welchen sie rückslchtlich der Armenversorgung geschlagen sind.
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5 9.

Die Wohllisten sind mindeslens 8 Tage lang vor dem Wohltage in den bekreffenden

Gemelnden ausjulegen, um zu erwaigen Erinnerungen und Berschtigungen derselben Gelegen·
beit zu geben.

. 10.

Zu dem von der Obrlgkeit anzuberaumenden Wahltage (ind die stimmberechrigeen Ein·

wohner durch obrigkestlichen Anschlag in der Gemeinde und noch überdieß speglell durch die

Oeworstände, auch, wo dies möglich ist, durch offentliche Blatter elnzuladen.

S. 11.

Ee bleibt dem Ermessen der Bebörden überlassen, zur Vereinfachung und Beschleunig-

ung des Wahlgeschäfes je nach der örtlichen Lage mehrere Ortschasten zu Einem Wahltage

und gemelnsamen Wahlakte zu vereinigen.

*. 12.

Jeder bei der Wahlhandlung ausblelbende Stimmberechtigte ist selnes Wahtrechts

verlustig.
K. 13.

Die Wohlbandlung beginnt mit elnem, dle Bedeukung derselben Hervorhebenden kurzen
Vortrage und mit Austbellung von so viel Silmmzereln, als Selmmberechrigte erschie-
nen sind.

S— Wahler schrelbt sodann dle Namen der von ihm Gewahlten, und zwar so viele,

als für jede becceffende Stadt oder für die Landbewohner des betressenden Färstenehumes

Vertreter nach §. 4. Ju erwählen snd, auf den empfangenen Stimmseteel, schläge dlesen zu-
sommen und überglebe ihn dem Wahldirigenten, welcher ihn in eln verdecktes Gefäß nie-

Sobald alle ausgegebenen Seimmzercel eingeliesere sind, werden sie auf Anordnung des
Wahlblrigenten aus dem Gesäße bervorgenommen und encsaltet. Die darauf befindlichen

Namen der Gewählten werden öffenrlich ausgerufen und in die unter forklaufender Nummer

zu führende Selmmliste eingerragen.

. 014·

Das Resultac der Abstimmung wird in das über jedes Wahlgeschäft zu führendePro,
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tokoll niedergeschrieben und bei dem Namen eines jeden Gewahlten die Zahl der ihn wäh.

lenden Stimmen augegeben.

Nach Verlesung des Protokolls und dessen Mitvolljiehung durch die auwesenden Drts-

vorslände wird die Wohlverhandlung geschlossen und schleunlgst an die gemeinschaftliche Lan-

desreglerung eingesendet.

 15.

Dlese har die Richtlgkeit jeder einzelnen Wahlverhandlung zu prüsen und wegen Be-

seleigung erwalger sormeller Anstände das Röthige zu verfugen.
Sobald sämmtliche Wahlprokokolle nebst dazu gehörigen Wahllisten bei der Landesre-

gierung in Richeigkeic vorliegen, hat dieselbe die Namen derjenigen, für welche sich die mel-

sten Selminen ausgesprochen haben, nach der süc jede Stadt, beziglich für jeden Landes-

thell ausgeworfenen Anjahl zu ermitteln. Ergiebe sich dabei für zwei oder mehrere Seim.

mengleichheik, so ist eine Eutscheidung durch das Loos über die Wahl herbeizuführen. IJn

den Stadten geschieht dieses durch die mit Leltung der Wahl beaustragee Obrigkeit, für die

Londbewohner duech die Regierung, welche zu diesem Geschäfte einer Unterbehörde des be-

treffenden Furstenthumes Auftrag zu ertheilen berechtiget ist.
Fur einen durch Krankheit oder sonst verhinderten Vertreter wied stellvertretungsweile

Derjenige einberufen, welcher in dem betressenden Landesthelle nach ibm die meisten Seim-

men hat.

. 16.

Zur Theilnahme an den bevorstehenden Berathuugen werden auch Mitglieder der in

anerkannter Wirksamkeit bestehenden zeitherigen Ritter- und Landschaften aus den einzelnen

ürstenthümern elnberusen, und zwar:

3 aus bem Fürstenthume Gera,

1 Schleiz und

1 bobensteln-Ebersdorf.

4. 17.

Das 86enwäriige provisorlsche Wahlzeses hat ledlglich Krase süc den Zweck der Be-

rathung über den vorzulegenden Verfassungeenwwurf, wogegen die Feststellung eines definii-

ven Wahlgesetzen zu den Aufgaben der einzuberusenden Berothungsversammlung gehört.

Indem Wir dieß andurch zur öffentlichen Kenneniß bringen, bemerken Wir zugleich,
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daß Unsere gemeinschaftliche Landesreglexung zu Gera hlernach das Nothlge zuverfugen, von
Uns Anweisung erhalten hat.

Gegeben Schloß Schlelz und Schlog Ebersdorf, am 22. Aprll 1848.

(L. S.) Heinrich EAI. L. s.) Heinrich LXXII.
J. 2. Fürst Reuß. J. L. Füest Reuß.

X 108. Megicrungorerorduung, die Aufhebung der Bundesbeschlüsse von 1619 tc. beu.,

vom 29. April 1848.

Nachdem dle Bundestags.Versammlung in lhrer 27. dlehjährigen Slung vom 2.
v. M. sich veranlaße geseben hat, dle Bundesbeschlüsse, welche in den Jahren 1819 und

1632 aus Rücksicht suf die damaligen Zeleverhälcnisse und für dle Dauer derselben, na-

memilich unterm 28. Juni, 5. Jull und 6 August des lehigenannten Jahres gefaße wor-

den sind, sowie die spater hlermie in Verbindung gebrachten Verabredungen, wohin nament-

lich auch die Beschlüsse der Wiener Ministerlolconferen; vom Jahre 1834 gehören, für

aufgehoben zu erklären, so wird solches auf Höchsten Besehl der Durchlauchtigsten Landes-

berrschaften unter der Bemerkung bekanne gemacht, dah die in senen Beschlüssen und Wer.
abredungen vorgesehenen Maaßregeln in den Fürstuch Reußlschen Landen Jüngerer Linie

in Berücksichtlgung der gänzlich veränderten Zeliumstände zwar schon auher Wirksamkelt

getreten sind, nach dem Vorgange anderer Bundesstoaten aber dle bezelchneen Bundesbe-

schlüsse Hiermit noch ausdrucklich ausgehoben und für ungiltig erkläre werden.

Gero, am 29. April L848.

Fürstich-Reuß-P. gemeinschaftl. Landes-Regierung.
von Bretschusider.4

MR. Muller.
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 190. Magierungsvererdnung, die Steuer vom Rübenzucker betr., vom 27. Juli 1848.

In Gemäßhele des Arcikels 7. der Uebereinkunse zwischen den Staaten des Zollverelus
vom 8. Mal 1844 wegen der Westeuerung des Runkelrübenzuckers (Gem. Gesetzlamml. Bd.

V. Selle 51. ffl.) und auf Grund welrerer Verabredung unter den Regierungen dieser

Scaaen wird blerdurch auf Höchsten Befehl der Durchsauchtigsten Landesherrschaften zur

ussührung der Beskimmung in F. 1. des unter dem 2. November 1846 erlassenen Ge-

sehes über die Belleuerung des lm Inlande erzeugten Rübenjuckers (Gem. Oesetzs. Bd. VI.
St. 245.) wegen der für den noch übrigen Theil der Periode vom 1. September 4847

bls dahen 1850 in Anwendung zu bringenden Zoll= und Stieuer-Säte vom Zucker und Sy-

rop, verordnet wie solge:

1.

Dle dermallgen Eingangs-Zollsäßze vom ausländischen Zucker und Syrop, wie

solche durch unsere Bekauntmachung vom 10. Juli 1844 (Gem. Gesetzl. Bd. VI.

Se. 53. ffl.) bestimmt #ind, werden unverändert belbehalten.

2.

Dle Steuer von dem aus Rüben erzeugten Rohzucker soll Zwel Thaler für

den Zollgenmner Rohzucker betragen und von den zur Zuckerberellung bestimmten Rü-

ben mit Drel Silbergroschen von jedem Zollzenener roher Rüben erboben werden.

Olese Bestlmmungen, welche an die Stelle der, in unsrer Bekanntmachung vom 20.

Jul 4847 (Gem. Gesets. Bd. VII. S. 71.) enthaltenen creten, werden blerdurch zur

öffenclichen Kennmiß gebracht.

Gera, am 27. Juny 1848.

Fürstlich Rußn gemeinschaftl. — daselbst.Bretschneide
R. Mullet.
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M 200. VBekanntmachung, die Publkkatkon des Gesetzes über Einführung tintr provisori-
schen Centralgewalt betr., vom 7. August 184

In dem Nathstehenden wicd das Geseß über Elnführung elner provlsorischen Zen-

tralgewalt fue Deutschland zur öffenellchen Kemmiß gebracht.

Gerao, am 7. August 1848.

Fürstl. Reuß. Plauin gemeinschafl. zandes- Regierung.on tschneider.
M. Muller.

Frankfurt a. M., am 28. Junk 1646.

1) Bis zur definleiven Begründung elner Reglerungsgewale für Deutschland soll elne pro-

visorische Central-Gewalt für alle gemelnsamen Angelegenhelcen der deutschen Ration

bestelle werden.

2) Dieselbe hat

0) die vollgzlehende Gewalt zu üben in allen Angelegenßelten, welche dle allgemelne

Sicherhele und Wohlfahre des beurschen Bundesstaates betreffen;

b) dle Oberleltung der gesommten bewaffneten Mache zu übernehmen und momentlich
dle Oberbefeblshaber derselben zu ernennen;

 dlee völkerrechtllche und handelspolltlsche Wertrecung Deueschlands auszuühen und zu
dlesem Ende Gesandee und Konsfuln zu ernennen.

3) Die Eerrlchtung des Verfassungswerkes blelbe von der Cencral-Gewole ausgeschlossen.

4) Ueber Krleg und Erleden und über Vertrage mit auswartigen Machten beschließt die

Centralgewalt im Einverstandniß mit der National·Versammlung.

5) Dle provisorische Central-Gewalt wird efnem Relchoverweser ubertragen, welcher oon

der Natlonal·Versammlunggewahltwird.

6) Der Reichsverweser ubt selne Gewalt durch von ihm ernannte, der Naclonal-Ver-

sammlung verantwortliche Minlster aus. Alle Anordnungen desselben bedurfen zu ih·
rer Gultigkelt der Gegenzeichnung wenlgstens elnes verantwortilchen Minlsters.
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7) Der Relchsverweser ist unverantwortlich.

6) Ueber dle Werantwortlichkelt der Minssker wird dle Darional-Versammlung eln beson

deres Geseß erlassen.

9) Die Minister haben das Reche, den Berachungen der Natlonal·Wersammlungbeizu-
woßnen und von derselben gehört zu werden.

40) Die Minisker haben dle Werpflichtung, auf Verlangen der Naclonol-Versammlung in

bersesben zu erscheinen und Auskunft zu erthellen.

41) Dle Minister Haben das Selmmreche in der Nalional-Versammlung nur dann, wenn

sie als deren Mitglieder gewähle sind.

12) Die Stellung des Reichsverwesers ist mit der eines Abgeordneten der Natlonal-Ver-
lammlung unvereinbar.

13) Mit dem Einerlete der Wlrksamke#t der provlforlschen Central. Gewat bört das Be-
stehen des Bundeskages auf.

14) Die Central-Gewale hac sich in Bezlehung auf die Wollzlehungemaahregeln, soweit
ebunlich, mit den Bevollmächelgeen der Landesregierungen in's Elnvernehmen zu seben.

15) Sobald das Werfassungswerk für Deueschland vollendet und in Ausfährung gebracht

ist, bört die Thöelgkelt der provisorlschen Central-Gewalt auf.

à3% 201. Regierungovcrordnung, die Herabsetzung des Größenmaaßes der dien stpflichti-
gen jungen Mannschaft betr., vom 22. August 1848.

Durch Spezialverordnungen ist neuerlich in den Fürstusch Reußischen Landen Jüngerer

Linie das Gröhenmaah der militalrpflichtigen Mannschafe von dem durch K. 8. der Höchsten

Verordnung vom 2. Januar 1823 und durch die dazu gebörige Erläuterung vom 2. Jun

desselben Jahres festgesesten Minimum von 5 Fuß 7 Zoll auf 5 Juß 8 Zell Leipsfger

Maaß erhöhet uud somie beslimme worben, doß diesenigen jungen Leute, deren Größe dieses
Mach nicht erreicht, künftig zum Milikalrdlenst nicht elngestelle werdeu sollen.
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Es haben jedoch die seitbem bei dem Rekrutirungswesen gemachten Erfahrungen erge-

ben, daß die Große von 5 Fuß 8 Zoll uur von der Minderzahl der dienstpflichtlgen jun·

gen Mannschasten errelcht wird, was elne zu schwere Belastung dieser Minderzahl insofern

zur Folge hat, als von dieser Minderzahl die Dlenstpflicht alleln zu tragen ist, welche bel

einem wenlger hohen Größenmaah sich auf eine weit großere Anzahl von Kopfen vertheilet.

Zur Beseitigung dieses Uebelstandes wird deshalb auf Hochsten Befehl der Durch-
lauchtlgsten Landesherrschaften die in Rede stehende Bestimmung der oben gedachten Spe-

zialverordnungen hierdurch aufgehoben und fur alle Landesthelle gleichmaßlg das Großenmaaß
der Militairpflichtigen vnn 5 Fuß 8 Zoll aus das fruhere Minimum von 5 Fuß 7 Zoll

herabgeseßt, dergestalt, daß in Zukunft nur derjenlge Dienstpflichelge, welcher dieses letztere

Großenmaaß nicht erreicht, auf Befreiung vom Misitalrdlenste Anspruch hat.

Hierdurch wird jedrch in der Hochsten Verordnuug vom 2. Febr. v. J. (Gem. Ge-

sets. Bd. VII. Seite 23.), nach welcher diejenigen jungen Leuce, welche mie dem Elnersete

ihrer Militairpslichtigkelt die vorschrifesmäßige Gröhe ulcht haben, fernerhln nlcht mehr bloß
zurückgesteilt, sondern vom Milikalrdienst sofort völllg sreigesprochen werden sollen, niche ver-

andert, iudem diese Bestimmung auch künseilg sär die durch gegenwärtige Verordnung aus-

gesprochene Herabsehung des Größenmaahes ihre volle Geltung behält.

Gera, am 22. August 1848.

Furstlich Reuß-Pl. gemeinschaftl. Landesregierung.
Dr. Reichard.

R. Müller.

 202. Regicrungsbekanntmachung, eine - des Staiuts der Beamtenwittwen-Pensiens=
anstalt betr., vem 15. Sept. 184

Um vorgekommene Zweisel über die Auslegung von §&amp;. 14. und 23. des Statuts der

Beamtenwittwen·Pensionganstaltzubeseltlgen,wirdalsErlauterungzudiesemStatuteau

Hochsten Befehl der Durchlauchtigsten Landesherrschaften hierdurch verordnet,

daß die in 9. 14. enthaltene Bestimmung, wonach sur Pfarr-und Schulstellen,
bel welchen Substleurionen angeordnet sind, der Senior und der Substltut den
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Jahresbeltrag gemelnschaftlich, nach Vecrhaltniß (6rer Gehaltsquoten zu bezahlen
haben, nur auf dle beim Anfange der Pensionsanstalt bereits bestandenen Sub-

stitutionen zu bezlehen ist. Von diesem Falle abgesehen aber ist jeder Kirchen·
und Schuldlener, welchem eln Substleue belgegeben wird, verbunden, seinen Bei-

trag zur Kasse der Penssonsanstolt nach wie vor nach Maaßgabe des ganjen Ein-

kommens, welches er vor dem Anerite des Substikulen bezog, zu entrlchten, wo-

gegen aber auch die stalutenmäßlge Penston seiner Hinterlassenen nach seinem gau-
en Einkommen zu berechnen Ast.

ra, am 15. Septbr. 1848.

Furstlich Rteub·v gemeinschaftl. Landes-Regierung.o#on Bretschneide
R. Müller.

Agieemgevererhenng die Erte u. Zuschlasgabgat: von verschiedeen Waaren bem., vom 20. Spbr.

In Folge der uncer den Reglerungen des Deutschen Zoll- und Handelsvereins getrof.

senen Wereinbarungen wird auf Höchsten Befebl der Durchlauchtigsten Landesherrschaften

hlerdurch Nachstehendes verordnet:
Won den nachverzelchneken ausländischen Waaren, welche vom 415. September d. J.

an bie zum 31. Dezember d. J. über die Grenjen des Zollvereins eingeßen oder während

dieses Zeltraumes im Zollverein zum Eingang vergollt werden, sind außer den nach dem

Jolltarif süc de Jabre 1846—48 davon zu entrichtenden Zollsahen, solgende Zuschläge zu

erheben:

Tarif- Mogssab —
ari gas#sta

Posie, Benennung der Gegenstände. n n 
dion. ·
W Abs-Sa- Entk.

BeiseiteZeug-nndSmnupnoaakea,

elinel,

c

än, («..åamlö) BlondenSpipmpfi-cr-,.-nckck-usthnhqua
lot (G -agze), Posamentier-,
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Tauif- — ——MNNALHx####

v Venennung der Gegenstände. 6 —0 EGG
#en. ung 4 *

###s #  L# SE. Z.
 imd Selde, Ver-

W on GEisem# Glas, Holz, 2
ter, — sertier Gon un ##
und Sllberskosse (echt oder und 27
Bäuder, R odcr theilweise aus
de; enkll ige l aussen (bourre de sciec
und Flereiseetek ) 1 Zeuien 110 —10|30|110 1

alc. kAlle obigen Waaren, iin welchen außen
Seite und Florctseide auch ander

Spinmmaterialicn: Wolle * ander
ierhaare, Baunnvolle, Leinen, eln

zelnoder 8cu,auihalen sind)
mitwcnschah er Gold-indSilber-steffe, sowie der r ider 1 Zeniner

Oeissch' drei= oder merüch chrchua
woellenes und dc , auch U.Welle

2 l IT- — 2 —S l - 30

4 — r

r— 1 * 1I #Do l I USbe alles gesärkte 1 Zentier
Wiarc 9 “ W 444 anre=

bier allein eder in Verbin-

unn mit An- aiche seidenenSpinn-
materialien

oterrahaln isun, zuferalliuten (Zanz eder theilweise aus

Kammgarn), wenn 5 mer „C. h.sagenni##t gewebt, tr brechiri)
sind; Um ehtgrt ur mnnrein
gemusteren Kauten: Pesamentier-, 1

phzuc= GryrrfriheZW au- 1
wungmiEisen, Glac,velz,tcr, Mesn und Stahl. SZenmer 50

2) ungenatkt ungenmusterte Waareen 1 Zeumer 30
Anmerkung: —ix[I WJ

ungcsänVellengarn, mit schven hartem (unlischen)4un Zeume — 15P52/ % /

Solches wird bierdurch zur allgemeinen Kenmnih gebracht.

Gera, am 20. September 1848.

Fürstlich Reus-Pl.2Saneinhaftt Kandegrähierung.r.

R. Müller.

–
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 95.

J# 201. Höchste Verordnung, die Aufhebung der Geschlechtsvormundschaft, der Dmensensan
bei Uebernahme bürgerlicher Versflichtungen betefsend, vom J. October

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jüngerer Linie und des
ganzen Stammes Aeltester Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen,

Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera, Schleiz und Loben-
stein 2c. 2c.

thun biermie kund:

In Erwägung, daß die Geschlechtsvormundschasfe und dle Beschränkung der Frauens-

personen bei Uebernaohme bürgschaftlicher Verpflichtungen nach der Erfahrung zu einer Form

geworden ist, die bei dem Heurigen Stande der Frauenbildung lästig und überflüssig erscheine,

baben Wir mit Beirath und Zustimmung Unserer getreuen Stände Tolgendes zu verordnen

beschlossen:

 . 1

Die Geschlechtsvormundschafe, welche auf otrigkeillche Bestatigung beruht, wird hier-
mit ausgehoben.

KC. 2.

Diesem zu Folge haben in Zukunse alle von volljährigen Frauenspersonen unternomme.

nen gerichtlichen und außergerichtlichen Handlungen dieselben rechtlichen Wirkungen, welche

ihnen bisher durch die Zuziehung elnes *4/„ ru baben verschaffe werden sollen.

Die gesetlichen„ellimmungea. nach - die Bürgschafeen und die Arzessen
Auêgegeben den27. Dezemb#r 1848.
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der Frauenspersonen, insbesondere die der Ehtsrauen fur ihre Ehemanntr, ungultig waren,

sihd aufgehoben. Es können vielmehr künstig auch Frauenspersonen Bürgschaften und In-
kerzessionen mit rechtlicher Wiekung auf sich nehmen.

+k. 4.

Zur Güleigkelt der Werbürgung oder Interzession elner Frauensperson, sie mag verhei-

rachet oder ledlg seyn, ist es jedoch nothig, daß solche vor Gerlcht erfolge, und daß der

Richter die Frauensperson uber den Vernibgensverlust, den sie sich durch die Interzession

Jugleßen kann, belebre.

8. 5.

Dle Verburgung oder Interzession kann rechtsgultig uur vor dem Gerichte des persän-

lichen Wohnorts der interzedirenden Frauensperson geschehen. Ist damit zugleich die An-

gelobung der Hypothek auf ein Grundstäck verbunden, so kann die Verbürgung auch vor

dem Gerichte der gelegenen Sache rechtsgülelg ersolgen.

. 6.

Von selbst versteht es sich, daß die sonstigen allgemeinen geseblichen Vorausseungen

fuer rechtliche Verpfllchtungen, namentlich Dispesitionsfähigkeit und Wollfährigkeic, vrrhanden

seyn mussen.

(. 7.

Der Belehrung über die Vorschriften des rämischen Reches, namenelich über den Wel-

lejanischen Rathsschluß und dle Auihenlica Codicis „Si qua wulier““, seowie der Ent.

sagung auf dlese Recheswohlthaten mittelst Versichecung an Eides Statt bedarf es niche wel-

ter. Dlese Förmlichkelten sind mit jenen Geseheen selb#st abgeschoffr.

h. 8.

Den Frauenspersonen blelbt es verstactek, bei allen Verhandlungen vor uffentlichen Be-

börden mie einem männllchen Belstande nach ihrer Wahl un erscheinen.

 e

Dieses Gesetz soll sich nicht ouf dlesenige Ppflgschafe erstrecken, welche den Ehemännern
in Ansehung ibrer Ebefrauen in den Rechten belgelegt wird, und welche under dem Namen

der ehelichen Vormundschafe begrissen ist.
Ebensowenig soll hiermit den Rechten der Vater uber die in ihret Gewalt stehenden

volljahrlgen Tochter Eintrag gethan werden. Es ist vielmehr die Frage, lnwiefern zur Oul·
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tigkeit der Handlungen der Ehefrauen oder der Tochter in vaterlicher Gewalt die Einwil-

ligung der Ehbemanner oder Vater ersorderlich ist, auch in wie weic diese Personen sur jeue

alleln Hondeln können, in Zukunft unverändert nach den bestehenden Recheen zu beurtheilen.

S. 10.

Gegenwärtiges Geset rrlc mie dem 1. Junuar 1840 in Weeksomkelt. Von diesem

Tage an sind daher die bestehenden Geschlechtcvormundschaften für erleschen zu achten, und
können keine Geschlechesvormünder weiter bestellt werden.

Urkundlich haben Wir dleses Gesetz eigenhändig vollzogen und mit Unserem Fürsilichen.

Jussegel bedrucken lassen.

Gegeben Schloß Oster stein, den 3. Hk'ober 1848.

Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.

Drr. v. Bretschneider.

 205. Höchsic Verordnung, die Abkürzung der Frislen zur Tedcserklärung gc#n verscholleue
Pasenen betr. vom 3. Ocleber 1848.

#

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jüngerer Linie und
des ganzen Stammes Aeltester Fürst Reuß, Graf und Herr von

Hlauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera, Schleiz und
Lobenstein 2c. 2c.

baben mie Beiraih und Zuslimmung Uuserer getreuen Ritler, und Landschaft wegen der schon

längst als Bedüesuiß erkannten Abkürgung der Feisten zur Todeserklärung gegen verschollene

Personen und wegen der dadurch bedingeen früheren Beendigung der süc solche Abwesende

bestelllen Vormundschaften Nachstehendes zu verordnen beschlossen:

. 1.

Jeder Abwesende foll,
4) wenn zwanzig Jahre lang kelne Nachricht über sein Leben und seinen Ausenthalt an

die nächsten Verwandten oder an die Obrigkeit des Orts, wo er zuleht gewohn' oder

wo er seln Vermögen zurückgelassen bac, von ihm eingegongen ist,
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2) wenn er nach seinem funsgigllen Lebensjahre sich entsernt und das siebzigste Lebens-

jahr zurückgelegt hat,
3) im Fall er erst nach Zuräcklegung des fünf und sechzigsten Lebenejahres weggegangen

wäre, nach Ablauf einer fünffährlgen Frist, von der Zelt der Enesernung an ge-

rechnek,

auf Ansuchen derer, welchen auf dessen Erbschafe eln rechtmäßiger Anspruch zustehe, Obrig-
keitswegen durch Ediktalladungen zum perfönlichen Erscheinen oder zum Anmelden vermittelst

eines gehörig Bevollmächeigten unter der Derwarnung ausgerufen werden, dah bel selnem

ungehorfamen Ausbleiben er würde für kode erklärt und sein Vermögen an den sich legirimi-

renden Erben ausgeantwortet werden.

Bei diesen Edikcalien sind die in Til. II. §. 31—34. der Verordnung vom 31. De-

cember 1835, die Abkürzung des Versahrens bei Wollstreckung gerichtlicher Erkenntussse be-

treffend, (Gesehsammlung Nr. 50. Bd. III. Seite 103) ertheilten Vorschristen zu beob-

achten.

KC. 2.

Der Ansang des Zeitraumes, durch dessen Ablauf das Rechl, auf Edikrallabung anzu-

tragen, begründet wird, ist von dem Tage an zu rechnen, wo der Abwesende enkweder selbst

zuleht Nachricht von sich ertheile bar, oder wo solche durch Andere auf guverlässige Weise

von ihm eingagangen ist, oder, wenn gar keine Nachricht von ihm elngegangen wäre, von

der Zele an, da der Abwesende sich entferne hat oder vermiße worden ist. Dabel darf je-

doch in Ansehung derjenigen Personen, welche im Alter der Minderiährigkele sich eneserne

baben, uscht eher, als mic ihrer Grohsährigkelt, der Aufung des vorbestimmten zwanzigjäb=
rigenZeitraumes berechnet werden. Auch bar die Obrigkeit vor Aushängung der Sdiktolien
von den angemeldeten Erben den Umstand eidlich bestärken zu lassen, daß sie binnen der be-

stimmten Zelt keine Nachricht vom Leben und Ausenthalt des Abwesenden erhalten haben.

F. 3.

Ist der Verschollene in der angesetzten Frist nicht erschienen, so wirb er vom Gerlchte

für kode erklärt und die Abwesenheics.Wormumschafe sür beendige angesehen, das Vermögen

aber obrigkeitewegen demjenigen zugesprochen, welchem dasselbe nach der geseblichen Erbsolge

gebührt. Das Recht auf die Intestat· Erbfolge in das Vermägen des Werschollenen aber
nimme jedesmal mit dem Tage seinen Ursprung, wo der bestimmre Jeseraum seie der letzten

Nachricht vom Abwesenden völlig abgelausen und die Vermuthung seines Todes eingetreien

ist, so daß die in Gemäßhele dleses Termines zu bestimmenden Erben auf dle Tobeserklärung

anzutragen, sich sür besuge Halten können.



Doch schlleßt bie Todeserklarung den Beweis nlcht aus, daß der Abwesende fruher

oder spater gestorben, oder dasj er noch am Leben sey. Kommt der Brweis eines anderen

Todestages zu Stande, so treten die hierdurch sich besilmmenden Ecbrechte in Wirksamkeit.

In diesem Falle sowohl aber, als bei nachgewie seuem Leben des Abwesenden, ist derjenlge,
welcher auf den Grund ber gerichtlichen Todeserklärung ein Wermögen in Besitz genommen

bat, wie ein anderer redlicher Besitzer zu behandeln.

In ollen Fällen, wo der Abwesende bei der Toreserklärung das 65. Lebensjahr noch

niche überschritten har, sind die von der kompetenten Gerichtsbehörde anerkannken Erben ver-

bunden, für das ihnen ausgehändigte Vermögen des süe tode Erklärten, zur evenkuellen Si-

cbekbelr für den Fall friner Räckkebr auf fünf Jahre lang Kautlon durch Hypochek oder

annehmlsche Bürgschaft zu leisten. Diese Kaution erlischt von selbst mir Ablauf der5Jahro
nach Empfang der Eebschafe. -

.WenndieErbendcsVekschollcnencinesolcheKautionnicfjrlkistknwollttsodcrIts
leisten nicht vermogen, ist die vormundschaftliche Verwaltung des Vermogens desselben noch

funf Jahre lang fortzuführen, die Nutungen aber sind dessen Erben jährlich auszuantworten.

Kehrt der Werschollene innerhalb dleser fünf Jahre zurück, so erhält derselbe nur die

Subskanz des Vermögens nebst den vom, Tage seiner Rückkehr an versallenden Nugungen,

während dle ble dohln den Eeben bereics ausgehändiglen Ruhungen diesen verbleiben:

9. 4.

In Hinsicht auf diejenigen Personen, welche bel der Publikation dieses Gesehes sich

schon über 15 Jahre abwesend befinden und nicht immittelst das siebzigste Jahr ihres Lebens
ersällt baben,, soll über den oben unker §. 1. MM. 1. allgemein bestimmiten zwanzigjährlgen

Zeltcaum noch eine fünsfährlge Frist abgewartet werden, ehe der Antrag auf Todecrklärung
gescheben darf.

, §.5.

Wenn eln für code erklärter Abwesender zurückkebre, so sind die Erben, welchen sein

Vermögen ausgehändige wordrn ist, verbunden, dem Elgenthimer die empfangene Substanz,

jedoch ohne die selt der Aushändigung davon bezogenen Nuhungen, jedes zu seinem Antheile

wieder zu erstatten. Der Zusall über die Sachen aber, während ste in den Händen der

vermeintlichen Erben lich besunden haben, erifft lediglich den Eigemhümer, und ebenderselbe

bat auch, wenn sein Vermögen bei den erklärten Erben inzwischen ganz oder zum Theil ver-

loren gegangen oder verzehrt worden ist, gegen die Obervormundschaft krinen Regreß.

Wenn der für todt erklärte, aber zurückgekehrre Abwesende nachweilt, doß der in den Be-

sih des Wermögens gesehte nächste Erbe um sein Leben und seinen Ausenthalt gewuße habe,
16
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so ist Letzterer verbunden, außer der Substanz des empfaugenen Vermogens auch die bezo-

genen Nutzungen dem Eigemhümer wleder zu erstarten.

H. 6.

Im Uebrigen bleiben die gemeinrechelichen Regeln, welche für die den ordenrlichen Ge-

richten übertragene Bestellung von Vormündern für Abwesende, deren Aufemhalt völlig un-

bekonnt ist und die eneweder schon Vermögen im Lande besiben, oder denen derglelchen wäb.

rend ihrer Enefernung gufällt, serner sür die jährliche Rechnungslegung der beställgten Vor-
mäuder und für die sonstige obervormundschaftliche Aussichesführung über die Abwesenbei#s=

vormünder bestehen, unverändert im Gülrigkeit und Anwendung.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Unterschrist und Unseres vorgedruckten Fürstlichen

Insiegels.

Gegeben Schloß Oterstein, am 3. Oetober 1846.

o Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.

Dr. v. Bretschnelder.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie

No. 96.

M 216. Minlsterialbekanmtmachung, den amtlichen Sxrachgebrauch belr., vom 11. December 1848.
(publizirt im Amts= und Nachrichtsblau Nr. 52.)

Da es nach Anologie der vom Reichsministerium gerroffenen, anch in anderen Staaten

berells angenommenen Bestimmungen angemessen erscheint, bei den durch die höchste Werord-
nung vom 12. August 1835 (Gemeinschaftliche Gesesammlung Bd. III. Nr. 47. Seite

19P.) vorgeschriebenen, sowie in dem sonst geleher üblich gewesenen amtlichen Sprachgebrauche
eine gröhere Verelnfachung elnereten zu sassen, so sind mie böchster Genehmigung Sr. Durch-

laucht des Fürsten nachstebende Bestimmungen hierüber geiroffen worden:

1) Die Vorschrift si. 3. der gedachten Verordnung, nach welcher den Landeskollegien

die Bezeschnung „Hochpreißlich"“ den Depurationen oder Commisssonen aus deren

Mittel „Hochlöblich“ und den Unterbehörden „Wohllöblich“ zu ertheilen war,

wird hiermit aufgehoben, und Ist den Landesberrlichen Behörden ohne Unterschied

lediglich die Begeichnung „Fürstlich“ belgulegen.
2) Dle zeither in amelichen Zuschrisren und Ausfertigungen gebraucheen Anreden und

Aufschriseen: „Ercellen)“, „Magnisizenz“, „Hochgeboren“, „Hochwohlgeboren“,
„Wohlgeboren“ rc. sind ferner nicht in Anwendung zu bringen.

Es werden demnach dlese Bestimmungen blerdurch zur allgemelnen Nachachtung mit

dem Bemerken bekonnt gemacht, doß es im Uebrigen bei den Vorschristen der Verordnung
vom 12. August 1835 bewendet.

Gera, den 11. Drzember 1848.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium das.
von Bretschneider.

Schlick.
Auegegeben den 29. Jannar 1849.
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As. 207. Oochste Berordnung ber die Volkdwehr, vom 18. Deceinber 1848 (publizirt im Amts-
und Nachrichtoblatt Nr. 53.)

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jungerer Linie
und des ganzen Stammes Aeltester Furst Reuß, Graf und Herr

von Plauen, Herr zu Greiz, Krannichfeld, Gera,
Schleiz und Lobenstein 2c. ic.

Auf Ancrag des konstituirenden Land#ags wird hlermit öber die Errlchtung der Wolks-

wehr Folgendes vorläufig verordnet:

é. 1.

Die Wolkewehr wird gebildet zum Schußeder Personen und des Eigemthumes, der ge-

seblichen Freiheit und Ordnung gegen innere und außere Felnde.

. 2.

S#e besteht aus den Ortswehren der einzelnen Gemeinden.

. 3.

Rücksichtlich der Vereinigung der einzelnen Ortswehren zu einem Ganzen sind die Be-
schlüsse der Deurschen Nationalversammlung abzuwarten.

Es Ist jedoch schon jebt den Wehren kleinerer, nahe belsammen llegender Gemelnden

gestarter, sich in Kompognien zu vereinigen; ste müssen davon Anzelge bel Unserer Regle-

rung machen.

 e
Jeder waffenfählge Mann vom 20. bie zum 50. Lebensjahre, der sich m Besitze des

NReuhischen Sraatsbürgerrechee befinder, ist verpflichtet, an der Volkswehr Thell zu nehmen.

. 5.

") Geseblich ausgeschlossen sind: diejenigen, welche w#gen gemelner Werbrechen in

Zucht, oder Arbeitshausstrafe verurkhellt oder zu öffenellcher Arbelt angehalten wordensind.
1) Gesebllch befreic vom Wolkswehrdlenste sind:

a) dle im aktlven Milikärdienste Seehenden;

8) dle ordinirten Geistlichen;

) die Miutglleder der höhern Colleglen und dle Vorstände der Justizunkerbehörden;

Ddie bel der Pollzel Angestellten;
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5) dle Sffentlichen Kassen= und Postbeamteen;

 Aerzee, Wundärzte erster Klasse und Apotheker;
) Klrchner und Thürmer; ·

I)dseqngestellkenNachmäch-ekundDampeapasek;’
«)dle"DletIslbok-n.

e) Zu dispensiren vom Volkswehrdlenste sind auf ihr Verlangen:
a) dile offentlichen Lehrer;

OB) die, unter den in voriger Rubrlk als gesetzlich befrelet nicht ausgeführten Seaats-

dlener uud Kommunalbeamteten, sobald deren amtliche Functionlrung mie dem ak-

eloen Wolkswehrdlenste unvereinbar ist, auf dle Zesedauer lbrer Behinderung;
7) Almosenempfänger und andere nokorisch Arme.

8. 6.

Sammtliche Ober·und Unterfuhrer werden direct von der wehrpflichtigen Mannschaft

nach Stimmenmehrheit unter der Leitung der Ortsbehorden gewahlt.

Das Resultat der Wohl wird der Oberbehörde angezeigt.

Räcksichtlich der gewählten Oberansährer bel den städeischen Ortswebren ist die Beslé-

eigung Unserer Regierung einzuholen, und es sind dieselben erst nach erfolgter Bestäclgung
von den Sradträ#then zu verpflichten.

r*l* 7.
Die Art der Bewaffaung, sowle deren Beschaffung ist zunächst von jeder Ortswehr

in Verbindung mit der Orts-Gemeindevertretung zu bestimmen und zu beforgen.

Sobald aber die Volkswehr in Geméhheit eines gemeinsamen Veschlusses sür gonz
Deurschland elngerlchter werden wird, bleibe dle Untesstützung ausder Staatskasse vorbehalten.

 . 6.

Die einzelnen Ortswehren haben zunächst die Bestimmung, innerbalb ihres Gemelnde.
begleks dle §. 14. genannten Zwecke zu erfsüllen. Kommt ihnen der Ruf um Hülse auo

andern Gemelnden zu, so paben sie auch dlese becelewillig zu leisten.

S. 9.

Ein Einschreiken der Ortswehr kann lediglich ersolgen auf den Kus und die Ausfor=

derung der Civilobrigkelt, und zwor in den Slädten: des Bingermeisters oder bel dessen

Werhinderung, des Stellorrtreters desselben, auf dem Lande: des Gerichtsvorstandes oder

bel dessen Abwesenheit, des Ortsrichters (Schulsen).
17“
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In sehr dringenden Fallen ist der Kommandant berechtigt, die nothlgen Anordnungen
zu. treffen, wegen deren er dann alleln veranweorilich ist.

g. 10.

Die Schutzenkompagnieen, sowelt sie berelts uniformirt, organlsirt und in hinreichender

numerischer Starke vorhanden sind, konnen als Kompagnieen in den Ortswehren fortbestehen,

jedoch nur in der Welse, doß sie sich dem Oberkommando, dem Wehrgeseh und den Sea-

tuten der becressenden Orrewehr ebenso uncerordnen, wie sede andere Kompagnie derselben.

Der Einerle in die Schütenkompagnle, als Theil der Orcswehr, sowle der Auskrie

aus derselben ist ganz frei und an kelne anderen Bedingungen gebunden, als wesche rück.

sichtlich dee übrlgen Kompagnieen gelten.

Alle entgegenstehenden gelehlichen Bestimmungen find ausgehoben.

 éh. 11.

In Bezug auf die Verpflicheung zum Wolkswehrdlenske gile der Grundsaß: daß ole.

ienigen, welche ihrer durch diese Verordnung bestimmern Wehrpsliche niche unwelgerlich nach-

kommen, ihrer staatsburgerlichen Ehrenrechee verlustig gehen, eneweder auf Zelc eber auf
immer.

(. 12.

Die einzelnen Ortswehren haben Statuten zu errichten unde Unserer Regierung zur

Beskatigung vorzulegen, welche nicht versagt werden darf, wenn das Statut nichts enthalt,

mwas gegen das vorstehende Wehrgeses anstoßt. *

In diese Scatuken sind namenellch aufzunehmen dle Bestlmmungen:

a) über die Aufnahmesähigkeit solcher Hersonen, die gesehlich um Einerir#e ulche ver-

pflichcer sind;.
b) über die innere. Organisation;

c) über dle Serasen gegen Disziplinarvergebent

 über den Ausschluß oder die Zurückwelsung solcher Versonen, welche sich nach dem

vorstehenden Gesetze oder den zu errichtenden Ortswehrstacucen der Ehre des Dlen-

stes unwürdig gemacht haben;
e# über die Ausföhrungdes9.11.

 . 13..

Jede Gemelndeebrigkelt hat die Errichlung der Oréswehr nach den gegehenen Vor-
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schriften sofort vorzunehmen, und, wle dieses geschehen, Unserer Regierung, als der zustän-
digen Oberbehörde schleunigst anzuzeigen.

Dle Letztere hat streng über dle Ausfübrung dieser Verordnung zu wachen:

8. 14.

Ueber die Versorgung des Wehrmannes, welcher im Dienste Schaden erlitten hat,

sowie über dle Erhaltung der Hinterbllebenen elnes im Wolkswehrdlenste Gefallenen wird

ein besonderes Geseh Beslimmungen ireffen.

Gegeben Schloß Ostersteln, den 18. Degember 1848.

Heinrich der 62. Vüngerer Linie Fürst Reuß.

Dr. v. Bretschneider.

 208. Reglerungsbekanntmachung, ### Einführung elnes Amts? und Vernrdüungsblatus für
das Fürslenthum Reuß 1. L., vom 21. December 1848 (publizirt im Amts= und Nach-

richtsblatte Nr. 54.)

Mie Er. Hochfärskichen Durchlaucht Höchstee Genehmlgung werden vom 14 Januar

1849 ab die für die elnzelnen Landestbelle des Fürstenehumes Reuß jängerer Li#e beste-

bemmden Ames- und Nachriches= oder amelschen Wochenblätter aufhören, elnzeln als amtllche
Organe zu erschenen. An deren Stelle tritt eln ·

»Am-s-uadeokvnungsblaktfüiMFükstentbumReußiüngekerklaie«,
welches alle amtlichen Bekanntmachungen der Behörden, sowie alle Verordnungen- und Ge-

sete veröffenelichen. wird, dle elner schleunlgen Publleaclom bedürfen.
Die Redekelon ersolge unfer Aussicht der Neglerung durch elnen hlerzu besonders ver-

pfllchteten Beamen., Der Debit ist dem. Kunslhändler Bornscheinin.Geraübertragen.
Der Vertrlob dieses Amee= und Verordnungsblattes. ersolge daher von Gera aus durch

büle Expedition des Amts= und Verordnungsblatees, in den Fürstenchdmern Schleiz und Lo-

bensteln.Ebersdorf durch das Mlekel der Fürstuschen Justlzämrer.

Worläufig wird dos Blatt allwscheutlich einmal und. zwar Mittwochs ausgegrben-
werden.
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Verpflichtet, dasselbe zu halten, sind alle Derichts· und Verwalkungsbehörden und alle
Gemeinden des Landes.

Gera, am 21. December 1848.

Fürstlich Reuß-Mlauische Regierung. das.
von Bretschneider.

Schlick.

 200. Fingnz-Geset für vas deutsche Reich, für die Monate September bls December 1848,
vom 22. Derember 1848 (publizirt im Amts= und Verordnungsblatte Nr. 3.)

Der Reichsverweser, in Ausführung des Beschlusses der Reichsversammlung vom
22. December 1848, verkünder ale Gesetz:

Art. 1.

Den Reichsministerien wird säc dle Ausgaben der Monate September, Ocoober, No-

vember und December eln Credle von 10,518,622 fl. 32 kr. bewillige. Die Verwendung

dieses Credites Ist durch anliegenden Ecat festgesetze (Anlage 1).

Art. 2.

Zuar Deckung dleses Credices sind bestimme:

4) die Baarbestände und dle Ausstände früherer Umlagen am 31. August 1848;

2) die am 31. August 1848 vorhandenen verzinslich angelegeen Relchsgelder;
3) die Makelkular-Umlagen vom 30. September (Relchsgesetblatr Nro. 3), vom 10.Oc.

tober (Reichsgesetzblate Nro. 4) und vom 27. November 1848 (ReschsgesefblanNro.

7 l Berrage von 10,301,166 fl. — nach Ausweis des bekfolgenden Etor (Anla-

4) — auf den Grund *r Gesetzes ausguschresbende Matrikular Umlage im B
von 217,456 fl. 32 ke
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Art. 3.

Dlie Nachwelsungen über die Verwendung dleser Credlie sind der Reichsversammlung

vorzulegen.

Frankfuri, den 22. December 1848.

Der Reichsverweser
Erzberzog Johann.

Der Reichsminister der Finanzen
v. Beckerath.

Anlage 1.

Gtat der Ausgaben:

Srr o .u t e. epteniber, October,6 b Nov. u. De. 1348.

I.Gesemt-Mitntsterlum;Lenu eei unda Wohnn d6
ll. Rel boersammlung und —

III. Ministerium

IV. Vom Bundeblag fönnonmen BeaniiV. Allgemeine Ansgaben .
4

Smmel.

II. F— der auswärtigen nnxbss
i öns „„„ :„

mn SGESune1.
elchsministerinm desInnern:rt
- Relchskommissst—— .. -

Surme 11. .

IV. Rsnter der Justiz:
II. Gesetzgebung undVerwaltung .-··..

SunanelV.-..

V. Reich aministerium des Handels:
Ministerlun. .

ll.Matia-Ablhtllunq...-....
) Summe V.  *:
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Budgetsätze.
ie die Monaie

ptember, October,
Nov. u. Der. 1848.

VI. Rletsterium des Krieges
II. Rei 66. ungen .% .

III. Mei h .... Los-Suaom l..

VII. Keltststerium der Finanzen:l
II. Relchbeifen-Mepvaliug s“—“.2 "

Summe VII.

Summe der Ausgaben

Anlage 2.
Etat der Einnahmen.

Budgetsätze.

.2

ov. u.

Relchsminssterium ver Finanzen.

Reschtrasssn-VenvalanSarbeä#de am31. ust
Ausslände früherer uunenn am . *Wu- angelegte Reschsgelder #n
Zweite Hälste der für die rriieie der elchöfeslunigendigud Fixembursjjãhrlich aufzubringendenSumme von 11

Sa e Velträge für die iarin . . »
lich lastIns-U

Für den n der macchtveriammlung un der prov. Centralge-
waltvom30. Stpten .

Zur an einer gaern — vem 10. October .
JüeVekpflegmigdcheschkmsppmvom27Not-nahst..«

. .Sumsae..

Mainksslatsllmcage stk den Aufwand der Reichsversammlung und
der prov. Genalgenalt auf den Grund des Finanz-Oeseheovom 22. Decen . .

ISumIste dercimahmen -.

ordnun

VSeptember, October,
Oer. 1848,
 #

74,760 2%
710,68616

2,250, 774%

58,0441%
73,000

—Üind
70,000

— 160
*

217, 436 ñ32

—

120, 000
do

45

Ver
betreffend eine Watrikular-ulage # Pehieree.des Aseet dteichs

versa Cen im 78. Decesammlung und der walt,
Der Reichsverweser, zum —* des binanheeseene vom 22. Dtrn 1848,

Art. II. Ziffer 4. verordnet wie folge
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(. 1.

Zur Bestreicung des Aufwandes für dle Reschsversammlung und die proviforische Cen-

tralgewalt, beziehungsweise zur Ergänjung der den Reicheministerlen für diesen Zweck eröff-
neten Credike, wird eine Umlage von Zweihundercstebzebncausend vlerhundert sechsundfünfzig

Gulben 32 kr. nach der bestehenden Bundesmatrlkel ausgeschrieben.
5. 2.

Das Reichsministerium der Finanzen ist mit der Vollziehung dieser Verordnung be-

auftragt.
Frankfurt, den 23. December 1848.

Der Reichsverweser

Erzherzog Johamn.

Der Reichsminister der Finanzen
v. Beckerath.

Bekanntmachun
de Iu n der Flnanzen betreffend die Gertbellung dee. Unlagee

fr. auf bie einzeinen Staaten, vom 1. December 184

Die, gemäß der Verordnung des Relchsverwesers vom heucigen Tage ausgeschrie-
bene Umlage verkheilc sich unter die elnzelnen Staaten nach der unterm 3. Mai d. J. neu

sestgestelleen Matrikel, wie folge:

1.Oesterreich m . . . . . . . 6,86954

2. zansen . . . . . . . . . . . . 6,47230

—- ..........2,35442
. Honigs-Ich Sqchstn . . . . . . . . . . ,20927

»Da-me · « . , . . « . . . 930 1

. Octktembetg «»......... IRS-W

.3adku»..,........... ,Mli:l
Kurhesses „n455

depsesh Vessen ....-.....· kanns« . , , . . . . . . . «,243."IZ

· Inn-but . . « « . . - Usöss

· uremburg * Limturng . , » . · , . . . 1,7:H-«9

:spmms - - . . . . . . - - 1,433 55

Mecklen zuiehen .. 2,440 95.4o-wessan - . . · · . . . · . 2,07ll8

Tkjnspokt «,401f40’s
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Frankfurt, den 23. December 1648.

Das Reicheministerium der Flnangen

v. Beckerath.

X 210. Gesel, betreffend die Grundrechte des deutschen Volks, vom 27. Derember 18s8 (pi

lizirt im Amis= und VerordnungsblalteNr.2.)

Der Relchs verweser, in Ausführung des Beschlusles der Relchsoersammlung on
21. December 1848, verkünder als Geseh:.

I. Grundrechte des deutschen Volks.

Dem deurschen Volke sollen die nachstehenden Grundrechte gewahrlelstet seyn. Sies
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len den Verfassungen der deutschen Einzelstaaten zur Norm dienen, und keine Verfassung

oder Gesetzgebung eines deutschen Einzelstaates soll dieselben je ausheben oder beschranken konnen.

Artikel 1.

 1. Das deutlsche Wolk bestehr aus den Angebörsgen der Staaten, welche das

beutsche Relch bllden.
é. 2. Jeder Deursche hat das deutsche Reichsbürgerrecht. Die ihm Kraft dessen zu-

stebenden Rechte kann er Iin jedem deutschen Lande ousüben. Ueber das Rechr, zur deut.

schen Relchsversammlung zu wöhlen, verfüge das Relchswahlgesetz.
. 3. Jeder Deuesche hat das Reche, an jedem Orte des Reichsgebietes seinen Auf-

enthalt und Wohnsitz zu nehmen, Llegenschaften seder Art zu erwerben und darüber zu ver-

sügen, jeden Nahrungszwelg zu betreiben, das Gemelndebürgerrecht zu gewinnen.

Die Bedingungen für den Ausenthalt und Wohnsitz werden durch ein Helmathegesetz,

jene für den Gewerbebrerleb durch elne Gewerbeordnung süc ganz Deutschland vonderReichs.

gewalt festgesege.
4+4. 4. Keln deutscher Staak darf zwischen selnen Angehörlgen und anderen Deurschen

einen Unterschied im bürgerlichen, pelnlichen und Prozeß Rechte machen, welcher dle letzteren

als Auslnder gurücksetzt.

## S. Dle Serase des bürgerlichen Todes soll nicht State finden, und da, wo sie be-

reits ausgesprochen ist, in ihren Wirkungen aufhören, sowelt nichr hierdurch erworbene Pri-

vatrechte verleße werden.

9. 6. Die Auswanderungssreiheie ist von Seaats wegen nicht beschränkt; Abzugogel.

der dürsen nicht erhoben werden.

Die Auswanderungsangelegenhelt steht unter dem Schuße und der Fürsorge des Reiches.

Artikel 2.

S. 7. Vor dem Gesehe gile kein Unterschied der Stände. Der Adel als Seand ist

ausgehoben.
Alle Standesvorrechie sind abgeschaff.
Die Deueschen snd vor dem Gesetze gleich.

Alle Titel, in sowelt sie nicht mit einem Amte verbunden #nd, find aufgehoben und

dürsen nie wieder eingeführe werden.

Kein Scaatsangehärlger dorf von elnem auswärtigen Skaate einen Orden annehmen.

Die öffenklichen Aemter sind für alle Befähigten gleich zugnglich.

Die Wehroflicht ist für Alle gleich; Stelloertretung bei derselben findernichStatt.
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Artikel 3.

s. 8. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.

Die Verhaftung elner Person soll, außer im Falle der Ergreifung auf frischer That,

nur geschehen in Kraft eines richterlichen, mit Grunden versehenen Besehls. Dieser Be-

fehl muß im Augenblicke der Verhaftung oder innerhalb der nachsten vier und zwanzig

EStunden dem Verhafteten zugestellt werden.

Die Polizeibehorde muß Jeden, den sie in Verwahrung genommen hat, im Laufe des

solgenden Tages entweder freilassen oder der richterlichen Behorde ubergeben.
Jeder Angeschuldigte soll gegen Stellung elner vom Gerlcht zu bestimmenden Cautlon

oder Burgschaft der Hast entlassen werden, sofern nicht dringende Anzelgen elnes schweren

peinlichen Verbrechens gegen denselben vorliegen.

Im Falle einer widerrechelich versägten oder verlängereen Gefangenschafe. ist der Schul-

olge und ustöigensalls der Staar dem Werletzten zur Genugihuung und Eneschädigung ver-

pflichrer.
Die sür das Heer= und Seewesen erforderlichen Modlficaronen dieser Bestlmmungen

werden besonderen Gesetzen vorbehalten.

é. 9. Die Tedcoltrase, ousgenommen wo das Kriegsrecht sie vorschreibt, oder das

Sercrecht im Falle von Meutereien sie zuläßt, sowie die Strasen des Prangers, der Brand-

markung und der körperlichen Züchtigung, sind abgeschafft.

+. 10. Die Wohnung ist unverlehlich.

Eine Haussuchung ist nur zulässig:

2) In Kraft elnes richterlichen mit Gründen versehenen Besehls, welcher sofort
oder innerhalb der nächsten vler und zwanzig Seunden dem Bethelligten zuge-

stelle werden soll, ·

YJmFdlcdes-VerfolgungausskischerThqkdurchdenseseßlichberechtigter-Be-
amten,

3) In den Fällen und Formen, In welchen das Geset ausnahmsweise bestimmcen

Beamten auch ehne richterlichen Besebl dieselbe gestartet.
Die Hanssachung muß, wenn tunlich, mic Zuziebung von Hausgenossen erfolgen.

Die Unvertetlichkeit der Wehnung ist kein Hinderniß der Werhaftung eines gerrchtlich

Verselgten.
6. 11. Die Beschlagnahme von Briesen und Papieren darf, außer bel elner Ver-

hastung oder Haussuchung, nur in Kraft elnes rschterlichen, mie Gründen versehenen Be.

sehls vorgenommen werden, welcher sosort oder innerhalb der nächsten vler und zwanzig

Stunden dem Berhelllgeen zugestellt werden soll.
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5. 12. Dos Briesgeheimniß ist gewahrleistet.

Die bei strasgerichtlichen Uncersuchungen und in Kriegssällen nothwendigen Beschrän-

kungen sind durch die Gesebgebung festzustellen.

Artikel 4.

K. 13. Jeder Deutsche bat das Reche, durch Wort, Schrise, Druck und bildliche

Dorstellung seine Melmung frei zu zußern.

Die Preßfreiheit darf umter kelnen Umständen und In keiner Welse durch vorbeugende

Maghregeln, namentlich Censur, Concesstonen, Sicherbeirebestellungen, Staaksaufiagen, Be-
schränkungen der Druckereien oder des Buchhandels, Postverbose oder andere Hemmungen

des freien Verkehrs beschränke, suspendire oder aufgehoben werden.

Ueber Prehvergeben, welche von Amis wegen versolgt werden, wird durch Schwurge-

richte geurtheilt.
Ein Preßgeseh wird vom Resche erlassen werden.

Artikel 5.

8. 14. Jeder Deutsche hat volle Glaubens- und Gewissenssreiheit.
Nlemand ist verpflichtet, seine religlose Ueberzeugung zu offenbaren.

 15. Jeder Deursche ist unbeschränkt in, der gemelnsamen häuslichen und öffeneli-

chen Uebung seiner Religlon.
Verbrechen und Vergehen, welche bel Ausübung dleser Frelhele begangen werden, sind

nach urm Gesete zu bestrafen.
. 10. Durch das religiöse Bekenn#niß wird der Genuß der bürgerlichen und Kaats-

birte ic Rechte weder bedingt noch beschrankt. Den staatsburgerlichen Pflichten darf

dasselbe keinen Abbruch thun.

8. 17. Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet lhre Angelegenhelten selbststan-

dig, bleibt aber den allgemeinen Staatsgeseben unkerworfen.

Keine Religlonsgesellschaft genießt vor andern Worrechte durch den Staat; es besteht

sernerhin keine Staatskirche.

Neue Nigeneekulhef dürsen sich bilden; einer Anerkennung ihres Bekenmenisses
durch den Staat bedarf esn

k. 18. Niemaad soll einer kirchlichen Handlung oder Felerlichkeit gezwungen werben.

#§. 19. Die Formel des Eides soll künftig lauten: „So wahr mir Gott helfe.“

#. 20. Die bürgerliche Gültigkeit der Ebe ist nur von der Vollziebung des Civil-



114

actes abhanglg; die kirchliche Trauung kann nur nach der Vollziehung des Civllactes Statt
den.

Dle Religlonsverschiedenhelt ist kein burgerliches Ehehinderniß.
*§. 21. Die Standesbucher werden von den burgerlichen Behorden gefuhrt.

Nettkel 6.

*. 22. Die Wislenschafe und ibre Lehre ist frel.

6. 23. Das Unterrlches · und Erziehungswesen stehe unterderOberaufsiecbtbesStaates,
und ist, b seb EllIyOUN·

. 24. Unterichis- und Erziehungsanstaleen *gründen, zu ielten und an 2“
Unterricht zu ertbellen, steht jedem Deutschen frei, wenn er selne Besählgung der betresfen-

den Scaatsbebörde nachgewiesen hat.

Der häusliche Unterrsche unterllegt kelner Beschränkung-
6. 25. Füc dle Bildung der deueschen Jugend soll durch öffentllche Schulen überall

genügend gesorge werden.

Eltern oder deren Stellverkreker dürsen ihre Kinder oder Pflegebefohlenen ncht ohne

den Uncerriche lassen, welcher für die unceren Wolksschulen vorgeschrieben ist.

20. Die öffenlichen Lehrer baben die Rechee der Scaatsdiener.
Der Sctaat Kbelle unter geseblich geordnecer Bethelllgung der Gemelnden aus der Zahl

der Geprüften dle Lehrer der Volksschulen an

&amp;. 27. Für den Unterricht in Wolksschulen und nlederen Gewerbeschulen wird kein

Schulgeld bezahlt.
Unbemittelten soll auf allen öffentlichen Uncerrichtsanstalten freier Unterrscht gewähre werden.

. 28. Es Keht einem Jeden frel, seinen Beruf zu wählen und sich für denselben

auszubilden, wie und wo er will.

Artikel 7

. 20. Die Deutschen baben das Recht, sich sriedlich und ohne Waffen zu versam-

meln; einer besonderen Eclaubniß dazu bedarf es nlche.

Volkoversammlungen unter srelem Hlmmel können bei dringender Gefohr für die of-

sentliche Ordnung und Sicherbeic verbocen werden.

4. 30. Oie Deutschen haben das Recht, Wereine zu bilden. Dieses Recht solldurch

keine vorbeugende Maaßregel beschränkt werden.
9. 31. Die in den §#. 29 und 30 enthaltenen Bestimmungen finden auf das Heer
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und die Kriegestore Anwendung, insowelt die militärischen Disciplinarvorschrifteck nicht cnt.

gegenstehen.

Artikel 8.

§. 32. Dos Eigenchum (t unverleblich.
Eine Entelgnung kann nur aus Rücksschten des gemeinen Besten, nur auf Grund ei-

nes Gesetzes und gegen gerechte EncSchädigung vorgenommen werden.

Das geistige Eigenchum foll durch dle Reichsgesegebung geschützt werden.

&amp; 33. Jeder Grundelgenthümer kann seinen Grundbesicz umer Lebenden und von

Todes wegen ganz oder tbellwelse versußern. Den Einzelstaaten blelbr überlassen, die Durch-
fübrung des Geundsates der Thellbarkelt alles Grundelgenthumes durch Uebergongsgesete zu
vermitteln.

Fü dle todte Hand sind Beschränkungen des Reches, Liegenschaften zu erwerben und

* sie zu verfugen, im Wege der Gesetzgebung aus Grunden des ossentlichen Wohls zu-
lassig.

5. 34. Jeder Unterehänigkelts= und Hörlgkeirsverband hört fur immer auf.

6. 35. Ohne Entschädigung sind aufgehoben:
1) Die Patelmonkalgerichtsbarkeit und die grundherrliche Polizei, sammt den aus

dlesen Rechten fließenden. Befugnissen, Exemeionen und Abgaben.

2) Die aus dem guts= und schußherrlichen Werbande fließenden persönlschen Abgaben

und Leistungen.

Mit dlesen Recheen fallen auch die Gegenlelstungen und Lasten weg, welche dem bisher

Berechtigeen dasür oblagen.
#§. 36. Alle auf Grund und Boden haftenden Abgaben und Lelstungen, insbesondere

dle Zebnten sind ablösbar: ob nur ous Ancrag des Belastecen oder auch des Berechtigten,

und in wescher Weise, blelbe der Gesetzgebung der elnzelnen Staaten öberlassen.

Es foll sorcan keln Grundstück mit elner unablösbaren Abgabe oder Lelstung belaster

werden.

+ 37. Im Geundelgenthum llege dle Berecheigung zur Jagd auf elgnem Grund
und Boden.

Die Jagdgerechelgeele auf sremdem Grund und Boden, Joagddienste, Jagdsrohnden

und andere Lelstungen für Jagdzwecke sind ohne Entschädlgung aufgehoben.

Nur ablssbar jedoch ist dle Jagdgerecheigkelt, welche erwelslsch durch einen la#tigen, mie
dem Elgenehümer des belasteten Grundstückes abgeschlossenen Vertrag erworben ist; über die

Are und Weise der Ablösung haben dle Landesgesegebungen das Weitere zu bestlmmen.
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Die Ausubung des Jagdrechtes aus Grunden der offentlichen Sicherhelt und des ge ·

melnen Wohls zu ordnen, bleibt der Landesgesetzgebung vorbehalten.

Die Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grund und Boden darf in Zukunft nicht wieder

als Orundgerechtigkeit bestellt werden.

§. 38. Die Fomilienßdelcommisse sind aufzuheben. Die Art und Bedingungen der

Aufhebung bestimme die Gesetgebung der einzelnen Staaten.

Ueber die Familkenfidescommisse der regierenden fürstlichen Häuser bleiben die Bestimmun-
gen den Landesgesegebungen vorbehalten.

. Aller Lehensverband ist aufzuheben. Das Rähere über dle Art und Welse
der Nussihrung baben die Gesebgebungen der Einzelstaaten anzuordnen.

9. 40. Dle Strafe der Vermogenseinziehung soll nicht stattfinden.

Artikel 9.

8. 41. Aslle Gerichtsbarkeit geht vom Staate aus. Es sollen kelne Patrlmonialge-

richte bestehen.
8. 42. Die richterliche Gewalt wird selbstständig von den Gerichten geubt. Cablnets·

und Ministerloljustiz ist unstatthast.

Niemand darf seinem gesezlichen Rlchter entzogen werden. Ausnahmegerlchte sollen

nie statesinden.
43. Es soll kelnen prlvileglrren Gerichesstand der Personen oder Güler geben.

Die Militärgerichesbarkeit ist ouf dle Aburtheilung milltärischer Verbrechen und Ver-

gehen, sowie der Millteär. Disciplinarvergeben beschränke, vorbehaltlich der Bestimmungen süe
den Krlegsstand.

. 44. Kein Richter darf, auher durch Urtheil und Recht, von selnem Amte entfernt,

oder an Rang und Gehalt beeinkrächelgee werden.

Suspension darf niche ohne gerlchellchen Beschluß ersolgen.
Kein Richrer dars wider selnen Willen, auer durch gerichtlichen Beschluß in den durch

das Gesetz bestimmten Fällen und Formen, zu einer andern Seelle-versehr oder Iin Ruhe-

stand gesebe werden.

(45. Das Gerichtsverfahren soll öffentlich und mündlich seyn
Ausnahmen von der Oeffentlichkeie bestimme #um Interesse der Siunchrele das Geset.

&amp; 46. In Scrafsachen gilt der Anklageprozeh.
Schwurgerichte sollen jedenfalls in schwereren Sccafsächen und bel allen politlschen Ver-

gehen urtheilen.
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é. 47. Die bärgerliche Rechtepflege soll in Sachen besonderer Berufserfahrung durch
sachkundige, von den Berufsgenossen srei gewählte Richter geübe oder mitgeübt werden.

. 48. Rechtspflege und Verwaltung sollen getrenne und von elnander unabhängig seyn.

Ueber Competenzconflikte zwischen den Verwaltungs= und Gerichtsbehsrden in den Ein-

zelstaaren entscheidee ein durch das Geseßb zu bestimmender Gerichtehof.

#. 49. Dle Verwaltungerechkspflege hört auf; über alle Rechtsverletzungen entscheiden
dle Gerlschte.

Der Pollzel slebt keine Sccasgerichtsbarkeit zu.

§. 50. Rechtskräftige Urtheile deurscher Gerlchee sind in allen deutschen Landen gleich
wirksam und vollziehbar.

Ein Reichsgesetz wird bas Nähere bestimmen.

II. Einführungs-Gesetz.

Die Grundrechte desdeutschen Volkes werden im ganzen Umfange desdeutschen Reiches

unter nachsolgenden Bestimmungen hiermit eingeführe:

Art(. 1.

Ml diesem Reichsgesetze treten in Krase die Bestimmungen:

1) der Paragraphen elns und zwel,

2) des Paragraphen drei, jedoch in Bejiehung auf Aufenthalt, Wohnsitz und Ge-

werbebetrieb unter Vorbehalt der in Auesiche gestellten Reichsgesetze,

3) der Paragraphen vier, fünf und sechs,

4) des Paragrophen sieben unter Vorbehalt der in Art. 3. und 8. dieses Ge-

sebes enthaltenen Beschränkungen,
5) des Poragraphen acht, und zwar rücksichklich des letzten, Heer= und Srewesen

betreffenden, Absahes unter Verweisung auf Arr. 3. dieses Gesehes,

6) des Paragraphen zehn, unter Worbehale der unter Arc. 3. und 7. enthaltenen

Bestimmungen,
7) der Paragraphen eilf und zwölf,

8) des Paragraphen drei9ehn, mie der Maßgabe, daß, wo Schwurgerichte noch

uscht eingesührt sind, bis zu deren Einführung über Prehvergehen die bestehenden
Gerichte erscheiden, #

9) der Paragraphen vier sehn, fünf#ehn, sechsjehn, sowie des zweicen und

dricten Absatzes im Paragraphen sieben zehn, und des Paragraphenachtzeha,
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10) der Paragraphen zweiundzwanzig, vierundzwanzig, funfundzwangzig
und achtund zwansig,

11) der Paragraphen neunundzwanzig, dreihis und einundbreshig,

12) des Paragraphen zwekund dreißlg, des zweiten Ubsatzes lm Paragraphen drei-

unddreibig, der Paragcaphen vierunddreißig, fünfunddrelßl###,mit
Ausnahme des ersten Absatets (Arc. 3. 8), des zweilen Absahes im Paragra-

oben sechsunddreißig, daun siebenunddreißl unter Vorbehale der über

die Ablösimng der betceffenden Jogdgerechtigkeiten und über die Ausübung des

Jagdreches zu erlassenden Gesetze (Arc. 4.),

13) des Paragraphen zweinndvier #ig und des ersten Absatzes lm Paragraphen

vierundvierzig.
Alle Bestinmmungen einzelner Landesrechte, welche biermit in Wiberspruch steben, ereren

auher Kraft.

Artikel 2.

In Beziebung ouf den im Paragrapben slebenzehn ausgesprochenen Grundsatz der

Selbstständigkeit der Religionsgesellschaften sollen die organischen Elurlchtungen und Gesetze,

welche für die bestehenden Kirchen zur Durchführung dleses Princips erforderlich sind, in

den Einzelllaaten möglichst bald getrofsen und erlassen werden.

Artikel 3.

Abänderungen oder Ergänzungen der Landesgesetgebungen, soweit dleselben durch die

folgenden Bestimmungen der Grundrechte geboten sind, sollen ungesäumt auf verfassungemd-
sigem Wege getrossen werden, und zwar

4) stalt der im Paragraphen neun und Paragraphen vlerzig abgeschafften Strafen

des Todes, des Prangers, der Brandmarkung, der körperlichen Züchtigung und

der Vermögenseinziehung durch gesetzliche Feststellung einer anderweiten Bestrafung

der betressenden Verbrechen;

2) durch Ausfällung der Lücken, welche in Folge der im Paragraphen sieben ausge-

sprochenen Ausbebung der Standesumeerschiede im Privacrechte eintrecen;

3) durch Regelung der Wehrpsticht auf Grund der im Paragraphen fleben enthal-

tenen Vorschrife;

)durch Feststellung der beim Heer= und Seewesen vorbehalkenen Modificationen des
Paragraphen acht;
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5) durch Erlassung der Gesetze, welche den dritren im Paragrophen zehn erwahnten

Fall der Hauösuchung ordnen;

0) durch Erlassung der nach Paragraph neungehn, zwanzig und e inund zwan-

zig erforderlichen Worschristen über Eid, Ehe und Standesbücher;

7) ducch Einrichtungdes Schulwesens auf Grund der Paragrapben dreiund zwan-
zig— sechsundzwangzlg und siebenund zwanzig;

8) durch Aenderungen im Gerichts= und Verwaltungswesen gemäß den Bestimmungen
des Paragraphen fünfunddreißl im ersten Absatze, der Paragraphen einund.

vierzig, dreiundoserg,vierundvierZig im zweitenunddrittenAbsatze,
sowie der Paragraphen fünfundvlerhl## bis einschließllch neunund vier##g.

Artikel 4.

Ebenso ist ungesäumt die weitere Feststellung der in den Parapraphen drelunddoei-

Hhig, sechsunddreibig bis einschließlich meununddreißig geordneten Eigenehumsver-

bältnisse in den elngelnen Staacen vorzunehmen.

Artikel 5.

Die Erlassung und Ausführung der vorstehend gedachten neuen Gesehe sollen von Reichs

wegen überwacht werden.

Artikel 6.

Bis Jur Erlassung der in den Paragraphen drei, dreizehn, zweinnddreihig

und fünfz ig erwähneen Reichsgesetze snd die betreffenden Verbältnisse der Landesgesetzge-
bung uncerworsen.

Arcikel 7.

In den Fällen, in welchen nach dem Worstehenden neue Gesetze erforderlich oder in

Aussicht gestelle sind, bleiben bis zur Erlassung derlelben füc die betreffenden Werhästusle

die bisherigen Gesetze in Krast. Rücksichtllch der Haussuchung blelbr denjenigen offentlichen

Beamten, welche zum Schutze der Abgabenerhebung und des Waldelgenthumes zur Haussu

chung besugt sind, vorläusig diese Befugniß.

Artikel 8.

Abänderungen der Grundverfaslung elnzelner deuescher Stagten, welche durch die Ab-

schaffung der Standesvorrechte nothwendig werden, sollen lnnerhalb sechs Me durch die
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gegenwärtigen Organe der Landesgesehgebung nach folgenden Bestimmungen herbeigefuhrt
werden.

1) die durch die Verfassungsurkunden fur den Fall der Verfassungsanderungen vorge-

schriebenen Erschwerungen der Beschlußnahme finden keine Anwendung, vielmehr
ust in den Formen der gewöhnlichen Gesebgebung zu verfahren;

2) wenn in Scaaten, wo zwei Kammern bestehen, dieser Weg keine Vereiulgung

berbeiführen sollte, so treten diese zusammen, um in einer Versammlung durch ein-

soche Seimmenmeyrheit die erforderlichen Beschlüsse zu fassen.

Uebrigens bleibe cs den gegenwärtigen Organen der Landesgesebgebung unbenommen,

sich darüber, dah die gedachten Abänderungen durch eine neu zu wählende Landesversamm-

lung vorgenommen werden, zu vereinbaren, für welche Vereinbarung dle Bestimmungen un-

ter 1) und 2) gleichsalls mahgebend fund.

Sind in derbezeichneten Frist die betressenden Gesee nicht erlassen, so hat die Relchs-
gewält die Regierung des einzelnen Seaates auszufordern, ungesäumt auf Grundlage des

Reichswahlgesehes eine aus einer einjigen Kammer bestehende Landesversammlung zur Ze-

vision der Landesversassung und übrigen Gesetgebung in Ueberelnstimmung mit den Beschlüs-

sen der Narlonaloersammlung zu berufen.

Frankfurt, den 27. December 1848.

Der Reich Sverweser
Erzberzog Johann.

Die Relchsministe
H. v. Gagern. o. Peucker. v. Beckerath. Dar#olt. R. Mobl.

 211. Reziemugsbekanntmachung, das Amts= undVerordmungsblat, sowie die Gesesammlung

beir., vom 2. Jannar 1849 (publizirt im Amts= und Vererduungöblate Nr. 1.)

Unter Bezugnahme auf unsere vorlzufige, durch dle geilherigen Ames= und Nachrichits-

bezüglich durch die amelichen Wochenblätter veröffentlichte Bekanntmachung vom 21. Dezbr.

1848, dle Einfübrung eines Amté= und Verordnungsblaktes sür das Gürstenthum Reuß

jüngerer Linie berresfend, verordnen wir hierdurch Folgendes:
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1.

Alle obrigkeitlichen Bekauztmachungen und Verordnungen, ingleichen alle landesherrli-
chen Gesebe, wesche einer schleunigen Veröffentlichung bedürsen, sollen vom Aufange dieses

Jahres an in dem alle Mitewoch unter unserer Aufsscht hier erscheinenden

„Amts- und Verordnungsblarte für das Fürstenthum Reuß jüngerer Linse“

abgedrucke werden.
2.

M dlesem Ames= und Verordnungeblatte soll, sobald der lausende 7. Vand der zeit-

ber gemelnschaftlichen Gesetzlammlung in Gemäsheit des §. 5. der landesherrlichen Ver-
ordnung vom 10. Decbr. 1821.

(Nr. 1. der Gesetztammlung für die Füsklich Reußischen Lande füngerer Linie)

geschlossen seyn wird, gleichzeitig die Gesezsammlung für das Fürstenthum Reuß jüngerer
Linie verbunden werden.

3.

Die Gesetzsammlung wird nicht blos alle umfanglicheren, den Raum eines halben Bo-

gens uberschreitenden, sondern auch alle die in dem Amts- und Verordnungsblatte vorlaufig

erschlenenen Gesehe und Verordnungen enthalten.

4.

Die Ausgabe der Gesetzsammlung erfolgt, sobald die zu veröffemlichenden Gesetze und

Verordnungen mindestens den Raum eines halben Bogens süllen.

Für den lausenden Band der Gesesammlung behalten die in der landcsherrlichen Ver-

ordnung vom 19. Dezember 1821 enthaltenen Bestimmungen ihre Geltung.

Die in F. 3. derselben angeordnete Publikacion des vollendeten Abdruckes ersotge durch

das Ams= und Verordnungsblatc.

5.

Ausgegeben wird das Amts= und Werordnungeblatt

a) fur das Fursteuthum Gera jedes Mal Mittwochs von der Erpeditlon des Amts-

und Verordnungsblattes in Gera;

1) sür die Fürltenthümer Schlels und Lobenstein. Ebersderf jedes Mal Dennerstags
von den Fürstlichen Justlzämtern daselbt.

6.

Alle in dem Am'ts- und Werordnungsblacte oder in der Gesesammlung abgedruckten Ge-
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sehe und Verordnungen erhalten vom achten Tage nach der lebten Ausgabe des bekreffenden

Blactes an verbindliche Kraft, insofern niche in der Bekann#machung selbst noch ein anderer

Zelipunke bestimme wird.

7.

Werpflichtee, das Ames- und Verordnungsblate zu halken, sind alle Gerichts= und Ver-

walrungsbehörden, ingleichen alle Gemeinden des Landes.

8.

Die Gemeindevorstände haben dafür Sorge zu kragen, daß das Ames- und WVerord-

nungsblate sowie die mit demselben erschelnenden Gesetze innerhalb lbrer Gemeinde gehörlg

bekannt werden und zu diesem Ende Jedermanns Elnsiche sornäbrend zugänglich sind.

9.

Der Preis des Amts- und WVerordnungsblattes ist auf

Zwanzig Silbergroschen

jährlich, im Voraus zahlbar, festgesebr worden.

Wegen des künselgen Prelses der Gesehsammlung werden weltere Bestimmungen erfol-

gen, sobald der lausende Band derselben geschlossen seyn wird.

Gera, am 2. Januar 1849.

Fürstlich Reuß-Mlautsche Regierung.
Dr. Kreßner.

Schlic.

X212. Muntslerialverordnung, Über elnige Sportelsäle, vom 13. Jannar 1840 C(publizirt im

Amts= und Verordnungsblatte Nr## 3.)

Mit löchster Genehmigung wird In Folge eines Antrags des konstltuirenden Landtags

andurch Folgendes verordnet:
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1) Von den Oberverwastungebehörden sind für Abspaltungen, soweit sie nicht eine ander-

weite Verhandlung über deren Zulässigkeir nöthig machen, sowie für die rein admint-

strarioen Erlasse und Dekrete bei Erlaubnißertheilungen des Neubau's von Kleinhäu-

sern, ingleichen für administcative Versügungen und Dekrete bei Approbarlon von

Rissen, bei Konzesstons= und Diepensationserlheilungen, sür Endbeschlüsse in Aufnah-
me- und Auswanderungssachen, namentlich auch für Auswanderungsscheine und für die

Legalisarion von Heimathsschrinen Gebübren nicht zu liquidiren.

2) Das bei dem Fürstlichen Landesfusti)-Kollegium bisber in Scrofsachen liquidirte Du-

plum wied hiermic ausgehoben, und es find daher künftig auch in diesen Sachen die

Gebührensätze nur einsach zu berechnen.

3) Die von der vormaligen Fürstlichen Landesregierung zu Gera unterm 7. Juli des

vor. Jahres für das Fürstenthum Gera erlassene, nachstehend abgedruckte Verordnung,
die bei einigen Handlungen der seeiwilligen Gerichtsbarkeic zu liquioirenden Gebühren

berreffend, ist künstig auch in den Fursteuthümern Schleiz und Lobenstein-Ebersdorf,

sowie in der Pflege Saalburg von denjenigen Gerichtsbehörden zu besolgen, bei wel-

chen niche elne niedrigere Taxe für diese Handlungen bis jett in Amvendung gewesen.
, bei der es solchen Falles auch serner bewendek.

4) Die bisber üblich gewesenen Gerschesgebühren

a) für Präsentate,

b) sür gerichtliche Moderationen, Aktenanlegung, Reprodukcion der Sache und fur Li-

qusdirung der Sporteln, sowie

Ic) sür alle diejenigen Dekrete, welche, obne irgend das Parkeünkeresse zu berühren,

lediglich die Ordnung des Geschäfesganges betreffen, z. B. die Sache wieder vor-

zurragen oder zurück zulegen, die Kosten zu liquidlren und dergleichen

werden hiermit aufgehoben und dürfen daher künftig weder von Ober- noch von Unterbehör-

den angesetzt werden.

5) Fur Rekognitionsregistraturen siud kunstig, je nach der Wichtigkelt der Sache und

dem grösfern oder geringern Umfang der Registratur fün.f bis funszehn Silber=

groschen von jedem Rekognoscenten an Gebühren zu. erlegen. Darunter sind jedoch

die Kostenansätze sür andere Verhandlungen, welche bei einer Rekognitson gleichzeirtg

vorkommen und indieselbe Registratur gebracht zu werden pflegen, nicht miebegriffenz.
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wrgen bie(Verhandlungen sind vielmehr die berkömmllchen Gebührensätze besonders
zu liquid

Diese Oenrbhng erite sofort mie dem Tage ihrer Publikarion in Kraft.

Gera, om 13. Januar 13840.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium das.
von Bretschneider.

Schlick.

Verordnung,
die bei einigen Handlungen der frelwilligen —— zu

liquidirenden Gebühren betreffe
Um den Beschwerden abzuhelsen, welche über den Manurf iIasiist Bestimmun-

gen süc die Gebührensähe bei verschiedenen Hondlungen der freiwilligen Gerschtsbarkeir, so-

wie uber die druckende Gewohnheit des sogenannten Schreibeschillings im Furstenthume Gera

mehrseitig erhoben worden sind, wird hierdurch mit hochster Genehmigung provisorisch, bis

zum Erlaß einer allgemeinen Taxorbnung verordnet, daß bei den nachstehenden Verhandlun-

gen folgende, der Königlich Sächsischen Tarordnung analoge Gebührensätze bel den Gerich-
ten des Fürstenthumes Gerg erboben werden sollen:

I. bei Kaufkontrakten und anderen . USE

Erwerbverträgen über Grundstucke: wenn die Kauffumme über 100 Tha- 1
Ah. Eg. sit anklagt nach Verhaltniß der Bemüh-,

1) Für Teiseug eines Kaufkontrakts uben Sar., gr. bi —.
ein Gru- W 4 517 d Konsirmalion des Konlralis und ·

die „sne 100 Thlr. Beleihung des Erwerbers I
oderzweiebeiräg —15 wenn die Kausfumme nicht überdie Kaufftume.bber 100 Kbo% 50 Thaler benntt, .. . —20
ler m nach Bechtuua,der *i von 51 Thlr. bis 100 Thr.—

ung, '5 Sgr., 20 Ser. 1— * 101 „ „ 150 „ lor’
2) Für nursc#bclean ier „" 151 „ r 200 „ 120

#nderung cines uberreichken unn " 201 „ „ 250 „ 2—

Kauskontrakts in Gegenwart und min „ 251 „ „ 300 „ 210

Joziehung der Kontrabenien, auch elwa- „ 301 „ „ 350 „ 220

niger anderer Betheiligten, und die dar- „ 351 „ i„ 400 „ —

über ausgenommene Registratur mit Ein- „ 401 „„ „ 450 „ 310
schluh der Rekognition „ 451 „ „ 500 „ 320

die Kouffumme 100 Thaler „ 501 „ „ 600 „ 40

oderranider beträgt —5 „ 601 „ „ J00 „„ 5—
n die Kaus umme üder 1007 tn „ 701 „„ „ 800 „ 520

ler weeh nach Verhhz D der Bemu „ 801 „„ „ 900 „ 610
bung, 15 20 S — „ 901 „ „ 1000 7—

din — des Faufe in gorm „ 1001 „ „ 2000 . 9|(—

einer Henschuchen Urkunde, „ 2001 „ „ 3000 9—
wi# rie — 40% Tdalen „ 3001 „ „ 4000 „ 10—

oder weniger beirägt —0 „ 4001 „ „ 5000 „ 11—



Ab·Sa

von 85 Thlr. bis 6000 Thir..
t mo,' "

00t# 10000 1000 : 12000
 “1
* 15001

und von jedem — Tausend über
, Volk-Io.

ZJDitckbGedåbtmwtcdm ach
Ta —— nach Verdällniß der dabe

angenommenen — enkrichtet.nmerkunge

a) Jn vorslebenden Veblibrensiden
(N. 4., ind, mit Ausnahmo
der Prälentationshemenkungen au
tingehenden Schrisien und der Be

t
dern Eintragen oder Loschungen 2

Sund. und Hvpoibtkenducht, ollo
und jede übwaltungen beg#

den Lehnschein zu «
7) Höür die "uhe nothwendis

Lerweise versteigerten Grundstückes un

r——
Eintrogung des Erstehers als neuen
Besibers in dos Grund= und Hypotbeken-
buch, auch Ausserligung eines Rekonni

lienhns (Miudikarionsscheins) zahlter

wenn Poa Eshbungssumme nicht über
50 Thaler beträgt, —

von 51 Thaler bis 100 Thaler,
500 2r*“ “ u u

„ 401 „ „ 1000 ,, :-
I1I.

100s

und *Fiennbn nt über
2000 Toal

8) Die nämtichen Gbderns, sind in dem
Folle zu entrichten, wenn das zu ver-

lleigernde Grundstück in Ermangelung
eines Licikanten einem „idis er an
Jablungslatt überlassen

9)) Wenn mecdrere, derlelben Guchtbarken

untezwonec ledige Grundslücke zulam
ur Verlleigerung kommen und

adiudizirt orer an Fatlungastan über-
laiten werden, so gilt die Bestimmungunler Nr. 6. ebenfolls.

10)—* —“n der Erben auf den To-
dessall ihr.

gung der Baleibungsurkunde;je nach der
Größe des Grundflucks für jeden Erben

enkrichtet 10 Sgr. 20 Sgr. 1 Thlr. bie
II) Für Eintragung einer wegen rückstan,

diger Kausgelder vorbeholtenen Hypotbe
oder eines Auszug 0

12) Für Bestellung eines bihnerigers

II. Bei —— nundVerzichts-un

"t“ 1

13) keistung und Aecc entaltoon einen

—2 wenn dirlelbe nicht zuglich 5Abschlußur rmalion des Haupt
verlrags ronfom sond Wisd

andern Zeit bvrrhwllal w wird:
5) bis zu 50 Teers . -10
)· l-- ·...--:l;)

Il; F46%rs5 . Z L
Wenn el ugen oder 38 Quit·
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Ah. Eg. —
lung acteptiren, so wird immer nur ein- den gerichtlichen Konsens und die au

der Summe, aichen ach Ké- zulertigende Urkunde zu begahlen
vfen liquidirt. Auchda wegen Kal- a) wenn die. Ferrbfeung sich Wni übe

sorion der tkueln etwas li 50 Tblr. beläusfs —20
quidirt werden, als bisdAllolgewel- 5) von 50 ruchubis —
cher quiktirk, seine gängliche Besriedig ß) von 101 Thl.  !srm utastt
ung erhalten 4alen InHrnonbhan von jedem serneren vollen Hunden— 3giebt. Alsdann wird angesetzt 4) wenn die Forderung eer 1000 Wl-Pv

24)gilKassalion Aur rtes und Ei ansleige, über die für die ersten 1000

#ragen in das Konsensbu, *- beslimmten Gebühren für jedet
a) wenn die Forderung nicht über 100 e Hundert voch —1

Thaler belrditt —+10 17) zur gerichtliche Cession einer bppothe:

h) wenn sie über 100 Tbaler ansteigt—5 karischen Forderung, deren Dehgue
15) Für Aussertigung eines besonderen Kas. und Eintragung in dos Handelsbuch

lalionsscheines, wenn r vom tlr a) wenn die Eardttun sisicha7u70 über
aiiierdens verlangt w d 10 Sgr. bis 4 15 50 Thir# .116.Bei Eonsenengeleboungen 5) von 51 — F, 100 *in-- .20

16) 9nIrnam eine Grunossücke gerschk, e) 0s 1000 überdieh
ch verpsandet und baüches P:#ite 1664 noch von sie bernerenvollen Hunderi t4

auch eine uld- sandv 4) von Forderungen über 1000 Thalen
chreiung überreicht und —— Gerschtt- von sedem vollen 100 Thir. über die
ülelle dozu bekenmund solches ebenfalle lür die erstern 1000Thlr. bestimmten
b iheineh läßt, so ist dafür, sowie füa Gebühren nohg—%

Außer den vorstebend geordneten Gebühren kommen nur noch die Kosten sac Rein-

sthristen und für Abschristen in Ansatz, welche für jeden enggeschrlebenen Bogen mie 24

Zeilen, jede Zeile mit mindestkens 12 Silben zu 5 Sgr. ausjurechnen find.

Die Gebühren sür die Gerichesbelsiher und die Gerlchesdlener bleiben für jeht die bis-

berigen, jedoch dürfen sie bel Käufen, Qultkungen und Verzlchten, Konsensen immer nur

einfach angesetzt werden, wenn auch mehrere Interessenten verhandeln oder mehrere Grund-

stücke in Frage steben.

Die unfer I. erwähmen Gebühren sice Bestäclgung von Kauskontrakten 2c. kommen

übrigens ung bei denjenigen Gerich'sbehörden in Anwendung, welche bisber den sogenannteen

Schreibeschilling nach gewissen Projentsätzen von der Koufsimme zu liquidiren, berechtige

woren; wogegen c. rücksichtlieh derjenigen Behörden, welche den Schreibeschilling ulcht er-

boben haben, vorläufig noch bis zu Einfährung einer allgemeinen Toxordnung, bekl den bis-

berigen Sätzen bewendet, dergeslalt jedoch, daß sie dle vorstehend unter I. geordneten Ge-

bübren iu keinem Falle überskeigen dürsen.

Dagegen sind die Gebuhren unter II. und IlI. gleichmäßig bel allen Unkergerichten
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des Furstenthums Gera zu llquidiren, und es erler übrigens die gegenwärtige Verordnung

sofore nach lbrer Pubsikation in Kraft.

Gera, am 7. Juli 1846.

Fürstl. Reuß-Pl. gemeinschaftl. Landesregierung daselbst.

AXS 213. Minisierialverordnung, die Aufhebung des Abspallungszinses betr., vom 13. Jannar1840

(publiztrt im Amés= und Verordnungöblalte Nr. 3.)

Auf Anmtrag des konstituirenden Landtags wird mit höchster Genehmigung hiermit Fol-
gendes verordnet:

Die bisher bel Abspalcungen elnzelner Grundstöcke von einem geschlossenen Gute, sowie

bel Zerschlagungen ganzer Gütrer von dem Lehnsherrn Iin Anspruch genommeneBerechtigung,
sür dle Erlaubniß zur Abspaltung oder Zerschlagung elnen Erbzins (Abspascungszino) auf

dle elnzelnen Seücke zu legen, fälle künfelg weg.

Nachdem nun süc das Fürstenthum Gera berells feüher dleser Abspalcungszing in

Wagsall gebracht worden ist, so wird zu Herstellung völliger Gleichmäßigkelt und im Geiste

der Grundrechte des deutschen Volks die Auferlegung elnes dergleichen Abspaltungszinses auch

sür die Fürstenthümer Schlelz und Lobenstein-Ebersdorf sowie überhaupr für das ganze Für-

stenthum Reuß J. L. hlermit untersagt.

Gera, am 13. Januar 1840.

Fürstlich MaußHlauisches Ministerium das.Bretschneider.
Schlck.
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Aõ 214. Höchste Vererdnung, die Einführung der allgemelnen Wechselordnung für Deutschland

betr., vom 15. Jannar 10640.)

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jüngerer Linie

und des ganzen Stammes Aeltester Furst Reuß, Graf und Herr
von Plauen, Herr zu Greiz, Krannichfeld, Gera,

Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

siigen hiermit zu wissen:

Da in Folge der ven der provlsorischen Relchszentralgewalt durch bas Relchs-Gesetz

blact Nr. 6. verkündeten, in Nachstehendem für Unsere Fürstlichen Lande publigirten allge-

meinen Wechselordnung für Deurschland mehrere Bestimmungen des geither bestandenen Wech-

sel.Mandares vom 6. Februar 4717 ulche mehr zur Anwendung kommen können: #0 pa-
ben Wir mit bereits früher ertheilter Landständlscher Zustimmung Nachstehendes zu verord-

nen beschlossen.

4. 1.

Durch die allgemeine deursche Wechselordmung sind alle davan abweschenden Worschrif.

ten des biesigen Wechsel-Mandates vom 6. Februar 4717, welche in dle Materle des Wech-

selrechtes gehören, für aufgehoben zu achten.

Dehbalb sindet auch die Ausnahme, welche durch H. 1. dleses Gesetzes in der Fabig-
keit, Verbindlichkeiten nach Wechselrecht einzugehen, fur die Geistlichen, Schul. und Kirchen -
diener vorgeschrieben ist, nicht weiter Statt.

S. 2.

Dagegen bleiben die prozessuallschen Vorschristen der hiesigen Wechselordnung, sowelt
nicht im Nachstehenden eine Abänderung darin getroffen wird, serner in Krafe und Bölelgkelt.

5. 3.

Bezüglich des in §. 3. dieses Gesetzes beruhrten gerlchtlichen Verfahrens gegen den
Wechselschulbaer soll es kunstig von den Antragen des Wechselglaublgers abhangen, ob eln
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kurzer Termin zur Rekognition des Wechsels anberaumt, ober die Wechselexpedition sosort

abgeordnet werben soll.
Den MWechselschuldner, welcher nicht sosort Zahlung leistet, kann das Anerbleten elner

Kautlon nicht von der Versügung des Wechselarrestes befceien, und es ist daher dle in der

nurerwähnten Stelle des Wechselmondaks dem Wechselschuldner hiersn zugesscherte Werschon-
ung mit der Strenge des Wechselrechts gänzlich abgeschafft.

(. 4.

Dle blaher gewöhnliche Ausbringung elnes, der Klage belzuschlleßenden Kapturbefehls-

gegen den Wechselbeklagten wird nicht mehr erfordert.

lP 5.

Der Vorzug, welcher burch F. 14. der biesigen Wechselordnung den Inhabern von

Wechselbriesen, worin der Schusdner die Wiederbezahlung der Wechselschuld unter Verpfänd=
ung seines Vermögens versprochen hat, bel ausgebrochenen Konkursen vor anderen, blos

chlrographarlschen Gläubigern angewiesen ist, wird andurch außer Wirksamkele gesetzt. Die
Gerschee Unserer Lande haben daher in den Lokatlons-Erkennensssen die mile der Hppotheka-

rischen Klausel versehenen Wechsel in elne Klasse mit anderenchlrographarlschen Forderungen
zu bringen.

g. 6.

Dle vorstehenden Bestimmungen treten mit dem 1. Mal 1849 in Kraft.

diß Uekundlich Unserer elgenhändlgen Unrerschrist und Unseres vorgedruckeen Fürstlichem:
nsiegels.

Schloß Schlelg, am 15. Januar 1649.

Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.

Dr. v. Bretschnelder. Dinger
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Gese 6,
betreffend die Einführung einer allgemeinen Wechselordnung für Deutschland.

Der Relschsverweser, In Ausführung des Beschlusses der Relchsversammlung vom

24. November 1848, verkündet als Gesetz

I. Einführungsgesetz.

Artikel 1.

Ole nachstebende allgemelne deutsche Wechselordnung erlet mit dem 1. Mal 1849 in

dem beurschen Reiche in Geseheskraft.

Artikel 2.

Die zur Aussührung dieser Wechselordnung in den Einselskaacen eiwa erforderllchen

von dlesen zu erlassenden Bestimmungen dürsen kelne Abänderungen derselben enthalten.

II. Allgemeine deutsche Wechselordnung.

Ersster Abschnitt.

Von der Wechselfählgkeit.

Artikel 1.

Wechsekfählg i#st Jeder, welcher sich durch Verträge verpflichten kann.

Artikel 2.

Der Wechselschufdner bafter süc die Erfäslung der übernommmenen Wechselverbindllch-
kele mic seiner Person und seinem Veimögen.

Jedoch ist der Wechselarrest niche zulassig:

4) gegen die Erben eines Wechselschuldners;

2) cus Wechselerklärungen, welche für Corporatlonen oder andere juristisch Personen, für

Aktlengesellschasten oder in Angelegenhelten solcher Personen, welche zu eigener Wer-

mögensverwaltung unfähig sind, von den Vertretern derselben aussestelle werden;

3) gegen Frauen, wenn sie niche Handel oder ein anderes Gewerbe kreiben.

Inwiesern aus Gründen des öffenelichen Rechts dle Wonlstreckung des Wechselarrestes

gegen andere alo die vorgenannten Personen Beschräneungen erleider, ist in besonderen Gese,

tzen bestimmt.
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Artikel 3.

Fluden sich auf einem Wechsel Unterschriffen von Personen, welsche eine Weochselver-

bindllichkelt überhaupt nicht, oder nicht mit vollem Erfolge eingeben können, so hat dies ouf

die Werbindlichkeit der übrigen Wechselverpflichteren keinen Einstuß.

Jweiter Abschnitt.

Von gejogenen Wechseln-

I. Erfordernisse eines gezogenen Wechsels.

Artikel 4.

Die wesentlichen Erfordernisse elnes gezogenen Wechsels siud:
) dle in den Wechsel selbst aufzunehmende Bezelchnung als Wechses,, ober, wenn deo

Wechsel in riner fremden Sprache ausgestelle ist, ein jener Bezeichnung enesprechenden

Ausdruck in der fremden Sprache;

2) die Angabe der zu zahlenden Geldsumme;

3) der Name der Person oder die Firma, an welche oder an deren Ordre gezahle werden

soll. (des Remiccenten);
4) die Angabe der Zeit, zu welcher gezahle werden soll; dle Zahlungszese kann nur felsk-

gesetzt werden

auf einen bestimmeen Tag,

auf Siche (Vorzeigung, a vi#la #.) oder auf eine bestimmee Zeit nach Sichr,

auf elne bestimmee Zeit nach dem Tage der Ausstellung (nach dalo),

auf eine Messe oder einen Marke (Meh' oder Markée-Wechsel);

5) die Unmerschrift des Uusstellers (Trassanten) mie seinem Namen oder seiner Firma;

0 die Angabe des Ortes, Monatstages und Jahres der Ausstellung;

 der Nome der Person oder die Firma, welche die Zahlung leisten soll (des Bezogenen.

oder Trassaten);

9) die Angabe des Ortes, wo bie Zahlung geschehen soll; der bei vem Namen ober deo

Firma des Bezogenen ongegebene Oct gilt für den Wechsel, insofern ulche ein eigener

Zohlungsort angegeben (st, als Zoblungsort und zugleich als Wohnort des Bezogenen.

Artikel 5.

M dle zu zahlende Geldsumme (Ar# 4. Nr. 2.) Iin Buchstaben und in Ziffern aus-

gedrücke, so glle bei Abweichungen die in Buchstaben ausgebrückte Summe.
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Ist dle Summe mehrmals mit Buchstaben oder mehrmals mit Zissern geschrieben,
so gilt bel Abweichungen die geringere Summe.

Artikel 6.

Der Uussteller kann sich selbst als Remickenten (Arc. 4. Nr. 3.) bezelchnen (Wechsel
an elgene Orbre.)

Desglelchen kann der Aussteller sich selbst als Bezogenen (Art. 4. Nr. J7.) bezeichnen,

sofern die Jahlung an elnem onderen Orte als dem der Ausstellung, gescheben soll (wassire.

elgene Wechsel.)

Artikel 7.

Aus einer Schrift, welcher eines der wesentlichen Erfordernisse elnes Wechsels (Nrt 4.)

sehlt, enrstehe keine wechselmäßige Verbindlichkelt. Auch baben die auf elne solche Schrist

gesezten Erklärungen (Indoslamenc, Accepk, Aval) kelne Wechselkraft.

II. Verpflichtung des Ausstellers.

Artikel 8.

Der Aussteller elnes Wechsels haftet für dessen Annahme und Zahlung wechselmäßig.

III. Indossament.

Artikel 9.

Der Remletene kam den Wechsel an einen Anderen durch Indossament (Giro) über-

tragen.

Hat jedoch der Aussteller die Uebertragung im Wechsel durch die Worte „nicht an

Ordre“ oder durch einen gleichbedeutenden Ausdruck untersagt, so hat das Judossament keine

wechselrecheliche Wirkung.

Artikel 10.

Durch das Indossament gehen alle Rechte aus dem Wechsel auf den Indossatar über,

insbesondere auch die Befugniß, den Wechsel weiter zu indossiren. Auch an denAussteller,

Bezegenen, Acceptanten oder einen fräheren Indossanten kann der Wechsel güliig indossire

und von denselben welter indossir werden.
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Artikel 11.

Das Indossamene muß auf den Wechsel, eine Copie beslelben oder ein mit dem Wech-

sel oder der Copie verbundenes Blatt# (Alonge) geschrieben werden.

Artikel 12.

Eln Indossament ist gölllg, wenn der Indossane auch nur seinen Namen oder seine

Flema auf die Rückseite des Wechsels oder der Copie, oder auf die Alonge schreibt (Blanco-

Indossament.)

Artikel 13.

Jeder Inhaber elnes Wechsels ist besugt, die auf demselben befindlichen Blanco.In.
dossamente auszusüllen; er konn den Wechsel aber auch ohne diese Auefüllung weiter indos-

siren.

Artikel 14.

Der Indossane haftet jedem späteren Inhaber des Wechsels für dessen Annohme und

Zahlung wechselmäßig. Hat er aber dem Indoslamente dle Bemerkung „ohne Gewährleist.
ung“, „oßne Obligo“ oder einen glelchbedeurenden Vorbebalc ölnzugesügr, so (/t er von der

Werbindlichkeie aus selnem Indossamenke befreit.

Arlikel 15.

Ist in dem Indossamence dle Weiterbegebung durch die Worte „nicht an Ordre“ oder

durch einen gleichbedeutenden Ausdruck verboten, so baben diesenigen, an welche der Wech-

sel aus der Hand des Indossacars gelangt, gegen den Indossanten keinen Regreß.

Artikel 16.

Wenn ein Wechsel indossirt wird, nachdem dle für die Protesl. Erhebung Mangels Zabl-
ung bestimmte Frist abgelaufen ist, so erlangt der Indossacor dle Rechte aus dem erwa vor.

bandenen Accepte gegen den Bezogenen und Regreßrechte gegen Diezenigen, welche den Wech-

sel nach Ablaus bieser Felst indosstee baben.
Int ober der Wechsel vor dem Indossamenee bereses Maugess Zahlung protestire wor-

den, so bac der Indossator nur dle Rechte selnes Indossanten gegen den Acceptanten, den

Auestesler und Diejenigen, welche den Wechsel bis zur Protest·Erhebungindossirthaben.

Auch isi in einem solchen Falle der Indossauk nicht wechselmäßig verpflicheet. a
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Artikel 17.

In dem Indossamente dde Bemerkung „zur Einkassirung“ „In Procura“, oder eine

andere, die Bevollmächtigung ausdrückende Formel belgesäge worden, so überträge das In-

dossamene das Eigenthum an dem Wechsel ulche, ermächilge aber den Indossator zur Ein-

Fiehung der Wechselsorderung, Protest-Erhebung und Benachrichtigung des Vormannes sel-

nes Indessamen von der unterbliebenen Zahlung (Art. 45), so wie zur Einklagung der

niche bezahlten und zur Erbebung der deponteien Wechelschuld.

Ein solcher Indossakor ist: auch berechtigk, dlese Besugulß durch eln weileres Procura-

Indessament einem Anderen zu übertragen.

Dagegen ist derselbe zur weiteren Begebung durch elgentliches Indossamene selbst dann

nicht besuge, wenn dem Procura-Indossamente der Zusah „oder Ordre“ binzugesüge ist.

IV. Präsentation zur Annahme.

Artikel 18.

Der Inhaber eines Wechsels ist berechelge, den Wechsel dem Bezogenen sosort zur
Aunahme zu präsentiren und in Ermangelung der Annahme Prokest erheben gu lassen.

Nur bei Meh- oder Marke-Wechseln findek eine Ausnahme dahin statc, daoß folche

Wechselerst in der an dem Meß- oder Markkorte geseczlich bestimmten Peésentacionszese zur

Aanahme präsentirt und in Ermangelung derselben protestirt werden können.

Der blohe Besih des Wechsels ermächeige zur Präsencation des Wechsels und zur Er-

bebung des Prolestes Mangels Annahme.

Artikel 19.

Eine Verpflscheung des Inhabers, den Wechsel zur Annahme zu präsentlren, findet

mur bei Wechseln statt, welche auf elne bestimmte Zeit nach Siche lauten. Solche Wechlsel

müssen bei Verlust des wechselmößigen Auspruchs gegen die Indossanken und den Aussteller,

nach Maßgobe der besonderen im Wechsel emhaltenen Bestimmung und in Semangelung

derselben binnen zwel Johren nach der Ausstellung zur Annahme präsentirt werden.
at ein Indossanc auf einen Wechsel dieser Art seinem Indossamente elne besondere

Präsentacionsseilt hinzugefügt, so erllscht seine wechselmäbige Verpslichtung, wenn der Wech-

sel nicht unerhalb dieser Frist zur Aunahme präsenkirt worden itk.



136

Artitel W.

Wenn die Annahme elnes auf bestimmte Zelt nach Sicht gistellten Wechsels nicht zu

erhalten ist, oder der Bezogene die Datlrung selnes Acceptes verweigert, so muß der In-

baber, bei Verlust des wechselmaßigen Anspruchs gegen die Indossanten und den Aussteller

die rechtzeltige Prasentatlon des Wechsels durch elnen sunerhalb der Prasentationsfrist (Art. 19.)

er hobenen Protest feststellen lassen.

ODer Protesttag giie in diesem Falle fur den Tag ber Prasentation.

Ist die Protesterhebung unterblieben, so wird gegen den Acceptanten, welcher die Da-

tirung seines Acceptes unterlassen hat, dle Verfalljelt des Wechsels vom lehten Tage der
Praosentatlonsfrist an gerechnet.

V. Annahme (Aceeptation.)

Artikel 21.

Die Annahme des Wechsels muß auf dem Wechsel schristlich gescheben.

Jede auf den Wechsel geschrlebene und von dem Bezogenen unterschriebene Erklärung

gile süc eine unbeschräukte Annahme, sofern niche in derselben ausdrücklich ansgesprochen ißt,
daß der Bezogene eneweder überhaupt asche oder nur unter gewissen Einschränkungen anneh-
men wolle.

Gleichergestalt glit es für eine unbeschränkee Annahme, wenn der Bezogene ohne wel-

kteren Beisaß seinen Namen oder seine Flema auf die Vorderseice des Wechsels schreibc.

Die einmal erfolgte Annahme kann niche wieder zurückgenommen werden.

Artikel 22.

Der Bejsogene kann die Annahme auf einen Thell der im Wechsel verschriebenen
Summe beschränken.

erden dem Accepte andere Einschränkungen beigesügt, so wird der Wechsel elnem

selchen gleichgeachtec, dessen Annahme gänglich verweigert worden ist, der Acceptant haftet

aber nach dem Inhalte seines Accepkes wechselmäßig.

Artikel 23.

Der Besogene wied durch die Annahme wechselmäßig verpfllchcer, die von ihm accep-

lirte Summe zur Wrrsallzeit zu gahlen.

Auch dem Aussicller haster der Bejogene aus dem Accepte wechselmäßtg.
21“
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Dagegen teht dem Besogenen kein Wechselreche gegen den Aussteller zu.

Artikel 24.

Ilt in dem Wechsel ein vom Wohnorke des Bezogenen verschledener Zahlungsort

(Net. 4. Nr. 8.) angegeben (Domlellwechsel), so M. n so fern der Wechsel nsche schon

erglebt, durch wen die Zahlung am Zahlungsorke erfolgen soll, dies vom Bezogenen bel der

Annahme auf dem Wechsel zu bemerken. Ist dies niche geschehen, so wird angenommen,

dah der Besogene selbst die Zahlung om Zahlungsorte leisten wolle.

Der Aussteller eines Domlellwechsels kann in demselben die Präsentatlon zur Annahme

vorschreiben. Die Nichebcebachkung dieser Worschrift hat den Verlust des Regresses gegen
den Aueskeller und die Indossanfen zur Folge.

VI. Regreß auf Sicherstellung.

1. Wegen nicht er haltener Annahme.

Artikel 25.

Wenn dle Annahme elnes Wechsels überhaupk ulche, oder uner Eiuschränkungen, oder

nur auf eine geringere Summe ersolgt ilk, so sind die Indossanten und der Aussteller wech-

selmäßig verpflichter, gegen Aushändigung des, Mangels Annahme ausgenommenen Protestes
geungende Sicherheit dahin zu leisten, daß die Bezahlung der im Wechsel verschriebenen

Summe, oder des nicht angenommenen Betrages, so wie die Erskattung der vurch die Niche-

annahme veranlaßten Kosten am Werfallcage ersolgen werde.

Jevoch find viese Personen auch besagt, auf ihre Kosten die schuldige Summe bei Ge-

richt oder bei einer cnderen, zur Annalme von Depossten ermächtigten Behörde oder Austalt

viederzulegen.

Artikel 26.

Der Remittent, so rie jeder Indossakar wird durch den Besi des, Mangels Annahme

ausgenommenen Protesies e. mächtige, von dem Aussieller und den übrigen Vormännern

Sicherhelt zu sordern und im Wege des Wechselprojesles darauf zu klagen.

Der Regreßnehmer ist bierbei an die Folgeordnung der Indossamente und dle elnmal

getcoffene Wahl nicht gebunden.
Der Belbringung des Wechsels und des Nachweises, daß der Regrehnehmer seinen

Nachmnnern selbst Sicherbeie bestellt habe, bedarf es nicht.
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Artikel 27.

Die bestellte Sicherheie hafter niche blos dem Regrehnehmer, sondern auch allen übrl-

gen Nachmännern des Bestellers, lusosern sie gegen ihn den Regreß auf Sicherstellung.

nehmen. Dieselben sind weitere Sicherheir zu verlangen nur in dem Falle berechrigt, wenn

sie gegen die Art oder Gröhe der bestellten Sicherheie Einwendungen zu begründen vermögen.

Artikel 28.

Die bestellte Sicherbeit muß zurückgegeben werden:

1) sobald die vollständige Annahme des Wechsels nacheräglich erfolge 171;

2) wenn gegen den Regrespflichtigen, welcher sie bestellt hat, binnen Jahresfeist, vom

Verfalltage des Wechsels an gerechner, auf Zahlung aus dem Wechsel nicht geksage.
worden ist;

3) wenn die Zahlung des Wechsels erfolgt oder die Wechselkrast desselben erloschen ist.

2. Wegen Unsicherheit des Acceptanten-

Artikel 29.,

Ist eln Wechsel ganz oder theilweise angenommen worden, so kann in Betreff der

accepelrten Summe Sicherheit nur gefordere werden:

41) wenn über das Vermögen des Accepkanten der Concurs (Debleverfahren, Fallimen)

eröffnee worden ilt, oder der Accepkant auch nur seine Zöhlungen eingestelle hat;

2) wemn nach Ausstellung des Wechsels eine Execution in das Vermögen des Acceptan-

nn seuchtlos ausgesallen, oder wider denselben wrgen Ersüllung einer Zahlungsverbind-

lichkele dle Vollstreckung des Personalarrestes versüge worden ist.

Wenn in dlesen Fällen die Sicherhelr von dem Acceptanken niche geleister und dieser-

balb Protest gegen denselben erhoben wird, auch von den auf dem Wechsel etwa benannten

Nothadressen die Annahme nach Ausweis des Protestes nicht zu erhalten ist, so kann der

Jahaber des Wechsels und jeder Indossarar gegen Auelieserung des Protestes von seinen

Vormännern Sicherstellung sordern. (Nrr. 25—268.)

Der bloße Besi des Wechsels vertei#t die Seelle einer Vollmache, in den Nr. 1. und-

2. genaunten Fällen von dem Acceptanten Slchorheitsbestellung zu sordern, und wenn solche

ulche zu erhalten ist, Protest erbeben zu lassen.
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VII. Erfüllung der Wechselverbindlichkeit.

14. Faylungstag.

Artikel 30.

Ist in dem Wechsel eln bestlmmer Tag als Zahlungscag bezelchnet, so trike die Wer-

fallzele an diesem Tage eln.

Ist die Zahlungszelt auf dle Mitte elnes Monats gesetzt worden, so ist der Wechsel

am 15. dieses Monats fullig.

Artikel 31.

Ein auf Slcht gestellter Wechsel Ist bei der Vorzeigung fällig.

Ein solcher Wechsel muß bei Verlust des wechselmäßigen Anspruchs gegen dle Indof-

sancen und den Aussteller nach Maaßgabe der besonderen im Wechsel enehaltenen Bestimm-

ung, und in Ermangelung derselben blunen zwel Jahren nach der Ausstellung zur Zahlung.

präsenkirt werden.
Hat eln Indossane auf elnem Wechsel dleser Art seimem Indossamente elne besondere

Präsentationsfrist Hinzugesügt, so erlische seine wechselmähige Verpflichtung, wenn der Wech-

sel nicht innerbalb dieser Frist präsenkirt worden ist.

Arttikel 32.

Bel Wechseln, welche mit dem Ablaufe einer bestimmten Feist nach Sicht oder nach

Dat# zahlbor find, krite die Werfallzelt eln:

4) wenn die Frist nach Tagen bestlmme ist, an dem letzten Toage der Frist; bei Berech.

nung der Frist wird der Tag, an welchem der nach Dalo gahlbare Wechsel ausgestellt

oder der nach Sicht goblbare zur Annahme präsenelre ist, nicht micgerechnek;

2) wenn die Frist nach Wochen, Monaten, oder einem, mehrere Monate umfassenden

Zeiccaume (Jahr, balbes Jahr, Vierteljahr) bestinmt ist, an demjenigen Tage der

Zahlungswoche oder des Zahlungemonals, der durch seine Benennung oder Zahl dem

Tage der Ausstellung oder Präsencacion enespricht; sehle dieser Tag in dem Zohlungs-

monate, so trite die Verfallzeie am letzten Tage des Zahlungemonaks ein.

Der Ausdruck „balber Menak“ wied einem Zeitraume von 15 Tagen gleichgrochtet.

 der Wechsel auf einen eder mehrere ganze Monale und einen halben Mangat gestell,

so sind dle 15 Tage juletzt zu zählen.
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Artikel 33.,

Respectage finden ulche start.

Artikel 34.

Ist lu elnem Lande, in welchem nach altem Style gerechnet wirb, ein im Inlande

zahlbarer Wechsel nach Dato ausgestellt, und dabei nicht bemerkt, daß der Wechsel nach

neuem Soyle datirt sey, oder ist derselbe nach beiden Siylen datlrt, so wird der Verfalltag

nach demjenigen Kalendertage des neuen Siyles berechnet, welcher dem nach altem Siyle

sich ergebenden Tage der Ausstellung entspricht.

Artikel 35.

Meh= oder Markwwechsel werden zu der durch dle Gesehe bes Meß. oder Marktorles

bestimmeen Zahlungsjell, und in Ermangelung elner solchen Festsezung on dem Tage vor

dem gesehlichen Schlusse der Messe oder des Markes fällig.

Dauert die Messe oder der Markt nur einen Tag, so teict die Verfallzeit des Wech-

sels an diesem Tage ein.

 ————---

Arlikel 36.

Der Inhaber eines indossirten Wechsels wled durch elne zusammenhängende, bis auf

ihn binuntergehende Reihe von Indossamenten als Elgenthümer des Wechsels legirimtre.

Das erste Indossament muß demnach mit dem Namen des Remltkenten, jedes folgende In-

dossament mit dem Mamen Deejenigen unkerzeichnet sein, welchen das unmitlelbar vorherge-

bende Indossament als Indossacar benennt. Wenn auf ein Blanco.Indossament ein weiteres

Indossamene solge, so wird angenommen, daß der Aussteller des leherendenWechseldurch
das Blanco.Indossament erworben bat.

Ausgesteichene Jndossamente werden bel Präfung der Legltlmation alsnicht geschrleben:

angesehen.
Die Uechtbest der Indossamence zu prüfen, ist der Zohlende nicht verpflichter.

Artitel 37.

Lautet eln Wechsel auf eine Muuzsorte, welche am Zahlungsorte keinen Umlauf hat,

oder auf eine Rechnungswährung, so kann die Wechselsumme nach lhrem Werthe zur Ver-

sollzese in der Landesmünze gezahlt werden, sofern nlche der Aussteller durch den Gebrauch)



140

des Wortes „effectiv“ oder elnes ähnllchen Zusatzes dle Zablung in der im Wechsel benann-

ten Munzsorte ausdrucklich bestimmt hat.

Artikel 28.

Der Inhaber des Wechsels darf eine ihm angebotene Thellzohlung selbst dann ulchr
zurückweisen, wenn die Annahme auf den ganzen Betrag der verschrlebenen Summe er-

folgt ist.

Artikel 39.

Der Wechselschuldner ist nur gegen Aushändlgung des qulteicten Wechsels zu zahlen

verpflichter.
Hat der Wechselschuldner elne Theilzahlung geleistet, so kann derselbe nur verlangen,

daß die Zahlung auf den Wechsel abgeschrleben und ihm Quictung auf elner Abschrife des

Wechsels ertheilt werde.

Artikel 40.

Wird dle Zahlung des Wechsels zur Werfallleic nicht gesorder, so ult der Acceptant

nach Ablauf der für die Protesterhebung Mangels Zahlung bestimmten Frist besugt, die

Wechselsumme auf Gefahr und Kosten des Inhabers bei Gericht, oder bei elner anderen

zur Annahme von Deposicen ermächtigeen Bebörde oder Anstale niederzulegen.

Der Vorladung des Inhabers bedarf es ulcht.

VIII. Regreß Mangels Zahlung.

Artikel 41.

Zur Ausübung des bel nicht erlangter Zohlung stakthaften Regresses gegen den Aus-

steller und dle Indossanten ist ersorderlich:

1) daß der Wechsel zur Zablung präsentirt worden ist, und
2) daß sowohl dlese Präsencakion, als die Nichterlangung der Zahlung durch elnen recht-

zeltig darüber ausgenommenen Protest dargerhan wird.
Dle Erbebung des Protelkes ist am Zaohlungstage Julässig, sie muh aber spatestens am

zwelten Werktage nach dem Zahlungstage geschehen.

Artikel 42.

Die Aussordevung, keinen Hrotest erheben zu sassen ohns Prokest“, „ohne Kosten“ k.)
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glle als Erlaß des Protestes, nicht aber als Erlaß der Pfliche zur rechtzeitigen Präsenra.

tlon. Der Wechselpflichtige, von welchem sene Aufforderung ausgeht, muh die Beweislast

übernehmen, wenn er die rechtzeitig geschehene Pezsencarkon in Abrede stelle.

Gegen die Pflicht zum Ersatze der Protsstkosten schübe jene Aufforderung ulche.

Artikel 43.

Domlcklicke Wechsel sind dem Domictliaken, oder wenn ein solcher nicht benannt ist,

dem Bezogenen selbst an demjenigen Orte, wohln der Wechsel domleilict ist, zur Jahlung

zu präsemtiren, und wenn die Zahlung unterbleibt, dort zu prorestiren.

MWicd die rechtzeitige Protesterhebung beim Domieiliaten verabsäumt, so gehe dadurch

der wechselmäßige Anspruch nicht nur gegen den Aussteller und die Jndossanten, sondern

auch gegen den Accepranken verloren.

Artikel 46.

Zur Erbaltung des Wechselrechts gegen den Aecepcanten bedarf es mie Ausnahme des

im Art. 43. erwähmten Falles weder der Präsentation am Zahlungskage, noch der Erhebung

eines Protestes.

Artikel 45.

Der Inhaber eines Mangels Zahlung protestirten Wechsels Ist verpflichter, seinen un-

mitkelbaren Vormann innerhalb zweier Tage nach dem Tage der Prokesterbebung von der

Nichtzahlung des Wechsels schristlich zu benachrichilgen, zu weschem Ende es genügt, wenn

das Venachrichtigungsschreiben innerhalb dieser Frist zur Post gegeben ist.

Jeder benachrichtigte Vormann muß binnen derselben, vom Tage, des empfangenen

Berlchts zu berechuenden Frist seinen nächsten Tormann In glelchee Weise benachrichtigen.

Der Inhaber oder Indessatar, welcher die Benachrichilgung unterläße oder dieselbe
nicht an den unmittelbaren Vorwann ergehen lähr, wird hlerdurch den sämmtlichen oder den

übersprungenen Vormännern zum Ersatze des aus der unterlassenen Benachrichtigung enestan.

denen Schadens verpflichtet. Auch vecliert derselbe gegen diese Personen den Auspeuch auf

Zinsen und Kosten, so daß er nur die Wechselsimme zu fordern berechiige ist.

Artike1l 46.

Kommt es auf den Nachweis der dem Vormanne rechtzeitig gegebenen schriftlichen
Veachrichtigung an, so genägt zu diesem Zwecke der durch ein Hostattest geführte Beweis,

daß ein Brief von dem Betheiligten an den Addressaten an dem angegebenen Tage abge-
22
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sundt ist, sofern nicht dargethan wird, daß der angekommene Brlef elnen anderen Inhale
gehabe bat.

Auch der Tag des Empfanges der erhaltenen schriftlichen Benachrichtigung kann durch
eln Postactest nachgewiesen werden.

Artikel 0.

Hat eln Indossant den Wechsel ohne Hinzufügung elner Ortsbezeschnung welcer bege-

ten,so ist der Vormamn deslelben von der unterbliebenen Zahlung zu benachrichrigen.

Artikel 48.

Jeder Wechselschuldner hat das Fecht, gegen Erstartung der Wechsellumme nebst Zin-

sen und Kosten die Auslieferung des quictirten Wechsels und des wegen Alchtzahlung erho-
benen Proestes von dem Inhaber zu fordern.

Artikel 40.

Der Inhaber eines, Mongels Zahlung protestirten Wechsels kann dle Wechselklage
gegen alle Wechselverpflichtete, oder auch nur gegen Einige oder Einen derselben anstellen,

ohne dadurch selnen Anspruch gegen die nicht ln Anfpruch genommenen Verpflichteten zu

verlieren.

Dercselbe ist an die Relhenfolge der Indossamente nlchte gebunden.

Artikel 50.

Die Regrehansprüche des Inhbr wescher den Wechsel Mangels Zahlung bat pro-
estiren lassen, beschrankensich au

 0 die niche bezahlte- —— nebst 6 Procent jährlicher Zinsen vom Werfalleage ab,
2) die Protcestkosten und anderen Auslagen,

3) eine Provision von 3. Prozene.

Die vorskehenden Beträge müssen, wenn der Regreßpfllchelge an elnem anderen Oree,

als dem Zahlungsorle wohnt, zu demjenigen Course gesahlt werden, welchen ein vom Zahl-

ungsorte auf den Wobnort des Regrespflichtigen gezogener Wechsel auf Siche hat.

Bestebt am Zohlungsorte kein Cours auf jenen Wohnort, so wird der Cours nach

bemjenigen Platze genommen, welcher dem Wohnorte des Regrehpflicheigen am nächsten liegr.

Der Cours ist auf Verlangen des Regreßpflichiigen durch einen, unter ösfentlicher Au-

#orikät ausgestellten Courszettel oder durch das Acest eines vereldeten Mäklers, oder in Er-

mangelung derselben durch ein Altest zweier Kaufleute gu bescheinigen.
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Artikel 51.

Der Indossant, welcher den Wechsel eingeloßt oder als Rimesse erhalten hat, ist von

elnem früheren Indossanten oder von dem Aussteller zu fordern berechtigt:

1) die von löm gejahlte oder durch Rimesse berlchtigte Summe neöst 6 Procemt jährli-
cher Zinsen vem Tage der Zahlung,

2) dle löm erstandenen Kosten,
3) elne Provlsion von 4 Procent.

Die verstehenden Beträge müssen, wenn der Regreßpflicheige an einem andern Orc,

als der Regrehnehmer wohnt, zu demsenigen Course gezahle werden, welchen eln vom Woößhn-

orte des Regreßnehmers auf den Wohnore des Regrehpsllcheigen gezogener Wechsel auf Siche

bat.
Bestehe im Wohnorte des Regrehnehmers keln Cours auf den Wohnort der Regreß-

pflichelgen, so wird der Cours nach demsenlgen Platze genommen, welcher dem Wohnorte

des Regreßpflichtigen om nächsten liegt.

Wegen der Bescheinigung des Courses kommt die Bestimmung des Art. 50. zur An-

wendung.

Artlkel 52.

Durch dieBestimmungen der Ark. 50. und 51. Nr. 1. und 3. wird bei einem Re.

gresse auf einen auslöndischen Ort die Berechnung böherer, dort zulässiger Säte nicht aus-

geschlossen.

Artikel 53.

Der Regreßnehmer kann über den Becrag selner Forderung einen Rückwechsel auf

den Regrehpsiicheigen zleen.
Der Forderung ctreten in dlesem Falle noch die Mäklergebuhren für Regozirung des

Räckwechsels, so wie die eiwaigen Stempelgebübren hinjzu.

Der Rückwechsel muß ouf Sicht zahlbar und unmittelbar (a drikluro) gestelle werden.

Artikel 54.

Der Regrehpflichtlge ist uur gegen Auslieserung des Wechsels, des Protestes und el-

ner quittirten Retourrechnung Jahlung zu leisten verbunden.
22.
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Artikel 55.

Jeder Indoffane, der einen seiner Nachmänner befriedlge bat, kann seln elgenes und

seiner Nachmänner Judossamene ausstreichen.

IX. Intervention.

1) Ehren annahme.

Artikel 56.

Befindee sich auf einem, Mangels Annahme proteskirten Wechsel eine auf den Zahl-
ungsort laufende Norhadresse, so muß, ebe Slcherstellung verlangt werden kann, die Un-

nahme von der Nothadresse gesordert werden. v

Unter mehreren Nothadressen gebührt derlenigen der Vorzug, durch deren Zahlung die
meisten Verpflichteren befreic werden.

Artikel 57.

Die Ebrenannahme von Seiten einer nicht auf dem Wechsel als Nothadresse benam-

ten Person braucht der Inhaber niche zuzulassen.

Artikel 58.

Der Eprenaccepant muß sich den Prokest Mangels Annahme gegen Erstatt#ung der

Kosten aushändigen und ln einem Anhange zu demselben die Ebrenannahme bemerken lassen.

Er muß den Honoraren uncer Uebersendung des Protestes von der geschebenen Inter-

vention benachrichtigen und diese Benachrichtigung mit dem Proleske innerhalb zweler TLage
nach dem Tage der Protesterhebung zur Post geben.

Unterläße er dies, so haster er für den durch die Uncerlassung entskebenden Schaden.

Artikel 59.

Wernn der Ebrenaceepkant unterlassen hat, in seinem Accepte zu bemerken, zu wessen

Ehren die Annahme geschiebt, so wird der Aussteller als Honorat angesehen.

Artikel 60.

Der Ehrenaccepkant wird den sämmtlichen Nachmännern des Honoraten durch die An.

nahme wechselmäßlg verpflichtot. Diese Verpflichuung erlischt, wenn dem Ebrenacceptanken
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der Wechsel nicht spätestens am zweiten Werktage nach dem Zahsungslage zur Zahlung vor-

gelegt wird.

Artikel 61.

Wenn der Wechsel von einer Nothadresse oder elnem andern Intervenlenken zu Ebren

angenommen wied, se Haben der Inhaber und die Nachmänner des Honoraten keinen Re,

hreß auf Stlcherstellung.
Derselbe kann aber von dem Honoraken und dessen Vormännern geltend gemacht werden.

2. Ehrenzahlnng.

Artikel62.

Befinden sich ouf dem vom Bezogenen nicht eingelösten Wechsel oder der Copie Noth-

adressen oder ein Ebrenaccept, welche auf den Zablungsort lauten, so muß drr Inhaber

den Wechsel späcestens am zweiten Werkeage nach dem Zohlungstage den sämmrlichen Notb-

adressen und dem Ehrenaccepkanten zur Zahlung vorlegen, und den Erfolg im Proteste
Mangels Zahlung oder in einem Anhange zu demselben bemerken lassen.

Unterlaöt er dies, so verliert er den Regreß gegen den Addressanten oder Honoraten
und deren Nachmanner.

Weist der Juhaber die von einem anderen Intervenienten angebotene Ehrenzahlung

zurück, so verliert er den Regreß gegen die Nachmänner des Honoraten.

Arlikel 63.

Dem Ehrenjahler muß der Wechsel und der Protest Mangels Zohlung gegen Erstaut-
ung der Kosten ausgehöndigt werden.

Er teitt burch dle Ebrenzahlung in die Rechte des Inhabers (Nrk. 50. und 32.7 ge-

gen den Honoraten, dessen Vormänner und den Acceptanten.

Artikel 6“.

Unter Mehreren, welche sich zur Ebrenzahlung erbieken, gebühre Demjenigen der Vor-

zug, durch dessen Zahlung die meisten Wechselverpftichteten besreit werden.

Ein Intervenient, welcher zahl#, obgleich aus dem Wechsel oder Proteste ersichtllch.

K., vaß ein Anderer, dem er hiernach nachstehen mäßee, den Wechsel einzulösen bereit war,

hat keinen Regreß gegen diesenigen Indossauten, welche durch Leistung der von dem Ande-

ren angeborenen Zahlung befreit worden wären.
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Artikel 65.

Der Ehren-Accepkank, welcher nlche zur Zahlungslelstung gelangk, well der Bezogene

ober ain anderer Intervenient bezahlt hat, ist berechtigt, von dem Zahlenden elne Provision
vonProzent zu verlangen.

X. Vervielfältigung eines Wechsels.

1. Wechselduplklcate.

Artigel 6.

Der Aussteller elnes gegogenen Wechsels ust verpfilchtel, dem Remittenten auf Werla-

gen mebrere glelchlaukende Eremplare des Wechsels zu überliesern.

Dleselben müssen im Concerte als Prima, Secunda, Tertia rc. bezeschne seln, widri-

gensalls jedes Exemplar als eln für sich bestehender Wechsel (Sola-Wechlsel) erachtet wird.
uch eln Indossatar konn eln Duplleat des Wechsels verlangen. Er muß sich bieser-

balb on seinen unmictelbaren Vormann wenden, welcher wieder an selnen Vormann zurück.

gehen muß, bis die Anforderung an den Aussteller gelangt. Jeder Indossatar kann von

selnem Wormanne verlangen, dah dle früheren Indossamente anf dem Duplicat widerholt
werden.

Artikel 67.

Ist von mehreren ausgesereigeen Eremplaren das elne bezablt, so verlleren dadurch die

anderen ihre Kraft.

Jedoch bleiben aus den ubelgen Exemplaren verhaftet:

4) der Indossank, welcher mehrere Exemplare desselben Wechsels an verschiedene Personen

indossirt hat, und alle spateren Indossanten, deren Unterschriften sich auf drn, bei der

Zablung niche zurückgegebenen Exemplaren befinden, aus ihren Indossamenten;

2) der Accepkamt, welcher mebrere Eremplare desselben Wechlels acceptirt ha#, aus den

Acceplen auf den bei der Zahlung ulcht zurückgegebenen Exemplaren.

Artikel (8.

Wer eines von mehreren Exemplaren eines Wechsels zur Annahme versandt hat, muß

auf den öbrigen Eremplaren bemerken, bel wem das von ihm gzur Annohme versandee

Eremplar anzurresfen (. Das Uncerlossen dieser Bemerkung entziehe sedoch dem Wechsel

niche die Wechselkcaft.
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Der Verwahrer des zum Accepte versandten Exemplars ist verpflichtet, dasselbe dem-

ienlgen ausgzuliefern, der sich als Indossacor (Art. 36.) oder auf andere Weise zur Em-

pfangnahme legitlmirt.

Arttkel 69.

Der Inhaber elnes Dupllcats, auf welchem angegeben ist, bel wem das zum Accepte-

versandte Eremplar sich befindet, kann Mangels Annahme desselben den Regreß auf Sicher-
stelung und Mangels Zahlung den Regreß auf Zahlung nicht eher nehmen, als bis er durch

Protest hat felkKellen lassen:

4) daß 6 Jum Accepte versandee Exemplar ihm vom Verwahrer ulche verabsolge wor-
den ist, und

2) daß auch auf das Dupllcat die Annahme oder dle Zahlung ulche zu erlangen ge-

wesen.

2. Wechselcopieen.

Artikel 70.

Wechselcopleen müssen elne Abschrife des Wechsels und der barauf befindlichen Indossa-
mente und Wermerke enthalcen und mir der Erklärung: „bis blerher Abschrife (Cople)“

oder mit elner öhnlichen Bezelchnung versehen seyn.

In der Copie ist zu bemerken, bel wem das zur Annahme versandee Oelginal bes

Wechsels anzutressen ist. Das Unterlossen dieses Vermerkes entzieht, jedoch der indossicten

Cople ulcht #bre wechselmäßige Kraft.

Artikel 71.

Jedes ouf elner Copie befindliche Oelglnal- Judossamenk verpfllchtet den Indossanten
eben so, als wenn es auf einem Original· Wechsel stunde.

Artikel 72.

Der Verwahrer des Origlnal- Wechsels ist verpflichtet, denselben dem Besitzer elner mit

einem oder mehreren Orlglnal. Indossamenken versehenen Copie auszulsesern, sosern sich der-
selbe als Indossatar oder auf ondere Weise zur Empsangnahme legitimirt.

Wird der Original-Wechsel vom Verwahrer niche ausgeliesert, so ist der Inhaber der

Wechselcopie nur nach Aufnahme des im Art. 69. Nr. 1. erwähnten Protestes Regreß

auf Sccherstellung und nach Einteitt des in der Copie angegebenen Versalliages Regreß!
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auf Zahlung gegen diejenigen Indossanten zu nehmen berechtigt, deren Origlnal· Indossamente
auf der Copie befindlich sind.

XI. Abhanden gekommene Wechsel.

Artikel 73.

Der Eigenthümer elnes abbanden gekommenen Wechsels kann die Amortisarlon des

Wechsels bei dem Gerichte des Zahlungsortes beaneragen. Rach Elnlellung des Amor#isa-

elons= Verfahrens kann derselbe vom Acceptanten Zahlung sordern, wenn er bis zur Amorll=

sacion des Wechsels Sccherhest bestelli. Opne eine solche Slcherbeitsstellung ist er nur die

Deposseion der aus dem Accepte schuldigen Summe bel Gericht oder bei elner anderen zur

Annahme von Depossten ermächtigten Bebörde oder Anstalr zu fordern berechelgt.

Artikel 74.

Der nach den Bestimmungen des Art. 36. leglelmirte Besiher eines Wechsels kann

nur dann zur Herausgabe desselben angebalten werden, wenn er den Wechsel in bösem Glau-

ben erworben Hat oder ihm bei der Erwerbung des Wechsels eine grobe Fahrlässigkelt zur

Last fallt.

XII. Falsche Wechsel.

Artikel 75.

Auch wenn die Unterschrist des Ausstellers elnes Wechsels folsch oder verfälscht en,

bebalten dennoch das #chte Accepe und die ächten Indossamente die wechselmäßige Wirkung.

Artikel 76.

Aus einem mit einem falschen oder verfälschten Accepte oder Indossamente versehenen

Wechsel bleiben sämmtliche Indossanten und der Aussteller, deren Unterschriften äche find,

wechselmäßig verpflichtet.

XIII. Wechselverjährung.

Artikel 77.

Der wechselmäßige Auspruch gegen den Acceptanten verjähre in drei Jahren vom Ver-

sollrage des Wechlels an gerechnet.
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Artikel 78.

Die Regreßansprüche des Inhabere (Art. 50.) gegen den Aussteller und die ubrigen

Vormänner versähren:

40in drei Monaten, wenn der Wechsel in Europa, mie Ausnahme von Joland und den

Forzern, zahlbar war;

2) in sechs Monaten, wenn der Wechsel in den Küstenländern von Asten und Asrika

längs des mittelländischen und schwargen Meeres, oder in den dazu gehörigen Juseln

dieser Meere zahlbar war;

3) in achtzehn Monaten, wenn der Wechsel in elnem anderen auhereurepäischen Lande

oder in Island oder den Farsern gahlbar war.

Die Werjährung begiunt gegen den Inhaber mic dem Tage des erhobenen Prorestes.

Artikel 79.

Dle Regreßansprüche des Indossanten (Arc. 51.) gegen den Aussteller und die übri-

gen Vormänner verjähren:

1)In3 Monaten, wenn der Regrehnehmer in Europa, mie Ausnahme von Island und

den Farsern, wohne;

2) in 6 Monaten, wenn der Regreßnehmer in den Käüstenländern von Asten und Afrika

längs des mittelländischen und schwarzen Mecres, oder in den daju gehörigen Inseln

dleser Meere wohnt;

3) in 18 Monaten, wenn der 3 Iin elnem anderen außereuropäischen Lande
oder in Jolond oder den Farsernw#
Gegen den Indosanten läufe dle ge wenn er, ehe elne Wechselklage gegen ihn an-

gestellt worden, gezahle hat, vom Tage der Zahlung, in allen öbrigen Fällen aber vom Tage

der ihm geschebenen Behändlgung der Klage oder Ladung.

Artikel 80.

Die Verjährung (Nrt. 77—79.) wird nur durch Behändigung der Klage unterbro-

chen und nur in Beziehung auf denjenlgen, gegen welchen die Klage gerlchter ist.

Jedoch vertrltt in dieser Hinsiche die von dem Verklogeen geschebene Srreitverkündigung.

die Sielle der Klage.
23
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XIV. Klagerecht des Wechselgläubigers.

Artikel 81.

Die wechselmaßige Verpflichtung trisft den Aussteller, Acceptanten und Inbossauten des

Wechsels, so wie einen Jeden, welcher den Wechsel, die Wechselcopie, das Accept oder das

Indossament mitunterzeichnet hat, selbst dann, wenn er sich dabei nur als Burge (per aval)

benanar hat.

Die Verpflichtung dleser Personen erstreckt sich auf Alles, was der Wechselinhaber

wegen Nichtersüllung der Wechselverbindlichkeit zu fordern hat.

Der Wechselinhaber kann sich wegen seiner ganzen Forderung an den einzelnen hal-

ten: es stebe in selner Wahl, welchen Wechselverpflichteten er zuerst in Anspruch neymen
will.

Artitel 82.

Der Wechselschuldner konn sich nur solcher Elureden bedienen, welche aus dem Wech-

selrechte selbst hervorgehen oder ihm unmirtelbar gegen den jedesmaligen Kläger

zusteben.

Artikel 6.

Ist die wechselmäßige Verbindlichkeit des Ausstellers oder des Accepranken durch Wer-

sährung oder dadurch, daß die zur Erhaltung des Wechselrechte gesetzlich vorgeschrlebenen

Handlungen verabsäume sind, erloschen, so bleiben dieselben dem Inhaber des Wechsels nur

so weic, als sie sich mit dessen Schaden bereichern würden, verpflichtet.

Gegen die Indossanten, deren wechselmäßige Werbindlichkelt erloschen ist, funder ein
solcher Auspruch niche State.

XV. Ausländische Gesetgebung.

Artikel 84.

Die Fähigkeic eines Ausländers, wechselmäßige Verpslichlungen zu übernehmen, wird
nach den Gesetzen des Staoces beurtheilt, welchem derselbe angehörrt. Jedoch wird eln

nach den Gesehen seines Vaterlandes nicht wechselfabiger Auslander durch Uebernahme von

Wechselverbindlichkeiten im Inlande verpflichtet, in sofern er nach den Gesehen des Inlan-
des wechselfahlg ist.
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Artikel 85.

Die wesentlichen Ersordernisse eines im Auslande ausgestellten Wechsels, so wie jeder

anderen im Auslande ausgestellten Wechselerklärung werden nach den Gesetzen des Ortes be-

urtheilt, an welchem die Erklärung erfolgt is.

Entsprechen jedoch die im Auslande geschehenen Wechselerklärungen den Ansorderungen

des inländischen Gesebes, so kann daraus, daß sie nach ausländischen Geseen mangelhaft
sind, kein Elnwand gegen die Rechteverbindllchkeit der später im Inlande auf den Techsel

geseten Erklärungen entnommen werden.

Ebenso haben Wechselerklärungen, wodurch sich eln Inländer einem anderen Juländer
im Auslande verpflichter, Wechselkraf:, wenn sie auch mur den Ansorderungen der inländt-

schen Gesetzgebung entrechen.

Artikel 86.

Ueber die Form der mit einem Wechsel an einem ausländischen Plaße zur Ausübung oder

Erhaltung des Wechselrechts vorzunehmenden Ha#dlungen enescheidet das dort gellende

Recht.

XVI. Protest.

Artikel 387.

Jeder Prokest muß durch einen Nokar oder einen Gerichesbeamten ausgenemmen

werden.

Der Zuziehung von Zeugen oder eines Protokollführers bedarf es dabei nicht.

Artikel 88.

Der Protest muh enehalrcen:
1) eine wöreliche Abschrist des Wechsels oder der Copie und aller darauf beßudlichen

Indossamente und Bemerkungen;

2) den Namen oder die Firma der Personen, für welche und gegen wesche der Prorest

erhoben wird;
3) das an die Person, gegen welche protestict wird, gestellte Begehren, ihre Aniwort

eder die Bemerkung, daß sie kelne gegeben habe oder niche anzutressen gewesen ser3

die Angabe des Ortes, so wie des Kalendertages, Menaes und Jabres, an welchem

die Aussorderung (No 3.) gescheben, oder ohne Ersolg versuche worden ist;
23
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5) im Jalle einer Ebrenannahme oder einer Ebrenzahlung die Erwéhnung, von wem,

für wen und wie sie angeboten und geleistet wird;

6 die Unterschrife des Notars oder des Gerichtsbeameen, welcher den Protest aufgenom-

men hat, mit Beifügung des Amrsstegels.

Artikel 89.

Moß eine wechselrechtliche Leistung von mehreren Hersonen verlangt werden, so ist uber

die mehrfache Ausforderung nur eine Protesturkunde erforderllch.

Artikel 90.

Die Notare und Gerichesbeameen sind schuldig, die von ihnen ausgenommenen Pro-

leste nach deren ganzem Jnhalte Tag für Tag und nach Ordnuung des Datums in ein

besenderes Registec einzutragen, das von Blaxé# zu Blact mit fortlausenden Zahlen ver-

seben ist.

XVII. Ort und Zeit für Präsentation und andere im Wechselverkehre

vorkommende Handlungen.

Artikel 91.

Die Präsentation zur Annahme oder Zoblung, die Protesterhebung, die Abforderung

eines Wechsel-Duplicals, so wie alle sonstigen bei einer bestimmten Person vorzunehmenden

Acte müssen in deren Geschästslocal und in Ecmangelung elnes solchen, In deren Wohnung

vorgenommen werden. An elnem anderen Orte, 3. B. an der Börse, kann dies nur mie

beiderseitigem Einverstandnisse geschehen.
Daß das Geschästelocal oder die Wohnung nicht zu ermieteln sep, ist erst alsdann als

feügestelle anzunehmen, wenn auch eine dieserbalb bei der Yolizelbehörde des Orts geschebene

Nachsrage des Norars oder des Gerichtsbeamten fruchelos geblieben ist, welches im Mrrotest

bemerkt werden muß.

Artikel 92.

Wersällt der Wechsel an einem Sonntage oder allgemeinen Feierkage, so isi der nachste

Werkiag der Zahlungstog. Auch die Herausgabe eines Wechsel-Duplicacts, dle Erklärung.
über die Annahme, so wie jede andere Handlung, können nur an einem Werküage gefordere

werden. Fälle der Zeichunkt, in welchem die Vornahme elner der vorstehenden Handlungen
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späceslens gefordert werden mußte, auf einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag, so muß

dlese Handlung am nächsten Werkeage gesordert werden.

Dieselbe Bestimmung finder auch auf die Proteskerhebung Anwendung.

Artikel 93.

Besteben an einem Wechselplatze allgemelne Zahltage (Cassirkage), so braucht die Zab-

lung eines zwischen den Zahltagen sällig gewordenen Wechsels erst am nächsten Zablcage ge-
leister zu werden, sofern nicht der Wechsel auf Siche saueek.

Die im Art, 41. für die Ausnahme des Protestes Mangels Zahlung bestimmte Feist

darf jedoch nicht überschritcen werden.

XVIII. Mangelhafte Unterschriften.

Artikel 94.

Wechselerkläcungen, welche stact des Namens mit Krenzen oder anderen Zeichen voll-

gosen sind, haben üur dann, wenn diese Zeichen gerichtlich oder notariell beglaubige worden,

Wechselkrase.

Artliiel 05.

Wer eine Wechselerklärung als BevollmächtigtereinesAnderenunterzeichner,ohne da-

zu Vollmache zu haben, haster persönlich in gleicher Weise, wie der angebliche Machegeber

gehaftec haben würde, wenn die Vollmacht ertheill gewesen wäce.

Oosselbe gilt von Vormündern und anderen Werrretern, welsche mit Ueberschreilung ihrer

Besugnisse Wechselerklärungen ausstellen.

Dritter Abschnitt.

Von eigenen Wehhseln.

Artikel 96.

Die wesentlichen Ersordernisse eines eigenen (trockenen) Wechsels sind:

1) die in den Wechsel selbst oufjunehmende Bejeichnung als Wechsel, oder, wenn der

Wechsel in einer fremden Sprache ausgestellr ist, ein jener Bejeichnung entsprechen-
der Ausdruck in der fremden Sprache;

2) dle Angabe der zu zahlenden Geldsumme;
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3) der Name der Derson oder Firma, an welche oder an deren Orbre der Aussteller

Zahlung leisten will;
4) die Bestimmung der Zelt, zu welcher gezahle werden soll (Arr. 4. Nr. 4.);

5) die Uncerschrife des Ausstellers mit seinem Namen oder seiner Firmaj.

6) die Angabe des Orts, Monatsages und Jahres der Ausstellung.

Artirel 97.

Der Ort der Ausstellung gile für den eigenen Wechsel, in sosern niche ein besenderer

Zahlungsort angegeben ist, als Zahlungsort und zugleich als Wohnore des Ausstellers,

Artikel 98.

Nachsteßende, in diesem Gesete für gegegene Wechsel gegebene Vorschristen gelten auch
sur eigene Wechsel:

1) die Art. 5. und 7. über dle Form des Wechsels;

2) die Art. 9—17. über das Indossament;

3) die NArt. 19. und 20. über die Präsenkatlon der Wechsel auf elne Zele nach Siche

mit der Maaßgabe, daß die Präsentaklon dem Aussteller gescheben muß;

4) der Art. 29. über den Sicherbeiksregreß mit der Maaßgabe, dah derselbe lm Falle

der Unsicherheit des Ausstellers stattfindet;

5) die Arr. 30—40. über die Zahlung und die Befugniß zur Deposition des fälligen

Wechselbetrages mit der Maaßgabe, dah lettere durch den Aussteller geschehen konn;
6) die Arc. 41, und 42., so wie die Arc. 45—355. über den Regreh Mangele Jahlung

gegen die Indossanten;

7) die Art. 62—65. über dle Ebrenzahlung;

6) die Art. 70—72. über die Copi#en;

9) die Art. 73—76. über abbhanden gekemmene und falsche Wechsel mit der Maaßgabe,

daß im Falle des Ark. 73. die Zahlung durch den Auesteller erfolgen muß;

10) die Art. 78—96. über die allgemcinen Grundsätze der Wechselverjährung, die Ver-

jäbrung der Regreßansprüche gegen die Indossanken, das Klagreche des Wechselgläubi-

gers, die auöländischen Wechselgesetze, den Protest, den Ort und die Zeic für die Pra-

sentation und andere im Wechselverkehre vorkonnnende Handlungen, so wie über man-

gelhaste Umeerschriften.

Artitel 9.

Eigene domiellirte Wechsel sind dem Domieiliaten oder wenn ein solcher nicht benannt



155

ist, dem Aussteller selbst an demjenigen Orte, wohln der Wechsel domicilirt ist, zur Zahl.

ung Ju präsentiren und, wenn die Zahlung unterbleibt, dort zu prokestiren. Wird die recht-

zeitige ProtesterbebungbeimDomielliarenverabsäumt,so gehr dadurch der wechselmäßige
Anuspruch gegen den Aussteller und dle Indossanten verloren.

Artikel 100.

Der wechselmäßige Anspruch gegen den Aussteller eines eigenen Wechsels verjähre in

drei Jahren vom Wersalltage des Wechsels an gerechnek.

Franksurt, den 26. November 1848.

Der Reichsverweser

Erzberzog Johann.

Der Reichsminister der Justiz
N. Mobl.
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Gesetzsammlung
Furstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 97.

Nr. 215. Landesherrliche Berordmung, das Versahren im Falle gerichtlicher Anklagen gegen Abge-
erducte zum konsiimirenden Landtage betr., vom 18. Oktober 1848. (Publizirt im Ames-

und Nachrichtsblame Nr. 43.)

VonGottes Gnaden,
Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jüngerer Linie
und des ganzen Stammes Aeltester Furst Reuß, Graf und Herr

von Plauen, Herr zu Gretiz, Krannichfeld, Gera,
Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

verordnen hiermit auf Antrag des in der Stadt Gera zur Berarhung der Versassung ver,

sammelten Landtags:
8. 1.

Ein Abgeordneter zu der gegenwärtig in der Stadt Gera zur Berathung der Verfal-

lung zusammengetrekenen Landkagsversammlung darf vom Augenblicke der auf ihn gefallenen
Wahl an —ein Seellvertreter von dem Augenblicke on, wo das Mandat seines Vorgän=

gers auf ihn übergeht, — während der Dauer der Sihungen ohne Zustimmung der Land-

tagsversammlung weder verhastet noch in strasrecheliche Uncersuchung gejogen werden, mit al-

leinlger Ausnahme der Ergreisung auf frischer That.

g. 2.

In diesem lebtern Falle ist der Landtagsversammlung von der gelrossenen Maßregel so-
fort Kenntniß zu geben, und es steht ihr zu, die Aushebung der Haft oder Untersuchung bis

zum Schsuß der Sitzuungen 1u verfüsen.
Anogegeben den 30. Juli 23
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5. 3.

Dieselbe Besugulß steht der Landeagsversammlung in Becreff einer Verhaftung oder

Untersuchung zu, welche Uber elnen Abgeordneten zur Zei#c seiner Wahl berelts verhänge ge-

wesen ist.
C. 4.

Kein Abgrordneter darf zu irgend einer Zelt wegen seiner Abstimmungen in der Land-

tagsversammlung, oder wegen der bei Ausübung seines Beruses gethanen Aeußerungen ge-

richtlich versolgt oder sonst außerbalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden.

S. 5.

Worstehende Bestimmungen treten in Krast mie dem Tage #brer Verkündigung.

Gegeben Schloß Osterstein, am 18. Okeober 1848.

Heinrich LXll. J. L. F. Reuß.

Nr. 216. Landesherliche Verordnung, die Frovisorische Ginrichtung der oberslen Landesverwallung
betr., vom 23. Oktober 1848. (Publizirt im Amts= und Nachrichtsblatt Nr. 44

Ich bestimme bis zu elner gänzlichen Umgestaltung des Scaaksdienstes, welche sofort

nach verelnbartem Landesgrundgesetze in das Leben gerusen werden soll, bierdurch über die

Verwalkung der nunmehr vereiniglen Fürstlichen Lande Jüngerer Linse Folgendes:

. 1. ·

Fük011edkeisüksteuthåmecwirdprovisorischeinoberstesBecqthungs-und
Verwaltungskolleglum errichtet.

KS. 2.

Diese Behörde bestehe aus zwei Abehellungen:

der Minister ial abtheilung
und

der Reglerungsabhheilung.

F. 3.

Die Ministerialabeheilung bor als Gegenstände ihres Geschäftekreises zu besorgen:
a) dle Angelegenheicen des Fürstlichen Hauses,

b) dle deurschen Verfassungsangelegenheiken besonbers die Verhandlungen mit der Delchs-
zentralgewale,

I) dle staacerechlichen Verhältnisse zu andern Staaten, die desfallsige Korrespondenz, den
Abschlutz von Verträgen rc.,
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d) die Angelegenheiten des Landtages in ihrem ganzen Umfange, Vorbereitung der Wor.

lagen, Theilnahme an den Verhandlungen des Landtags, Landtagsabschied.

Die Vorbereilung und deßnirive Redaktion der Gesee und Verordunngen, au-

#bentische Interpretation der belkehenden.
a0) die Anstellung und Bestärigung aller öffentlichen Dlener und Beamten, deren Ernen-

nung nicht den nachgeordneten Behorden ubertragen ist.

O die allgemeine Oberaufsicht uber die Landesverwaitung, Kontrole des Geschaftsbetrlebes

aller nachgeordneten Behörden, Prüfung und Erledigung der über das Verfahren der-

selben angebrachten Beschwerden.
0) den Wortrag in allen zur Enescheidung oder zur unmittelbaren Entschliehung des Lan-

besherrn geeigneten Angelegenhelten, besonders in allen Gnadensachen, Abolltlonen,

Diepensationen, sowelt Lehtere nicht zu Abkürzung des Geschäftegangs elnzelnen Be-

börden werden übertragen werden.

4.

Die Regierungsabthellung hot zu besorgen die Oberleitung aller übrigen in die ge.

sammee Landesverwaltung einschlagenden administrativen Steuer= Polizel- Gemeinde= Hand-

werks= Heimathe- und Aufnahmcangelegenheiten, sowie sie bisber den Landesdirectionen 36)

Gera und Eberedorf, inglelchen der Hof-# und Kammerkommission zu Schlelz zugestanden

baben. "

§.5.

DieMinistekialabtheilungderobekstmBaathungsiIIndVecwatungsbehökdesteh-tun-
ter der unmittelbaren verantwortlichen Leitung des Vorstandes der ganzen Behorde.

d. 6.

Bei den von ihr ausgehenden Verfugungen bebient sich die erste Abtheilung der amt-

lichen Bezeschnung:
„Ministerlum“

und führe eln besonderes dem entsprechendes Slegel.

K. 7.

Der Ministerlalabeheilung sind sämmeliche Behörden des Landes ohne Unterschied un-

tergeordnek.
Dieselbe bat das Reche, von ihnen Werantwortung, Berichte, Gukachten zu erfordern

und dem Justizkollegium, sowie dem Konsistorium die Beorbeliung von Gesehenwürsen auf-

zugeben. 3
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r—ie

Das Ministerium ist dasür verankworklich, baß selne Versügungen keine Verletzung der

Werfassung enthalten.
Die unter dem Namen und unter Vollzlehung des Landesherrn ergebenden Gesetze,

Verordnungen, Reskeipte, mässen daher durch das Ministerlum gegengejelchnet sein.

8. 9.

Die zur Landesherrlichen Eneschlleßung nach der bestehenden Verfassung geeigneten An-
gelegenheiten werden on das Ministerlum abgegeben und dle Entschliegung des Fürsten er-

solge durch seine Vermictelung.

6. 10.

Dlese Entschließung ergebet eneweder In Form Landesherrlicher Reseripte oder elnfacher

Versügung des Minssteriums. Für beide ist Lebteres veraneworclich.

bK. 41.

Die zweste oder Reglerungsabehellung stehet ebenfalls unter Leltung des Vorstandes der

hanzen Behörde, welcher die Bearbeiung und den Vortrag aller zu dleser Abehellung ge-

Obrigen Angelegenheiten unter die einjelnen Mitglieder derselben vertheilt.

§S. 12.

Die elnzelnen Reserenten haflen für die Richeigkele lbrer Vorträge und sämmiliche Mic-
glleder sind sür die Gesehmäwigkele tbrer Beschlüsse verantwortlich.

. 13.
Die zweite Abehellung bedient sich in thren Aussertigungen der amtlichen Bezeichnung

„Reglerung“
und eines dem entfprechenden Slegels.

5. 14.

Die Regierungsabthellung stehet zu dem Justizkolleglum und dem Konsistorlum im Wer-

haltniß der Coordination, die ubrigen Beborden des Landes sind ihr untergeordnet. Sle

verfugt an dieselben durch Reskripte.

g. 15.

Die Verhandlungen mit der gemelnschaftlichen General-Inspectlon zu Erfurt gehoren

zum Ressore der Reglerungsabehellung. Besde Behörden kommunlhziren gegensrielg miteln-

ander und dle General. Inspection sendet die Abrechnungen über dle im deutschen Zoll- und
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Handelsverelne auskommenden Revenuenanthelle in drelfachen Exemplaren —fur jedes Fur-

stenthum besonders — an die Regierung eln.

Die nach den Joll. und Handelsverträgen den obersten Verwaltungsbehörden der Ver-

elnsstaaten vorbehaltene Stellung komme der Mlnisterblabeheilung zu.

. 17.

Die Werwaltung der Landessteuerkossen der drel elnzelnen Fürstenthümer wird seo lauge

besonders fortgesührk, bis mit landständischer Zustimmung eine Vereinigung derselben Platz

grelse.
Daher bestehen auch dle Sceuerdirectionen elnstwellen in thren bisberlgen Kompeten=

und Ressorwerhälenlslen sorc.

Die Landesdlreerlonen zu Gera und zu Ebersdors, sowie dle Hos= und Kammerkommis-

sion zu Schlelz — Letcere in der Eigenschaft als Landesverwaltungsbehörde — werden auf-

gehoben. An (hre Sielle (relen später Landräehliche Behörden, süc welche die Mitglleder

der erwähmeen blsherlgen Verwaltungsbehörden zu verwenden sind.

g. 10.

Der Si des neuen Verwaltungskolleglums ist fürs Erste in Gera.

Nach Beendigung des Landtags wird bei befinitiver Organisatlon des Staaksdlenstes

über den ihm anzuweisenden bleibenden Siß weitere Verordnung ergehen.

Schloß Ostersteln, am 23. October 1848.

Heinrich LXHl J. L. F. Reuß.

————-—-—

Nr. 217. n“]“• zJ de Schliehung der öffentlichen Spielbanken und Aushebung der Spielpacht--
gu beix., vom 20. Januar 1849. (Publizirt iim Amits- nud Verordnungsblaile

r. 5.

Der Relchsverweser, in Ausfubrung des Beschlusses der Relchsversammlung vom

8. Januar 1849, verkundet als Gesetz:

Eingziger Artikel.
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Alle ossentlichen Spielbanken sind vom 1. Mai 1849 an in ganz Deutschland geschlos-

sen und die Spielpachtverträge ausgehoben.

Frankfure, den 20. Jannar 1340.

Der Reichsverweser„
Erzberzog Johann.

Der Reichsminister des Innern Der Reichemifnister der Inst#-

H. v. Gagern. R. Mohl.

218. Miussierialverordnung, die Aufhebung der Anzeigegebühren und Denunziantenantheile

beic., rem 23. Jannar 1840. (Publizirt im Amis= und Verordnungsblatte Nr. 5.)

Da es in mehr, als einer Bezlehung bedenklich und nachthellig ist, wenn öffentlich an-

gestellte Dlener und Beamte für die Anzeigen gesehwldriger Handlungen, dle sie von Ames-

wegen zur Keunmif der Behörden zu bringen, verbunden sind, Belohnungen erhalten, so

wird mit Höchster Genehmigung und auf vorgängigen Antrag des konstituirenden Landtogs
andurch Folgendes verordner:

Die seüber durch (pezlelle Gesebe bestimme oder sonst üblich gewesenen Angelgegebüheen
und Denunzianten-Anthelle sind ausgehoben. InFolge dessen ist künfelg der ganze Bekrag
der Serasen, von welchen bisber der Denunziant elnen Thell erhiele, ohne Abzug an die be-

tressende Strafkasse einzuzahlen.
Ausgenommen hlervon blelben die in den Geseczen über die indlrecken Abgaben an Zöl-

len, Ausgleichungs= Uebergangs= Brannewein= und Biersteuern vorgeschriebenen Bestimmun-

gen über Strasantheile, Denunziationsgebühren rc. welche auch künftig sortbestehen.
CGera, am 23. Januar 1849.

Furstlich Reuß-Plaussches Minssterium das.
von Bretschneider.

Schsck.
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Nr. 218. Ministerialverordnung, die Aussüihming der Grundrechte des deutschen Velks betr., vom

10. Februar 1849. (Publirt im Amts= und Verordmutgöblatte Nr. 7.)

Um berelks vorgekommenen Mißverstandnlssen über die Auffassung und Auslegung der

in Nr. 2, des Ames- und Werordnungsblattes sür die Fürsklich Reußischen Lande J. L.

publizirten Grundrechee des deueschen Volks zu begegnen, sinden wir uns ver-

anlaße, hiermit noch besonders dorauf aufmerksam zu machen und binzuweisen, daß nach

Actlkel 7. des daJugehörigen Einführungsgesetzes bin sichelich einzelner in den Grund-
rechten enthaltener Bestimmungen die seitherige Gesebgebung bis zum

Erschelnen der betrefsenden neuen Relchs= und Landesgesehe einstweilen

noch in Krafe verblelbe-

Es ist dies namemtlich der Fall

4) binsichtlich des Rechts, seinen Ausenthalt und Wohnsih an einem Orte zu neh.

men, Liegenschaften zu erwerben und darüber zu versügen, einen Nahrungszweig

zu betreiben, das Gemelndebürgerrecht zu gewinnen, (Arr. 1. SL. 3. der Grund-

rechte),

2) binsichelich der Besugusß zur Haussuchung zum Schutze der Abgabenerbebung und
desWaldelgenehums (Arc. 3. J. 10. 3. der Geundrechte und Arc. 7. des Ein-

führungsgesetzes),
3) binssschtlich der kirchlichen Verhälcnisse, der Eideoleistung, der Ersorderussse zur

Oltuen der Ehe und der Führung der Standcsbücher (Kirchenbücher),(Art.
5. 169. 17. 19. 20. 21. der Grundrechte),

9binfichelich der Verhälmmisse der Schule und der Lehrer, sowie der Verpflicheung

zur Encrichtung von Schutlgeld, (Arc. 6. J. 23. 26. 27. der Grundrechte),

5) hinsichtlich der Beschränkungen des Eigenthümers bel Verfügungen über feinen

Grundbesi, serner binsichelich der Patrimonialgerichtsbarkeit mit ihren Auoflüf-
len, der Familienfideicommisse und Lehen, (Arc. 8. 99. 33. 35. 1. 38. 39.

der Grundrechte), endlich

0binsichellch des Gerichtsstondes und Gerlchtsverfabrens, ingleschen der Serafbe=

sugusse der Verwalkungs und Polizeibehörden, (Act. 9. der Grundrechte.)

Die Aussährung der vorstehend gedachten Rechte und Einrichtungen bleibe der künki-

gen Reichsgesehgebung sowie der Landesgesehgebung der elnzelnen deueschen Staaten vorbe-

ballen, und wird, insoweit dlese Aussührung im alleinigen Wege der Specialgesetzgebung

möglich ist, das Bestreben der Staatsregierung unablässig darauf gerichtet sein, um die
deshalb arsorkerlichen Gesetzvorlagen und Anordnungen ehunlichst zu beschleunigen, damit
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den Bewohnern der Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie die zugesicherten Rechte mög-

lichst bald zu Theil werden.

Gera, am 10 Februar 1849.

Furstlich Reuß-Hlauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

Nr. 220. Mirerddnn b0, die Verechunng und Vertheilung der Einquarticrungslaslen betr.,
1 12. Februar 1649. (Publizirt im Amis= und Verordnungsblatte Nr. 7.)

Durch eine, neuerdings unkerm 18. vorigen Monats ergangene Werfügung der Reichs-

minister des Keiegs und der Finanzen sind die Grundsäte definkelv festgestellt worden, nach

welchen die Vergütung für= die durch die Elnauarcierung von Neichstruppen eneskehenden
Lasten erfolgen soll.

Es ist dabei angenommen, daß nachfolgende Leislungen:

Uncerkommen für Mann und Pferd, Wachräumlichkeit,

Räume zur Krankenpflege und zum Betrieb der Dienstgeschäsee

von dem Staate und seinen Angehörigen getragen werden müssen, In dessen Geblete die

Truppen liegen.
Hiernach würde künselg für das den Osfiziecs der Reichstruppen zu gewährende Quar-

tier, Beleuchtung und Heihung aus der Reichskasse keine Vergütung geleistec, und muß des-

baolb eine besondere Ausgleichung auf dle Gemeindekassen und die Landeskassen vorbehalten
bleiben.

Die Ansätze für Osstziersquartiere sind daher künstig aus den von den Ocksbehörden

einlzureichenden Uebersichten über getragene Einquartierungslasten ebenso wegulassen, wie die
sür Stallung, Wachlobale und andere, obenbezeichnete Räumlichkeiten; dagegen sind diese

Uebersichten pünkelich om Schlusse jedes Monars an uns einzusenden, weil dle Vergütung

allmonatlich ersolgen und sedes Restenwesen möglichst vermieden werden foll.

Als Vergütungssaß für eine einfache Portion ist nunmehr definitlv der Belrag von

Jünf Silbergroschen
vom Neichsministerium ongenommen worden, und es wird daher snpäler die durch unsere Ver-

ordnung vom 30. Nevember vorigen Jahres zugesicherte Vergütung von 7 Sgr. 6 Pf.

auszugleichen sein.
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Bel Aufstellung der Berechnungen über verabrelchte Portionen sind 1 Feldwebel, 1

Portepeefähndrich, 4 Staabsfourler, 1 Kompagnlechlrurg zwel Gemeinon glelch zu rechnen,

die verabrelchten Ratlonen dagegen mic

8 Sgr. 6 Pf. die schweren,

7 . 4 die leichten

anzusehen und für alle Lelstungen überall die Originalbescheinigungen, welche dle Komman-

deurs der verpflegten Truppen abhustellen haben, beijufigen.

Um übrigens alle, bin und wieder noch vorgekommene Zweisel über die Verpflichtung

zur Theilnahme an der allgemelnen Einquarlierungslast abzuschneiden, wird hierdurch für die

Dauer der von der Reichsgewalt versügten Einquartierungen und Durchmärsche — mie

Worbehalt deßinitlver geseöllcher Bestimmungen — verordner, dah alle bisherigen Befreiun-

gen von der Elnquartlerungslast, sie mögen Personen oder Grundstücken zugeskanden haben,

in Wegfall kommen, und daß eln jeder Seaaksangehörige nach Magsgabe seiner Leistungs=

fähigkelc zur Einquarklerungslast beizuziehen isk, wobei natürlich auf den Raum und die Be-
schaffenbelt der Wohnungen, In welchen die Einquarklerung unterzubringen ist, Räcksicht ge-
nommen werden muß.

Befrelt von der Einquarkierung bleiben nur:

dle Landesherrlichen Schlässer, dle Wohnungen der Miceglieder der Fürtlichen
Jamllie, die Kanzlesen und Expedltionen der Behörden, die öffentlichen Unter-

rchtsanstalten, die zum Gottesdlenste, sowie die zu andern Seaals= und Gemeinde-

Anstalten bestimmeen Räumlichkeiten, die Hospikäler, Armenhäuser und dergleichen.
Dagegen sind die Grundstücke der bisher besreiten Kammer- Rircer= Pfarr= und Frei-

gücer zur Mitleidenhelt zu ziehrn, dergestalt jedoch, doß dleselben vor der Hand nur bis zur

Hälfte ihres Arealgehales in Auschlag zu bringen find.
Ec bleibt zunächst den einzelnen Gemeinden überlassen, durch rechesglligen Gemelnde-

beschluß die Verkheilung der Elnquorkierungslast innerhalb thres Flurbezirkes zu regeln, mit
Vorbehale natürlich des Reches der Beschwerde und des Rekurses an die Fürstliche Regier-

ung, als die zunächst zuständige obere Verwaluungsbehsrde. Sowelt bei dieser Verthellung

der Grundbesih in Rücksicht genommen wird, so ist der Scheffel Feld zu 120 Quadrateu-

#hen als Normalsatz anzunehmen, acht Schefsel Holzboden oder Lehde werden einem Schessel

Feld gleich gerechnet, Wiesen, Gärten, Hopfengrundstücke and Obstplantagen dagegen dem

Felde gleich geachtet.
Bel den desfallsigen Gemelndeverhandlungen über die Verthellung der Einquarkierungs=

last haben die Besitzer der bisber befrele gewesenen, jetzt aber zur Mitleidenheit zu ziehen-

den Grundstücke nach demselben VerHältnisse Seimmreche, nach welchem sie in Folge gegen-
21
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wärtiger Verordnung zu jenen Leistungen beicragen, in kelnem Falle aber so viele Seimmen,
dah sie durch dleselben alleln die Mosoritt in der Gemelnde erlangten.

Eine allgemeine Ausgleichung der sämmtlichen Millralrlasten, wie sie in sedem elnzel.

nen Fürstenrbume gekragen worden sind, unter allen Ortschaften, namentlich also auch unter

denen, welche von der Einquartierung ulcht becrofsen worden f#nd, blelbe vorbehalten.

Gera, am 12. Februar 1849.

Fürstlich Reuß Plauisches Ministerium daselbst.
von B neiret der.

* Schlick.

Xr. 221. Verordnung, die Ennäßigung der Zulagen bei Festungöhauten rc. in den Reichsfeslungen
ben., vom 3. Febrnar 1849. (Publiztrt im Amis= und Werordnuugsblatte Nr. 8.)

Der Reichsverweser, auf den Wortcag des Reichsminlsters des Krieges, nach
Anbörung des Ministerratbes und in Erwägung der Nothwendigkelt, die für den Bau und

die Ausrüslung der Reichsfestungen nöthigen Geldmiteel zur Erleichterung der Seeuerpslich=

tigen thunlichst zu ermähigen, verordnet wie folgt:

8. 1.

Zulagen werden nur bel Neubauten von Festungen oder felbstständigen größeren Fest-

ungswerken Elterer Festungen bewlllige.

g. 2.

Bei großeren Corrections-Arbeiten oder Neubauten geringerer Bedeutung, so wle bei

Erweiterung oder Vervollstandigung der Artlllerieausrustung in alteren Festungen werden

fixirte Zulagen nicht bewilligt, sondern es bleibe nach Maaßgabe der Geschäftssührung die

Bewilligung elwaiger Remunerationen am Schlusse des Baues oder der Ausrüstung vorbe-

balten.
K. 3.

In den durch den §. 1. bezelchnelen Fällen sind die zelther bewilligten Zulagen, vom

1. Januar 1949 ab, herabzusetzen, und zwar:

jene von 10 fl. 30 kr. auf 5 fl.—

„  7° 30 „ 7v 2% —
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jene von 5 fl. 15 ke.

„ „ 5%— „ auf 2 fl.
14

 „ il *

. 4.

In ben dlesjährlgen Budges-Entwürfen ist demnach der Titel Zulagen um den Betrag

der im §. 3. bezeichneten Verminderungen, und zwar:

in dem Budget-Cnewurf von Malnz um 10253 fl. —kr.

7“ 3 « 7° « Ulm *“ 47358 72 45 7“

« « « «Rqstqn«21330«15«

zu ermäßigen.
6. 5.

Alle dleser Verordnung zuwiderlausenden früheren Bestimmungen sind biermit ausge-
boben. .

s.6.
DkrRelchsminlsterdesziegesHinsicht-Vollziehungdiese-Berechnungbeauftkqgr.
Frankfurt, den 3. Februar 1849.

Der Reichsverweser

Erzherzog Johann.

Der Reichsminlster des Krieges
v. Peucker.

Nr. 222. Verordnung, die Einziehung des Ertrags ans den Gräsereien der Fesiungswerke 2c. in

den Reichsfestungen zur Festungs-Dotirungskasse betr., vrom 3. Februar 1840. (Publi-

zirt im Amts= und Verordmungsblatte Fr. 8.)

Der Relchsverweser, auf den Vorkrag des Relchsministers des Krleges, nach An.

börung des Minllterrathes und in Erwögung der Nochwendigkeit, die gesteigerten Auforder.

ungen an die Steuerpflicheigen durch zulässige Einschränkungen im Staarshaushalt möglichst

zu verringern, verordnet wie folge:

. 1. .

Derjenige Ertrag aus der Verpachkung von Grundskücken und Festungswerken der
277
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Reichsfestungen, welcher zeither auf den Grund bestebender Bestimmungen eine Revenue
des Fellungsstabes bildere, ist vom 1. Janmar 1849 ab zur Festungs-Dotirunge.Casse eln-

zuzlehen und dort in Einnahme zu stellen.

6. 2.

WVorbehaltlich der späteren Feststellung des wlrklichen Ertrages, ist auf den Grund ei-
nes Durchschnites des Ertcrages der letzten fünf Jobre in den Budgel-Entwurf der ge-

wöhnlichen Ausgaben der Reichssestung Malnz sac 1840 voranschläglich dle Summe von

15000 Gulden, in denjenigen der Relchsfestung Luremburg dle Summe von 2200 Gul-

den in Anrechnung zu stellen, süc die im Bau begriffenen Relchsfestungen aber, für welche

noch alle Erfahrungen sehlen, der am Johresschlusse nachzuweisende Ertrag erst in den

Budget-Enewurf für 1850 in Elnnahme zu bringen.

d. 3.

Alle dieser Verorduung zuwiberlaufenden fruheren Bestimmungen sind hlermit aufgt-
hoben.

. 4.

Der Reichsminsster des Krieges Ist mic der Vollzlehung dieser Verordnung beauftragt.

Frankfurt, den 3. Februar 1849.

Der Reichsverweser
Erzberzog Johonn.

Der Reichsminlster des Krieges.

Nr. 223. Verordnung b„ die Beschaffung von 3,250,000 Fl. (3,000, Ooo Thlr.) für die deuesche

* betr., vom 12. Februar 1849. (Publizirt im Amt5= und Verordnungsblatte
ir. 8.)

Der Reschsverweser, in welkerer Aussührung des Beschlusses der Reichsversamm-

lung vom 144. Junl v. J., verordnet wie folgt:

G. 1.

Zum Zwecke der Begründung esnes Anfangs sür die deutsche Marine foll nunmehe
auch die zwelte Hälfte der von der Relchsversammlung bewilllsten Summe von Sechs Mll-
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lionen Thalern mit Funf Milllonen Zweimalhundertfunfzigtausend Gulben (Drei Millionen

Thalern) mittelst Umlage nach der bestehenden Bundesmatrikel versugbar gemacht werden.

. 2.

Oas Relcheministerlum der F#nanzen ust mie der Wollziehung dieser Verordnung be-

auftragt.

Frankfurt, den 12. Februar 1849.

Der Reichsverweser

Erzherzog Johann.

Das Reichsministerium der Finangzen
v. Beckerath.

Nr. 224. Verordnung, das Verfahreu bei Auswanderungen betr., vom 2. März 1840. (Prubli-

zirt im Amts= und Verordnungsblatte Nr. 10.)

Nachdem durch die Grundrechte des deueschen Voles Art. I. S. 6. ausbrücklich aus.

gesprochen ist, daß die Auswanderungsfreiheic der Deurschen von Staatswegen uscht beschränke
seln solle, so bat es, um Hinsichtlich der Ausferelgung dererforderlichen Auswanderungsscheine
fur biesige Staaksangehörige sär den ganzen Umfang des Fürstenthums Reuß j. 2. ein be-

stimmtes gleichmäßiges und dabei möglichst abgekürzees und elnfaches Verfahren hergustellen,

sangemessen uud norhwendig geschlenen, in dieser Beziehung mit Berücksichtigung der für ein-
gelne Landestheile bereits bestebenden gesehlichen Vorlchristen Nachstehendes zu verordnen be-
züglich von Neuem elnzuschärfen:

1.

Jeder Staatsangehörige, welcher in das Ausland zu zlehen gedenkt, hat sich bei der

Ortsbehörde selnes bleherlgen Heimathsortes zu melden und seln Gesuch um Ausferrigung

des Auswanderungsschelno anzubringen.

2.

Die Behörde hat zunächst zu prösen, ob der Ansuchende überhaupt #m dlesseitigen Un-

terchanen-- und Heimathsverbande gestanden bat, und kommuntzire im Bejahungssalle durch

einfaches Milthellungodekret, niche burch förmliches Schreiben, mit der beereffenden Nekru-
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tirungsbehorde, sowle mit der zustandigen Krlminalbehorbe, um zu vernehmen, ob rucksichtlich

der Milltalrpflicht der Auswandernden und deren Famllle, oder in Beziehung auf strafrecht-

liche Verhalinisse irgend eln Hinderniß gegen das angebrachte Gesuch obwalte.

3.

Zugleich hat die Heimathsbehorde zu erörtern, ob der Auswandernde eine Familie hat,

für die er zu forgen verpslichtet ist, und welche Mahregeln er desbalb beabsschtigt, ob er die

Famille mitnehmen oder wie er im verneinenden Falle sür sie sorgen will, damit sie der Ge-

meinde niche zur Last falle.

4.

Will der Auswandernde nach einem auherdeutschen Staale sich wenden, so hardie Pel-

mathsbehörde ibn anzuwelsen, dah er durch offentllche Bekann#machung in elnem gelesenen

Lekalzeirungsblatte sowie im Amés= und Verordnungsblakce vorerst seine etwalgen Gläubiger

von seinem Vorhaben in Kennmiß setze uandd n einer Frist von vier Wochen abwarte, ob
und mit welchen Ansprüchen sich Jemandm

Die öffentlichen Bläctr, worin diese enern ersolge ist, sind zu den Akten zu

bringen.
5.

Die Akten werben hierauf mittelst Berichts an die Furstliche Regierung hier eingesen-
det mit dem Antrage, daß der Emigrationsschein ausgesertigt werden moge.

6.

Findee diese Behörde bei der beabsichtigten Auswanderung nach einem deutschen Staate

im einzelnen Falle ausnohmewelse noch dle öffentliche Bekannemachung im Inceresse der

Gläubiger für nothwendig, (0 ordnet sie solche an, übersendet jedoch eventuell den Auswan-

derungsschein an die berichtende Uncerbehörde.

7.

Der Auswanderungsscheim nach einem Europäischen Scaate darf nicht eher ausgehän-
digt werden, als wenn eine Bescheinigung der Behörde des neuen Wohnortes darüber bei-

gebrache ist, daß der Auswandernde dort Aufnahme finden folle.

8.

Bei AUuswanberungen nach außereuropäischen Ländern muß der Auswandernde von der

Obrigkeic über die Rachtheile und Gefoheen, denen er sich durch den beabsichtigten Schrite

aussezt, belebrt werden. Bleibt er bei seinem Vorhaben steben, so ist ihm der Auswander-
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ungsschein zu behändigen, dasern er in selnem bisberigen Waterlande sich aller Verbindlich.
kelken entledige und überall Richeigkelt getroffen hac

9.

Fur Ausfertigung des Auswanderungsschelns selbst werden von Seiten Furstlicher Re-

glerung keine Gebühren in Ansah gebracht.

Gera, am 2. März 4649.

Furitich Neu-PlauischesMiatsterium das.von Bretschne er.

Schlick.

Nr. 225. Minislerialbekanunnachung, den Zollsatz für ungereinigte Seda beir., vom 17. März 1819.
(Publizirt im Ameß= und Berordnungsblatte Nr. 12.)

Nachdem die in der Anmerkung zu Pos. 5. d. der zweiten Abeheilung des zur Zrit
noch in Kraft bestehenden Zolltarlss pro 1844 sesfgesetzte Ausnahme,

noch welcher ungerelnigte Soda belm Elngange über die Preußische Sec-

grenze sowie in Preußen, Sachsen und Kurbessen bei dem Eingange auf Flüssen

und in Sachsen auf der Landesgrenze mic dem ermäßigten Zollsaße von 71 Sgr.

anzusehen ist,
sich als unvereinbar mit der Forderung der zollvereinsinlandischen Sodafabrikation gezeigt

bat: so ist von Seiten der zum Zollverelne verbundenen Staatsregierungen der Beschluß

gefaßt worden, daß diese Ausnahmsbestimmung vom 1. Mai d. J. ab in Wegfall kem.

men soll, und wird daher dieser Beschluß hlermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Gera, am 17. Marz 1849.

Zurstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schick.
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Nr. 226. Höchste Verorduung, die Kreirung von Papiergeld beir., vom 27. März 1840. (u-
bliztirt im Amis= und Verordmungöblatte Nr. 16.)

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jüngerer Linie
und des ganzen Stammes Aeltester, Fürst Reuß, Graf und Herr

von Plauen, Herr zu Greiz, Krannichfeld, Gera,
Schleiz und Lobenstein 2c. r.

finden Uns unter Zustlmmung der Landesverrrelung, um dle Landeskassen des Fürstenehume

Reuß jüngerer Linie in den Stand zu seben, die durch die Ansorderungen der gegenwäreigen

Zeit bervorgerusenen Bedürfnisse des Staates zu bestreiten, ohne dabei dle Kräfte der

Sctaatsangehörigen durch Ausschreiben neuer Auslagen zu sehr in Anspruch zu nehmen, und

um dem Mangel an Geldrepräsentarlonsmitteln abzuhelsen, zu solgenden gesetzlichen Bestün-

mungen veranlaße.

8. 1.

Es wird eine Summe Paplergeldes im Nomlnalbetrage von

Drelhundert Tausend Thalern

Iim Vierzehnthalerfuße

angeserkigt.
. 2.

Vondiesen kreirten drei hundere Tausend Thalern Papiergeldes werden nach und nach die von

der Landesvertrekung bewilligten Summen durch die Scteuerkassen des Landes ausgegeben

und in Umlauf gesetzt.

G. 3.

Die Kassenscheine lauten auf den Inhaber und bestehen in unverzinslichen Stücken zu

Einem Thaler.
K 4.

Mit der Anfertigung, sowie mie der unmlteelbaren Leitung und Kontrole bel Krelrung

der Kassenscheine wird ein von Uns zu ernennender Staarsbeameer und eln aus der Mltte

der Landesvertretung von dieser zu wählendes Mieglled beauftrage.

Die Namen dieser beiden Kommissarien werden den Kassenschelnen ausgedrucke, auher-

dem werden Lettere uoch von einem sür dle Verausgabung des Popiergelds besonders zu

verpflichtendenBuchhalter und Kassteer bei der nach §. 2. ersolgenden Werausgabung mit der
eigenhändigen Namensunterschrist und mie Beischreiben der lausenden Nummer vollsogen.

Für die treue, den gesetlichen Bestimmungen gemäße Ausföhrung dieser ihnen über-
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tragenen Funktlonen sind jene Kommissarlen der Staatsreglerung und Landesvertretung ver-

ancwortllch.
C. 5.

Ueber die sonslige äußere Gorm und die Kennzeichen der Kassenschelne hat unfer Mi-

ulsterlum seiner Zeit das Nähere bekannt zu machen.

8. 6.

Die Kassenscheine sind dem inlandischen Metallgelde gleich zu achten, und wie dieses bei

allen Zahlnngen an und aus Staatskassen, sowie im Werkehr des Landes überhaupt in ib-

rem vollen Nennwerthe unwelgerlich anzunehmen.

8. 7.

Der jedesmalige Inhaber von Kassenscheinen wird als deren rechtmaßiger Besiéer an-

genommen. Die aber Vindikation des baaren Geldes geltenden Grundsatze leiden auch auf

die Kassenschelne Anwendung.

g. 6.

Wegen verlorner oder ganzlich vertilgter Kassenscheine findet kein Ersaß Statt.

8. 9.

Abgenußtzte, beschadigte, zerstuckelte, ingleichen unterklebte Kassenscheine sind nur dann

als gultig anzuerkennen, wenn deren Werthbetrag und Aechthelt unzweifelhaft zu erkennen

und die Ueberzeugung zu gewinnen ist, daß mit den fehlenden Stucken keln Mißbrauch ge-

schehen könne.

(. 10.

Wer die Kassenschelne nachahmt in der Absicht, sie als Geld auszugeben, ist mit

Zuchthausstrase bis zu acht Jahren zu belegen; ist das nachgemachte Papiergeld wieklich

ausgegeben, so ist auf Zuchthausstease bis zu zehn Johren zu erkennen, Die gur Aufer-

rigung falscher Kaslsenscheine angewendeten und bestimmrten Werkzeuge und Worrlchtungen

unterliegen der Konßskarion und find jedenfalls nach beendigteer Untersuchung an Unser Mil-

nisterium einzusenden.

G. 11.

Die Zurückzlehung und Vernichtung der Kassenscheine soll nach ersolgter gänglicher
Ausgabe derselben allmähllg dergesalt Vewerkstelligt werden, daß von den bei den Staacs-

baslen eingehenden Schesnen allährllch mindestens Ein Prozent der überhaupt ausgegebenen
Kassenscheine gurückgelegt und am Jahresschlusse vor Zeugen, unter denen wenigstens Ein

von der Landesverkretung kommittirker sein muß, vernichter wird.
25
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. 12.

E bleibe vorbehalten, im Wege öffentlichen Ausruss die Kassenscheine zur Elnlösung

gegen Vergütung ihres Nominalwerthes zurückzusordern, dabei eine Präclusiofrist von min.

bestens sechs Monacen anzuberaumen und diesenigen Schelne, welche innerhalb dieser Frist

nicht zurückgelange sein werden, außer Gellung zu seen.

S. 13.

Die Worschristen des Münzgesebes vom 18. Dezember 1840 find aufdie Kalsenscheine

in ihrer Eigenschafe als Landesmünze insowek erstreckt, als sie auf dieselben der Nakur der

Soche nach Anwendung finden können.

C. 44.

Unser Minlsterlum bat den Zelrpunkt, von wo ab die Wirksamkele des gegenwärtigen

Gesetzes beginnen soll, durch Verordnung bekanne zu machen.

Urkundlich haben Wir dleses Gesetz, mit dessen weicerer Ausfübrung Wir Unser Ml-

nlllerium hierdurch beaustragen, eigenbändig unterschrleben und Unser Fürstliches Siegel bei-
drucken lassen-

Schloß Osterstein, am 27. März 1348.

Heinrich der 62. Vüngerer Linie Fürst Reuß.
Dr. v. Bretschneider.

Nr. 227. Minlslerialverordming, die erlelchterte Handhabung der Paß= und Fremden-Polizel auf
den Eisenbahnen beir., vom 23. März 1840. (Publizirt im Amt#= und Verordnungs-

blatte Nr. 16.)

Um den sämmrlichen Landesangehörlgen des Fürstenehums Reuß jöngerer Linie bei

Handbhabung der Paß- und Fremdenpolizel auf Elsenbahnen dlejenlgen Eelelchterungen zu
Tphell werden gu lassen, über welche sich mehrere deuesche Reglerungen bucch Errlchtung el-

nes Paßkarten-Verbandes verelnbart haben, wird hlerdurch sür den gonzen Umfang des Für-
stentbums Reuß jüngerer Linle under Bezugnahme auf die in den Fürstenchümern Gera und
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Schleiz hierüber bereits erlassenen Bekanntmachungen nunmehr fur sammtliche Landescheilr
Folgenees verordnet:

KC. 1.

Die Einwohner des in 6. 2. naher bezeichneten Bahnrayons, welche nach den 8. 3.

folgenden Bestimmungen zur Fuhrung von Paßkarten berechtigt sind, werden von der Ver-

oslichtung entbunden, sich bel ihren Reisen in die . 2. gedachten Landestheile mit Ausgangs·
passen versehen zu müssen. Ebenso vertritt für die Einwohner der im 6. 2. gedachten Lan-

bestheile der Nachbarstaaten unter denselben Voraussehungen die Paßkarte die Stelle des

sonst erforderlichen Eingangspasses.

5. 2.

Der Bahnrayon, lanerhalb dessen dle vorgedachten Ausnaßme, Bestimmungen zur Au-
wendung kommen, umsaße

1) Imnerhalb der Preußischen Monarchie:
die Provinz Brandenburg,

die Provinz Schlesien und

die Reglerungsbezirke Steteln, Mogdeburg und Merseburg,
2) das gesammte Königreich Hannover,
3) das gesammee Königrelch Sachsen,

4) das Grohherz#ogihum Sachsen-Welmar-Elsenach,

5) das Grohherzogthum Mecklenburg-Schwerin,

6) das Herzegibum Sachsen-Altenburg,

7) das Herzogehum Sachsen-Koburg, Gotha,
8) das Herzegibum Braunschweig,

9) die sämmtlichen Anhaltischen Herzogthümer,

10) das Fürstentehum Schaumburg-Lippe,

11) die Fürstlich Reußlschen Lande,

12) die freie Hansestad# Bremen.

g. 3.

Die den Polizeibehorden als vollkommen sicher und guverlästzg bekannten Einwohner

des Bahnrayons erhalten künftig für ihre Reisen innerhalb des Babnrayons, auch wenn
ste sich der Eisenbahnen zu denselben nicht bedienen, stalt der Pässe, Pabkarten. Als voll-

kommen zuverlässig gelren den Polizeibehörden in dieser Beziehung alle diesenigen selbstnän-

digen Hersonen, welche innerhalb des Bahnrayons ihren ordemlichen sesten Wo#bnsib hoben.
25•
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Auf dle Ertheilung von 8 haben diejenigen Personen keinen Anspruch, welche
1) nach den bestehenden Gesehen auch bel den Reisen im Inlande paßpflichtlg sind,

wie Gewerbegehilfen, Handwerksgesellen u. bergl.

2) der Klasse der Dienstboten oder Arbeirsichenden angehören, und

3) aus irgend einem Grunde besonberer polizeilicher Aussicht unterworsen sind.

*ie

Kinder und Ehefrauen, welche mit ihren Eltern und Ehegatken, und Dien-kbocen, wel-

che mit ihren Herrschafeen reisen, werden durch die Paßkarken der Leberren segitlmirt. Un-

selbstsändige Famllienglieder erhallen nur, wenn sie das 18. Lebensjahr zurückgelege haben,

und nur auf den Antrag des Familienhaupces oder Vormundes, Handlungskommis nur auf

den Antrag ihres Principals Pahkarten.

. 5.

Die Paßbkarten, welche für alle im H. 2. gedachten Landestheile nach einemubereinstim-
menden Formulace ausgestellt werden, sind für dle Dauer des Kalenderjabres gilelg. Sie
werden von denjenigen Polizelbebörden errheilt, denen dle Befugniß, Ausgangspässe zu er-

eeilen, zuständig ist. Der Preis der Pahkarten beträgt fünf Sllbergroschen, weilere Expe-

dicionsgebühren werden dasür nicht enerschter.

. 6.

Zur Nachweisung seiner Legitimation ist während der Reisen auf der Bohn und in-

nerhalb des §. 2. gedachten Rayons eln Jeder verpflichtet. Wermag er ulcht, dleselbe

auf Aufforderungder Polizeibeamten durch Paßkarte, Pah, oder auf lonst genägende Weise zu
sümren, so bleibt er von der Welterreise ausgeschlossen und bae zu gewäreigen, daß wegen

seiner Zurückweisung, je nach den Umständen des Falles, auf Grund der bestehenden Vor-

schriften wegen des ohne Legitimation betroffenen Reisenden, versüge wird.

. 7.

Wer dle Paßkar#e versälsche, oder eine verfälschte zu seiner Legielmatson produckrt, oder

die ibm ertbeilte Paßkarte einem Andern zum Gebrauch als Leglelmarkonsmittel überläße,

bat, wenn niche ein damit beabstchtigtes, oder in Verbindung stehendes Verbrechen kriminelle

Bestrafung nach sich zlebe, jedenfalls eine Geldstrase bis zu 25 Thalern oder eine Gesäng-

niß#strafe bis zu 14 Tagen gu gewärtigen.

8.

Der Debit der Poßkartensormulare für das Fürstenthum Reuß jängerer Linie ist bis
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auf weitere Anordnung dem Furstlichen Pollzeldirektorium hier ubertragen, von welchein die

ubrlgen Pollzeibehorden ihren Bedarf zu beziehen haben.

8. 9.

Ueber die von ihr ausgestellten Postkarten hat jede Polizeibehorde ein, von den vorge-

schriebenen Pahjournalen abgesondertes, sorklaufendes Verzeichnih zu führen, in welches Ra-

men, Stand und Wohnort der Empfänger, der Ort ihrer Herkunft, wenn dieser vom Wohn-

ort verschieden, sowle das vollständige Signalement und der Tag der Ausstellung einjucra-

gen ist. Die Nummer des Paßkartenjournals wird auf der Vorderseie der Paßkarte oben

bemerke.

Vera, am 23. März 4849.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.

von Bretschneider. —i
Schlick.

Nr. 228. Minislerlalverordnung, die Festr*' einer gleichmäsigen Nonn bei der Zuziehung von.
Frasa beir., vom 20. April 1840. (Publizirt im Auts= und Verordmungsblatie

F.

Mit Höchster Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fürsten wird hiermit verordnet, daß

bei der Zuzlehung von Tauszeugen künftighin die Zahl drei als gleichmäßige Norm gel-

ten, und sestgehalten werden foll.

In Folge dessen Uind alle Unterschiebe, insoweit folche binsichtlich der Zahl der zuzu-

ziebenden Tauspachen nach der bisherigen kirchlichen Ordnung noch bestanden haben, knsbe-
sondere also die bei der Tause unehelicher Kinder bisher startgesundene Beschränkung eben-

sowohl als die den Militärpersonen, dem Adel und den Dilttergutsbesilbern in dieser Bezieb-

ung Fogestandenen Worrechte von jetzt an aufgehoben, und haben deßhalb dieeinzelnen Pfarr-

ämcer darauf zu achren, daß die geordnete Normalzahl von Taufzeugen inallen Fällengleich.

mäßig eingehallen werde.

Gero, am 20. Aprll 4849.

Fürstlich Reußf-lauischen inisterium daselbst.
n Bretschneid —
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Nr. 229. Höchste Verordnung, die Erhebung der Ornndsleuern fur das laufende Jahr betr., vom
26. April 1840. (Publlzirt im Amt6= und Verordnungbblatte Nr. 18.)

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jüngerer Linie
und des ganzen Stammes Aeltester Füurst Reuß, Graf und Herr

von Plauen, Herr zu Greiz, Krannichfeld, Gera,
Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Die auberordentlichen Bedürfnisse des Landes gestacken es nicht, daß die bioher erho-
benen Grundsteuern schon jetzt beseitigt werden können.

Es muß im Gegentheile darauf Bedacht genommen werden, die sffenellchen Kassen in

dem S-tande zu erhalten, um ibren Werbindlichkeiren und den an sie zu machenden Ansor-

derungen grungen, besonders den auhßerordentlichen Auswand bestrelten zu können, wescher

durch die von der Reichsjentcalgewolt den elnjelnen Staaken gur Pflicht gemachten erhöhren

Milikairleistungen und durch das Ausrücken des Bundeskomingents in das Feld erwächst.

Wir finden uns daher veranlaßt, die bisber in den elnzesnen Landesthellen erhobenen

Grundsteuern auch für das lausende Jahr auszuschrelben, zugleich aber haben Wir Einlel-

tung getressen, doß auch das selther steuerfreie Grundeigenthum zur Mitleidenheit gezogen

werde.

Nach Wiedereinberufung des konstitulrenden Landtags wird deshalb weltere Anordnung

ergehen, für jetzt aber verordnen Wir Folgendes

Fur
bas Furstenihum Schlei

werden die gewöhnlichen drei und eln halber Landsteruertermin und neun ordlnäre Krlegssteu-

erkermine in der bisherigen Weise dergestalt erhoben, daß

5 Krüpstuertermine am 15. Mai,
 5. Auguß,

n - * 15. Dezember,

die Landsteuern am 15. November

Ju emtrichten sind.

Außerdem verbleibt es bes der durch das Geseh vom 29. Januar 1846 é. 3. ange-

erdneten Abgabe vomkriegesieuerfreien Grundeigenehume, und es ist dleselbe, wie bisher, bis

zum 31. Okkober zu enrrichten.

ur

das Fürstenhum Gera
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werden, außer den zu Unterstühung des Aerars der gemeinschaftlichen Landesschule bewillig.

ten Landsteuern die gewöhnlichen sechs St#euern ebenfalls erhoben, und sind daher
drel Steuern nebst 3 Halben Landsteuern

am 18. Mal,

drei Steuern nebst 3 balben Landsteuern

am 18. October,

au entrichten,

in der Pflege Saalburg

aber ebenfalls die gewohnlichen Steuern in den herkommlichen Terminen zu erheben.

Fur
das Fürstenthum Lobenstein-Ebersdorf

bewendet es ebensalls bel den gewöhnlichen

ache Krlegssteuern und drei Landsteuern

welche in nachstebenden Terminen zu entrichten sind:

zwel Kriegssteuern am 22. Mai,

zwel dergleichen am 22. Junl,

zwel dergleichen,am 22. September,
elne derglelchen am 20. Okober,

elne derglelchen am 10. November,

wohingegen es rücksichclich der Landsteuern bel den gewöhnlichen Quartalterminen verbleibt.

Wegen Herbeiziehung des steuerfceien Grundeigenrhums zu den Staatslasten und wegen

Ausgleichung der Grundsteuer überhaupt Haben Wir schon früher die nöthigen Anträge und
Vorschläge an den konstituirenden Landtag gelangen lassen, und es wird deshalb sowohl, als

wegen Einführung elner von dem Einkommen durch Gewerbe und NRemen zu erhebenden

Seener, wozu ebensalls dle nsthigen Worbereltungen getroffen sind, alsbald weitere Werord=

nung ergehen, wenn der Landlag gusammen getreren sein wird.

Ureundlich haben Wir das gegenwärtige Steuerausschreiben elgenhändig vollzogen und

mit Unserm Landesförstlichen Insiegel bedrucken lassen.

Schloh OKersteln, am 26. April 1849.

(L. s) Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.

Dr.v.Bretschnelder. Dinger. Dr. v. Beulwitz.
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Nr. 230. Reichögesetz, die Wahlen der Abgeordneten zum Volkshause betr., vom 12. April 1840.

(Putlizirt im Amts-- umd Verordnungsblatte Nr. 10.)

Der Reichsverweser, in Ausführung des Beschlusses der Relchsversammlung vom

27. Mäcz 1840, verkündet als Gesetz

Reichsgesetz

über die Wahl der Abgeordneten zum Volkshause.

Artikel I.

C 1.

Wähler ist jeder unbescholtene Deutsche, welcher das fünfundzwanglasle Lebensjahr zu-

rückgelege har.

. 2.

Von der Berechtigung zum Wählen sind ausgeschlossen:

1) Personen, welche unter Vormundschaft oder, Curatel slehen;
2) Personen, über deren Vermögen Concurs-- oder Falliczustand gerichtlich eröffnet worden

ist, und zwar während der Dauer dieses Concurs= und Fallitverfahrets;

3) Personen, welche eine Armenunterstützung aus öffentlichen oder Gemeindemlteln bezle-

ben oder im letzten, der Wahl vorhergegangenen Jahre bezogen haben.

# g. 3.

Als bescholcen, also von der Berechtigung zum Wöhlen ausgeschlossen, sollen angesehen
werden:

Personen, denen burch rechtskrästiges Erkenneniß nach den Gesehen des Einzel-

siaate, wo das Uctheil erging, eneweder unmittelbar oder mittelbar der Wollge-

nut der staatsbürgerlichen Rechte entzogen ist, sofern sie in diese Rechte niche wie-

der cingesetzt worden sind.

G. 4.

Des Rechts zu wählen soll, unbeschadec der sonst verwirkten Strasen, für eine Zeit

von 4 bis 12 Jahren durch strasgericheliches Erkenniniß verlustig erklärt werden, wer bel

den Wahlen Seimmen erkaufe, seine Stimme verkaufe, oder mehr als elnmal bei der für

einen und denselben Zweck bestimmeen Wahl seine Stimme abgegeben, oder zur Einwirkung

auf die Wahl uberhaupt gesetzlich unzulässige Mittel angewendee hat.
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Artikel IN.

. 5.

Wäblbar zum Abgeordneten des Wolkshauses ist jeber wahlberechtigte Deuesche, welcher

das fünfund zwanzigste Lebensjohr zurückgelege, und sele mindestens drei Jahren einem deut-
schen Scaate angehört bat.

Erstandene oder durch Begnadigungerlassene Strafe wegenpelltischer Verbrechen schließe
von der Wahl in das Volkshaus nicht aus.

g. 6.

Personen, die ein sssentliches Ame bekleiden, bedürsen gum Eincritt in das Wolkshaus
keines Urlaubs.

Artike! II1.

 e

In jedem Einzelltaate sind Wahlkreise von je 100,000 Seelen der nach der letzten

Volkszählung vorhandenen Bevölkerung zu bilden.

. 8. .

Ergiebt sich in einem Einzelstaate bei der Bildung der Wahlkreise ein Ueberschuß von

wenigstens 50,000 Seelen, sa ist hierfur ein besonderer Wahlkreis zu bilden.

Ein Ueberschuß von wenlger als 50,000 Seelen ist unter die anderen Wahlkreise des

Einzelstaales verhälmißmähig zu vertheilen.

KC. 9.
Kleinere Staaten mit einer Bevölkerung von wenigsteus 50,000 Seelen bilden einen

Wahlkreis. .

Diesen soll dle Stadt Lubeck gleichgestellt werden.

Dlejenigen Staaten, welche keine Bevolkerung von 50, 000 Seelen haben, werden mit

andern Staa##en nach Maßgabe der Reichswahlmatrikel (Anlage A.) zur Bildung von Wahl-

kreisen zusammengelegt.
g. 10.

Die Wahlkrelse werden zum Zweck des Stimmenabgebens in kleinere Bezirke eingethellt.

Artikel VW.

5. 11.

Wer das Wahlrecht in einem Wohlbezlrke ausüben will, muh in. demselben zur Zeit

der Wahl seinen festen Wohnsitz haben. Jeder darf nur an einem Orte wählen.
26
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Der Standort der Solbaten und Militarpersonen gilt als Wohnsitz und berechtigt zur

Wahl, wenn derselbe seit drel Monaten nicht gewechselt worden ist.— In den Staaten,

wo Landwehr besteht, trite für diese dahln eine Ausnahme eln, doß Landwehroflichtige,welche
sich zur Zeit der Wahlen unter den Fahnen befinden, an dem Orte ihres Aufenehalls für

ihren Heimathsbezirk wählen. Die näheren Anordnungen zur Ausführung dieser Beskimm-
ung bleiben den Regierungen der Elnzelstaaken überlassen.

(. 12.

In jedem Bezirke sind zum Zweck der Wahlen Listen anzulegen, in welche die zum

Mählen Berechtigten nach Zu= und Vornamen, Aller, Gewerbe und Wohnort eingetragen

werden. Diese Listen sind spärestens vier Wochen vor dem gur ordentlichen Wahl bestimm-

ten Tage zu Jedermanns Elnsche auszulegen und dies 8Ffenelich bekannt zu machen.

Einsprachen gegen die Listen sind blunen 8 Tagen nach öffentlicher Bekanntmachung

bei der Behörde, welche dle Bekannemachung erlassen har, anzubringen und innerhalb der

nächsten vierzehn Tage zu erledigen, worauf die Listen geschlossen werden. Nur diejenigen

sind gur Theilnahme an der Wahl berechtlgk, welche in die Listen ausgenommen find.

Artikel V.

. 13.

Die Wahlhandlung ist öffentlich. Bei derselben sind Gemeindemieglieder zuzuziehen,
welche kein Sraacs= oder Gemelnde-Amt bekleiden.

Das Wahlrecht wird in Person durch Seimmzectel ohne Unterschrise ausgeübt.

. 14.

Die Wohl ist dirert. Sie erfolge durch absolute Selmmenmehrheit aller in elnem
Wahlkreis abgegebenen Selmmen.

Stelle bei einer Wahl eine absolute Seimmenmehrheie sich nicht heraus, so st elne

zwelte Wahlhandlung vorzunehmen. Wlrd auch bei dieser elne abselute Selmmenmehrbeit
uscht errescht, so ist zum dricten Mal nur unter den zwei Kandldaken zu wählen, wesche in

der zweiten Wahlhandlung die meisten Seimmen erhallen baben.

Bel Stimmengleichhelt entscheider das Loos.

. 15.

Siellvertreter der Abgeordneten sind nsche zu wählen.

S. 16.
Die Wahlen sind im Umfong des ganzen Relchs an elnem und demselben Tage vor-

zunebmen, den die Relchsreglerung bestimmt.
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Die Wahlen, welche späcer erforberlich werden, find von den Regierungen der Einzel-

staaten ausguschrelben.
S. 17.

Die Wahlkreise und Wahlbrolrke, die Wahldirectoren und dos Wahlverfabren, in

so wele dieses nicht durch das gegenwärtige Gesetz felkgestell: worden ist, oder durch Anord-

nung der Reichsgewale noch feltgestellt werden wird, werden von den Regierungen der Ein-

jelstaaten bestimmt.

Anlage A.

Reichswahlmairikel.

Zum Zweck der Wahlen der Abgeordneten zum Volkshaus werden zusammengelegt:

1) Llechtenstein mit Oesterreich.
2) Hessen-Homburg v. d. Höhe mit dem Großperzogthum Hessen; — das hessen·hombur·

gllche Oberam Meisenheim auf dem linken Rheinufer mit Rheinbayern.

3) Schaumburg-Lippe mic Hessen-Cassel.
4) Hohengoslern-Hechingen mie Hobenzollern-Slgmaringen.
5) Reuß elcerer Linle mit Reuß jüngerer Linle.

6) Anhalt.Cörhen mie Anhalt- Bernburg.
7) Lauenburg mie Schleswig-Holsteln.

6) Der auf der linken Rbeinseite gelegene Thell des Großhersogthums Olbenburg mit

Rheinpreußen.
9) Pyrmone mit Preußen.

Frankfurt, den 12. April 1649.

Der Reichsverweser

Erzberzog Jobhann.

Die interimsstischen Relchominister.

S. v. Gagern. v. Peucker. v. Beckeratb. Duckwit. R. Mohl.
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Nr. 231. Reichsgeset, die Tage= und Reisegelder der Abgeordnelen zum Reichslage betr., vom 12.
April 1819. (Publizirt im Amts= und Verordmungsblauze Nr. 19.)

Der Rescheverweser, In Aussührung des Beschlusses der Reichsversammlung vom

27. März 1846, verkündee als Geset:

Reichsgesetz
über die Taggelder und Reisegelder der Abgecordneten zum Reichstage.

Die Mitglieder des Staatenhauses und des Wolkshauses erhalten eln Taggeld von sie-

ben Gulden rbeinisch und eine Reisekestenentschödigung von einem Gulden für die Meile,

sowohl der Hinreise als der Rückreise, und genießen Portofreiheit für alle an sie gelangen-

den, oder von ihnen ausgebenden Correspondenzen und Drucksachen.

Frankfurt, den 12. April 1849.

Der Reich bverweser
Erzberzog Johann.

Die interimistischen Reichbminister:

SH. v. Gagern. v. Peucker. v. Beckerath. Duckwitz. R. Mohl.

Nr. 232. Reichsgeseh, das Verbot der AnSfuhr von Munitlonsgegenständen, Pferden und Schifss-

bauholz nach Dänemark beir., vom 22. April 18410. (Puolizirt im Amts= und Ver-

ordnungöblatte Nr. 19.)

Der Relchsverweser, auf den Vorkcrag der Reichsminlster des Krieges und des

Handels, verordner wie folge:

. 1.

Für die Dauer des gegenwärelgen Kcieges mi# Dänemark wird der Verkauf, die

Ausfuhr und Durchsuhr von Wassen, Pulver, Munitions-Gegenständen aller Art, Pferden

und Schisfsbauholz nach Dänemork im ganzen Umfange bes deutschen Gebietes verboten.

4. 2.

Diese Verordnung reite überall unmitcelbar mit bem Erschefnen berselben in Kraft.
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Dle Relchemlnister des Krieges und des Handels sind mit ber Vollziehung dieser Ver-

ordnung beauftrage.

Frankfurt, den 22. April 1849.

Der Reichsverweser

Erzherzog Johann.

Oie interimistischen Reichsminisier

des Krieges: des Handels:

v. Peucker. Duckwitz.

 —

Nr. 233. Disgziplinar-Strafordmung für das deutsche Relchsheer vom 22. April 1840. (Publizirt

im Amts= und Verordnungöblaile Nr. 19.)

Erster Abschnitt.

Um fang der Dlsciplinar- Strasgewalt.

8. 1.

DerDiselplinar. Strasgewole sind unkerworfen:
1) alle Militärpersonen des deutschen Reichsheeres, sowohl des streitbaren, als des nicht

streitbaren Standes;

2) alle dem deutschen Reichsheere während dessen Verwendung im Reichsdieuste sonst

zugethellten, oder in dessen Gesolge befindlichen Personen;

3) die Kriegsgesangenen.

g. 2.

DerDlisciplinar· Bestrafung unterliegen:;
1) Zuwiderhandlungen gegen die militarische Zucht und Ordnung und Uebertretungen

der Dienstvorschriften, für wesche dle Militärgesetze nicht eine, die Grenzen der Disciplinar.

Srasgewals übersteigende Serafe vorschreiben;
2) die Uebertretungen milicär-pollzellicher Anordnungen;
3) militkrische Vergehen insowele, ols die Milikärgesee deren Bestrafung im Disci,

Plinarwege ausdrücklich gestatten, wie 3. B. geringere Grade des Ungehorsams gegen Vor-
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gesetzte in und außer dem Dieust, Verletung der Ehrerbietung gegen Vorgesehte und Obere,

Streltigkeiten und Raufhandel.

Zweiter Abschnitt.

Von der Disriplinar-Bestrasung der Militärpersonen des streltbaren

tandes.

5. 3.

I. Dloclplinar-Strafen.

Uls Disclplinar-Serafen sind für Milleärpersonen des Krelebaren Standes (des Sol-

datenstandes) nur folgende Strasen zulässig:

A. Für Offizlere:

4) Verweis,

a) ebne Zeugen, oder im Beiseln elnes Vorgesetzten — einfacher Verweis;

D) vor versammeltem Osfizierkorps — förmlicher Werwels;

e) durch schrifelichen Tagesbefehl — strenger Verwels;

2) Zimmerarrest — gegen Stabsossizlere bls zu sieben, gegen Hauptleute und Nic-

meister bis zu vierzehn, und gegen Ossiziere nlederer Grade bis zu acht und zwanzig Ta-

gen, — während dessen Verbüßung in der elgenen Wohnung der Arrestat den Degen (Si-

bel) abgeben muß, Besuche nicht annehmen und zum Dlenstenlche herangezogen werden darf.

U. Für Un terofflilere und dle im Range lönenglelchstehenden Personen, so-
wie für Vice-Unteroffislere:

) Die Auferlegung gewisser, #hrer S#cellung enesprechender Dienstverrlchcungen außer
der Reihe, mie einer angemessenen Zeitbeslimmung;

2) Verweis vor versammelten Olsigteren und Unterossizleren der Kompagnse, Schwa-

dron oder Batterie;

3) Kasernen= Stuben, oder Quarcier-Arcest bis zu acht und zwanzig Tagen, wobel der

Dienst von ihnen verseben wird;

4) einsamer Accelt in elnem Gesängniß bel barter Lagerstätte (Hriesche) und zwar:

’") Arcest ersten Grades — gelinder Arrest — ohne Schärsung bls zu ache und zwanjig

Tagen;
1) Acrest zweiten Grades — miuler Arrest —bis zu vlerzehn Tagen, wobel dem Ar-

restaten unter Enezlehung des Gebrauchs von Tabak,, Weln, Bronntweln, Bier und
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abnlicher Genusse nur Wasser und Brod gereicht, und blos je am dritten Tage warme

Speise verabfolgt, auch an dlesem Tage allein die Bewegung in freier Luft unter

Aufssicht auf eine Stunds gestatter wird.

Wo Unterossiztere bestehen, welche mit kelnen andern Diseipllnarstrasen als die Off=

fiere belegt werden dürsen, soll es auch künftig dubel seln Verblelben haben. Im Uebri-

gen sind die Unterestzlere überall in Diselplinar-Strasen in zwei Klassen zu cheilen, und

die in die erste Klasse sallenden dürsen alsdann nicht mie einsamem Arrest zweiten Grades

belege werdeu.

C. Für Gesreite und Soldaten, und die lhnen gleichstehenden Militair=
Personen.

4!)) Die Uuferlegung grwisser Dienstverrichtungen außer der Reihe, mit angemessener

Zeirbestimmung, wle namemlich: Exerzieren, Wachen, Tagdieust, Stubendienst, Paraden,
Arbelten in der Kaserne, in den Scällen, Moneirungskammern, auf den Schießständen und

dergleichen;
2) Bewirehschaftung der öhnung durch einen Vorgeseßten;
3) Werweis vor versammelter Kompagnie, Schwadron oder Batterie

4) Arreststrafen, und zwar:

a)Kasernen= Se#uben= und Quarkler-Acrest, sowie einsamer Arrest ersten und zwei-

en Grades, ebenso wie süc Unterofseziere (L. 3, 1.);

b) Acrest drieten Grades — strenger Arrest — bis zu sieben Tagen, welcher in ei-

nem völlig dunkeln Gefängniß, ebenso wie der Acrrest zweiten Grades vollsteeckt,

und wobei dem Arrestaten, nur je am vierten Tage warme Speise verabreiche,

auch an diesem Tage allein die Bewegung in freier Luse uncer Aufsscht auf zwei.
Stunden erlaube wird.

*--

Gelkarket dew Gesundheikszustand des zu Bestrafenden die Anwenbung des Arrestes drit-

ben Grades nicht, so erict Arrest zwesten Grades, und wenn auch dieser ausgleichem Grunde

ulcht anwendbor ist, Arrest ersten Grades, — in beiden Fällen mit einer dem härteren Ac.

restgrade enesprechenden Dauer — ein.

Die drei Grade bes einsamen Aerestes C.3.B.C.) stehen in solgendem Werwälcniß:

14 Tag des elnsamen Arrestes driclen Grades ist glesch 2 Tagen einsamen Arreffes

zwellen Grades, glasch 4 Togen einsamen Arrestes ersten Grades.
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 5.

Ick ouf dem Marsche, im Lager, oder sonst außerhalb der Garnison, den örtlichen

Umständen nach, der einsome Arrest ulcht vollstreckbar, so soll an dessen Seelle Arrest an

der Stabs, oder Brandwache mit Beschränkung der gewohmen Bedürfnisse an Tabak, Wein,

Bier oder Branntwein eintrecen, verbunden

a) beim Arrest zweiten Grades mie Hecansiehen zu beschwerlichen Dleustverrichtungen,

oder, bei Soldaten, mit täglich zweistündigem Befestigen an elne Wand, einen Baum,
oder eine Kanone;

1) beim Urrest drirten Grades aber mie täglich drelstündigem Besestigen wle zu a, unter

Gewährung einstündiger Rube nach 14 Stunden.

Das Befestigen des Acrestaren geschirht — auf eine der Gesundheit desselben nicht

nachtheilige Weise und nicht vor den Augen des Publikums —in aufcechter Siellung, den

Räcken nach der Wand rc. gekehrt, dergestalt, dah er sich weder seten noch niederlegen

kan, auch darf dasselbe während des Marsches nur an Ruhetagen skacesinden.

I. Zuständiskeit der Militalebefehlshaber zur Verhängung von

Diseiplinar-Strafen.

1. Im Allgemeinen:

6

Die Diseipllnar= Serasgewalt steht den Osszleren zu, denen der Befehl über eine oder
mehrere Truppenabeheilungen, oder über ein abgesondertes Kommando, oder über eine Mili-

tärbehörde, oder eine militärische Anstal:, mie Verankworklichkeit für dle Diselplin überrragen

ist und erskrecke sich auf die Untergebenen dieses Dienstberelchs.

G.. 7.

Alle auderen Oiffjiere (F. 60.) und die Unterosfijiere haben keine Disclplinar·Strafge·
walt. Es ist jedoch jeder Höhere im Range so, wie der mit Strafgewalt versehene Be-

sehlshaber, berechtlgt, den nach dem Grade oder bei gleichem Grade, nach dem Dienstalter

unter ihm stehenden Militairpersonen des strelcbaren Standes Zurechtweisungen und Rugen

zu ertheilen; sie auch nörhigensalls vorläufig zu verhaften oder ihre Verhoftung zu bewirken.

Eine solche Verhastung aber muß von ihm sosort dem nächsten mitDisciplinar-Srras.

Gewalt versehenen Vorgeseizten des Verhafteken gemeldet werden.

". 8.

Die Diseiplinar-Strafgewale ist niche an die Charge, sondern an dle Funktlon geknüpse
und gehr von selbst während der Stellvertretung auf den Siellverereter im Kommando über.
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g. 9.

Ein jeder mit Diseiplinar-Strasgewale versehene Befehlsbaber ist berechtigt:

a) gegen Unteroffiziere und Soldaten selnes Dienstberelchs dle für dieselben nach F. 3.
B. 1, 2 und C. 1, 2, 3 gulässigen kleineren Dlsciplinor-Strafen, und

) gegen die löm untergebenen Ossiziere einfache und förmliche Verweise zu verhängen.

nsbesondere:
A. des Befehlshabers einer Kompagnie, Schwarren oder Batterit.

6. 10.

Die Befehlshaber einer Kompagnie, Schwadron oder Ballerie und die mit gleicher

Strafgewalt versehenen Befehlshaber dürfen:
1) die ihnen unvergebenen Ossizlere mit Zimmerarrest bis zu vier und zwanzig Stunden:

2) dile Unceroffiglere und Soldaken ihres Diensibereschs

e) mie Kasernen= Seuben, oder Quartier-Arrest bis zu vierzehn Tagen, und

b) mit einsamem Arrest ersten Grades bis zu steben Tagen;

3) dle niche zur ersten Klosse gehörenden Unkeroffiziere (§. 3. B. 4. b.) und die Sel-

daten mit einsamem Arrest zwelten Geades bie zu vler Tagen, und

4) die Soldaten mie einsamem Arcest dritten Grades bis zu zwei Tagen beftrafen.

U. des Befehlshabers eines nicht selbstständigen Bataillone.

8. 11.

Die Befehlshaber der nicht selbststandigen Bataillone und die mit gleicher Strafgewalt

versehenen Befehlshaber sind berechtigt:
1) die ihnen untergebenen Ossifiere mie Zimmerarrest bis zu vier Tagen;

2) dle Unceroffiziere und Soldaten ihres Dienstbereichs

a) mit Kasernen. Stuben- oder Quartier-Arrest bis zu ein und zwanzig Tagen,

und

b) mic einsamem Arrest ersten Grades bis zu vierzehn Tagen;

I die nicht zur ersten Klasse gehörenden Unterosftizlere und die Soldaten mie einsamem

Arrest zweiten Grades bis zu steben Tagen, und

) die Soldaten mie elnsomem Arcest drikken Grades bis zu vier Tagen zu bestrasen.

C. des Besehlöhabers eines Regiments oder selbsisändlgen Batailloné.

Die Befehlsbaber der Regimenter und . Bataislone und die mit gleicher

Srasgewolt versehenen Befehlshaber dürsen:
27



190

4) die ihnen untergebenen Osffzlere
a) mit ftrengem Verweis,

b) mie Zimmerarrest, und zwar dle Stabsoffiziere bis zu sieben Tagen, die Haupt-

leute und Ritemelster bis zu vlerzehn Tagen, und die Ossizlere nlederer Grade

bis zu ache und zwanzig Tagen;

2) dle Unterosßjlere und Soldaten ihres Dienstberelchs mie Kasprnen- S#uben= Quar·

tier oder einsamem Arrest ersten Grades bls zu acht und zwanzig Tagen;

3) die niche zur ersten Klasse gehörenden Unterossiziere und die Soldaten mit einsamem

Acrest zwelten Grades bie zu vierzehn Tagen, und

4) die Soldaten mit einsamem Arrest driteen Grades bis zu sieben Tagen bestrafen.

D. der detachirten ÖOffiziere und Unterofsiziere.
 13.

Dem decachirten Votgillens. Besehlshaber stebe die Disclplinar= Strafgewalt des Regi-
ments-Besehlsbabers, dem detachirten Befeblshaber einer Kompagnie, Schwadron oder Bak-

terie die des uscht selbststendigen Bacaillons-Besehlohabers, und dem detachirten Subaleern=

Ossizier, ohne Rücksicht auf den Dienstgrad, diesenige des Besehlshabers elner Kompagnie

so lange zu, als er außer der gewöhnlichen Dienstverbindung mit seinem nächsten Vorgesetz-

den sich besindet und niche unker den Besehl eines andern, die Stelle dieses Vorgesebten ein-

nehmenden Besehlshabers tritt.
Auch kann einem detachirten Unterossizier für die Dauer des (solirten Verhälenisses von

dem ihn entsendenden Brsehlohaber, insosern nach dessen Ermessen die Umstände es ersor-

dern, eine Disciplinar, Serafbesugniß in mäßigen Orenzen übertragen werden.

K. der dem Regi öbesehlshab hesetzten höheren Befehlshaber, der
G und K danten in Festungen und offenen Orten.

ö. 14.

Die dem- BesehlsHaber eines Regimenes vorgesetzten höheren Befehlshaber können Die-

eiplinar, Strasen selbst verhängen, wenn die zur Diciplinar,Bestrafung geeignete Handlung:

a) unter ihren Augen, oder

b) von Militärpersonen verschiedener Truppentheile ihres Dienstbereichs gegangen, oder

c) ihnen zur Enrscheidung oder zur Bestimmung der Strasen gemeldet, oder

ch von dem nlederen Befehlshaber ohne gegründete Ursache unbestraft gesassen ist.

+ 15.
Die Zuständigkese der Gouverneure oder, je nach den besonderen Bestimmungen, der



191

Kommandanten in Festungen und offenen Orten tritt gegen alle am Orte befindlichen Milt-

tarpersonen ein, wenn die zur Diselplinar· Bestrafung geeignete Handlung:
4) als Erceß gegen die allgemeine Sicherhelt, Ruhe und Ordnung gu berrachten, oder

2) gegen elne besondere, in Beziebung auf die Festungswerke und Wertheidigungemi.
cel bestehende Anordnung, oder

3) im Wacht= oder sonstigen Dienste des Platzes, oder

4) von einer Milikärpersonen begangen ist, deren eigener mie Discipllnar-Scrasgewase,

versehener Befeblshober nicht in dienstlicher Cigenschoft am Orte ist.

. 10.
Die in den 9#. 14, 15 genanmen böheren Befsehlsbaber, Gouverneure und Komman,

damen sind, wenn sie danach oder nach 9. 17 in den Fall kommen, Disciplinar-Serafen

zu verhängen, in Betreff aller ihnen untergebenen Milikärpersenen innerbalb derselben

Grenzen zur Werfügung dieser Strasen besuge, wie der Befehlshaber eines Regiments

G. 9, 12.)

F. wenn zur Diseiplinar-Bestrafung geeignete Handlungen von Militärper=
sonen verschledener Truppenlheile gemeinschaftlich begangen werden.

Wenn außer den Fällen des §. 15. von mehreren der Disciplinar-Setcasgewalt ver-

schlebener Besehlshaber umterworsenen Milicärpersonen gemeinschaftlich eine, zur Disriplinar=

Bestcafung geelgnete Handlung begangen wird, so teht die Bestimmung der Scase gegen

alle Betheiligle dem nächsten gemeinschaftlichen Befehlsbaber, oder, wenn ein solcher am Orte

nlcht vorhanden #i#t, dem Gouverneur oder beziehungsweise dem Kommandanten und, in Er-

mangelung desselben, dem ältesten am Orte befindlichen Befeblshaber zu.

C. Bei kombinirten Truppenkeörpern.

18.

Nach den Bestimmungen der 65. 6—17 regele sich der Umfang der Dieciplinar-

Serafgewale der Militär= Besehlshaber auch in dem Falle, wenn Teuppen-Abehellungen ver-
schiedener Elnzelstaaten des deutschen Reichs zum gemeinsamen Dienste mit einander zeltwei.

lig vereinigt werden.

U. gegen Militärpersenen vom Stande der Beurlaubten.

KF. 19.

In wie welt die in den 96. 6—17 enthaltenen Worschriften auf die nicht bei den
27*
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Fahnen beßudlichen Militärpersonen anzuwenden find, bleibe vorläufig den Bestimmungen der
Einzelstaaren übersassen.

UI. Meldungen über verhängee Diselplinar-Strafen.

Huansichtlich der von den niederen Befehlshabern über Verhängung von Digeiplinar=

Sceofen den böheren Besehlshabern zu erstattenden Meldungen behäle es bei den darüber

in den Milikärgeseen und Dienstvorschriften der Einzelstaacen enthaltenen Bestlmmungen

sein Bewenden.

Dritter Abschnitt.

Von der Diseiplinar-Bestrafung der Militär-Beamten und aller anderen

nicht zum streitbaren Stande gehörenden Militärpersonen.

8. 21.

Gegen Misitarbeamte und alle andere nicht zum streicbaren Stande gehorende Militar-

personen knnen, nach Maßgabe lhres Ranges, dieselben Disciplinar·Strafenverhängewer-
den, wie gegen Milikärpersonen des streitbaren Standes. Auch sinden Geldstrasen gegen sle

Stutt, jedoch nur da, wo diese Strasen bisher üblich waren.

5. 22.

Zur Dieciplinar.Bestrafung dieser Personen (§.21.) ist der Millitär-Befehlshaber, dem

sie zunächst untergeben sind, berechligt.
Scehen diese Militärpersonen sowohl uncer einem Militär-Befehlshaber, als auch unter

einem MVerwalkungs-Vorgesebten (oder elner Verwaltungs-Behörde), so sind sie bel Werletzung

der Vorschrifeen, welche dle Grundlage lbrer Amtswleksamkelt bilden, ausschließlich der Dis-

eiplinar-Bestrasung der Verwaltungs-Vorgesehren (oder der Verwalcungs-Behörde) unter-

worsen.

Alle anderen zur Disciplinar-Beskcofung geeigneken Handlungen solcher Mllicärpersonen

gehören — wofern die lönen ertheilten, zunächst blerbei maßgebenden Dlenst·Vorschriftenes

ulcht anders bestimmen — zur Zuständlgkeit des ihnen vorgesetzten Besehlahabers.

Vlerter Abschustt.
Von der Diseiplinar-Bestrafung der im §. 1. unter No. 2. und 3. erwähnten

Personen.

g. 23.
Uuf die im #. A# unker No. 2 und 3 genanncen Personen finden, wenn sie zum streit·



193

baren Stande gehoren, die fur Personen des streicbaren Standes in dieser Verordnung er-

thellten Worschriften nach Maßgabe ihres Ranges Anwendung.
Gehoren sie nicht zum streitbaren Stande, so sind in Absiche auf die Disciplinar--Be-

strafung die Worschristen des §. 21. maßgebend; jedoch muß dabei die Stellung dieser Per-

sonen im bürgerlichen Leben berücksichtige werden.

Fünfter Abschnitt.
Von der Ausübung der Disciplinar-Strafgewalt und von der Vollstreckung

der Digeiplinar-Strafen.

I. Ausbung der Discipllnar= Strasgewal'.

. 24.

Jeder mit Disciplinar-Stcasgewalt versebene Besehlshaber soll überall mic strengster
Unparreilichkeit zu Werke geben, und wenn die strafbare Handlung nicht mit Gewißbeir aus

seiner elgenen Wahrnehmung, oder aus einer dienstlichen Meldung, oder aus dem Geständ.

niß des Beschuldigten bervorgeht, sowie überhaups, wenn er über die Schuld, oder den

Grad der Serafbarkeit zweiselhaft ist, den Hergang der Sache durch mündliche eder schrift-

liche Verhandlungen auszuklären suchen.

5. 25.

Die Art und das Maah den Dieriplinar-Strase bat der Besehlshaber, innerhalb der

Grenzen selner Disciplinar-Strasgewalt, mit Berücksichtigung der Natur derstrasbaren Hand-
lung, der Individualitär des zu Bestrafenden, seiner bisberigen Aufführung und etwaigen

Rückfälligkeic, sowie des durch die Uebertretung mehr oder minder gefäbrdeern Dienst.Inte.

resses zu bestimmen.

. 26.

Ein und dieselbe strasbore Handlung darf nur von einem Befeblshaber bestrast und

dafür usche mehr als eine Diceiplinar. Stcase auferlegt werden.

5. 27.

Hat ein Soldat der S-rafklasse (der zweiten Klasse des Soldacenstandes) eine Arrest.

strafe verwirke, so isf in der Regel einsamer Arrest des zweiten oder dritten Grades zu

verfügen.
. 28.

Wenn ein niche mic der böchsten Strafbefugniß versebener Befehlohaber zwar eine

Diesplinar.Strase für zulässig, das Maaß der ihm zuskehenden Strafbefugn'ß aber für un-
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aureichend erachtet, so hat er dem nachsworgesehten Besehlshaber zur weiteren Bestimmung
sogleich Meldung zu machen.

6. 29.

ZurDisciplinar. Bestrasung geeignete Handlungen, welche 90 Tage nach der Verübung,
oder 45 Tage nach der Anzelge bei dem betressenden mit Strasgewalt versehenen Befehls-

baber unbestrast geblieben sind, dürfen als verjährt, nicht mehr mie Strafe belege werden.

g. 30.
Ist ein gerlchrlich zu bestrasendes Vergehen oder ein Verbrechen nur mit einer Dis-

ciplinar-Strase geahndet worden, so ist dadurch die Scrasbarkeic nicht getilge, sondern das

gerichtliche Verfahren dennoch zalässig, insofern nicht inzwischen die Verjährung eingetreten
sein sollre.

Bei Abmessung der Serafen soll aber auf die beeeics verbüßte Disciplinar-Scrase

Rücksiche genommen werden.

II. Vollstreckung der Dlselplinar- Strofen.

*. 31.

Die Wolstreckung der Diseiplinar-Strasen muß, sofern die Um Ktände es nur irgend

gestotlen, sogleich nach deren Fellsetzung erfolgen. Ist die Serase von einem höhern Be-

sehlshaber verhänge, so bleibt es seinem Ermessen überlassen, den Vollzug derfelben entwe-

der selbst onzuordnen, oder dem unmi#tkelbaren Befehlshaber des zu Bestrasenden zu über-

tragen.
5 32.

Die Militär-Besehlshaber und die Verwaltungs-Worgesehten haben von der, gegen ei-

nen ihnen Beiden untergeordneten Mllitär-Beamten verhängten Diseiplinar. Strase, insosern
bieselbe niche blos in einem einsachen Verweise bestehr, sich gegenseitig Mittheilung zu ma-

chen, und die Verwaltungs-Vorgesehlen den Vollzug der von ihnen verhängten Arreststrafen

den Militärbefehlshabern zu überlassen.

Sechster Abschnitt.

Von der Beschwerdeführung über Oiselplinar-Bestrasfung.

5. 33.

Beschwerden über Disciplinar-Bestrafung, sowie Gesuche um Milderung oder Erlas.

sung verhängeer Diseiplinar. Strasen dörfen nur im Dienstwege, und zwar
a) blos von dem Bestraften selöst, ohne Mitwirkung Anderer,
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b) bei dem unmittelbaren Vorgesehten dessenigen, der dle Strase verfugt hat, und

e) in der sur dienstliche Beschwerden und Gesuche vorgeschriebenen Form

angebracht werden.
. 34.

Das Zusammenereken Iin Wereine, sowie jede sonstige Versammlung von Milirärper-

sonen des streitbaren Standes, zur Berathschlagung über die Anfertigung und Anbringung

solcher Beschwerden oder Gesuche (§. 33.) darf, wie überhaupt zu Beschwerden und Gesu-

chen (Perikionen) in dienstlichen Angelegenheicen, nicht statefinden.

C. 35.

Ob auf die erbobene Beschwerde der Vollzug der Strase ausgesee werden soll, bängt

von dem Eemessen desjenigen, der dle Serase versüge bac, unter seiner persönlichen Ver-

aneworklichkeic ab.
Auch kann der Vorgesetzte, der über die Beschwerde zu enescheiden dat, bevor er diese

Entscheidung trifft, den Vollzug der Strafe aussetzen oder unterbrechen.

Siebenter Abschnitt.

Von der Beanf'sichtigung der Militär-Besehlshaber in Absicht auf die
richtige Anwendungder Oiscipl Strafg t

9. 36.

Die hoheren Befehlshaber haben die gerechte und zweckmaßige Anwendung der, den

ihnen untergebenen nlederen Besehlshabern geseblich zustehenden Strafbefugnisse, namentlich
durch genaue Prusung der Straflisten, sorgfältig zu uberwachen.

S. 37.

Finden die höheren Besehlshaber, daß eine von dem niedern Befehlshaber verfägte

Dlsclplinar.Strase
1) entweder ihrer Art oder ihrer Dauer nach ungesetlich oder verordnungswidrig, oder

2) der Strasende zu deren Verhängung niche besugt gewesen ist, oder

3) dah die Bestrafung auf unrichtigen tharsächlichen Voraussevungen beruht,
so ist von lönen die Strase, insofern ste noch nicht vollzogen ist, (jedoch ohne WVerschärfung
derselben) abzuändern oder auszuheben, und dle etwalge Ueberschrelrung oder Anmaßung der

Digsripllnar-Strosgewalt, nach Maßgabe der Verschuldung, entweder disciplinarlsch zu rü-

gen, oder die gerlchiliche u und Bestrafung zu veranlassen.
chter Abschnitt.

Gon der Stsblinarslichern en in außerordentlichen Fällen.

36.

Der Oberbesehlshaber des Neichsheeres, sowle jeder Vesehlchabee. eines abgesonderten



196

Korps bis zum Befehlshaber elner Brigade abwarts, hat die Befugniß, bei besonderen

die Disciplin gefährvenden Verhälmissen, sedoch nur för die Dauer derselben, durch Tages-

besehl die nach den §6. 3., 5. zulässigen Disciplinar-Strasen in angemessener Weise zu

verschärfen.

Diesesbe Besugniß hat der Besehlshaber der Besahung einer Festung, eines offenen

Octs oder Bezirks welche in Belagerungozustand erklärt worden sind.

. 39.

Die im F. 38. genannten Befehlshaber sind auch berechtigt, in auherordenklichen Fäl-

len gegen ganze Truppentheile Verweise vor der Frone oder durch Tagesbesehl, Auferlegung

besonderer Dienstverrichzungen, Entziehung gewisser Bequemlichkelten oder Genüsse, z. B.
des Tabakrauchens, des Feuers und Serohes beim Bivonak, zu versigen.

7. 10.

In eigenlichen Notbsällen, insbesondere zur Durchsehung der zur Beseiligung drin-

gender Gesahr ertheilten Dienstbefehle, sowie bel Mencerei, Aufruhr, Plünderung und ähn-

lichen pfllchtwidrigen Handlungen, kehen jedem Osfizier, unter strenger Veranewortlichkeit für
die ergrisfenen Maaßregeln, alle Miceel zu Gebote, seinen Besehlen den nöthigen Gehorsam

zu verschafsen.

Dieselbe Befugniß unter gleicher Verantworklichkeit hat jeder Vorgesetzte zum Zweck

der Abwehr eines thätlichen Angrisss des Uncergebenen im Fall der äuhersten Bedrängniß.

Frankfurt, den 22. Aprll 1849.

Der Reich Sverweser
Erzberzog Johann#

Der interimistische Reich sminisier des Krieges
eucker.

Jr. 234. Einführungs-Verordming, betrefsend die gleichmäßige Behandlung der Dihziplinarverge=

hen bei allen im Reichsdiensie befindlichen Truppen vom 22. April 1849. (Publiztrt

im Amts= und Berordnungsblatte Fr. 19.)

Der Reichsverweser, auf den Vortrag des Reichsministers des Krieges, nach

Anhörung des Relchs-Ministerrathes und in Erwägung der dringenden Nochwendigkeit einer



197

hleichmäßigen Behandlung der Dlelplinar-Vergehen bel ollem im Reichsdlenst befindlichen

Truppen, verordnet in Genehmigung der Borschläge der zur Berachung dieses Gegenstandes

aus Scellvertretern der m beutschen Armee-Corps zusammengerufenen Commissson,
wie folgt:

S. 1.

Die heut vollzogene Diseiplinar-Stras-Vererdnung für dos deuesche Reschsheer erice
urwerzüglich bel allen süc den Reichsdienst ausgebotenen Truppen desselben in Keaft.

6. 2.

Ueber die Art und Weise, wie diese Verordnung auch bel allen übrigen Theilen des

beurschen Reichsbeeres, mit Räckstchr ouf ihre Abweichung von der zeltherigen Dlsgesplinar=
Vorschrift der Cinzelstaaten durch vermictelnde Uebergänge auch für den Dlenst in der Hei-

math in Anwendung zu bringen ist, blelbt die weitere Bestimmung vorbehalten.

6. 3.

Der Reichsminister des Krieges ist mit der Wollzlehung dleser Verordnung beauferage.

Frankfurt, den 22. Aprll 1849.

Der Reichsverweser
Erzberzog Johann.

Der interimlstische Reschs-Minister des Krieges.
er.

=

Nr. 235. Verfasfung des dauch Reichs vom 28. März 1849. (Publizirt im Anuß= und Ver-
ordnungsblatte Nr.

Die deursche pastgunuarnr) Nallonalversammiung bat beschlossen, und verkundigt als

Reichsversossung:

Verfassung des deutschen Reiches.

Ablschnilt L. Das Reich.
Artikel I.

. 1.

Oas deuesche Reich bestebt aus dem Gebiete des bioberlgen deutschen Bundes.

Die Fessehung der Werhälmisle des Herjogthums Schleswig bleibr vorbehalten.
28
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5. 2.

Hat ein deutsches Land mit einem nichtdeutschen Lande dafsselbe Staatsoberhaupt, so sosl
das deutsche Land eine von dem nichtdeutschen Lande getrennte eigene Verfassung, Regierung

und Verwaltung haben. In die Regierung und Verwaltung des deutschen Landes dürfen

nur deutsche Staatsburger berufen werden.

Die Reichsverfassung und Reichsgesetzgebung hat in einem solchen beutschen Lande die-

selbe verbindliche Krase, wie in den übrigen deutschen Ländern.

8. 3.

Hat ein deutsches Land mit einem nichtdeutschen Lande dasselbe Staatseberhaupt, so

muß dieses eneweder in seinem deutschen Lande residiren, oder es muß auf versassungsmäßi-

gem Wege in demselben eine Regeneschafe niedergesetzt werden, zu welcher nur Deuesche be-

rusen werden dürfen.

K. 4.

Abgeseben von den berests bestehenden Verbindungen deutscher und nichtdeuescher Län-

der soll keln Seaaksoberhaupt eines nichtdeutschen Landes zugleich zur Regierung eines deut-

schen Landes gelangen, noch darf ein in Deurschland regierender Fürst, ohne seine deursche

Regierung abzutreten, eine scemde Krone annehmen.

8. 5.

Die einzelnen deutschen Staaten behalten ihre Selbstständigkei#, soweit dieselbe nicht

durch die Reichsversassung beschränke ist; ste baben alle staatlichen Hoheiten und Rechte, so-

west diese nicht der Reichsgewalt ausdrücklich übercragen find-

Abschnitt II. Die Reichsgewalt.

Artikel I.

K..

Die Relchsgewale ausschlleßlich übe dem Auslande gegenüber die völkerrechtliche Ver-

rrekung Deutschlands und der einzelnen deutschen Staacen aous.

Dle Reichsgewalt stelle die Reichsgesandten und die Consilln an. Sie führt den di-

plomatischen Verkehr, schließe die Bündnisse und Verträge mie dem Auslande, namentlich

auch die Handels= und Schiffsahrksverkräge, sowie die Auslieferungsverträge ab. Sie ord-

net alle völkerrechelichen Maaregeln an.
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5. 7.

Die einzelnen deutschen Regierungen haben nicht das Recht, standige Gesandte zu em ·

pfangen oder solche zu halten.

Tuch dürfen dieselben keine besonderen Consuln halten. Die Consuln fremder Scaa-

cen erhalten ihr Exequakur von der Reichsgewalt.

Die Absendung von Bevollmächeigten an das Reichsoberhaupt ist deneinzelnen Regier-
ungen unbenommen.

. 6.

Die einzelnen demschen Reglerungen sind besugt, Vercräge mit andern deutschen Re-

gierungen abjuschließen.
Ihre Besugniß zu Werkrägen mit nichedeurschen Regierungen beschränke sich auf Ge.

genstände des Prlvatreches, des nachbarlichen Verkehrs und der Yolizel.

G. 9.

Alle Verträge nicht rein privatrechtlichen Inhalts, welche eine deutsche Regirrung mie

einer anderen deutschen oder nichtdeutschen abschließe, sind der Reichsgewalt zur Kenntniß-

nahme und, Insofern das Reschsinceresse dabei betheiligt ilk, zur Bestätigung vorzulegen.

Artikel II.

. 10.

Der Reichsgewalt ausschließlich steht das Recht des Krieges und Friedens zu.

Artikel III.

8. 11.

Der Reichsgewalt steht die gesommte bewassnete Mache Deutschlands zuc Versügung.

6. 12.

Das Reichsheer bestebt aus der gesanmmten, zum Zwecke des Kriegs bestimmeen Land-

macht der einzelnen deurschen Seaaten. Die Slärke und Beschafsenhelt des Reichsbeeres

wird durch das Gesetz über die Wehrversassung bestimmt.

Diesenigen Seaaten, welche weniger als 500,000 Einwohner haben, sind durch die

Neichsgevalt zu gröheren milicärischen Ganzen, welche dann unter der unmittelbaren Leitung

der Reichsgewalt stehen, zu vereinigen, oder einem angrenzenden grösseren Staa#e anzu-

schlleßen.
28“
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Dle näheren Bedingungen elner solchen Verelnigung sind in beiden Fällen durch Ver-
einbarung der betheiligten Seaaken unter Vermittelung und Genehmigung der Reichsgewalt

festzustellen.

. 3.

Die Reschsgewalt ausschlleßlich hat in Berreff des Heerwesens die Gesetgebung und

dle Organlsatiou; sie überwacht deren Durchsührung in den einzelnen Staaten durch sort-
dauernde Coutrole.

Den einzelnen Staaten steht die Ausbildung ihres Kriegswesens auf Grund der Reichs-

gesehe und der Anordnungen der Reichsgewalt und beziehungsweise in den Grenzen der

nach 6. 12. getroffenen Vereinbarungen zu. Sie baben die Versügung über ibre bewaffnere

Mocht, soweit dieselbe nicht sär den Dienst des Reiches in Anspruch genommen wird.

G. 14.

In den Fahneneid ist die Verpflichtung zur Treue gegen das Reschsoberhaupt und die

Relchsversassung an erster Scelle aufzunehmen.

. 15.

Alle durch Verwendung von Truppen zu Reichsjwecken entstehenden Kosten, welche

den durch das Reich festgesetzten Frledensstand übersteigen, sallen dem Relche zur Last.

 . 16.

Ueber elne allgemeine für ganz Deutschland gleiche Wehrfassung ergeht ein besonderes

Relchsgesetz
. 17.

Den Reglerungen der elnzelnen .“ blelbe dle Ernennung der Besehlshaber und

Offiziere lhrer Truppen, sowelr deren Stärke sie erheischt, überlassen.
Füä die größeren milicärischen Ganzen, zu denen Truppen mehrerer Staaten verelnigt

sind, ernenne die Relchsgewalt die gemeinschaftlichen Befehlshaber.

Für den Krieg ernennt die Reichsgewolt die commandirenden Generale der selbstKän=

olgen Corps, sowie das Personale des Hauptquarklere.

’. 18.

Der Reichsgewalt stehe die Befugniß zu, Relchsfestungen und Küstenvercheldigungs-

werke anzulegen und, insowele die Sicherhelt des Reiches es erfordert, vorbandene Festungen

gegen billige Ausgleichung, namentlich für das überlleserte Kelegsmaterlal, zu Relchsfestun-
gen zu erklären.
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Die Reschsfestungen und Küstenvertheldlgungswerke des Relches werden auf Reichsko-

sten unterhalten.

6. 19.

Die Seemacht ist ausschlleßlich Sache des Reiches. Es ist kelnem Einzelstaace ge-

stattet, Krlegsschiffe fur sich zu halten oder Kaperbriese auszugeben.

Die Bemannung der Kriegsflotte bildet einen Theil der deutschen Wehrmacht. Sie

ist unabhangig von der Landmacht.

Die Mannschaft, welche aus einem einzelnen Staate fur die Kriegsfiotte gestellt wird,

ist von der Zahl der von demselben zu haltenden Landtenppen abzurechnen. Das Nahere

hieruber, sowie uber die Kostenausgleichung zwischen dem Reiche und den Eingzelstaaten be-

stimmt ein Reichsgeseh.
Die Ernennung der Officiere und Beamten der Seemacht geht alleln vom Reiche aus.

Der Reichsgewalt liegt die Sorge fur die Ausrustung, Ausbildung und Unierhaltung

der Kriegsflotte und die Anlegung, Ausrustung und Unterhaltung von Krie gshasen und

Sce-Arsenalen ob.

Ueber die zur Errichtung von Krlegshäsen und Marine-Erablissemems nörhigen Ent-

elgnungen, so wie über dle Befugnisse der dabei anzustellenden Reichsbehörden, bestimmen

dle zu erlassenden Relchsgeseze

Artikel W.

. 20.

Die Schifffahrksanstalten am Meere und in den Mündungen der deucschen Flüsse (Hä-

fen, See#connen, Leuchtschiffe, das Lootsenwesen, das Fahrwasser u. s. w.) bleiben der Für-

sorge der eingelnen Uferstaaten überlossen. Die Userstaaten uncerhalten dieselben aus elgenen
Mitteln.

Ein Relchsgeset wird bestimmen, wie weit die Mundungen der einzelnen Flusse zu

rechnen sind.

(. 21.

Die Neichsgewalt hat die Oberaussiche über diese Anstalten und Elurlcheungen.

Es slebt ihr zu, die berreffenden Sctaaten zu gehöriger Unterhaltung derselben anzuhal-
ben, auch dieselben aus den Mitteln des Resches zu vermehren und 3u erweitern.

 22.

Ole Abgaben, wrlche in den Seeuferstaaten von den Schifsen und deren Ladungen sür
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die Benußung der Schisssabrtsan Kalten erboben werden, dürsen ble zur Uncerhalkung bieser
Anstalten nothwendigen Kosten nicht berstelgen. Sie uncerliegen der Genehmigung des

Reichsgewalt.

g. 23.

In Betreff dieser Abgaben sind alle deutschen Schiffe und deren Ladungen gleichzu-

siellen.

Eine pöbere Belegung fremder Schiffahrt kann nur von der Reichsgewalt ausgehen.

Die Mehrabgabe von fremder Schifffahrt fliehe in die Reichskasse.

nliee

(. 24.

Die Reichsgewalt bat das Reche der Gesebgebung und die Oberaussiche über die in

ihrem schisfbaren Lauf mehrere Staaten durchströmenden oder begrenzenden Flüsse und Seen

und über die Mündungen der in dielelben fallenden Nebenflülle, so wie überdenSchifffohres-
betrieb und die Flöherei auf denselben.

Uufwelche Weise die Schiffbarkeit dieser Flüsse erhalcen oder verbessert werden loll,

bestimmt ein Reichsgeset

Die übrigen Wasserstraßen bleiben der Fürsorge der Einzelstaaten überlassen. Doch

steht es der Reichsgewalt zu, wenn sie es im Ineresse des allgemeinen Verkehrs für noth-

wendig erochtet, ollgemeine Bestimmungen über den Schifffahresbetrirb und die Flößerei

auf deuselben zu erlassen, so wie elnzelne Flüsse unter derselben Woraussetzung den oben er-

wöhnten gemeinsamen Flässen gleich,zuKellen.
le Relchogewalt ist besuge, die Einzelltaaten zu gehörlger Erhaltung der Schiffbar=

keit dieser Wasserstraßen anzuhalten.

9. 25.

Alle deutschen Flusse sollen fur deutsche Schifffahrt von Flußzollen frei sein. Auch die

Flösserei soll auf schiffbaren Flußstrecken solchen Abgaben niche unterliegen. Das Mahere
bestimme ein Reichsgeseß.

Bei den mehrere Sktaaten durchströmmenden oder begrenzenden Flüssen crict fürdie Auf-

bebung dieser Fluhzölle eine billige Ausgleichung ein.

5. 26.

Die Hosen-, Krohn-, Waag-, Lager-, „Schleusen= und dergleichen Gebühren, welche
an den gemelnschaf#lichen Flössen und den Mündungen der in dieselben sich ergleßenden Ne-
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benstüste erhoben werden, dürsen die zur Unterhaleung derartiger Auskalten nöthigen Kostrn
uscht übersteigen. Sie unterliegen der Genehmigung der Relchsgewalt.

Es darf in Betreff dieser Gebühren keinerlel Begünstigung der Angehörigen eines deut-

schen Staates vor denen anderer deurscher Staaten staresinden.

g. 27.

Fluhzölle und Fluhschisfohrtsabgaben dürsen auf sremde Schiffe und deren Ladungen

nur durch die Reichsgewalt gelege werden.

Artikel VI.

g. 28.

Die Reichsgewalt hat uber die Eisenbahnen und deren Beirieb, so weit es der Schutz

des Reiches, oder das Interesse des allgemetaen Verkehrs echeischt, die Oberaussicht und

das Recht der Gesetgebung. Ein Reichsgeseß wird bestimmen, welche Gegenstande dahin

zu rechnen sind.

C. 20.

Dle Reichsgewale hot das Reche, soweie sie ce zum Schuße des Reiches oder im In-

keresse des allgemeinen Verkehre, sür nothwendlg erachter, die Anlage von Eisenbahnen zu

bewilligen, so wieselbst Eisenbabnen anzulegen, wenn der Einzelstaa#, in dessen Gebier die

Anlage ersolgen soll, deren Ansführung ablehnt. Die Benuhung der Eisenbahnen sür Reichs-
wecke skeht der Reichsgewalt jeder Zeit gegen Eneschädigung frei.

6. 30.

Bel der Anlage oder Bewllligung von Eisenbahnen ducch bie einzelnen Staaten i#t die

Reichsgewalt befuge, den Schuß des Relches und das Interesse des allgemeinen Verkehrs

wahrzunehmen.

. 30.%

Die Reichsgewalt bat über die Laudstraßen die Oberaussicht und dos Recht der Ge-

sebgebung, soweic es der Schuß des Reiches oder das Interesse des allgemeinen Verkehrs

erbeischt. Ein Reichsgeseh wird bestimmen, welche Gegenstände dabin zu rechnen sind.

8. 32.

Die Reichsgewalt hat das Recht, soweit sie es zum Schutze des Reiches oder im In-
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teresse des allgemeinen Verkehrs fue nothwendig erachtet, gu verfugen, daß Landstraßen und
Kanale angelegt, Flusse schiffbar gemacht oder deren Schiffbarkeit erweitert werde.

Die Anordnung der daju ersorderlichen haulichen Werke ersolgt nach vorgängigem Be-

nehmen mit den betheiligten Einzelstaalen durch die Reschsgewalt.

Die Aussührung und Uncerhaltung der neuen Anlagen geschiehe von Relchewegen und

auf Reichskosten, wenn eine Werständigung mie den Einzelstaaten nlcht erzielt wird.

Artikel VII.

. 33.

Das deuesche Reich soll Ein Zoll. und Handelsgebiet bilden, umgeben von gemeinschaft-
licher Zollgrenze, mit Wegsall aller Binnengcen zölle.

Die Aussonderung einzelner Orte und Gebletstheile aus der Zolllinie bleibt derReschs-

gewalt vorbehalten.
Der Reichsgewalt bleibe cs serner vorbehalten, auch nicht zum Reiche gehörige Länder

und Landestheile mittelst besonderer Vercräge dem deueschen Zollgebiete anguschließen.

. 34.

Die Relchsgewalt ausschließlich hat die Gesehgebung über das gesommite Zollwesen, (2

wie über gemeinschafeliche Hrodukrions, und erbrauchs= Steuern. Welche Produktions- und

Werbrauchs-Steuern gemeinschustlich sein sollen, bestinumt die Rrichsgesebgebung.

. §.35.

DieErhebunguIIdVekwatusigdekZdllk,sowledgtgemeinschaftlichenProdukton
undVerbrauchs-Sustent,geschieht-suchAaokvauagunvasstekObtkqufsichkvekRelchsgnoqlk.

Als-demErtrag-solchembestimmte-TheilnachMaaßqabedesokdemlichmBudgets
fu«-rvieAnsgqbendrastische-vermessen-eminen-dasUebrigewikvqndieeiajelaenStqos
ten vertheilt.

Ein besonderes Reichsgeseh wird hierüber das Dähere sestKellen.

&amp; 36.

Auf welche Gegenstände die einzelnen Staaken Produktlons. cber Werbrauchs. Steuern
sür Rechnung des Staates oder eingelner Gemeinden legen dursen, und welche Bedingungen

und Beschränkungen dabei eintreten sollen, wird durch die Reichogesebgebung bestimme.

. 37.

Die einzelnen deueschen Scaaten Lind niche besugt, auf Güer, welche öber die Reichs.
grenze ein= oder ausgehen, Zölle zu legen.
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K. 38.

Die Relchsgewale hat das Reche der Gesehgebung ber den Handel und dle Schlff-

sabr#, und überwache die Ausführung der dorüber erlassenen Reschsgesetze.

K. 39.

Der Reschsgewalt sehe es zu, über das Gewerbewesen Relchegesetze zu erlossen und

dle Ausführung derselben zu überwachen.

. 40.

Erfindungs.Yatente werden ausschllehlich von Relchswegen auf Grundlage elnes Relchs-

gesehes exkheilt; auch steht der Relchsgewalt aueschlie#blich die Gesehgebung gegen den Nach-

druck von Büchern, jedes unbesugee Nachahmen von Kunstwerken., Fabrickseichen, Mustern

und Formen und gegen andere Beelnträchtigungen des geistigen Eigenthums zu.

Artikel VIII.

 .pr

Die Reichsgewalt hat das Recht der Gesehgebung und dle Oberaussiche uber das Post-

wesen, namentlich über Organisation, Tarise, Transit, Porkorheilung und die Verhältnisse zwl-
schen den elnzelnen Postverwaltungen.

Dieselbe sorge sür gleichmäßige Anwendung der Gesetze durch Wollzugsverordnungen,
und überwacht deren Durchsührung in den einzelnen Staaten durch fertdauernde Concrole.

Der Reichsgewalt stehe es zu, die innerhalb mehrerer Postgebiete sich bewegenden Course

im Ineeresse des allgemrinen Verkehrs zu ordnen.

5. 42.

Posiverträge mit ausländischen Postverwaltungen dürsen nur von der Reichsgewalt oder

mit deren Genehmigung geschlossen werden.

(. 43.

Die Nelchsgewale hat die Besugniß, insofern es ihr nöebig schrint, dos deutsche Post-

wesen für Rechnung des Reiches in Gemäßpeit eines Reichsgesetzes zu übernehmen, vorbe.

Hhaltlich billiger Eneschädigung der Berechtigken.

. 44.

Die Reichsgewalt ist besugt, Telegraphenlinien anzulegen, und die vorhandenen gegen

Entschädigung zu benuhen, oder auf dem Wege der Eneelgnung zu erwerben.
29
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Weltere Bestimmungen hierüber, so wie über Benutzung von Telegraphen für den Prl-

vatverkehr, sind elnem Reichsgesetz vorbehalten.

Artikel K.

7.45.
Die Relchsgewale ausschllehllch bat dle Gesetzgebung und dle Oberaufssche über das

Mnzwesen. Es liege lör ob, säc ganz Deutschland dasselbe Münzsystem elnzufähren.
Sie hat das Rech#, Relchsmünzen zu prägen.

5. 46.

Der Relchsgewalt llege es ob, In ganz Deueschland basselbe System süc Maaß und

Gensche, so wie für den Felngehalt der Gold= und Silberwaaren zu begründen.

. 47.

Die Reichsgewale Hat bas Reche, das Bankwesen und das Ausgeben von Paplergeld

durch die Reichsgesegebung zu regeln. Sle überwacht die Ausführung der barüber erlasse.

nen Relchsgesetze-
Artikel X.

. 48.

Dle Ausgaben für alle Maaßregeln und Elurschrungen, welche von Reschswegen ausge-

sübrt werden, sind von der Relchsgewale aus den Mitkeln des Reiches zu bestrelten.

8. 49.
Zur Bestreitung selner Ausgaben ist das Relch zunachst auf selnen Antheil an den

Elnkunften aus den Zollen und den gemelnsamen Produktlons·und Verbrauchs. Steuern an-

gewiesen.
9. 50.

Dle Reichsgewalt hat das Recht, insowelt die sonstigen Einkunfte nicht ausreichen,
Matrikularbeltrage aufzunehmen.

5. 51.

Die Reichsgewalt ist befugt, in anßerordentlichen Fallen Relchssteuern aufzulegen und

zu erheben oder erheben zu lassen, so wie Anlelhen zu machen oder sonstige Schulden zu

tontrahiren.
Artikel Xl.

9. 52.

Den Umfang der Oerichtsbarkelt des Reiches bestimmt der Abschnitt vom Relchsgericht.
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Artikel XI.

. 53.

Der Reichsgewalt llegt es ob, die krase der Relchsverfassung allen Deucschen verbürg-

een Rechte oberaussehend zu wahren.
54.

Der Relchsgewalt liegt die Wahrung des Reichsfrledens ob.

Sie hat die fur die Aufrechthaltung der innern Slcherbeit und Ordnung erforderlichen

Maaßregeln zu treffen:

1) wenn ein deutscher Staat von elnem andern deutschen Staate in seinem Frieden

gestort oder gefahrdet wird;
2) wenn In einem deutschen Scaate dle Sicherhelt und Ordnung durch Elnhelmische

oder Fremde gestört oder gefährdee wird. Doch soll in dlesem Falle von der

Relchsgewalt nur dann eingeschritlen werden; wenn die betreffende Regierung sie

selbst dazu auffordere, es sel denn, daß dleselbe dazu notorisch außer Stande ist

oder der gemeine Relchsfrieden bedrohe erschelne;

3) wemn die Werfassung elnes deurschen Staates gewaltsam oder elnselelg oufgehoben

odec verändert wird, und durch das Anrusen des Reschsgerschtes unverzügliche Hülfe
nicht zu erwirken ist.

S. 55.
Die Maahregeln, welche von der Reichsgewale zur Wahrung des Relchsfrledens er.

grifsen werden können, sind: 1) Erlasse, 2) Absendung von Commissarlen, 3) Anwendung

von bewafsfneker Macht.

Ein Relchsgesetz wird die Grundsähe bestimmen, nach welchen die durch solche Maaß-
regeln veranlaßten Kosten zu kragen sind.

5. 56.

Der Reichsgewalt liegt es ob, die Fälle und Formen, in welchen die bewaffnete Machs

gegen Sesrungen der össenelichen Ordnung angewendet werden soll, durch eln Relchssese zu

bestimmen.
8. 57.

Der Reschsgewalt legt es ob, dle gesehlichen Normen über Erwerb und Werlust des

Neichs- und Staatsbürgerrechts festzusetzen. ·

§«53.

DekReichsgewaltslehteszu,überda-HetmqthstschtRelchsqesehesuerlassen«-w
die Ausfuhrung derselben zu uberwachen.

29*
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. 59.

Der Reichsgewale Kehe es zu, unbeschader des durch die Grundrechte gewährlelstecen

Rechts der freien Verelnlgung und Versammlung, Reichsgesetze über das Aslsoclarionswesen

zu erlassen.
5. 60.

Die Reichsgesetgebung hat fur die Ausnahme offentlicher Urkunden diejenigen Erforder-
nisse festzustellen, welche die Anerkennung ihrer Aechtheit in ganz Deutschland bedingen.

5. 61.

Die Reichsgewalt ist besuge, sm Interesse des Gesammewohls allgemeine Maaßregeln
sür die Gestudheitspstege zu rreffen.

Artikel XIII.

. 62.

Die Reichsgewalt hat die Gesetgebung, soweit es zur Ausführung der sbr verfaffungs-

mäßle übererogenen Besugnisse und zum Schub der ihr überlassenen Anstalten erforderlich ist.

+. 63.

Dle Relchsgewalt ist besuge, wenn e im Gesammeinteresse Deueschlands gemeinsame

Einrichtungen und Mahregeln norhwendig finde, die zur Begründung derselben ereorderll-

chen Gesetze in den für die Veränderung der Verfassung vorgeschriebenen Formen zu erlassen.

*. 64.

Der Relchsgewalt liege es ob, durch die Erlassung allgemelner Gesetzbücher über bür-

gerliches Reche, Handels= und Wechselreche, Sccasceche und gerlchtliches Wersahren die
Rechtselnhelt im deurschen Wolke zu begründen.

*..
Alle Gesetze und Verordnungen der Reichsgewalt erhalten verbindliche Kraft durch

ihre Verköndigung von Reichswegen.

 5

Reichsgesetze gehen den Gesehen der Elnzelstaacen vor, Insosern ihnen ulche ausbröcklich
eine nur subsidlare Geltung beigelegt ist.

Artitel XIV.

9. 67.
Dle Anstellung der Relchsbeamten geht vom Relche aus.

Dle Dlenstpragmatsé des Relches wied eln Relchsgeset feststeslen.
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Abschnitt M. Das Reichsoberhaupt.

Artikel I.

8. 68.

Die Wurde des Reichsoberhauptes wird elnem der regierenden deutschen Fursten uber-

tragen.

5. 69.

Diese Wurde ist erblich im Hause des Fursten, dem sie übertragen worden. Sie ver-

erbt im Mannsstamme nach dem Rechte der Erstgeburt.

. 70.

Das Reichsoberhaupt führe den Titel: Kalser der Deutschen.

8. 71.
Die Resiben) des Kalsers ist am Sie der Reichsregierung. Wenigstens während

der Dauer des Reichstags wird der Kalser dort bleibend restdiren.

So ofe sich der Kalser nicht om Siße der Reichsregierung besinden, muß einer der

Reichsminister in seiner unmlecelbaren Umgebung sein.

Die Bestimmungen über den Si der Relchsregiecung bleiben einem Reichsgeset vor-

behalten.

6. 72.

Der Kaiser bezlehe eine Ciollliste, welche der Relchscag sessett.

Artikek H.

g. 73.

Dle Person des Kalsers ist unverletzlich.
Der Kalser übe die ihm 28 Gewalt durch verantwortliche von ihm ernannte

Minister aus.

#. 74.

Alle Reglerungshandlungen des Kaisers bedürfen zu lbrer Gäleigkesr der Gegenzeich.
nung von wenlgstens elnem der Reichsminister, welcher dadurch dle Veramtworcung über.

almme.

Artikel IH.

g. 75.

Der Kalser ubt dle vollerrechillche Vercretung des deutschen Reiches und der einsel.
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nen deutschen Staaten aus. Cr stellt die Relchsgesandten und dle Consuln an und fuhrt

den diplomatischen Verkehr.

8. 76.
Der Kaiser erklact Krieg und schließt Frleden.

g. 77.
Der Kaiser schließt die Bundnisse und Vertrage mit den auswartigen Machten ab

und zwar unter Mitwirkung des Reichstages, insowelt dlese in der Verfassung vorbehalten ist.

. 78.

Alle Vercräge nicht rein privatrechtlichen Inhales, welche deuesche Regierungen unter

sich oder mie auswärtigen Reglerungen obschließen, sind dem Kaiser zur Kenntnißnahme,

und lnfosern das Reichsinkeresse dabel betheiligt ist, zur Bestäclgung vorzulegen.

. 79.

Der Kalser beruft und schlleße den Relchstag; er hact dos Rechr, das Wolkshaus auf-

zulösen.

8. 80.

Der Kaiser hat das Recht des Gesetzesvorschlages. Er übe die gesetgebende Gewalt

in Gemelnschase mie dem Reichskage unter den verfassungsmäßigen Beschränkungen aus.

Er verkündigt die Relchsgesetze und erräht dle zur Wollzlehung derselben nörhigen Verord-

nungen.

k4. 81.

In Srrassochen, welche zur “ des Relchsgerichts gehören, hat der Kalser

das Recht der Begnadigung und Strasmilderung. Das Werbot der Einleikung oder Fore-

sefung von Untersuchungen kann der Kaiser nur mit Zustimmung des Relchstages erfassen.

Zu Gunsten eines wegen seiner Amtöhandlungen verurtheilten Reicheministers kann der

Kaiser das Recht der Begnadlgung und Stralsmllderung nur dann ausüben, wenn dasje-

nige Haus, von welchem die Anklage ausgegangen ist, darauf anträge. Zu Gunsten von

Landeeministern stehe ihm eln solches Reche niche zu.

5. 82.

Dem Kaiser liegt dle Wahrung des Relchsfeledens ob.

K. 83.
Der Kolser har dle Verfägung über die bewasfnen Moche.
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K. 84.

Ueberhaupe hac der Kaiser dle Reslerungsgewalt in allen Angelegenhelten des Reiches

nach Maoßgabe der Relchsverfassung. Ihm, als Teäger dleser Gewalt, stehen dlejenigen
Rechee und Besugnisse zu, welche in den Relchsversassung der Reschsgewalt beigelegt und

dem Reichstage niche zugewiesen sind.

Abschnitt IV. Der Reichstag.

Artitel J.

. 85.
Der Reichstag besteht aus zwel Hausern, dem Staatenhaus und dem Vrikshaus.

9. 86.
Das Scaatenhaus wird gebildee aus den Wercrekern der dentschen Staateu.

 8
Die Zahl der Michlleder verthelt si sie Brpätat

Preußen 40 Mlcglieder.
Oesterrelch . ..- . . 28 „

Bayern . . ... 18 „

Sachsen . . . . . . 10 „

Hannover . . . . . 10 «

Wuktembekg«.....10«,,
Baden . . . . ·

Kurhessen. . . · .

Großherzogthum Hesen
Holstein (·Schleswig, s. Relch *1. ) .
Mecklenburg. Schwerin . . .

Luxemburg- Limburg ..
Nassau . . . .

Braunschwelg . . .

Oldenburg . ...

Sachsen-Welmar . gr

Sachsen-Coburg.Gotha.
Sochsen. Meiningen.Hildburgousen
Sachsen-Altenbureg oeoaooesccn

z



Mecklenburg·Streliliz 4 Mltglled.
Anhalt-Dessau . . . .

Anhalt·Bernburg... .
Anhalt-Kothen « - si« «

Schwarzburg-Sondershausen
Schwargburg. Rudolstadt .

HobenzollernHechingen - . .

Liechtenstein

Hsmelem FSurei
* n Linie .
NReuß jüngere Linie .

Schoumburg-Lippe

(

 ..

« - PUIIOIIDIDIOIOICDIDIDDIDPPD . :

OfpptsDetmold.

Hessen-Homburg
Lauenbunrg . .

Lübeck " " 6 4 "

Frankfur . . .

Bremen - . . . . .

Hamburg . . . . „

192 Micglieder.

So lange die deutsch-österreichlschen Lande an dem Bundesstaate niche Thell nehmen,

erhalten nachsolgende Sraaten eine größere Anahlvon Stimmen im m—n nämlich:
Bayern .

Sachsen . . . . . i

Hannover . . . . . 12

Wöürtemberg . . . . 12

Baden. . . . - 10

Grohherzogehum emn . . . 8
Kurhessen . 7

Nassau . . . . · 4

Hamburg . . 2

. 88.

Die Mitglieder des Staatenhauses werden zur Hälste durch die Regierung und gur

Hälste durch die Volksvertretung der betressenden Staaten ernaunt.



213

In denjenigen deutschen Staaken, welche aus mehreren Provinzen oder Ländern mit

abgesonderter Versossung oder Verwaltung beslehen, sind die durch die Volksvertretung die-

ses Staates zu ernennenden Mitglieder des Seaatenhauses nicht von der allgemeinen Lau-

desverteetung, sondern von den Verccetungen der einzelnen Länder eder Provinzen (Hrovin-

zialstanden) zu ernennen.

Das Verhältniß, nach welchem die Zahl der diesen Staaten zukommenden Mitglieder

unter die einzelnen Länder oder Provlinzen zu vereheilen ist, bleibt der Landesgesetgebung

vorbehalten.
Wo zwel Kammern bestehen und elne Vertrekung nach Provinzen nicht Statt findet,

wählen belde Kammern in gemeinsamer Sihung nach absoluter Stimmenmebeheit.

g. 89.

In denjenigen Staaten, welche nur Ein Micglied in das Staatenhaus senden, schlagt

die Reglerung drel Candidaten vor, aus denen die Wolksvertretung mit absoluter Stimmen.

mehrhelt wähle.
Auf dieselbe Weise ist in densenigen Scaaten, welche eine ungerade Zahl von Mitglie-

dern senden, In Betreff des letzten derselben gu versahren.

. 90.

Wenn mehrere deuesche Staaten zu einem Ganzen verbunden werden, so euntscheidet

ein Reichsgeset über die dadurch eiwa nothwendig werdende Abänderung in der Zusammen-

sebung des Scaatenhauses.

8. 91.

Mitglied des Staatenhauses kann nur sein, wer

1) Staatsburger des Staates ist, welcher ihn sendet,

2) das 30. Lebensjahr zuruckgelegt hat,
3) sich im vollen Genuß der burgerlichen und staatsburgerlichen Rechte befindet.

S. 92.

Die Mleglieder des Staatenhauses werden auf sechs Jahre gewähl#. Sie werden alle

drei Jahre zur Hölfee erneuert.

Auf welche Welse nach den ersten drei Jahren das Ausscheiden der einen Hälste Stale

finden soll, wird durch eln Reichsgesetz bestimmt. Die Ausscheldenden lind sters wieder

wählbar.
Med nach Ablaus dleser drel Jahre und vor Woflendung der neuen Wahlen für das

30
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Staatenhaus ein außerordentlicher Reichstag berufen, so treten, so welt dle neuen Wahlen

noch niche Scatr gefunden haben, dle früheren Mitglleder eln.

Artitel II.

(. 93.

Das Wolkshaus bestehe aus den uar des deutschen Volkes.
5.9

Die Mitglieder des Wolkshauses werden n. das erste Mal auf vier Jahre, demnachst

immer auf drei Jahre gewähle.

Die Wahl geschieht nach den in dem Reschswahlgesee enthaltenen Vorschriften.

Artieel IV.

g. 95.
Die Mitglieder des Reichslages beziehen aus der Relchskasse ein gleichmäßiges Tage-

geld und Eneschädigung für ibre Relsekosten. Das Rähere bestimme ein Reichsgesetz

K. 96.
Die Mitglieder beider Häuser können durch Justruktionen ulscht gebunden werden.

8. 97.

Niemand kann gleichzeselg Mitglled von belden Häusern seln.

Artikel V.

 998.
Zu einem Beschluß elnes jeden r6 des Relchstages ist die Theilnahme von we-

nigstens der Hälfte der geseblichen Anzabl seiner Mitglieder und die einfache Stimmenmehr·
belr erforderlich.

Im Falle der Stimmengleichheit wird ein Amtrag als abgelehmt betrachtet.

. 90.

Dos Reche des Gesetzvorschlages, der Beschwerde, der Adresse und der Erhebung von

Thatsachen, sowle der Anklage der Minister steht jedem Hause zu.

. 100.

Ein Reichotagsabschluß kann nur durch die Uebereinsinmung belder Häuser gültig zu
Stande kommen.
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5. 101.

Ein Reichstagsbeschluß, welcher die Zustlmmung der Relchsregierung nicht erlangt hat,
darf in derselben Sitzungsperiode nicht wiederholt werden.

Ist von dem Relchslage in drei sich unmittelbar folgenden ordentlichen Sitzungsperio-

den derselbe Beschluß unverandert gefaßt worben, so wird derselbe, auch wenn die Zustim-

mung der Reichsreglerung nicht erfolgt, mit dem Schlusse des dritten Reichstages zum Ge-

set.Eine ordemiliche Sictzungsperiode, welche niche wenigstens vier Wochen dauerk, wird in

dieser Reihensolge niche mitgezählt.

8. 102.

Ein Reichstagsbeschluß ist in selgenden Fällen erforderlich:

1) Wenn es sich um die Erlossung, Aufbebung, Abänderung oder Auslegung von Reichs-

gesetzen handelt.
2) Wenn der Relchshaushalt fetzgestelr wird, wenn Anleihen contrahirt werden, wenn

das Reich eine im Budget niche vorgesehene Ausgabe übernimm#, oder Mateikular-

beiträge oder Steuern erhebt.

3) Wenn fremde See und Fluhschisssabrt mie höheren Abgaben belege werden oll.

4) Wenn Landesfestungen zu Relchsfestungen erklärt werden sollen.

5) Wenn Hawels., Schisfsahrto= und Auslieserungsverträge mie dem Auslande geschlos-

len werden, sowie überbaupt völkerrecheliche Verträge, insosern ssc das Reich belasten.

6) Wenn nicht zum Reich gebörige Länder oder Landeskheile dem deutschen Zollgebiete

angeschlossen, oder einzelne Orte oder Gehielstheile von der Zolllinie ausgeschlossen

werden sollen.

7) Wenn deutsche Landestbeile abgetreten, oder wenn nichtbeutsche Gebiele dem Reiche

einverleibt oder auf andere Weise mie demselben verbunden werden sollen.

(. 103.

Bei Fesistellung des Reichshaushaltes creten solgende Bestimmungen ein:

1) Alle die Finanjen betreffenden Vorlagen der Neichsregierung gelangen Junächst an

das Volkshaus.

2) Bewilligungen von Ausgaben dürsen nur auf Ankrag der Reichsregierung und bis

zum Belauf dieses Anerages erfolgen. Jede Bewilligung gile nur für den besonderen

Zweck, für welchen sie bestimme worden. Die Verwendung darf nur innerhalb dee

Grenze der Bewilllgung erfolgen.

3) Die Dauer der Finanzperiode und Budgerbewillligung ist eln Jahr.
30·
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4) Das Budget uber die regelmaßigen Ausgaben des Reiches und über den Reserve-

sond, so wie über dle für belbes erforderlichen Deckungsmiecel, wied auf dem ersten

Reichskage durch Reichstagobeschlüsse festgestellt. Eine Erhshung dieses Budgers
auf spateren Relchseagen ersordert gleichfalls einen Reicholagebeschluß.

5) Dieses ordentliche Budger wird auf jedem Reichstage zuerst dem Volksßause vorge-

legt, von dielem in seinen einzelnen Ansähen nach den Erläucerungen und Belegen,

welche die Reicheregierung vorzulegen hak, geprüse und ganz oder theilwelse bewillige
oder verworsen.

6) Nach ersolgter Prüsung und Bewilligung durch das Volkshaus wird das Budget an

das Scaatenhaus abgegeben. Diesem steht, innerhalb des Gesammebekcages des or-

dentlichen Budgets, so wle derselbe auf demersten Reichstage oder durchspätereReichs-
kagsbeschlüsse sestgeskelle ist, nur das Recht zu, Erinnerungen und Ausstellungen zu

machen, über wesche das Volkshaus endgültig beschließt.

7) Alle auHerordenclichen Ausgaben und deren Deckungemittel bedürfen, glelch der Er-

böbung des ordenellchen Budgets, elnes Reichstagsbeschlusses.

8) Die Nachweisung über die Verwendung der Reichsgrider wird dem Relchscage, und

zwar zuerst dem Wolkshause, zur Prüfung und zum Abschluß vorgelegt.

Artikel VI.

S. 104.

Der Reichstag versammeltc sich jedes Johr am Sibe der Reichsregierung. Die Zeit

der Zusammenkunse wird vom Reichsoberhaupt bei der Einberufung angegeben, insofern niche

ein Reichsgeseh dleselbe festsetzt.

Außerdem kann der Reichslag zu außerordemlichen Situngen jederzeie vom Reichsober-

baupt einberusen werden.

K. 105.

Dle ordentlichen Situngsperloden der Landrage in den Einzelstaaten sollen mit denen

des Relchstages in der Regel nicht zusammenfallen. Das Nähere blelbe einem Relchsgeses

vorbehaleen.

5. 106.

Das Volkshaus kann durch das Relchsoberhaupt ausgelöst werden.
In dem Falle der Ausiösung ist der Relchstag blunen dres Monaten wleder u ver-

lammeln.
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. 107.

Dle Auflssung des Wolkshauses ba die gleichzeitige Wertagung des Staatenhauses bis
zur Wiederberufung des Reichstages zur Folge.

Die Sihungsperloden beider Häuser sind dieselben.

108.

Das Ende der Sltzungsperiobe des Reichstages wird vom Reichsoberhaupt bestimmt.

S. 109.

Elne Vertagung des Relchstages oder eines der beiben Hauser durch das Reichsober-

haupt bedarf, wenn sie nach Eroffnung der Sitzung auf langer als vierzehn Tage ausge-

sprochen werden soll, der Zustimmung des Reichstages oder des betreffenden Hauses.

Auch der Reichstag selbst so wle jedes der beiden Hauser, kann sich auf vierzehn Tage

vertagen.

Artikel VII.

F. 110.

Jedes der belden Héuser wählt seinen Präsidenten, seine Vicepräsidenten und seine

Schrifeführer.

. 111.

Die Sitzungen beider Häuser sind ofsentlich. Die Geschäftsordnung eines jeden Hau-

ses bestimme, unter weschen Bedingungen vertrauliche Sitzungen statifinden kann.

G. 112.

Jedes Haus prüse die Wollmachten seiner Mitglieder und enescheidet über die Zulas-

sung derselben.
5. 113.

Jedes Mitglled leistet bel seinem Elntrlit den Eid: „Ich schwore, dle deutsche Reichs·

verfassung getreulich zu beobachten und aufrecht zu erhalten, so wahr mir Gott helfe.“

8. 114.

Jedes Haus hat das Recht, seine Mitglieder wegen unwurdigen Verhaltens im Hause

za bestrasen und zuhersten Falls auszuschließen. Das Nöbere bestimmt dle Geschästsord-

nung jedes Haufes.
Eine Auaschließung kann nur dann ausgesprochen werden, wenn eine Mehrhelt von

wel Druceeln der Selmmen sich dasür enrschelder.
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Weder Ueberbringer von Bunlteiles 6 rteng Depucatsonen sollen in den Hau-
sern zugelassen werden.

S. 116.

Jedes Haus hat dos Reche, sich seine Geschäfteordnung selbst zu geben. Dle ge-

sellschaftlichen Begiehungen zwischen beiden Häusern werden durch Ueberelnkunfe beider Häu=

ser geordnet.
Artikel VIII.

. §.«7.

Ein Mitglieb des Reichstages darf wahrend der Dauer der Sitzungsperiode ohne Zu-
stimmung des Hauses, zu welchem es gehort, wegen strafrechtlicher Anschuldigungen weder

verhaftet, noch in Untersuchung gezogen werden, mit alleiniger Ausnahmeder Ergrelfung auf
selscher That.

5S. 118.

In diesem leßzeren Falle Ilt dem betreffenden Hause von der angeordneten Maahregel

sofort Keuntniß zu geben. Es stehe demselben zu, die Aufbebung der Haft oder Untersuch-

ung bis zum Schlusse der Sitzungsperiode zu versigen.

5. 119.

Dieselbe Besugniß steht jedem Hause in Betreff einer Verhaftung oder Untersuchung.

zu, welche über ein Mitglied desselben zur Zeit seiner Wahl verhöngt gewesen, oder nach

dieser bis zu Eröffnung der Sihungen verhänge worden ist.

S. 120. .

Kein Mitglied des Reichstages darf zu irgend einer Zeit wegen seiner Abstimmung

oder wegen der in Ausübung seines Beruses gethanen Aeuherungen gerichtlich oder diecipli-

narisch versolge oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden.

Artikel IX.

+. 121

Die Reichsminister haben das Rechf, den Verhondlungen beider Häuser des Reichska-

ges beizuwohnen und jederzeie von denselben gehört zu werden.

. 122.

Die Relcheministee baben die Werpfiichung, auf Werlangen jedes der Häuser bes
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Relchstages in demselben zu erscheinen und Auskunft zu ertheslen, oder den Grund anzu-

geben, weßhalb dleselbe niche ertheile werden könne.

F. 123.

Die Relchsminister können niche Miscglieder des Staakenhauses sein.

§S. 124.

Wenn ein Mitglied des Wolkshauses im Reichsdienst ein Ame oder eine Beförderung

amimme, so muh es sich einer neuen Wahl unkerwersen; er behält seinen Sitz im Hause,

bis die neue Wahl stattgefunden bat.

Abschnit W. Das Reichsgericht.

Artikel I.

 ’**-

Die dem Reiche zustehende Gerschesbarkele wird durch ein Reichsgericht ausgeübt.

. 126.

Zur Zuständigkeie des Relchsgerichts gehören:
a) Klogen eines Einzelstaaces gegen die Relchsgewale wegen Verletzung der Reichsverfal=

sung durch Erlassung von Reichsgeseben und durch Maaßregeln der Reichsreglerung,

sowie Klagen der Reichsgewalc gegen elnen Einzelstaae wegen Verlehung der Reichs-

versassung.
h) Sreitigkeiten zwischen dem Staalenhause und dem Volkshause unter sich und zwischen

sedem von ihnen und der Reichsregierung, welche die Auslegung der Reichsverfassung

betressen, wenn die treikenden Theile sich vereinigen, die Entscheidung des Reichsge-

richis einzuholen.
Wa) Politische und privatrecheliche Sereitigkeiren aller Are zwischen den einzelnen deutschen

taaten.

d) Streitigkeiten uber Throusolge, Regierungsfahigkeit und Regenetschaft in den Einzel-
aaten.

e) Srreitigkeiten zwischen der Regierung eines Einzelstaates und dessen Volksvertretung
über die Gühlgkeir und Auslegung der Landesversassung.

 Klagen der Angebörigen elnes Einzelstaates gegen die Regierung desselben, wegen Aus-
bebung oder verfassungswidriger Veränderung der Landesverfassung.

Klagen der Angebörigen eines Einzelstaaes gegen die Regierung, wegen Verlequng.
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der Landesverfassung können bel dem Relchsgeriche nur angebrache werden, wenn bie

in der Landesversassung gegebenen Minel der Abhölse nicht zur Anwendung gebracht
werden können.

6) Klagen deuescher Staalsbürger wegen Verletzung der durch dle Relchsverfassung lbnen

Lewährten Rechte. Die näheren Bestimmungen über den Umfang dieses Klagereches

und die Art und Weise, dasselbe gellend zu machen, bleiben der Reichsgesetgebung

vorbehalten.
1) Veschwerden wegen verweigerter und gehemmter Rechtspflege, wenn dle landesgesegli.

chen Mittel der Abhülse erschöpft sind.

i) Strofgerichtebork.itüber die Anklagen gegen die Reicheminister, insosern se deren mi-

nisterielle Verantworklichkeit beteessen.
k) Secasgerschtebarkeit über die Anklagen gegen die Minister der Einzelstaaken, insofern

sie deren ministerielle Verantwortlichkeic betreffen.
1) Sceasgerichtsbarkeir in den Fällen des Hoch= und Landesverraths gegen das Reich.

Ob noch andere Verbrechen gegen das Reich der St#rasgerschrsbarkelc desReichs-

gerichte zu überweisen sind, wird späreren Reichsgesehen vorbehalten.

 oh) Klagen gegen den Reichsfiseus.

Mn) Klagen gegen deu'sche Staaten, wenn die Werpflichtung, dem Anspruche Genäge zu

leisten, zwischen mehreren Staaten zweiselhafe oder besteltren Ist, so wie wenn dle ge-

melnschofcliche Verpflichtung gegen mehrere Stanten ln einer Klage geltend gemacht wird.

. 127.

Ueber die Frage, ob ein Fall zur Enescheidung des Reichsgerlches geelgner sel, erkenne

einzig und allein das Relchsgericht selbst.

K. 128.

Ueber dle Einseung und Organisation des Reichsgersches, über das Werfahren und

die Vollzlehung der relchsgerlchtllchen Enescheldungen und Verfügungen wied eln besonderes

Gesetz ergehen.
Diesem Geseze wird auch die Bestimmung, ob und in welchen Fällen bei dem Reichs.

gericht die Urtheilsfällung durch Geschworene erfolgen soll, vorbehalten.
Ebenso bleibr vorbehalten: ob und wie welt dieses Gese als organisches Werfassungs.

gese zu betrachten ist.

 129.

Der Relchsgesetgebung blelbe es vorbehalten, Admilealkräts= und Seegerschee zu errich-
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keen, so wle Bestimmungen über die Gerichtsbarkelt der Gesanbten und Consuln bes Resches

au treffen-

Abschnitt V. Die Grundrechte des deutschen Volké.

(. 130.

Dem deutschen Wolke sollen vie nachstehenden Grundrechee gewährleistee seimn. Sie

sollen den Verfaslungen der deutschen Einzelllaa#en zur Norm dienen, und keine Verfassung

oder Gesehgebung eines deurschen Einzeistaates soll dleselben se aufheben oder beschränken
tönnen.

Arttikel I.

 134.

Das deutsche Volk besteht aus den Angehorigen der Staaten, welche dasdeutsche Reich
bilden.

K 132.

Jeder Deutsche hat das deursche Reichsbürgerrech. Die ihm Krofe dessen gustehenden
Rechee kann er in jedem deutschen Lande augüben. Ueber das Recht, zur deutschen Nelchs-

versommlung zu wählen, versäge das Neschswahlgesetz

S. 1

Jeder Deutsche hat das Recht, an jedem Orte bes Reichsgebletes seinen Aufenthalt und

Wohnsitz zu nehmen, Liegenschaften jeder Ark zu erwerben und darüber zu verfügen, jeden

Nahrungszweig zu betreiben, das Gemeindebürgerrecht zu gewinnen.

Die Bedingungen sür den Ausenthalt und Wohnsih werden durch ein Heimathsgeset

sene sür den Gewerbebetrieb durch eine Gewerbeordnung für ganzDeutschlaudvonderNeschs-
gewalt festgesetzt-

. 134.

Kein deutscher Staat dars zwischen seinen Angehörlgen und andern Deutschen einen

Unterschted im bäürgerlschen, peinlichen und Projeh= Rechte machen, wescher dle lehteren als
Ausländer zurücksetzt.

G. 35.

Die Serase des bürgerlichen Todes soll nicht State finden, und da, wo sie bereies

ausgesprochen ist, in ihren Wirkungen aufßören, sowelr nicht hierdurch erworbene Privawechte
verleczt werden.

31
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. 136.

Die Auswanderungssreiheie ist von Staatswegen nicht beschränke; Abzugsgelder dürfen
niche erhoben werden.

Dle Auswanderungsangelegenbeie steht umer dem Schußze undder Fürsorge des Reiches.

Artikek lI.

K. 137.

WVor dem Gesetze gile kein Unterschted der Seände. Der Adel als Seand I# ausge-

Alle Standesvorrechte sind abgeschafst.
Die Deutschen sind vor dem Gesebe gleich.

Alle Titel, insoweit ste niche mir einem Amte verbunden sind, sind ausgehoben und dür-

sen nie wieder eingesührt werden.

Keln Scaaksangehöriger darf von einem auswäriigen Stacte einen Orden amehmen.

Die öfenclichen Aemter sind für alle Besählgten gleich zugänglich.

Dle Wehrpflicht ist für Alle glesch; Secellverecetung bel dersesben finder niche Statt.

Artikel HII.

(. 13.

Die Freibeit der PYerson ist unverletzlich.

Die Werbastung elner Person föll, außer im Falle der Ergreisung auf feischer Thac,

nur gescheben in Krast eines richterlichen, mit Gründen versehenen Besehls. Dleser Be-

sebt muß im Augenblicke der Berhascung oder innerhalb der nächsten vier und zwanglg

Stunden dem Werhafieten Jugestelle werden.

Die Pollzeibehörde muß Jeden, den sie in Verwahrrug genommen bat, im Laufe des

folgenden Tages entweder frellossen oder der elcheerlichen Bebörde übergeben.

Jeder Angeschuldigte soll gegen Seellung einer vom Gerichte zu bestimmenden Caution

oder Bürgschast der Hase entlassen werden, sofern nicht dringende Anzeigen elnes schweren

peinlichen Verbrechens gegen denselben vorliegen.

Im Fall einer widerrechtlich versügten oder verlängerten Gefangenschafe ist der Schul-

dige und nöthigensalls der Seaat dem Werletzten zur Genugshuung und Eneschädlgung ver-

pflichtet. ·

DiesücdqukeksssnvSeeweseaerforderlichenModisikatfoaendiesekBtstlmmtmgen
werden besonderen Gesehen vorbehalten.
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*r*s
Die Tedesstrase, ausgenommen wo das Krlegsrecht sie vorschreibe, oder bas Seereche

im Fall von Meutereien sie zuläßt, so wie die Strasen des Prangers, der Brandmarkung

und der körperlichen Züchtigung, lind abgeschafft.

(. 140.

Die Wohnung ist unverlehlich.
Eine Haussüchung ist nur zulässig:

4) In Krast eines richerlichen, mit Gründen versepenen Befehls, welcher sofore oder in-

nerhalb der nächsten vler und zwanzig Stunden dem Betheiligten zugestellt werden

soll,
2) im Falle der Werfolgung auf frischer That, durch ben geseblich berechtigten Beamten,

3) in den Fällen und Formen, in welchen das Gesetz ausnahmswelse bestimmten Beam·

cen auch ohne richterlichen Besehl dieselbe gestaktet.

Die Haussuchung muß, wenn thunlich, mit Zuzlehung von Hauêgenossen erfolgen.

Die Unverletzlichkeiet der Wohnung ist kein Hinderniß der Verhaftung eines gerlschelich

Versolgten.
141.

Die Beschlagnahme von Briesen und Papleren darf, außer bel elner Verhaftung oder

Haussuchung, nur in Kraft eines richterlichen, mit Grunden versehenen Befehls vorgenom-

men werden, welcher sosort oder iunerhalb der nachsten vler und zwanzig Stunden dem

Betheiligten zugestellt werden soll.

(. 142.

Das Briesgehrimniß ist gewährleistet.
Die bei strasgerlchtilchen Untersuchungen und in Kriegsfäslen nothwendigen Deschrärk.

ungen sind durch die Gesetzgebung festzustellen.

Artikel T.

. 143.
Jeder Deutsche ha# das Rech, durch Wort, Schrist, Druck und bildliche Darstellung

seine Meinung frei zu dußern.

Die Prehfrelbeit dorf unter keinen Umständen und in keiner Weise durch vorbeugende

Maaßregeln, namentlich Censür, Cenressionen, Sicherheitsbestellungen, Seaacsauslagen, Be-
scheänkungen der Druckereien oder des Buchhandels, Postoerbote oder anderr Hemmungen des

freien Verkehrs beschränkt, suspendirt eder aufgehoben werden.
31
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Ueber Preßvergehen, welche von Amts wegen verfolgt werben, wird durch Schwurge-

richte geurtheilt.
Ein Preßgesetz wird vom Relche erlussen werden.

Artikel V.

(. 144.

Jeder Deutsche hot volle Gsaubens= und Gswissensfrelheik.

Riemand ist verpfllchtet, seine religlöse Ueberzeugung zu offenbarem

4. 145.

Jeder Deutsche Ist unbeschränke in der gemeinsamen häuslichen und öffenelichen Uebung

selner Religion.
Werbrechen und Vergehen, welche bel Ausubung dieser Frelheit begangen werden, sind

nach dem Gesetze zu bestrafen.

8.

Durch das religlose Bekenntnlß wird der Genuß der burgerlichen und staatsburgerli-

chen Rechte weder bedlngt noch beschraukt. Din staatsburgerlichen Pflichten barf dasselbe

kelnen Abbruch thun.

8.1
Jebe Religionsgesellschaft ordnet und . ihre Angelegenheiten selbslstndig „bleibt

aber den allgemelnen Staatsgeseßen unterworfen.

Kelne Religionsgesellschaft genießt vor andern Vorrechte durch den Staat; es besteht

sernerhin keine Staatskirche.

MNeue Religionsgesellschaften durfen sich bilben; einer Anerkennung ihres Belenntalsses
durch den Staat bedarf es niche.

g. 448.

Nlemand soll zu einer kicchlichen Handlung oder Felerlichkelc gezwungen werden.

. 149
Die Formel des Eides soll künfeig lauren: „So wahr mlr Gott helfe.“

S. 150.

Dle bürgerliche Gülelgkeie der Ebe ist nur von der Vollzlehung des Civilactes abhan-

gig; die kicchliche Trauung kann nur nach der Vollzlehung des Cioilactes Statt finden.
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Dle Religionoverschirbenhelt ist keln burgerllches Ehehinderniß.

+. 151.

Dle Standesbucher werden von den bürgerlichen Behbrden geführe.

Artièel VI.

» S.152s.

Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.

** 153.

Das Unterriches- und Erzlehungswesen stehe uncer ber Oberaussscht bes Seaates, unw

Ist. abgeseben vom Rellglonsunterrlcht, der Beaufsicheigung der Geistlschkelr als solcher enthoben.

S. 154.

Unterrichts-- und Erziehungsanstallen zu gründen, zu leiten und an solchen Uncerricht

zu erthellen, Kehe jedem Deurschen seei, wenn er seine Besähigung der betreffenden Staals-

behörde nachgewiesen bar
Der häualiche Unterriche unterllege kelner Beschränkung.

 155.

Fur dile Bsdung der beueschen Jugend soll durch öffenrliche Schusen. überall’ genügend

gesorgt werden. Elcern oder deren Stellvertreter dürsen thre Kinder oder Pflegebesohlenem,

nicht ohne den Unterriche lassen, welscher sür die unteren Volksklassen vorgeschrieben ist.

I 156.

Die offentlichen Lehrer haben das Recht als Staatsbiener.

Der Staat stellt unter gesetlich geordnetee Beiheiligung der Gemeinden aus bder Zahl.

der Gepruften die Lehrer der Volksschulen an.

5. 157.

Füc den Unterricht in Volksschulen und nlederen Gewerbeschulen wird keln. Schulgeltr

bezahlt.

Unbemittelten soll auf allen ossentlichen Unterrichtsanstalten freier Umerriche gewährt.
werden.

g. 58.

Es steht elnem Jeden frei, siinen Becuf zu wählen und sich für denselben auszubil.
den, wie und wo er will.
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Artiikel VII.

F. 159.

Jeber Deutsche hat das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden schristlich an die

Behörden, an die Wolksvertrekungen und an den Reichstag zu wenden.

Dieses Recht kann sowohl von Einzelnen als von Corporationen und von Mehreren

im Wereine ausgeübt werden; beim Heer und der Krlegsslotte jedoch nur in der Weise, wie

es die Disciplinarvorschriften bestimmen.

S. 100.

Eine vorgängige Genehmigung der Behrden ist niche nochwendlg, um össeneliche Be-

amte wegen ihrer omtlichen Handlungen gerlchtlich zu versolgen.

Artikel VIII.

*-'
Die Deueschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln; einer

besonderen Erlaubniß dazu bedarf es nichr.

Wolksversammlungen unter freiem Hlmmel können bel dringender Gefahr für die 5/.

sentliche Ordmung und Sicherbeit verboten werden.

6. 12.

Die Deutschen haben dos Reché, Vereine zu bilden. Dieses Recht soll durch keine
vorbeugende Maaßregel beschränkt werden. ·

§.163.

Dieladen§s.161usid162enthaltenenDeslimmaagensiadenwide-Hekde
dieKriegsflotteAnwendung,insoweitviemilltäklschtnDisciplinakookschkifcennichttnkgtgeni
stehen.

Artikel IX.

 164.

Dos Sigenthum ilst unverleblich.
Eine Entelgnung kann nur aus Rücksichten des gemeinen Besten, nur auf Grund ei-

nes Gesetes und gegen gerechte Entschädigung vorgenommen werden.

Dos geistige Eigen#hum soll durch die Relchsgeseögebung geschützt werden.

5 165.

Jeder Geundelgenehomer kann seinen Grundbeslö unter Lebenden und von Todes we-
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gen ganz oder theilweise verkußern. Den Einzelstaaten bleibe überlassen, die Durchsührung

des Grundsotzes der Theilbarkeit alles Grundeigenthums durch llebergangogesetze zu vermitteln.

Für die ctodee Hand sind Beschränkungen des Reches, Llegenschaften zu erwerben und

über sie zu versügen, im Wege der Gesetzgebung aus Gründen des offentlichen Wohls zu-

lässig.

« s.166.

JederllatekthåstigkeitssnndHörsgkelkovtkbonvhöktfüeimmkkanß

8. 167.

Ohne Entschadigung sind aufgehoben:
) Die Patrimonialgerichtsbarkelt und die grimdherrliche Polijel, sammt den aus diesen

Rechten flleßenden Besugnissen, Exemtionen und Abgaben.
2) Die aus dem guto= und schutzherrlichen Verbande fliehenden persönlichen Abgaben und

Leistungen.
Mit diesen Rechten sallen auch die Gegenleistungen und Lasten weg., welche dem bis-

her Berechtigten dafue oblagen.

 7

Alle auf Grund und Boden hassenden Abgaben und Leislungen, lnsbesondere die Zehn-

cen, sind ablssbar; ob nur auf Antcag des Belasseten oder auch des Bercchtigten, und in

welcher Weise, bleibe der Gesetgebung der einzelnen Staaten überlossen.

Es soll sorkan keln Grundstück mit einer unablösbaren Abgabe oder Leistung belaster
werden.

5. 169.

Im Grundeigenthum liegt dle Berechtlgung zur Jagd auf eignem Gennd und Boden.

Die Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grund und Boden, Jagddienste, Jagdfrohnden und

andere Leistungen fur Jagdzwecke sind ohne Entschadigung aufgehoben.
Nur ablösbar jedoch ist die Jagdgerechtigkeir, welche erweislich durch einen lästigen

mic dem Eigenehümer bes belasteten Grundstäckes abgeschlossenen Vertrag erworben ist; über

die Art und Weise der Ablösung bhaben die Landesgesetgebungen das Weitere zu bestimmen.

Die Ausübung des Jasdrechts aus Gründen der Sösfenlichen Sicherbeir und des ge-

meinen Wohls zu ordnen, bleibe der Landesgesetzgebung vorbehalten.
Die Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grund und Boden dorf in Zukunft niche wirder

als Grundgerechelgkeic bestellt werden.
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8. 170.

Die Famisiensideicommisse sind aufzuheben. Die Art und Bedingungen ber Aufhebung
bestimmt die Gesehgebung der elnzelnen Staaten.

Ueber die Familfenfidelcommisse der regserenden sückllchen Häuser blelben die Bestim-

mungen den Laudesgesehgebungen vorbehalten.

. 171.

Aller Leßensverband Ist aufzubeben. Das Nähere über dle Art und Weise der Aus-

sfübrung haben die Gesetgebungen der Einzclstaaten anzuordnen.

+. 17.

Die Strafe der Vermogenselnzlehung soll nicht Sealt finden.

6. 173.

Die Besteuerung soll so geordnee werden, daß die Bevorzugung einzeluer Stunde und

Güter in Staak und Gemeinde aufhöre.

Artikel X.

+. 47.

Alle Gerichtsbarkeit geßt vom Staate aus. Es sollen keine Hatrimonialgerichte bestehen.

6. 475.

Die richterllche Gewalt wird selbsständig von den Gerlschten geübt. Eablnets-- und Ml-

nisterialjustiy Ist unstarthafe.
Niemand darf seinem gesetlichen Nichter entzogen werden. Ausnahmegerichee sollm

nie Statt finden.

8. 176.
Es soll keinen privilegirken Gerichtsstand der Personen oder Güter geben.

Die Militärgerichtsbarkelc ##t auf dle Aburtbeilung milirärischer Verbrechen und Wer-

gehen, so wie der Milikär-Disciplinarvergehen beschränke, vorbehältlich der Bestimmungen
für den Krlegsftand.

5. 177.

Kein Richier dars, auher durch Ur#heil und Recht, von seinem Ame entsernt, oder an

Rong und Gehalt beeinträchtigt werden.

Suspension darf nicht ohne gerlchtlichen Beschluß erfolgen.
Kein Richeer dars wider seinen Willen, außer durch gerichelichen Beschluh in den durch
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das Geset bestimmten Fallen und Formen, zu elner andern Stelle versetze oder in Ruhestand

gesetze werden.

 178.

Das Gerlchtsverfahren soll öffentlich und mändlich feln.

Ausnahmen von der Oessentlichkeic bestimmt im Interesse der Sllellchkelt das Geset.

6. 179
In Strassachen gile der Anklageprozeß.

Schwurgerichte sollen jedenfalls in schwereren Strassachen und bel allenpolitischen Ver-
gehen urkheilen. -

Disc-

DiebükgeklicheRechwpflegesolliaSachenbesondererBekusskksqhkungdukchsachkun-
dige, von den Berussgenossen frei gewählte Richter geubt oder mitgeubt werden.

8. 181.

Rechtspflege und Verwaltung sollen getrennt und von elnander unabhängig sein.

Ueber Competengconstlece zwischen den Verwaltungs= und Gerichtsbehörden iu den Ein,

zelstaacen eneschelder ein durch das Geset zu bestimmender Gerichtsbof.

. 182.

Die Verwaltungsrechtspflege böre auf; über alle Rechtsverlebungen enescheiden die Ge-

richte.
Der Holizei steht keine Strasgerichtsbarkeit zu.

 183.

Rechtskräfelge Urtbeile deutscher Gerichte sind in allen deutschen Landen gleich wieksam

und vollgiehbar.

Ein Relchsgesetz wird das Nähere bestlmmen.

Artikel Nl.

. 484.
Jede Gemelnde har als Grundrechtee Ihrer Verfassung:
a) die Wahl ihrer Vorsteher und Wertreter;

b) die selöstständige Werwoltung ihrer Gemelndeangelegenhelten mie Einschluß der Ores-

polizel, unter gesetzlich geordneter Oberaussicht des Sctaates;
32
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e) die Versffentlichung ihres Gemeindehaushalees;
d) Dessenclichkelt der Verhandlungen als Regel.

. 185.

Jedes Grundstück soll einem Gemelndeverbande angehören.
Beschränkungen wegen Waldungen und Wüstenelen blelben der Landesgesetzgebung vor-

behaften.

Artikel XII.

g. 186.
Jeder deutsche Staat soll eine Verfassung mit Wolksvertretung haben.
Die Minister sind der Volksvertretung verantwortlich.

6. 187.

Die Wolksvereretung bar eine entscheidende Selmme bel der Gesetgebung, bei der Be-

steuerung, bei der Ordnung des Staatshaushaltes; auch hae#ie — wo zwel Kammern vor-

banden sind, jede Kammer für sich — das Recht des Gesetzvorschlags, der Beschwerdr,

der Adresse, so wie der Anklage der Minsster.

Die Sihungen der Landrage sind in der Regel ssfentlich.

Artikel Xlll.

. 188.

Den niche deursch redenden Volksstämmen Deutschlands ist ihre volksthümliche Entwi·
ckelung gewährleister, namentlich die Gleichberecheigung lbrer Sporochen, so welr deren Ge-
biete reichen, in dem Klechenwesen, dem Unterelchte, der Iinnern Verwaltung und der Rechté-

pflege.
Artikel XIV.

(. 189.

Jeder deutsche Staatsbürger in der Fremde steht unter dem Schutze des Reiches.

Abschnit VUl. Die Gewähr der Verfassung.

Artikel I.

**
Bei sedem Regierungewechsel trirr der Relchstag, falls er ulche schon versammeleß ist,
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ohne Berufung zusammen, in der Acc, wie er das letzee Mal zusammengesetzt war. Der

Kaiser, welcher die Regierung antritc, leistet vor den zu elner Sihung vereinigten beiden

Häusern des Reichstages einen Eid auf die Relchsverfassung.
Der Eid laulet: „Ich schwöre, das Relch und die Rechte des deutschen Volkes zu

schirmen, die Relchsversassung aufceche zu erhalcen und sie gewissenhase zu vollzieben. So

wahr mir Gott belfe.“
Eest nach geleistetem Eide ist der Kaiser berechtigt, Regierungshandlungen vorzunehmen.

g. 191.

Die Reichsbeamten haben beim Anteltt ihres Amtes einen Eid auf die Reichsversof-

sung zu leisten. Das Nähere bestimmt die Dienstpragmaché des Reiches.

". 192.
Ueber die Weranewortlichkele der Relcheminster soll ein Reichsgesetz erlassen werden.

5. 193.
Die Werpflichtung auf die Reichsverfassung witd in den Elnzelstaaten mit der Ver-

pflichtung auf die Landesverfassung verbunden und dieser vorangeseßt.

Artikel Il.

5. 194.

Keine Bestimmung in der Wersolssung oder in den Geseten elnes Einzeistaates darf mit

der Reichsversossung in Widerspruch Kehen.

. 105.

Eine Aenderung der Regierungsform in einem Einzelstaace kann nur mit Zustimmung
der Reichsgewalt erfolgen. Dlese Zustimmung muß in den für Aenderungen der Reichsver-

sassung vorgeschriebenen Formen gegeben werden.

Artikel III.

6. 196.
Ubänderungen in der Reichsverfassung können nur ducch einen Beschluß beider Hau ·

ser und mit Zustimmung des Reichsoberhaupts ersolgen.

Zu einem solchen Beschluh bedarf es in jedem der belden Hauser:

1) der Anwesenheit von wenlsstens zwel Dricceln der Mitglieder;

2) zweier Abslimmungen, zwischen welchen ein Zeitraum von wenigstens acht Togen
liegen muß;

32•
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2) elner Selmmenmebrhele von wenigstens zwel Dricreln der anwesenden Mileglleder
bes jeder der beiden Abstimmungen.

Der Zustlmmung des Relchsoberhaupkes bedarf es nlche, wenn in drei sich unmlttelbar

solgenden ordentlichen Sitzungoperloden derselbe Relchscagsbeschluß unverändere gesaße wor-

den. Eine ordentliche Sltzuungsperlode, wesche niche wenigstens vier Wochen dauert, wlrd
in dleser Relhenfolge nicht miegegähle.

Artikel W.

5. 197.

Im Falle des Kriegs oder Aufruhrs können die Bestimmungen der Grundrechte über

Verbafeung, Haussuchung und Versammlungsrecht von der Relchsreglerung oder der Regie-

rung eines Einzelstaales für einzelne Bezirke zeltweise außer Krast gesete werden; jedoch
nuc unter folgenden Bedingungen:

) die Versügung muß in jedem einzelnen Falle von dem Gesammeministerinm des

Reichas oder Einzelstaates ausgehen;

2) das Mluisterium des Reiches hat die Zustimmung des Relchstages, das Ministe-

rium des Einzelstaakes die des Landtags, wenn dieselben zur Jelc versammele sind,

sofort einzuholen. Wemn dleselben niche versammele sind, so darf die Verfügung
niche länger als 14 Toge dauern, ohne daß dlelelben zusammenberusen und die

gekrosfenen Maahregeln zu ibrer Genehmigung vorgelegt werden.

Weitere Bestimmungen bleiben elnem Reichsgesetz vorbehalten.
Für die Verkündigung des Brlagerungszustondes in Festungen blelben dle bestebenden

geselichen Vorschriften in Krast.

Jur Beurkundung:

Frank'fure a. M., den 28. März 1849.

Martin Eruard Simson von Königsberg in Preußen, d. Z. Prästdent der verfassunggebenden Reichs-

versammlung.
Carl Kirchgeßner aus Würzburg, d. Z. II. Stellvertreter des Vorsihenden, Abgeordneter des Wahl-

bezirkes Weiler in Bayern.

Frirdrich Slegm. Hucho aus Franksint a. M., I. Schristführer.
Karl August Fetzer aus Stuttgart, Schriftführer.
Dr. Anton Mlehl aus Wien, Abgeerdneter für Zwettl, Schristführer.
Karl Viedermann auß Leipzig, Abgeordneler für den Xl. sächsischen Wahlbezirk, Schriffführer.
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Gustav Rober v. Maltzahn ans Cüstrin, Mgeordn'ter für; den Wahlkreih Königsberg i. d. N.,

Schriftführe.
Max Ne#mayr aus München, Abgeordneter für den X. oberbayerischen Wahlbezirk, Schriftführer.

Dr. beinih 8 "“ „ aus Monsheim in Rheinhessen, Abgeordneter für den Wahlkreis Bens-in der Bergstraße.
Dr. Konrad # Haßler, Abgeordueter von Ulm, Mitglied der Redactions-Kommission.

anz Wigard, Abgeordneter von Dreren, Mitglied der Redactions-Kommission.

Goklktlob Tasel aus Stutigart, Abgcordneler für den Wahlbezirk Schorndors-Welzheim.
Dr. Alois Boczek, Abgeordneter fürr Tischnowitz in Mähren.

Joh. Gerh. Röben, Abgeordneter ffir den 26. hannöversschen Wahlbezirk aus Norden in Oftfriesland.
Friedrich Evertsbusch aus Altena in Westsalen.

Friedrich Erust Scheller, Abgeordneter für den Wahlbezirk Franksit a. d. O.

Friedrich Heinrich Leonhard Albert, Abgeordneter für den 5. preuß.-sächs. Wahlbezirk.
Wllhelm Joseph Wichmann, Abgcordneter für die Kreise Osterburg und Stendal.

K. Nauwerck, Abgcordneter aus Verlin.

Boch-Buschmann.
Jul. Ostendors, Abgeordneter für den Wahlbczirk Soest-Hamm.

S Rappard aus Glambek, Abgeorrneter für den Angermünder Wahlkreis.
A. J#stein aus Malnz, „rder in Mannheim.K. Schorn, Abgeordneter

Carl Overweg von Haus Nz egrordueie für Iserlohn.

Bermbach, Abgeordneter für den Siegkreis (Rheinpreußen).
von Saltzwedell, Abgeordueter für Gumbinuen und Stallupönen.

Werner, Abgeordneter für Melk aus Niederssterreich.

Jullus Gerlach, Abgcordneter für Tilstt-Riederung.
Fr. Sanken-Tarputschen, Abgeordneter für Angerburg in Lilthauen.
Kamillo Wagner, Abgeordneter für Sieyer in Oberöslerreich.
G. Siemens Dr., Abgcordneler für Schaumburg-Lippe.
F. J. D. Junghauns aus Mosbach in Vaden. 4

E. Wedekkud auß Bruchhausen, Abgeordneter des 5. hannöverischen Wahlbezirks.

Dr. Gusdo Pattay, Abgeordneter aus Graz in Sieiermark.

Carl Joh. Luv. Dham aus Schmallenberg, Abgrordneter für Meschede und Brilon in Westphalen.

v. Schrötter, Abgeordneler für Pr. Holland und Mohrungen.

Presting, Abgeordneter fir Menel und Heydekrug

De Caxl Christian Meyer, Abgeordneier für * Wahlbezire LicgnitzL#ben.
uenz Gö, Abgeordneler aus Neuoled, flür den Wahlbezire Aeuwied in Siheinpreußen.

di Höfeen, Abgeordueter für den Wahlbezirk Bochum-Dortinund.
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Irserich Wilbelm Schubert auß Könlgzsberg, Abgeordurir fr Sensburg-Ortelsburg Pr.
Carl v. Breuning, Abgrerdneter ffir Laudkreis Aachen-Geilenkirchen.

Chrsttan Heldmann, Abgeerdneier für den Wahlbezirk Nidda in Hessen.
O. R. Claussen, Abgeerdueter für den 1. holsteinischen Wahldistrict.

K. Th. Gier, Abgeordneier für den Wahlbezirk Mühlhausen-Langensalza.
Friedrich Mölllng, Abgrordneter aus Oldenburg.
Karl Hehner, Abgeordneter aus Nassau.

Gustav Blumröder, Abgeordneter des Wahlbczirks Wunsiedel.

Karl Degenkolb aus Eilenburg, Abgeordneter für den Wahlbczirk Delitzsch-Bitterffeld.
J. Münch, Abgeordneter aus Wehar in der preußischem Rheinprovinz.
Wilhelm Sachs, Abgeordneter für Mannheim.
J. B. Haggenmüller, Abgeordneter des Wahlbezirkes Kanpien.
W. Loewe, Abgrordueter für Wahlbezirk Calbe und Inichew I.

Dominiens Kuenzer von Konstanz, Abgrordueter aus dem Großherzogihm' Vaden.

Franz Tasel auß Zwelbrüicken, Abgeordneler für ven 10. Wahlbezirk der bairischen Rheinpfalz.
Banhard Eisenstuck, Abgeordueter des 18. sächsischen Wahlbczirkes.
Schuls von Dannstadt, Abgeordneter de# 1. Wahlbezirks des Grohh. Hesse
Karl Friedrich Rhelnwald, Abgeordneter des würtemberglschenWahibgel —
Karl Nicol, Abgeordneter ¶ ersten hanneverschen Wahlbezirks.

A. Grumbrecht auf Lüneburg, Abgcordneter des 12. hannöverschen Wahldistrikts (Enchov.)

Ferd. Nägele aus Murrhardi, Abgeordurter des Bezirks Backnang-Weinsherg in Würtemberg.
Grüel aus Vurg, Abgeordneter für die Jerichow'schen Kreise in der Previnz Sachsen.
Salomon Fehrenbach aus Sickingen, Abgrordneler aus dan Großberzogibum Vaden.

6. W. Weigle, Akgeordneier deo G. Wahlbezirks in Würtemberg.

Franz Ravcaux von Köln.

Vruno Hildebrand aus Marburg, Abgeordneter des 8.shurteiuset#n Wahlbezirl
Karl Hagen aus Heidelberg, Abgrordurier des Wahlbczires elberg.
Ernsi Heubuer aus Zwickau, Abgeorrneter des 10. (Ischopan) sächsischen Wahlbezirks.

C. Th. Gravenhorst aus Lüneburg, Abgrordneter des 11I. hauncrnschen Wahldistricts (Harhing).
Nik. Schmitt aus Kaiserslautern, Abgeordueter des 4. pfälzischen Wahlbezirks.

Emil Rahm aus Siettin, Abgeerdneter für den GC. pommerschen Wahlbezirk.

August Culmann aus Zwelbrücken, Abgeordueter des rheinbairischen Wahlbegirks Laudau.

Baron von Scherpenzel-Häusch, Abgrorducier des PergogthumovLimkurg, Wahlbezirk Roemmonde.
Alerand von Bally aus Oberbeuthen.

Joseph Huck aus Ulm, Abgtordneter für Ellwangen-Nereheim.
Wllhelm Jordan von Voerlin, Abgcordneler für den Ober-Barnimschen Kreig.

Nobert Mohl aus Heidelberg, Abgrordneter von Margeniheim-Gerabronn in Würtemberg.
A. 2. J. Michelsen von Jena, Abgcordneter von Fehmarn und Harersleben in Schleswig.

Theodor Breseius aus Züllichau, Abgrardneer für den 23. brandenbunger Wahlbezuk.

Constantin, Fürst v. Waldburg-Zeil-Trauchburg.
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Altrander Schneer, Abgrordneter des 19. schlesischen Wahlbezirks.
Marquard Adolph Barth aus Kausbeuren, Abgeordneker fr den Wahlbezirk Kausbeuren in Bayern.
Agathon Wernich aus Elbing, Abgeordneter für deu Wahlbezire Elbing — Marlenburg in Preußen.

Wilhelm Vachmayer aus Forchheim, Abgcordneler für den Wahlbezirk Forchheim.
Gustav Adolf Stenzel aus Breblau, Abgeordneter für Neumarkt und Striegau in Schlesien.
Franz August Mammen aus Plauen, Abgrordneler für den 12. süchsischen Wahlbezirk.

Ernst Rizze aus Sralsund, für den 15. pommerschen Wahlbczirk.
Heinrich Carl Esmarch aus Schleswig, für den 5. schleswigschen Wahldsstrict.
G. Gulden von Zwolbrücken, Abgeordneter für den 3. pfälzischen Wahlbczirk.

Friedrich Schulz von Weilburg, Abgeordneier für den 3. nassauischen Wahlbcgirk.
A. Fr. Gfrörer von Calw, Abgrordneter für Ehingen-Münfsingen.

Richard Pinckert aus Zeitz, für dle Wahlbegirke Zeltz-Weißenfels, Provinz Sachsen.
Heinrich Henkel aus Cassel, für den 1. kurhesssschen Wahlbezirk.

Wilhelm Gysae aus dem Wahlbezirk Prenzlan, Provinz Vrandenburg.
A. Christ aus Bruchsal im Baden.

Josef Rank aus Wien.

Ambrosch aus dem Wahlbezirk Ohlau und Strehlen in Prcuß.-Schlesien.

Böcking, Abgeordneler des 11. rheinpreußischen Wahlbezirks.
Fr. Vischer aus Tübingen.
C. Schwarz aus Halle.

Hermann Loew aus Posen.

Coprian Leleck aus Hultschin in Oberschlesicn.
Köhler aus Seehausen.

Heimich Waldmann aus Helligenstadt.

Hillort Cropp aus Oldenburg, Abgeordneter
Dr. H. C. Scholten aus Wardt bel e* 8 heinpreußischen Wohlbczirk.

Heimbrod aus Sohrau, für den 35. schlestschen Wahlbegirk.
Eugel aus Culm.

Friedrich Goltlieb Becker aus Gotha
Deiters, Abgeordneter des 16. Fnwaßshen Walbezirko Bonn-Ziheinbach.

Grubert aus Breslau.

Albert Julius v. Gladls, Abgcordneter des 14. preuh. schlesischen Wahlbezirks.

Carl Rättlg, Abgeordneler für den Wahsbezirk Potsdam, Prov. Brandenbug.
Conrad Cucumus aus München, Abgeordneter für Schweinsurt.

E. M. Arndt aus Bonn, ieichstagsmann für den Kreis Seal-
John A. Droege aus Bremen, Abgeordneter de 18. hannöv. Wahlbczerke.
Friedrich Wilhelm Schepp aus Wlesbaden, Abgeordneter des 4. — Wahlbezirks.
Wilhelm Jacobl, Abgeordueter des finsten chen Wa
Albert Sprengel aud Waren, Abgeordneter des 7. mecklenburglschen Wahlberirks.

Albert Schott aus Stuligart, Abgeordneter des 3. iwlrteuib. Wahlbezirks deß Neckarkrtiscs (Bblingen).
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Friedrich v. Selasinsky auß Berlin, Abgeordneter des 13. brandenb. Wahlbcziess.
Solron aus Mannöheim.

Riesser aus Hamburg, — für Lauenburg.
G. Beseler aus Greifswalde.

Stephan Matthies aus Greifswalde, flir den Wahlbezirk Grimmen.
Dr. Kahlert aus Leobschütz in Schlessen.

Ch. München aus und für Luremburg.
Hans v. Raumer aus Dinkelsbühl in Bayern.

Dr. Stieber aus Budissin, Abgeordneter des 3. sächssschen Wahlbezirks.
Tims Marek ausß Steiermark.

C. Welcker von Heldelberg.

Bauer aus Bamberg, Abgeordneter deß5. mittelsränkischen Wahlbezirks.

Thredor Paur aus Neisse, l des 20. schtessschen Wahlbezires (Grottkau-Falkenberg).
August Heinrich Oberg aus Hildeöheim
BV. F. Wurm,sfürden 1. WWabltenmt im würkemb. Neckarkreise

W. Schrader, AbgeordnelerfürD a. H.
Dr. Wilhelm Krafft aus Nürnberg.

Vreusing aus Osnabrück.

Heram Meptke von Sagan, flr Sagan-Sprottau.
Dr. F. Lammers aus Erlangen.
Ernst Erasmus Vogel aus Guben, Abgeordneler sr den 23. brandeuburgischem Wahlbezirk.

Herrmann von Köslteritz, Abgcordneter für Elberfeld
Karl Zittel auß Heidelberg, Abgcordneter für ie#s

Heimich Schirmeister, Abgeerdneter für Inslerburg und Niederung.
Franz v. Schleusing, Abgeordneler für Rastenburg und Lötzen.
Johannes Zeltner aus Nürnberg, slir den Wahlbezirk Fürth.

Albert Kosmann aus Steltin, rW’ für den 10. Wahlbezirk von Pommern.
Ernst Decke, Abgrordneter der freien Stadt Lübeck.
Dr. Gustav Schwetschke ans Ont, ssane Sangerhausen-Quafurih.
Giesebrecht aus Stettin.

C. Marcus aus Vartenstein, für den Wahlbezirk Friedland und Gerdauen.

Nerreter, für den Wahlbczirk Fraustadt in Deutsch-Posen.
Vackhaus, s#r Waldeck und Pynnont.
J. B. Mann jon. aus Rostock.

Gustav Hofmann, Abgeordneter des 3Z. Wahlbezirks im Grohherzogihum Hessen.

Wilhelm Stahl aus Erlangen, Abgcordneterfür rn Wahlbezirk Ellingen in Bayern.
Schierenberg aus Detmold, Abgeordneter für2
Carl Kotschy, Pastor aus ustron, Möerrbnurn2den Bielitzer Wahlbezirk im öFerreschschen

esien.

E. Vleble aus Posen.
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Franz Möller, Abgeordneler des Wahlbczirks Relchenberg in Vöhmen.
Wilhelm Junkmann aus Münster, Wahlkreis Iiecklinghausen, Haliern, Dorsten, Dülmen.
Frisch aus Stuttgart.
PH. J. Caspers aus Cobleng.
Aug. Drechsler aus 8losleck, Abgeordneter des 5. Mecklenburg-Schwerin'schen Wahlkreises.

Freese ans Stargard in Pommern.

Gustav Reb. Groß, Abg. für den Wahlbezirk Nimes in Böhmen.

Aleysius Mlutius Ottow, Abgcordneter für die Kreise Wehlau und Laibau in Os#preuhen.
Max Heinrich Rder aus und sr Oldenburg.

Werner Johannes, Abgeerdneter sr Meiningen.
Graf von Gicch, für Hof.

Theodor Reh von Danrmstadt, Abgeordneler für den Grohherzoglich hessischen Wahlbezirk Offenbach.

Golt, Abgcerructer für die Wahlkrelse Brieg-Ramslau.
Martiny aus Pr. Friedland, Akg. für den Wahlkreis Schlochau-Flatow in Weslpreußen.

F. Zachariä, Abgeordneter von Anhalt-Vernb#ng.
Adolf von Zerzog aus Regensburg.

Gustav Langerfeld" ren Wolfenbüntcl.

Heunig aus Dempewalonka in Weslpreußen.

August Klett von Heilbronn, Abgeerdneler des 8. Würtembergischen Wahlbezirks (Neckarkreio.)
v. Vorries, Abgeorducter für den Wahlfreis Carthaus-Neustadt.

Carl Laurien aus Könlgoberg in Preußen, Abgcordneter für den Wahlkreis Gelkap-Oletzno.

JI. P. 29 e, ertrele für den Wahlbezirk Merzig (in heinpreußen.)

Dr. Morximillan Carl Friedrich Wilhelm Grärell, Bermecter des Nothenbing-HoyerswendaerKreises
in der Oberlausit.

Lurwig Ehrlich aus Murzinek, Abgeordnelerfürden Kreis Inoz#raclaw.

Geerg Vernhard Simson aus Königöberg, Vertreter des Kreises preußisch Siargardi und Schivch.
Kobert Schick, Abgcordneter für den Wahlbezirk Weissensee-Ersurt in Preußen.

Dr. Paul Herzog aus Erlmannstadi, Vctireier ded Wahlbezirks Pottensicin, bair. Obtrfranken.
Teicheri aus Berliu
Göden aus Arcenschia
Brons aus Emden.

Schulze aus Liebau.

Franz Stark aus Kruman.

Julins Jordan aus Gollnow.

Carl Friedrich Dandelow aus Kranz.

Franz Hedrich aus Prag.
Emil Wagner aus Jastrow.

Heinrich Simon aus Vreslau, Abgeordneter für Magdebu
Wilhelm Leverkus aus Oldenburg, für den — Wahlrel Leunep.

Grorg Walb aus Göllingen (Altg- von Kiel.)



August Hirschberg aus Sondershausen.
August Hergenhahn aus Wiesbaden.

Wilhelm Oertel aus Miltelwalde.

Henrich Reitter aus Prag, für eDEberhardt Kaefferlein aus Bayren
August Emmerling aus bstn
RK. Haym aus Halle.

Joseph Kußen aus Breslau.

Carl Fuchs aus Breslau.

Sturm aus Soran.

Slehr aus Giunbinnen.

Franz Bresgen aus Ahmveiler.
L. F. Houben, für Geldern.

Ph. Schwarzenberg aus Cassel.
Joh. Gustav Droysen aus Klel.

Kerst aus Morseritz.
Lette aus Verlin.

Sylvesler Jordan.
C. Spaß aus Frankenthal.

Mori# Hartmann für Leilmerih in Böhmen.
Carl Francke aus Schleswig.

A. Holland aus Braunschweig.

Gustav Graf Keller aus Erfurt.

Eugen Vock aus preuß. Minden.

Werthmüller aus Fulda.
Onto v. Kendell aus Verlin.

Goulieb Ch. Schüler aus Jena.

C. W. Wippermann aus Cassel.

Ahomas Mayer aus Ollobeuern, bairischen Wahlbezirko Memmisngen.
Scheuck aus Dillenburg.

Max. Simon aus r*J Abg. des 13. schlesischen Wahlbezlrk5 (Steinan-Wohlau-Guhrau.)
Morig Mayfeld aus Wien
Wisthelm Weissenborn — Eisenach.
Franz Heisterbergk aus Nochli#.

K. Jürgens, Abg.nesden3. braunschweigischen Wahlbezirk.
v. Buttel aus Oldenbmg

A. Cramer aus Cöthen.

Kaspar Arnold Gouf. Jos. Engel, Abgeordneter auß Holstein.

Adolph Schmidt aus Verlin, Abgcordneler deß I. Brandenburg'schen Wahlbezirts (Barlin.)

IJ. Pluer, Abgrordneter des Wahlkreises Lauban in Schlesten.
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W. v. Kalkstein, Abgeordneter des Wahlkreises zieni Elen in Oslpreußen.
Karl Mertel, Abgeordneter des Wahlbczirks Cronach in V
Heimich Anz, Abgrordneter des Wahlbezirks Graudenz in Schp eußen.
an Heinrich Wilhelm Tannen aus Ziclenzig, Abgcorduelerfi den 22. Vrandenburgsschen

ahlbezirk.

Carl Versen aus Nieheim, Abgeordneler des 6. westphälischen Wahlbczirk6 (Hörter-Warhng.)

Alerander Künzel aus Wolka, mishtonenr. des Nestenbung-Osteroder Wahlbezirks in Oslprenpen.Reissinger aus Freistadt in Obaaserr
Robert Rothe aus Verlin, für den Whlbczne Marienwerder-Resenberg.

Carl Ceito aus Trin, für den vierten rheinpreußischen Wahlbezirk (St. Wendel Ottell.)

Wilhelm v. Neischütz aus Königsberg, für dem Wahlbczirk eg Eisshaufn.
Erdwin von der Horst ll. aus Rotenburg, 17. hannoverscher Wahlbezirk.

Christian Minkus aus Marienfeid, für den Kreutburger und Nosenberger r
Gottlieb Wilhelm Freudentheil aus Stade, 16. hannover'scher Wahlbe#
August Prinzinger aus Salzburg, flir den Wahltezirk St. Pölten in Srgar

Carl v. Sänger aus der Provinz Pesen, für den ss Wahlbezlrk.
Johann Carl Ernst Kunth aus Bunzlau in Schlesi

Jacob Gusdo Theodor Gülich aus Schleswig.

IJ. L. Tellkampf aus Vreslau, für den 24. schlessschen Wahlbegirk.
J. M. v. Radowitz aus Rülhen.

Erust Eduard Eckert,fürden Wahlkreis Bromberg.

Frledrich August Fritzsche aus Roda, für das Herzogthum Altenburg.
Karl Emannel Groß aus Lerr In Ostsrietland, Abg. des 24. zumbrasher Wahlbezirks.

Arnold Schliter von Paderborn.

Karl Sellmer aus Landsberg an der War
Gustav Frhr. v. Amstetter, für den 21. hichen Wahlbezirk (Vreslau.)

Alcrander Falk, fiir Militsch-Wartenberg in Schlesien.
Carl Helurlch Ebmeser, für den Wahlbczirk Lübbecke in Weslyhalen.
Friedrich Roeder ans Neusletein, für den 5. pommer'schen Wahlbezirk.

Ch. Becker, für die rheinprcufischen Wahlkreise Daun, Prüm und Mikhurg.
Joschh Brockhausen, für den Wahlkreis Münster in 26estphalen.
J. Förster aus Hünseld, Abgeordneler des 2. kunhessischenWohlozirr

Joham Demel, für den Wahlbezirk Teschen in österreichisch Schlesien.
August Erust Brau n aus Cõoliu,sñrden 4. poniner'schen Wahlbezirk.

Otto Plathner, für dem Wahlkreis Halberstadt-Wernigerode.

Carl Beruhardi aus Cassel, für den 2. areh14n Wahlbezirk.
Wilhelm Behucke, für den 4. haumover'schenWahlbczirk.

Franz Tappehorn,ssasürdenWahlbezirkOldenburg.

- Heinrich Plaß aus Stade, Abgrorducter des 10. hanmover'schen Wahlbezirks.
olph Rlchter aus Danzig, Abgeorducter für die Kreise Danzig und Vtrendi. aa·
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dn Hermann Ziegert, Abgeordnekerfürden Wahlbezirk Mi#nden in Wesiphalen
Friedrich Schüt aus P Abgeordneter des 2. Wahlbezicks des Eroßherzogihms Hessen.2e Federer aus Smetgart,

Georg Pfaohler aus Tetmang, Abgeordneter des 4. Oberschwäblschen Wahlbezirks, Känigreich Wür-

temberg.

Friedrich Anders aus Goldberg, Abgeordneter flir den 8. schlessschen Wahlbczirk.

Milhelm August Zöllner, Abgcerducter für den 2. Wahlbcziek des Köntgreichs Sachsen.

Ludwig Reinhard, Abgcorducter für Mecklenburg-Schwerin.
F. C. Höeniger, Abgeerdneter für Schwarzburg-Zindalstadt.

Andersen aus Frankfurt a. d. Oder, für den 16. zuendenbnshen Wahlbezirk.
Emll Franz Rößler aus Wien, Abgeordueter für Saaz in Böhmen
Franz Makowiczka, Abgcorducter für Komotan In Böhmen.
Julius Scharre, Abgeorrucier des 4. Wahlbegirks des Köninreichs Sachsen.

Friedrich Löw aus Magdebung, Abgeorducter für den Kreis Neuhaldensleben in der preußischen Pro-

vinz Sachsen.
Wilhelm Erdmunn Florian v. Thielau, Abgcordueter für den 4. braunschweig'schen Wahlbczirk.

Guslav Carl Albrecht Fürchtegent, Graf von der Goly, Abgeordneter, für den Wahlbezirk Ezarni-
koz-Chetziesen, Königreich Prcusien, Deparkement Bromberg.

Carl Hahn, Abgeorducter der Kreise Allenstein und Rössel (Preußen.)

Rudolph Christmann aus Dürkheim, Abgcorducter für den Renstarter-Dürkheimer Wahlkreis in
Rheinbaicrn. ·

FriedrichWilthmSchlöfftlmssoalbmdokßAbgeordnetefükdtnstteisyikfchbekgiaSchlafe-s-
HellmuthWöhlerausSchwerdt,Abgeordnetekdt82.MaklmbnkgekschweklnerWohlbezikks.
Ernst Ludwig Mauckisch, Abgcordneler für dru 17. Wahlbezirk im Köntgreich Sachsen.
Carl Helbing, Abgeordueter für den Wahlbezirk Stadt= und Law-Amt Freyburg und Amt reie

sach in Baden.
Ernard Strache, Kaufinann aus - für den Wahlörziré Tetschen in Böhmen.

Jos. Schneider Dr. j. aus Wien, gewählt im Wahlbezirk Mligliy in Mähren.

Wmd. Kolaczek, für den Wahlbezirk Ostrau in öslerr. Schlesien.
Wilbelm Ouo Lichmann aus Perleberg, für den 7. brandeubug'schen Wahlbezirk.
Gustav Mdolph Rösler, Gömnaslallehrer zmus Dels, gewählt für den schlesischen — Oels=

Wartenb#rg.
Gustav Moriy Hallbauer aus Melßen, für den 20. Wahlbczirk im Köntgreich Sachsen.

Helmrich Guischard v. LQusutus-Jekliusaus Fallingbostel, für den 15. hanneversschen Wahlbezirk.
Ferdinand Haubenschmidt aus Passau, für den Wahlbezirk Passau.

Johann Jacob Lank aus München, für den Wahlbezirk Arusleln.

Paur aus Augsburg.
H. Böeler aus Schwerin, flir den 3. Mecklenburg-Schwerlurschen Wahlbezirk.
Wangon Trabert aus Ransche (Görliger Hasde,) für den Wahlöezr Göriitz (2. schles. luth. evang.

Pfarrer
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Friedrich v. Raumer aus Berlin.

Robert Walter aus Nenstadt o. S., Abgeerdneter für den 39. schlessschen Wahlbezirk.

Franz Scholz aus Neisse, Abgeordneter für den 23. prensfisch-schlesischm Wahlbezirk.
Dr. Mohr ven Oberringesheim, Wahlbezirk 20#ms, Rheinhessen.
Wilhelm AMdolph von Trützschler, Abgcordneler des 13. könlgl. sächsischen Wahlbezirks.

IJ. Bürgers, Abgcordneler für Landkreis Köln und Mühcheim am Rhein, RNheinprenhen.

Philipp Geigel, Abgcordueker desVezirks Klgingen in Baiern.
Werner v. Selchow, Abgeordneter für den BezirkLauenburg-Bütewin Pommern.

Julius v. Trebkow, Abgeerdneler für Schubin in Demsch-Pesen.
Moriz VBrieglek, #bgrrrdnete jr Coburg.
Med. Dr. W. Raus, gewählt für Kroman in Mähren.

Christian Lodemann, Regicrungsrath zu Lüneburg, Abgeordneter des 13. hannever'schen Wahl-
distrikis

Wilhelm Schultze aus Pohdam, für den 8. brandenbmgischen Wahlbezirk (Rurp## und Ost=

Priegutt.
Mittermayer aus Hesdelberg.

Dr. Elsenmann aus Würzburg, Abgeordneter für Würzemg.
Friedrich Wilbelm von Reden ans Hannerer, Abgcordneter ssir den Karz.

Carl von Stremayr, Abgcordneter für den Wahlbezirk Kindberg in Steyermark.
Carl Theodor Gevekoht, Abgeordneter für Bremen.

Carl Vogt,, Abgeordneter für dem 6. hesschen Wahlbczirk ——“—N“N -
Gustav Kratz, Abgrordueter für den 2. pommer'schen Wahlbezirk (Stolpe).
Robert Plehn, Abgcordneterfürden 32. prcußischen Wahlbezirk.

Gnstav Mevissen, Abgcordneter für Sliegen.
Moril) Veit, Abgeerducter für Verlin.
Franz Schmid! Abgrordueter für Lswenberg-
Mar Duncker, Abgcordueter für Halle und den Saalkrels.

Juliub Carl Pannier, Abgeordneler für Auhalt-Oessau-
Carl Ludwig Langbeln aus Wurzen, Abgcordneter des 5 Wahlezirks im Königreich Sachsen.

Gustav Nümelin, Abgeordneter des Wahlbczirks Kirchheim-Nürkingen in Würtemberg.

Helurich Thöl, Abg. für Mdecklenburg-Sirchlib.
Adolph Cuyrim, Abg. fr Kurhessen.

Friedrich ur Jabn von Freiburg an der Unsirnt, Abgeordneter des 16. Wahlbezires von Preu-
bisch-Sachse

SchaedlerAnl, Abgeorducler des Fürssenihmns Licchtenstein.
Gustav Godefroy, Abgeordneter für Hambung.
Hermann, Freiherr von Rotenhan aus #ienhvelnsdorf#bgrordueter für den Wahlbezirk Nerr-

lingen.

chrisin Wldemann aus Düsseldorf, Abgeordneter für Jen eßelnpreußlschen Wahlbezirk Gladbach.
Emmanuel Servals aus Luranburg, Abgeordneter flir Lurenbug.
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Wilhelm Michael Schaffrath, Abg. für den 26. Wahlbezirk des Königreichs Sachsen (Stolpen),
aus Neusladt bei Stelpen.

Ens Gen" Ernard Zimmermann Dr. j. u., Obergrichtsassessor, ’# von Span-omw, Abgcerducter zur deutschen Neichhveriaumn) f## den Lukkacr Wahlbe
Anten Pins Gustav Wilhelm von Wegnern, Landrath, Abgeordneter für den n—n’- Lyck und

Zehaunioburg in Osipreußen.

Luwig Begen ven Michelstadt im Odenwald, Abgeordneier des 4. Wahlbezirks,, Großherzogihum
Hessen.

Hemnam ven Massow aus der Grasschaft Glat.

Aug. Frhr. v.Cur#, Landtrath ans Waldenburg in Schiesle.Ich. Carl Lud. Schreiber, Abgcordneterfür den 3 wchyhällien Wahlbegirk.

J. Venedey (aus Cölu) für Hessen-Homburg.
W. Wiest aus Tübingen, für den 5. würkembergischen Wahlbezirk.

Dr. E. Giokra aus Wien, abgeerdne vom Wahlbczirke Mährisch-Triebau.

Gruard Marcks aus Duisburg, Abgrordneler des 30. (rhein.) preuß. Wahlbeglrks.

FriedrichWilhelm Levvsohn, Dr. phil. und Buchhändler aus mberg in Schlesien, Abgtordne-ter sr den 12. sadicsischen Wahlbezirk (Grünberg — Freislad#).

Johaun Frierrich Kierulss. Oberappellationsrath aus Resteck,, Abgeordneier für den ersten Meck-

leuburg-Schwerin'schen Wahlristrikt.
Lmwig Simon von Trier.

Avolph Wiesner von Wien, Abgeorbneter für den Wahlbezirk Feldsberg in Aledersslerruch.

Würth aus Sigmaringen.

Wilhelm Zimmermann aus Siuetgart.
Karl Damm aus Tankobischofssheim in Baden.

Frledrich Slavenhagen, Oberst, Abgcordneler für Verlln.
Louis Mäller aus Sonnenuberg, Abgrordneter für Meinlugen.
Gustav Fischer aus Jena, Abgeordneter für den 4. Wahlkrels des Grohherzogthums Weimar.

Johamn Gottlieb Angust Nanmann and Franksirt an der Ode, Abgeordneter für den Wahlbezerk
des Cotibus= und Spremberger Kreises der Previnz Vrandenburg.

Johann Georg Günther aus Leirzig, Abgeordneter des X. WahlbczirkI im Könlgreasche Sachsen.

Julius Gröbel aus Griehheim im Fürstenihum Schwarzbmg-Rudolstadt, Abgeerducter für Reuß

1##gerer Linie.
Carl Ludwig Rudelph Hoppenstädt, aus Hannovcr, Abgeordneterfürden 2. Wahldistrikt im Ks-

nigreich Haunover.

Ph. Umbschelden, gavählt im ersten pfälzischen Wahlbezsrke zu Vergzabern (Bayern).
Luwig Bonardy aus Greiz, Abgeordneker des Fürstenthums ücuß älterer Linie.

Josef Hermann Kudlich Acgeordueter fü#r den öslerr. schlesischen Wahlbezirk Benisch.
Wilhelm Hofsbauer aus Nordhausen, als Abgeordneter gewählt für den Wahibchus Nordhausen=

Worbis in der preußischen Provinz Sachsen.
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Johann Friedrich Rödinger, Rechtsconsulent in Siuligart, Abgeordneler für den würtembergischen
Wahlbezirk Oehringen-Künzelsau.

Johaunes Fallati, AbgeorducierfürHorb- herrenberg- Nagold in Würtemberg.
Wilhelm Wernher ron Nierstein, Abgcerducter für Alsfeld in Lessen.

Remigius Vogel, Abgeorrneier des Wahlbezirks Dillingen.
August Reitmayr, Kreis= und Stadtgerichtsrath aus Ikegensburg für den Wahlezirk Weiden in

der Oberpfalk.

Emil Adelph Roümäßler, Abgeordneler des XXll.sächsischen Wahlbczirks.
Augusi Rühl, Abgeordneler von Hanan.

Friedrich Teophil Hensel ans Kamenz, Abgeerructer des XXIII. Wahlbezirke im Königreich Sachsen.

G. F. Kolb, Bürgermeistcr von Speyer, Abgeordneter für den pfälzischeo Wahlbezirk Speyer-Eden-

koben-WaeKarl Mat#

Sesseenur us Stadtprezelten in BVayern.
Ernst Merck, Kanfmann ans Hamburg, für Hammg.
Theodor Diet#sch, Abg ordneier für den 13. sichsischen Wahlbczirk.
Friedrich Christoch Dahlmann, Abgeorducter des 6. bellchiih Wahlbezir
Johann Friedrich Nagel aus Balingen, Abgeordneker des 2. bn Wahlbczirkö im

Schwarzwalrkreise.
Hei#mich Albert Zachariä aus Göttingen, Abgeordneter des C. hannover'schen WahlbczirkK

August Reinstein aus Naumburg a. S., Abgeordneter des Wahlbczirks Naumburg-Eckartsberga

(Pr. Sachsen).
August Pfeiser, Abgeordneler für den Wahltezirk Seldin-Arnswalde in der Nemnark (Preußen).

Adolph Schoder anz Senutgart, Abgrordneter für den Wahlbczirk Vesigheim-Brackenheim im Ké-

nigreich Würtemberg.
Hemnamn von Beckerath, Abgrordneter für Crefeld.

Ernst Frledrich Gotischalk aus Schopsheim, Abgrordneker für die Aemter Staufen, Müllheim
Schönan und St. Vlasien (Vaden.)

Heimich Julius Kämmel, Subrektor am Gymmassum i#n Zittau, 216geordnelerfürden ersten Wahl-

bezirk des Königreichs Sachsen.
Gelursch Ahrends aus Salzzieter, Abgeordneter stir den hamnover'schen Wahlbezirk Geslar-Halle-

Alseld-Bockenem.

Oskar von Wydenbrugk, Abgeordneter des 1. Wahlbezirk6 des Grehherzehihums Sachsen-Wan

Nr. 236. Verordnung, betreffend die Displknarbestrafung lu der Marine des Reichs vom 8.

Mär 1840. (Pubt#zirt im Amts= und Verordnungsblatte Nr. 20.)

Der Relchsverweser, Iin Erwägung, daß die Flotte ibre ehrenvolle Aufgabe nicht
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zu losen und die auf sie gestellteen Hoffnungen des deutschen Wolkes nicht zu erfullen ver·

mag, wenn nicht jeder Offizier, Deckoffijier, Unterossizier, Matrose und Morinier, sowie je.

der andere in ihr Angestellte und zum Dieuste Iin ihr Berufene, in der ihm augewiesenen

Serll“wwilis und gehorsam die Anordnungen und Befehle seines Vorgesetzten pünktlich und
ohneWiderspruch volljzieht, verordnet wie solgt:

Tit. I.

Umfang der Disciplinarstrafgewalt.

8. 1.

Der Distiplinarbestrosung sind die zur deueschen Marine gehörenden und alle andern

unter der deutschen Krlegsflagge besindlichen Personen unterworfen.

g.
Der Dieciplinarbestrasung unterliegen:;

1) Zuwiderhandlungen gegen die zur HandhabungderSchiffsord ilten Vorschrift

2) Nachlassigkeiten in Bezichung auf den Dienst, namenlcch usbene der Sctce.

geräthschaften, der Wach- oder Signalseuer, der Waffen- und Moncirungsstäcke, Feb-

len oder zu spätes Erscheinen iem Oienst, Ausbleiben über Urlaub, Unreinlichkeit, Un-

richtigkrit der Meldungen, Unterlossung oder nachlässige Ausführung der vorgeschriebe-

nen Visicationen und dergleichen;

3) Dienstwidrige Handlungen, namentlich Uebertretung der Wachtinstruction besl Werrlchs
ung des Wachcdienstes, Anzünden von Feuer oder Licht in Zeiten oder an Orten, wo“

dies verboten ist, belmliche Emsernung vom Schlffe oder Fahrzeug, Einschwärzung

seuerfangender Gegenslände und gestiger Getränke, vorschristswidriges Anreden dee

Worgesebten, ordnungswidriges Verbalten im Arrest rc.;

4) Ungebersam und uuschickliche Acuherungen gegen den Vorgesebten:

5) Unwürdige Behandlung der Untergebenen und unstakthafte Rachsicht gegen die Ktrofba-
ren Handlungen und Unrerlossungen der Untergebenen;

6) Leichestuniges Schuldenmachen, verbotenes Spielen, Geldborgen von Umeergebenen und

andere Handlungen, welche unpassende Verhälmisse zu den Untergebes##n herbekführen;

7) Sereirigkeiten und Schlägereien der Mannschosten unter sich, oder mir andern Perso.

nen, wenn nicht schwere Verlehungen dabel vrrgekrmmen sind,

t) Unsittlichkeiten und Ausschweifungen jeder Art, namentlich Trunkenheit und unzuchtiger
Lebenswandel;
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9) Unersaubter Gebrauch fremden Elgenthums;
10) Kleine Diebstähle, Unterschlagung und Betrugereien.

Tu. I.

Dibciplinarstrafen für die Offiziere und Mannschaften.

S. 3.

Die Diselplinarstrasen sind:

A. Für Offiziere, Deckoffiziere und die mit thnen in gleichem Range stehenden

Personen.

1) Verwelse:

n) ohne Zeugen oder im Beisein eines Ossiziers — einfacher Verweis;

1) vor versammeltem Ossizier-Corps —strenger Verweis;

2) Schiffsarrest bis zu vier Wochen;

3) Hütten- (Cojüten.) Arrest bis zu einer Woche und zwar:

n) einfacher Arrest, wobel der Arrestant den Dlenuft versieht;

b) flrenger Arrest mit Suspension vom Dienst, in belden Fällen mie oder ohne Ge-

stateung des Verkehrs mit anderen Personen, und

J%% geschärster Arrest under Verschluß oder Bewachung durch eine Schildwache.

B. Für Schisföfähndriche und See-Junker.

1) Verweise:

) vor versammeleem Osfizier.Corps;

b) im Beisein ihrer Kameraden;

2) Strafwachen;

3) Schlffsarrest bis zu vier Wochen;

4) Arrest bei der Schildwache an der Capltains-Caj# oder auf dem Hinterdeck bis zu

48 Sunden, in angemessenen Zwischenräumen.

C. Für Unterossiziere und die mit ihnen in gleichem Range stehenden Persenen.

1) Verweile vor versammeltem Offizier·CorpsimBeiseinihrerKameraben;
2) Engziehung geistiger Getranke;
3) Seraswachen bel Tage;
4) Schiffsorrest bis zu vier Wochen;
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5) Arrest bel der Schilbwache bis auf 48 Stunden in angemessenen Zwischenraumen;

6) Einsamer Arrest mie Heranziehung zum Dienst;

7) Versebung in eine uledere Ranglluse bis auf vier Wochen mit HerabsetzngderL60nung;
8) Degradation für unbestimmte Zeit. (6.17.)

D. Für Matrosen, Soldaten un alle andere Personen, die nicht zu den unter
A. B. und C. Genannien gehören.

4) Entzlehung gelstiger Crn#te

2) Stawachen *: Tag;3) Nachexerzier
4) Stoferbben. samenucch Eisenputzen, Relulgung der Waffen und Verrichtung schmutl-

ger Arbeiten;

5) Eslen am nicht numerlrien Plah (am Back-Null);
6) Schifssarrest bis zu vier Wochen;

7) #Ealliuns, durch Anlegung von Eisen an einen Juß oder an belde Füße, bis zu elner

8) twen an Deck mie einem Fuh oder mie beiden Füßzen, böchstens zwel Tage und

elne Nache, In belden Fällen (Nr. 7. und 6.) ohne weltere Verschärfung, oder einen

Tag um den andern bel Wasser und Brod und mie oder ohne Verlust der Löbnung.

9) Gefängniß einen Tag um den andern bel Wasser und Brod mir Verlust der Löhnung

bis zu fünf Tagen;

10) Anbinden an den Mast, bergestale, daß der Bestraste ywar aufrechr stehen, ulche aber

sich setzen oder nlederlegen kann, täglich zwei Stunden und höchstens drei Tage hinter-

elnander;

41) Versetzung in die Strafklasse mie Entziehung von eln Blertel bis zur Hälfte der Löß-

nung.

Tit. III.

Kompetenz der Befehlshaber zur Dlsciplinarbestrafung.

, 5. 4.

Die Dieeiolsnarstrasgewase Kehr im vollen Umsange (6. 3.) dem commandlrenben Of.

fizler eines Schiffes oder andern Fahrzeuges über sämmmtliche ihm uncergebenen Ofsizlere und
Mannschasten zu.

Dieselbe ilt nicht an dle Charge, sondern an dle Funktlon geknöpst und geße während
der Stellvertretung auf den Srellvertreter um Kommando über.
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5. 5.

Dle Kompekenz der elnem kommandirenden Offi#ier . 4.) vorgesebten hohern Be-·

fehlsbaber zur Diseipllnarbestrafung crict ein, wenn die daju geelgnete strasbare Handlung

) uncer ihren Augen begangen, oder

b) ihnen zur Enescheldung oder zur Bestimmung der Strofe gemeldet, oder

c) von dem Kommandirenden unbestrast gelassen Kl.

Wenn die pöheren Befehlshaber biernach in den Fall kommen, Dlseiplinarstrasen zu

versügen, so sind auch für sie, sowohl hinsichtlich der Arc, als der Dauer der Strasen die

Worschristen des §. 3. mahgebend.

S. 6.

Die in den 6. 4. und 5. niche genannten Osßilere, dle Schffssfähndrlche, dieDeckef-

bzlere, dle Ser-Junker und die Unterosfiziere baben zwar keine Dilsciplinorgewalt, sie sind

aber ebenso berechelgt wie verpflicheer, die nach dem Grade oder bel gleichem Grade nach

dem Dienstalter unter ihnen stehenden Personen zu verhaften, oder eine Verhaftung zu be-

wieken, wenn zur Erhaltung der Disciplin solches erforderlich #t.

Eine solche Verhaftung muh von tönen sofore dem nächsten mie Dieciplinargewalt ver-

sebenen Vorgesehren des Werhasteken gemeldet werden.

5. 7.

In auherordentlichen Fällen, kusbesondere wenn dos Schlff oder Fahrzeug sich in See

befinder, ingleichen bel der Weigerung, den zur Beseillgung dringender Gefahr ertheilten

Dienstbesehlen pünkllich Folge zu leisten, oder pflichewidrige Handlungen zu unterlassen, ste.

ben jedem Osfizier und Deckoffifier, unter strenger Veraneworelichkelt für die ergriffenen

Maahregeln, ebenso wie jedem kommandirenden Oisziec und höhern Befehlslaber, alle Mit-
tel zu Gebote, seinen Beseblen den nötbigen Gehorsam zu verschaffen.

Dieselbe Besugniß unter glekcher Veraneworklichkelt hat jeder Offtzier, ohne Rücksiche
auf Rang und Grad, und jeder Deckoffizier zum Zweck der Abwehr eines thätlichen An-

geisss des Untergebenen, im Fall der dußersten Bedrängniß.

Tii. IV.

Bestimmung über die Ausübung der Disciplinarstrafgewalt.

S. 8.

Jeder mie Diociplinarstrasgewalt versehene kemmandirende Osfizler ist verpflichtet, vor

Werhängung einer Diseiplinarstrafe von der Verschuldung des zu Bestrafenden auf eine sei-

nem pflichtmaßigen Ermessen uberlassene Weise sich zu überzeugen.
34*



248

S. .
Die Anordnung einer Uneersuchung zum Zwecke der Disciplinarbestrasung ist zwar nur

in den Fällen, wo es der §. 13. vorschreibr, erforderlich; aber der kommandirende Osßzier

muß auch in andern Fällen, infosern er über die Schuld oder den Grad der Scrasbarkeit

zweifelhafc ist, vor Verfügung der Strase den Hergang der Sache durch mündliche Wer-

handlungen näher auftlären.
é. 10.

Die Arc und das Maaß bder Disciplinarstrase hak der kommandkrende Ossizier oder

Beseblöhaber innerhalb der Grenzen seiner Diseiplinarstrasgewalt mie Berücksichilgung der

Indloidualitäc des zu Bestrasenden, seiner bisberigen Führung und des durch die Ueberere-

mung mehr oder minder gefährdeten Dienstinteresses zu bestimmen.

S. 11. s

Ein und dieselbe strafbare Handlung darf nur Ein Mal besteaft werden. Auch muß

die zu erwableade Strafart der strafbaren Handlung moglichst entsprechen.

S. 12.

Die Härteren Strafgrade müssen an der Regel eintreten:

4) wenn vie strasbare Handlung zur Nachtzeit begangen worden ist;

2) wenn der zu Bestrasende bereits früber wegen elnes solchen, als des zur Bestrasung

vorliegenden Vergehens bestrast worden st.
13.

Die Verfügung folgender im §. J. ausgeführten Strasen:

A. No. 3. c. Geschärfter Arrest unker Verschluß oder Bewachung durchelne Schildwache.
C. No. 7. und 8. Wersetng in eine uledere Rangstuse auf kurze Zeit und Degradation.

D. No. 10. und (1. Anbinden an den Mast u. K. w. und Wersehung in die Serafklasse,

kann nur erfolgen, wenn zuvor wegen des Vergehens, wofüär eine dieser Strafen elmeelen

soll, durch eine vom kommandirenden Ospzier zu ernennende, aus dres Osfizleren oder Deck.

offizleren bestehende Kommission eine Diseiplinaruntersicchung Katégesunden bac, und von dle-

ser Kommission in dem, über das Ergebniß der Uncersüchung zu erstattenden, schriftlichen

Berlchte die Verhängung einer der erwähmen Sorasen beantrage wird.

Ti. V.

Bestimmung über die Vollstreckung der Disciplinarstrafen.
14.

Die Vollstceckung der Disciplinarstrafen muß, sofern dle Umstande es irgend gestatten,

soglelch nach der Festsetung ersolgen.
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s. 45
Bel Wollzirhung der Dieiplinarstcafen ist sorgsältig darauf zu achten, daß sie der Ge-

sundheic des zu Bestrasenden ulcht nachtheilig werden. Läßt der Gesundheitszustand dessel-

ben nach dem Urtheile des Schisfsarzces die Vollstreckung der verhängten Swase nicht zu,

so muß eine gelindere Serase gewähle werden.

. 16.

Bei dem Schließen in Eisen ist die Fesselung so einzurichten, daß dadurch zwar der

Gang erschwert, die Bewegung aber nicht gehemme wird. Auch darf die Fesielung nicht
in Eisenstangen bestehen. 4

. 17.

Die Aufhebung der Serase der Degradarion und die Versehung in die Secrafklasse,

kann bel fortgesetter guter Führung des Bestrasten nach drei Monaten auf Antrag des kom-

mandicenden Offfzlers durch den ihm zunächst im Kemmando Vorgesehten erfolgen.

Tu. VI.

Führung der Strafregister.

 1.

Ueber die Disesplinarbestrasungen wird auf jedem Schiff und Jahrzeuge ein Sirafre-

lster geführt, süc dessen Richtigkeit der kommandirende Offijier verantwortlich ##l.

Tu. VII.

Beschwerdeführung über Disciplinarbestrafungen.

5. 19.

Beschwerden uber Disciplinarbestrafung durfen nur bei dem unmittelbaren Worgesetzten

desjenlgen kommandirenden Offizlers, welcher die Strafe verfugt hat, im Dienstwege und

blos von dem Bestraften selbst angebracht werden.

Tit. VIII.

Aufsichtsfuhrung uber die Ausubung der Disciplinarstrafgewalt.

§S. 20.

De gerechte und zweckmäßlae Anwendung der Digeelplinarstrasgewale auf ben einzelnen

Schlssen und Fahrzeugen haben dle höähern Befehlshaber, namentsich durch forssältige Pru=
fung der Serapiiste, genau zu überwachen.
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K. 21.

Flnben dle höheren Befehlsbaber, daß eln ihnen unkergebener kommandlrender Olsizler
bel der Dieciplinarbestrafung ungeseblich versobren istt, so sind sie verpflichtet, die Ueber-

schreitungen der Diöiplinarstrasgewalt, nach Maßgabe der Werschuldung, eneweder diselpll-

narssch zu rügen, oder die gerscheliche Untersuchung und Bestrafung zu veranlassen.

Tu. L.

Besondere Bestimmungen für die Zeit, wo Offizlere oder Mannschaften sich
am Lande befinden.

+. 22.
Dle Worschristen der 96. 2. ble 18. finden kelne Anwendung auf die zur deurschen

Marine gehörenden Personen, welche am Lande sich befinden, ohne zur Besahung elnes aus-

gerüsteten oder in der Ausrüstung begrifsenen Schiffes oder sonstigen Fahrzeuges zu gehören.

Für dleselben gelten nach Maßgabe ihrer Charge und löres Ranges dle Vorschriften
über die Disciplinarbestrasung im Heere, wobel dem Copicain die Disciplinarstrasgewalt in

dem Umfange eines Regiments-Befehlöhabers über seine Untergebenen zustehr.

GC. 23.

Mieder Ausführung dleser Werordnung wird der Reschsminister der Marlue beauftrage.

Frankfurt, den 8. März 4840.

Der Reichsverweser

Erzherzog Johann.

Der Nelchsminsster des Handels,

ad iolerim mit der Benvaltung des Marine-D#h#amements beauftragl:

Duckwitz.

Nr. 238. Reglerungsrerordnung, die Aufhebung des sogenannten Blehanbots im Fürstenthume Lo-

benstein-Eberererf ber., vom 18. Mal 1640. (Publizirt im Amts= und Verordnungs-

klaue JNr. 21.)

Nachdem Se. Durchloucht der Fürst gnädigst angeordner hot, bah das für den Um-

kang des Fürstenthums Lobenstein-Eberedorf dem Landesherrlichen Glskus unter dem Namen
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dessogenannten Giehanbots zustehende Vorrechk, nach welchem alles Schlachtvieh, das verkauft
werden soll, vorerst der Fürsllichen Hoshaltung zum Kauf ongeboten werden muß, als mit

den Beslimmungen der Grundrechte des deurschen Volks niche übereinstimmend, in Zukunfe

nicht weiter in Ausübung gebracht werden soll: so wird Solches hierdurch veröffentlicht mie

dem Bemerken, daß dle Kammerbehörde demenesprechend mie Weisung versehen worden ist.

Gera, am 18. Mai 1349.

Fürstlich Reuß-Plauische Regierung.
von Bretschneider.

Schlick.

Nr. 277. Minislerialbekanntmachung, den Beltritt des Kursürslenthums Hessen zu der Uebereinkunft.

wegen erlelchterter Haudhabung der Pah= und Frenwenpollzei auf den Eisenbahnen betr.,
vom 19. Mai 1849. (Publizirt im Auns= und Verordmungsblatte Nr. 21.)

Der zwischen mebreren deulschen Seaaken bestehenden Ueberelnkunfe wegen erlelcheerter

Handhabung der Paß- und Fremden-Pollzel auf den Eisenbohnen ist neuerdings auch dle

Kurfürstlich Hesssche Staatsregierung mir ibrem ganzen Stautsgebiete belgetre-
ten, und sind hlerüber die erforderlichen Mlnisterialerklärungen gegenseltig bereits ausgewech.

selt worden.

Wir bringen Solches mie Bezugnahme auf unsere Verordnung vom 23. März d. Is.

(Nr. 16. des Amts- und Berordnungsblaltes) und mit dem Bemerken zur allgemelnen

Kenmmiß, daß bemgemäß die in dieser Verordnungenrhaltenen Beskimmungen nunmehr auch
auf den Umfang und die Staalsangehörigen des Kursürstenchums. Hessen-Kafsel Anwendung
lelden.

Gera, am 19. Mal 4849.

Fürstich Reuß-Mlauisches Minsterium das.Bret neider.(6 Schllck.
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Nr. 230. Minisierialverorduung, die Aufhebung des Schuhegeldes fr den ganzen Umfang der

Firstlich Reußischen Lande J. L. beir., vom 0. Jun 1840. (Publizirt im Amis= und

Vererdmungsblatte Nr. 24.)

Nach Artikel 8. §. 35. der deutschen Grundrechte sollen ohne Enischädlgung ausgeho-

ben sein alle, aus dem gurs= und schutzberrlichen Verbande fließenden persönlichen Leisstungen.

Zu diesen geböret insonderbeic das sogenaunte Schutzegeld, und nachdem dasselbe in
dem Fürstenrthume Gera und in der Pflege Saalburg bereics durch dle Verordnungen vom

22. Juni und vom 4. August vor. Is. abgeschafse worden ist, so wird dessen Erhebung

nunmehr auch für die Fürstenthümer Schleiz und Lobenstein-Ebersdorf auf Grund obiger

Reichsgesezlichen Bestimmung hierdurch noch besonders außer Anwendung gesetzt.

Gera, am 9. Juni 1840.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium daselbst.
von Bretschneider.

sch Schsick.
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